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Landtagsfähigkeit ritterschaftlicher Güter nach
Ablösung der Reallasten betreffend.
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Danzig, betreffend die Befugniß, mit Ueber-

gebung der Kre.svermiktelungs-Behörden, (2vokatönen sofort bei der General-Kommission
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.
 No. 1.

(No. 1273.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 21 sten November 1830., über die Abänderung
der Vorschrift im S. 11. des Westpreußischen Feuer-Sozictäts-Reglements

r*# vom 27 ten Dezember 1785.
Ich bestimme auf Ihren Bericht vom 23sten v. M. angetragenermaßen, daß
die im F. 11. des Westpreußischen Feuer-Sozietäls-Reglements vom 27rsten
Dezember 1785. bei Vergütung von Partial-Bränden vorgeschriebene Modalität
fernerhin nicht angewendek, vielmehr in allen Fällen, wo ein Gebäude nicht
ganz, sondern nur theilweise abbrennt, gleichviel ob die Beschädigung nur das
Dach oder auch den übrigen Theil des versicherten Gebäudes getroffen hat, der
wirkliche Verlust ermittelt und nur die nach dem Verhältnig dieses Verlusies zu
dem ganzen Baumwerth des versicherten Gebäudes abgemessene Rate der Ver-
sicherungs-Summe vergütet werde. Berlin, den 21sten November 1830.

Friedrich Wilhelm.
An den Staatsminisier Freiherrn v. Brenn.

(Jo. 1274.) Verordnung über die Maaßgaben, unter welchen die Tarations-Grundsätze der
Posenschen Landschaft bei Aufnahme gerichtlicher Taren der Ritterguter im
Großherzogthum Posen anzuwenden sind. Vom Sten Jannar 1831.

0
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen 2c. 2c.
haben auf den Vorkrag Unseres Staatsministerii und nach vorgängiger Berathung
des Gegenstandes mit Unseren getreuen Ständen des Großherzogthums Posen,
die Revision der Targrundsätze für den landschaftlichen Kreditverein des
Großherzogthums Posen, Behufs ihrer Anwendung bei gerichtlicher Ab-
schatzung der Nittergüter in dortiger Provinz vornehmen lassen, und verordnen
deShalb wie folgt:

Bei der Aufnahme gerichtlicher Taren von den Rittergütern des Groß-
herzogthums Posen, jedoch mit Ausnahme derjenigen, welche noch zum West-
preußischen landschaftlichen Verbande gehören, kommen die von dem Ministerio
des Innern unter dem 15ten Dezember 1821. (Gesetzsammlung Seite 268.)
und Bten Juli 1825. (Anhang zu No. 34. des Posenschen Amtsblatts vom

Jahrgäng 1831. — (No. 1273 —1276.) A 23sten

(Ansgegeben zu Berlin den 5ten März 1831.)
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23sten August 1825.) beslatigten Targrundsätze für den landschaftlichen Kredit-
Verein des Großherzogthums Posen, jedoch mit folgenden Abänderungen und
Modifikationen, in Anwendung.

K. 1. Forsinutzungen werden nicht nach den im §5. 75. der Targrundsätze
vom 15ten Dezember 1821. bestimmten Normalsätzen, sondern nach allgemeinen
forstwissenschaftlichen Grundsätzen veranschlagt, und zu diesem Behuf, in sofern
es noch nicht geschehen, speziell vermessen (cl. §. 80. a. a. O.). Nach jenen
Grundsätzen wird auch bei der Veranschlagung der Räumden und Bloßen (ck.
G#. 76. und 81. a. a. O.), imgleichen bei derjenigen der Verwaltungs= und
Holzschlagungskosten (C. 79. a. a. O.) verfahren. Im llebrigen kommen die
. 74. 77. bis 79. . 81. f. f. gedachten Targrundsätze in Anwendung.

§. 2. Das zur Bewirthschaftung des Gutes erforderliche Inventarium
kommt in sofern in Betracht, als dasselbe, so weit es vorhanden ist, als Zu-
behèör des Gutes vorausgesetzt wird, und, in sofern es daran fehlt, verhaält-
nißmäßige Abzüge gemacht werden.

Dem gemäß sinden die im F. 9. No. 5. und §. 92. Litt. a. der Targrund-=
sätze vam 15ten Dezember 1831. besiummten Abzüge nur wegen des fehlenden
Theils des erforderlichen Inventariums Srart.

S. 3. ODer ermittelte Rein-Ertrag der Güter wird nichk, wie es rücksicht-
lich der Amortisations-Beiträge der bepfandbrieften Güter bei den Kredittaren
des landschaftlichen Vereins im §. 10. a. a. O. besiimmt ist, im zwanzigfachen,
sondern im fünfundzwanzigfachen Betrage zu Kapital berechnet.

K. 4. Haben die herrschaftlichen Wohngebäude und Schmuckanlagen ei-
nen höhern Bauwerth, als nach den Normalsätzen F. 94. a. a. O. angenommen
wird, so kommnt solcher über diese Sätze hinaus in dem Maaße zur Tare, als
darauf unter besondern Lokalverhäaltnissen nach dem Ermessen der Schätzungskom=
missarien bei Käufen von den Konkurrenten Rücksicht genommen zu werden pflegk.
Ob und wie hoch diese Gebäude in der Feuersozictat versichert sind, lommt dabei
nicht in Betracht, wohl aber sind die Unterhaltungskosien in Anschlag und ver-
hältnißmaßig in Abzug zu bringen.

#. 5. Auch die Ehrenrechte und andere bei dem Gute vorhandenen Rea-
litäten, welche nach K. 12. oder sonst, weil sic keinen wirklichen Erkrag gewähren,
bei der landschaftlichen Kredittare nicht in Anschlag kommen, müssen doch mit dem
landüblichen Satze, oder in Ermangelung desselben von den Schätzungekommissa-
rien nach dem Wertrhe, den man im gemeinen Leben daranf zu legen pflegt, der
Tare zugesetzt werden. Gegeben Berlin, den 8ten Januar 1831.

Friedrich Wilhelm.
Frh. v. Altensiein. v. Schuckmann. Graf v. Lottum. v. Hake.

Maassen. Fur den Justizmimster: v. K aunpt#z#R
— — — (o. 1275.)
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(No. 1275.) Allerhochste Kabinetsorder vom 27sten Februar 1631., betreffend die mit dem
Isten April d. J. eintretende Bestimmung, daß skeine andere Interessenten

- als die dazu verpflichteten Civilbeamten in die allgemeine Wittwen-Verpfle-

D gungs-Anstalt aufgenommen werden sollen.
 a nach Ihrem Berichte vom Züsten v. M. die Reglementar-Bestimmungen

für das Insticut der hiesigen allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt eine
genaue Revision erfordern, bei welcher es sich insbesondere zur nädhern Erwagung
eignen wird, wiefern diese zum überwiegend größern Theil nur durch die assozürten
Civil-Staatsbeamten gebildete Gesellschaft fortan lediglich auf den Beitritt der
letztgedachten Klasse von Theilnehmern einzurichten und das Statut demgemäß zu
#indern sey: so will Ich schon jetzt, unter völliger Aufrechthaltung der von der
Anstalt bisher übernommenen und durch die Staats-Kredit-Inslitute verbürgten
Verpflichtungen gegen die aufgenommenen Sozietatsgenossen, vorläufig und bis zur
weitern Beschlußnahme über die Bildung einer neuen Wittwensozictät, bestimmen:

daß vom nächsien Rezeplionstermine, dem 1ten April d. J. ab, und diesen
mit eingeschlossen, die Aufnahme neuer Interessenten in die allgemeine
Wittwen-Verpflegungs-Anstalt auf diejenigen Civil-Beamten, denen nach
Meinen Orders vom 17 den Juli 1816., 22 ten August 1817. und Zien
September 1817. der Beitritt zur Pflicht gemacht ist, beschränkt und
außer ihnen keinem Andern weiter gestaktet sepn soll.

Bei dieser vorläufigen Beschränkung soll es fernerhin der baaren Entrichtung der
statutenmäßigen Antrikkögelder, oder der Hinterlegung verzinslicher Wechsel, von
Seiten der neu hinzutretenden Mitglieder nicht bedürfen, vielmehr der Zinsenbetrag
von dem siatmenmaßig zu bercchnenden Antrittsgelde mit Fünf vom Hundert den
laufenden halbjährigen Beiträgen zugeschlagen und mit ihnen zusammen erhoben
werden. Auch soll einem jeden der bis jetzt rezipirten Inrcressenten—mit Aus-
nahme jedoch der beitriktspflichtigen Civil-Staatsbeamten und der Civil-Staats-
Pensionaire — gestattet seyn, aus der Gesellschaft auszutreten, oder die ver-
sicherte Pensio.:„ mit Beobachtung der reglememsmäßigen Pensionsraten zu
25 Rilhlr. Geld, herabzusetzen, sofern zu dem einen wie dem andern der
Konsens der versicherten Ehefrau beigebracht wird.

Ich ermächtige Sie, diesen Meinen Befehl durch die Gesetzsammlung
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.“

Berlin, den 27 sten Februar 1831.
Friedrich Wilhelm.

An
die Staatsminister von. Schuckmann und Maassen.]

(No. 1275.) (Jo. 1276.)
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(No. 1276.) Erklärung wegen Abänderung des §F. 3. der zwischen der Königlich-Preußischen
und der Großberzoglich-Mecklenburg-Schwerinschen Regierung im Jahre
1811. abgeschlossenen Konventien, wegen wechselseitiger Anhaltung und Aus-
lieferung der Vagabunden. Vom 28sten Februar 1831.

J. Betracht des Umsiandes, daß die Bestimmung des F. 3. der Konvention
vom täten November 1811. wegen wechselseitiger Anhaltung und Auslieferung
der Vagabunden über den Ersatz der Arrest= und Verpflegungs-Kosten in ihrer
Ausführung öfters zu Weiterungen Veranlassung gegeben hat; haben die
Königlich-Preußische und Großherzoglich-Mecklenburgische Regierung folgende
Modiftkation des gedachten F. 3. verabredet:

Diejenigen Gensd'armes oder Polizei-Offizianten, welche mit der Aus-
lieferung der Vagabunden beauftragt sind, sollen sich mit der betref-
fenden nächsten Grenzbehörde darüber konzertiren, wann und in wel-
cher Art die Ueberlieferung dergleichen Individuen jedesmal geschehen
soll. Die bis zur Auslieferung erwachsenen Arrest= und Verpflegungs-=
Kosten sind jedoch nicht als zur Erstattung geeignet anzusehen, son-
dern ein jeder Staat trägt die Kosten, welche für ihn in dieser Be-
ziehung entsiehen, als einen zufaéklligen Schaden.

Gegenwärtige, im Namen Seiner Majestät des Königs von Preußen und
Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin zwei-
mal gleichlautkend ausgefertigte Erklärung soll, nach erfolgter gegenseitiger
Auswechselung, in den beiderseitigen Landen Kraft und Wirksamkeit erhallen
und bffentlich bekannt gemacht werden.

So geschehen Berlin, den 28sten Febrnar 1831.

(I. S.)
Königl. Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

v. Schönberg.

Vorstehende Erklärung wird, nachdem solche gegen eine übereinstimmende,
von dem Großherzoglich-Mecklenburgischen Geheimen Ministerium zu Schwerin
unterm 4ten d. M. vollzogene Erklärung ausgewechselt worden ist, hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 28sten Februar 1831.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
v. Schönberg.
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Gesetz-Sammlung
fürdie

Königlichen Preußischen Staaten.

— No. 2. —

(No. 1277.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 25sten Januar 1831., betreffend die Erwerbung
von Rittergütern durch Dorfgemeinen oder von Mitgliedern derselben.

U. die großen Nachtheile abzuwenden, welche für mehrere Dorfgemeinen bei
Erwerbung von Rittergütern, besonders durch Uebernahme von Korreal-Ver-
pflicheungen entstanden sind, setze Ich auf den Bericht des Staatsministeriums
vom 29sten v. M. und nach dessen Antrage fest: daß ein Kauf- oder Erbpachts-
geschaft, wodurch Dorfgemeinen, als moralische Person, oder einzelne Klassen
oder mehrere Mitglieder derselben, ein Rittergut ganz oder theilweise erwerben,
ohne Unterschied, ob sie es in Gemeinschaft behalten oder unter sich vertheilen
wollen, nur dann erst rechtsgultig seyn und einen gerichtlichen Anspruch wider
die Erwerber begründen soll, wenn solches von der Provinzial-Regierung zuvor
geprüft und genehmigt worden. Das Ministerium des Innern hat die Regie-
rungen mit näherer Anweisung wegen ihres Verfahrens zu versehen, damit in
vorkommenden Fällen der Zweck nicht verfehlt oder das Geschäft nicht unnsthig
erschwert werde. Diese Bestimmungen sind durch die Gesetzsammlung zur öffent-
lichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 25sien Januar 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 1278.) Allerhschste Kabinetsorder vom 12ten Februar 1831., wegen Befreiung der
Kaufleute und Fabrikanten von der Entrichtung besonderer Gewerbsteuer für
die Gewerbscheine zum Aufsuchen von Waarenbestellungen und zum Waaren-
Aufkauf.

A. den Antrag der Rheinischen Provinzialstände und nach dem Gutachten des
Staatsministerii vom 25sten v. M. bestimme Ich: daß von Kaufleuten und den
ihnen gleichstehenden Fabrikanten, neben der Gewerbesteuer, welche sie nach dem

Jahrgang 1834. — (No. 1277—1779.) B Gesetz,

(Ausgegeben zu Berlin den 26sten März 1831.)
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Gesetz, wegen Entrichtung der Gewerbesteuer vom 30sten Mai 1820., fur ihr
kaufmannisches Gewerbe uberhaupt entrichten, eine besondere Steuer fur die
Gewerbescheine kunftig nicht erhoben werden soll, deren sie fur ihre Person oder
für die ausschließend in ihrem Dienste siehenden Handelsgehülfen, nach F. 21.a.
des angeführten Gesetzes und H. 5. des Regulativs vom 28sten April 1824.,
bedürfen, wenn sie im Umherreisen Waarenbestellungen suchen, oder zum Behuf
des Wiederverkaufs Waaren aufkaufen, welche sie nicht mit sich umherführen,
sondern frachtweise befördern lassen.

Berlin, den 12ten Februar 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staats= und Finanzminister Maassen.

[No. 1279.) Allerhschste Kabinetsorder vom 191ten Februar 1831., wegen Ansetzung eines
Präklusiv-Termins, Behufs der Anmeldung der Forderungen aus sogenannten
Frankenscheinen und für Vorspann-Leistungen an den ehemaligen Freistaat
Danzig.

2 dem Antrage der Haupterwaltung der Staatsschulden vom 10t6en v. M.
authorisire Ich die, von der Regierung zu Danzig Behufs der nachträglichen Regu-
lirung der Aktiv= und Passiv-Reste des vormaligen Freistaats und der Kommune
Danzig aus der Zeit vom 13ten Juli 1807. bis 1sten März 1814. gebildete
Kommission: die scämmmtlichen Glaubiger des vormaligen Freistaats und der
Kommune Danzig aus sogenannten Frankenscheinen und Vorspann-Leistungen,
deren besondere Regulirung nach Meiner Order vom 25sten Juni 1825. vorbe-
halten worden, zur Anmeldung und Nachweisung ihrer Forderungen in einem,
unter Verwarnung der Praklusion anzusetzenden Termin von Vier Monaten,
aufzufordern und nach Ablauf dieses Präklusiv-Termins die Erlöschung aller nicht
angemeldeten, aus Frankenscheinen und Vorspann-Leistungen herrührenden Forde-
rungen, festzusetzen. Ich überlasse der Hauptverwaltung der Staatsschulden in
Gemäßheit dieser, in die Gesetzsammlung aufzunehmenden Bestimmung, die
erforderlichen Verfügungen zu treffen.

Berlin, den 19ten Februar 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

die Hauptverwaltung der Staatsschulden.

([No. 1280.)
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(No. 1280.) Allerhochste Kabinetsorder vom 24sten Marz 1831., uber die Abanderung der
Fristen auf den Messen zu Naumburg.

N mit Meiner Genehmigung, laut Bekanntmachung vom Abten
Dezember v. J., die Naumburgschen Sommer= und Winter-Messen in den

Frühling und Herbst verlegt worden sind, so daß die Frühlings-Messe mit dem
jedesmaligen Montage vor Ostern oder nach Palmarum, die Herbst-Messe aber
mit dem jedesmaligen ersten Montage des Monats September, jede derselben auf
eine Dauer von drei Wochen, eintritt: so habe Ich, auf den Antrag der betref-
fenden Ministerien, wegen Verlegung derjenigen Fristen, welche in der Verordnung
vom 4ten Juni 1819. (Gesetzsammlung S. 141.) für das Verfahren des Naum-
burger Handelsgerichts festgesetzt worden, unter Aufhebung Meiner Order vom
28sten Juni 1825. (Gesetzsammlung S. 171.), Folgendes bestimmt:

Zu §. 2. der Verordnung vom 4ten Jumi 1819.
Vor das Handelsgericht gehören alle dort näher bezeichneten Streitigkeiten,

welche während der Meßwochen, den Sonnabend der Jahlwoche mit eingeschlossen,
oder in den letzten acht Tagen vor deren Anfang entstehen.

Zu S. 17.
Die herkömmliche Meßfreiheit währt in beiden Messen vom Einlduten der-

selben am Montage der eigentlichen Meßwoche Mittags 12 Uhr bis zum Aus-
läuten am Montage darauf ebenfalls 12 Uhr.

Zu gg. 25. 26.
Die Verfallzeit der in eine der beiden Messen unbestimmt lautenden Wechsel

tritt in der Regel am Donnerstage der Zahlwoche ein.

Zu g. 27.
In beiden Messen kann jedoch die Zahlung am Dienstage oder Mittwoche

der Zahlwoche, welche Tage zum Skontriren bestimmt sind, geleistet werden,
ohne daß der Remittent die Zahlung, als zu fruh geleistet, anfechten kann.

Zu gh. 28. und 30.
Bei den in eine der beiden Messen lautenden Wechseln ist zum Prasentiren,

Akzeptiren und Protestiren wegen nicht erfolgter Annahme, die Zeit vom ersten
Freitage der eigentlichen Meßwoche, Mittags 1 Uhr, bis zum Dienstage vor dem
Zahltage, Mittags 12 Uhr, bestimmt. Geht der Wechsel nach diesem Zeitpunkte
ein, so muß er binnen 24 Stunden prasentirt und, wenn die Akzeptation nicht
erfolgt, der Protest deßhalb aufgenommen werden. Doch kann der Bezogene
auch nachher noch akzeptiren.

MNo. 1280) Zu
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Zu g. 31.
Die Einlegung der Proteste wegen nicht erfolgter Zahlung muß in beiden

Messen am Donnerstage der Zahlwoche, von Mittags 1 Uhr bis Abends 8 Uhr,
geschehen.

Zu F. 33.
Die in einer der beiden Messen zahlbaren kaufmännischen Assignationen

müssen bis zum Donnerstage der Zahlwoche Abends 10 Uhr prsentirt, akzeptirt,
gezahlt, oder —bei nicht erfolgter Annahme und Zahlung — dem anwesenden
Assignanten zurückgegeben werden; ist dieser nicht anwesend, so muß die Einlegung
des Protestes bis zur bemerkten Zeit erfolgen. In Ansehung der jüdischen Sabbat-
und Feiertage bleibt es bei den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil II.
Tit. 8. G. 872. 989. 990.

Das Staats-Ministerium hat diesen Befehl durch die Gesetzsammlung zur
allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 24sten März 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staats-Ministerium.
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Gesetz-Sammlung
fürdie

Königlichen Preußischen Staaten.

 No. 3.

(No. 1281.) Allerhschste Kabinetsorder vom 17ten März 1831., wegen Einführung der
Städte-Ordnung.

D. Staats-Ministerium empfängt hiebei die revidirre Stadte-Ordnung, die
Inslruktion für die Stadtverordneten und das Einführungs-Patent, auf den gur-
achtlichen Bericht des Staatsraths von Mir vollzogen. In Nücksicht auf die
Einführung habe Ich beschlossen, daß die Städte-Ordnung vom 19ten Novem-
ber 1808. in den Städten, worin sie gesetzliche Kraft hat, für jetzt beibehalren,
den Provinzialständen, oder auch den Stadtgemeinen aber überlassen werden
soll, die Verleihung der reoidirten Ordnung, wenn sie selbige ihrem Interesse
zusagender finden, bei Mir besonders nachzusuchen. In die andern Städte, in
welchen die Städte-Ordnung von 1808. nicht verbindliche Kraft har, soll die
Städte-Ordnung provinzenweise, nach und nach, auf den Grund besonders zu
publizirender Verleihungen, eingeführt werden. Für jetzt verleihe Ich die revidirte
Städte-Ordnung den zum provinzialständischen Verbande der Mark Brandenburg
und des Markgrafthums Niederlausitz nach der Verordnung vom 1 7en August
1825. gehörenden Städten, in welche die Städte-Ordnung von 1808. nicht
eingeführt ist. Das Staats-Ministerium beauftrage Ich, die revidirte Städte-
Ordnung nebst der Instruktion für die Stadtverordneten und dem Einführungs-
Patente, so wie den gegenwärtigen Befehl, durch die Gesetzsammlung bekannt
zu machen. Sie, der Minister des Innern und der Polizei, haben wegen der
Einführung in die vorbemerkten Städte das Erforderliche zu verfügen, auch zu
veranlassen, daß dieser Befehl in die Amtsblätter der Regierungen zu Potsdam
und Frankfurt aufgenommen werde.

Berlin, den 176en März 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staats-Ministerium.

 . .

Jahrgang 1831. — (No. 1231.) C Revi-

(Ausgegeben zu Berlin den 'ten April 1831.)
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Nevidirke Städte-Ordnung
für die Preußische Monarchie.

1#
Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen 2c. #.
Bei Verleihung der Städte-Ordnung vom 19ten November 180s. war

es Unsere landesväterliche Absicht, den Stadrgemeinen in UnsererMonarchie eine
selbstständigere Verwaltung ihrer Gemeine-Angelegenheiten zu geben, undin den
Bürgern durch angemessenere Theilnahme an der Verwaltung des Stadtwesens
den Sinn und Eifer für das gemeinsame Wohl ihrer Stadt zu erhöhen. Dieser
Zweck ist zu Unserer besonderen Zufriedenheit erreicht, und Unser wohlwollendes
Vertrauen zu den Gesinnungen der Bürger nicht getänscht worden.

In derselben Absicht und mit demselben Vertrauen haben Wir beschlossen,
ein solches Gesetz auch den Stadtgemeinen in den mit Unserer Monarchie wieder
und neu vereinigten Provinzen und Landestheilenzu. verleihen.

Wir haben die Stadte-Ordnung von 1808. zuvor unter Anhörung Unserer
gekreuen Stände einer Revision unterworfen, die sich ohne Einwirkung auf die
Grundlage des Gesetzes, theils auf die Einverleibung der Berichtigungen, welche
die Städte-Ordnung in einzelnen Vorschriften seit ihrer Einführung erlitten, theils
auf solche Abänderungen beschränkt hat, die in Folge mehrjähriger Wahrneh-
mungen dem Interesse des Stadthaushalts und einer zweckmaßigen Verwaltung
im Allgemeinen günstiger gefunden worden sind.

Wir verordnen daher auf den Antrag Unseres Staats-Minilleriums, und
nach erfordertem Gutachten Unseres Staaksraths, wie folget:

Tit. I.

Von den Grundlagen der städtischen Verfassung.
Grundlagen # 1. Die Verfassung der Städte beruhet auf gegenwärkiger Ordnung

überhaurt. und auf besondern Statuten für die einzelnen Städte.
Statuten, §. 2. Jede Stadt soll ein Statut erhalten, welches alle Vorschriften
2) Jubalt. über die Verfassung in sich begreifen muß, die daselbst außer dieser Ordnung

gelten sollen. Jedenfalls muß dasselbe enthalten:
4) eine genaue Bestimmung aller Punkte, in Rücksicht welcher dieses Gesetz

selbst Verschicdenheiten innerhalb gewisser Grenzen nachgelassen hat;
2) alle
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2) alle übrigen Punkte, welche noch außerdem in den einzelnen §##. des
Gesetzes dahin verwiesen sind.
g. 3. Es kann aber auch ausnahmsweise enthalten: Abweichungen

von diesem Gesetze, sofern dergleichen nach der Eigenthumlichkeit einzelner Stadte
nothig befunden werden.

K. 4. Vorschläge zur ersten Abfassung der Statuten oder deren Aende-
rung können sowohl von einer der Stadtbehörden (Magistrat und Stadtverord-
neten-Versammlung), als auch von den vorgesetzten Staatsbehörden ausgehen.
Sie werden jederzeit von den Skadtbehörden berathen und begutachtet, dann durch
die Regierungen und Oberpräsidenten, mit ihren Gutachten begleitet, an das
Ministerium des Innern eingereicht, dessen Bestatigung zu ihrer Gültigkeit
hinreicht, wenn sie sich auf ihren nothwendigen Inhalt (§. 2.) beschränken.
Enthalten sie aber Abweichungen von dem Gesetze (F. 3.), so erlangen sie
ihre Güleigkeit erst durch Unsere landesherrliche Bestatigung und die gehörige
Bekanntmachung.

Tit. II.

Von den Städten im Allgemeinen.
&amp; 5. Zum slädrischen Gemeinebezirke gehören sämmtliche Einwohner und

Grundstücke innerhalb der Stadt, der Vorstädte und der stäadtischen Feldmark.
&amp;# G. Es können jedoch auch, wenn es nach den brtlichen Verhältnissen

zweckmaßig ist, sowohl Grundslücke, welche zu dem Stadtbezirke (F. 5.) nicht
gehört haben, aber entweder von der stadtischen Feldmark umschlossen sind, oder
doch in Verbindung mit derselben stehen, zu dem Stadtbezirke gelegt, als auch
Grundstücke, welche bisher dazu gehört haben, davon getrennt werden.

Die Vereinigung und Trennung kann sowohl von der Staatsbehörde nach
Anhörung der Betheiligten verfügt, als auch von diesen selbst in Antrag gebracht
werden. Im letzteren Falle ist außer der Uebereinkunft der Betheiligten die Ge-
nehmigung der Regierung nothwendig. Die Veränderung trifft jedesmal auch
die Bewohner der Grundstücke. In allen Fällen einer solchen Vereinigung oder.
Trennung muß aber, so weit es nöthig ist, zwischen den Betheiligten eine Aus-
einandersetzung, und zwar lediglich im Verwaltungswege, erfolgen.

§. 7. Den vormals unmittelbaren deutschen Reichsständen verbleiben
sowohl in persönlicher Beziehung, als für ihre im Stadtbezirke liegende Grund-
stücke und deren Bewohner, die ihnen nach der Instruktion vom 30sten Mai
1820. oder durch besondere Rezesse zustehenden Rechte.

Die Besitzer der übrigen mittelbaren Seadre gehören mit ihrem Dominial=
besitze und dessen Bewohnern nicht zum Gemeineverbande, wenn sie demselben
nicht beitreten.

(No. 4281.) C 2 g. 8.

b) Erforder-
nisse der Gül-
tigkett.

Stadtbezirk.

Veränderung
des Stadt-
bezirks.

Ausnahmen.
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### 8. Wenn sich in einzelnen Landestheilen innerhalb der Städte oder
Vorstädte Königliche Grundstücke oder Rittergüter finden, welche noch gegenwärtig
für sich bestehen, so bleiben sie mit ihren Bewohnern in der Regel auch ferner von
dem Gemeineverbande ausgenommen.

&amp;. 9. In sofern die nach §. ö. 7. und 8. von dem städtischen Verbande
ausgeschlossenen Grundstücke und deren Bewohner an gewissen Vortheilen desselben
Theil nehmen, so soll ein bestimmtes Beitragsverhältniß lediglich im Verwal-
tungswege regulirt werden.

Einwohner. §. 10. Die Einwohner des Stadrbezirks bestehen aus Bürgern und aus
Schutzverwandten.

Tit. III.
Von den Börgern und dem Börgerrechte.

Bürger und K 11. Bürger ist derjenige, welcher das Recht gewonnen hat, an den
Börgerrecht, öffentlichen Geschäften der Stadtgemeine durch Abstimmung bei den Wahlen

(#. 50.) Theil zu nehmen (Bürgerrecht.).
Erthellung §. 12. Das Bürgerrecht ertheilt nach vorgängigem Gutachten der Stadt-
—m verordneten der Magistrar, von welchem stets ein vollständiges Verzeichniß aller

· vorhandenen Bürger (Bürgerrolle) geführt werden soll. Der neu aufge-
nommene Bürger muß den in der Beilage vorgeschriebenen Bürgereid leisten.
 13. Wo für Ertheilung des Bürgerrechts Gebühren (Bürgerrechts-

Begerrecht gelder) üblich waren, können solche nach der zeitherigen Observanz forterhoben,
oder auch unter Genehmigung des Ministeriums des Innern neu beslimmt
werden.

Nochwendige . 14. Nur solche Personen männlichen Geschlechts, welche weder unter
Eigenschaften väterlicher Gewalt, noch unter Vormundschaft oder Kuratel stehen, im Stadt-
-*—**-*. bezirk ihren Wohnsitz nehmen, und unbescholten (G. 19. und 20.) sind, können

rechts. das Burgerrecht erwerben. Diejenigen, bei welchen sich diese Voraussetzungen
finden, sind zur Erwerbung des Burgerrechts theils berechtigt und zugleich ver-
pflichtet, theils zwar berechtigt aber nicht verpflichtet, theils nicht berechtigt, so
daß sie dasselbe nur durch freiwillige Verleihung erwerben konnen.

Berechtigte §. 15. Berechtigt und zugleich verpflichtet zu Erwerbung des Bürger-
und Derpfich- rechts sind:
tet a) Diejenigen, welchein dem Stadtbezirke ein Grund-Eigenthum haben, dessen

geringster Werth in kleinen Stadten nicht unter 300 Rchlr., in größeren
nicht über 2000 Rcthlr. bestimmt werden soll;

b) Diejenigen, welche im Stadtbezirke ein stehendes Gewerbe betreiben, und
aus demselben eine reine Einnahme beziehen, deren geringster Betrag auf
200 bis 600 Rehlr zu bestimmen ist.
Die genaue Bestimmung der Sütze unter a. und b. foll das Statut enthalten.

. H»



K. 16. Berechtigt aber nicht verpflichtet zu Erwerbung des Burgerretchts Berechtigte.
sind Diejenigen, welche aus anderen Quellen ein reines Einkommen von wenigstens
400 Rthlr. bis 1200 Rchlr. nachweisen, und wenigstens zwei Jahre lang in
der Stadt gewohnt haben. Die genaue Bestimmung des Einkommens soll das
Statut enthalten.

K. 17. Diejenigen, bei welchen sich die besonderen Bedingungen der Fertwillge
K. 15. und 16. nicht finden, und welche dennoch persönlichen Anspruch auf aus-Verleihung.
gezeichnetes Vertrauen erworben haben, können das Bürgerrecht durch einen
übereinstimmenden Beschluß des Magistrats und der Stadtverordneten erlangen.

K. 18. Die Stadtbehörden sind auch befugt, ausgezeichneten Männern, Ebrenbürger=
die sich um den Scaat oder die Stadt verdient gemacht haben, ohne Rücksicht recht.
auf ihren Wohnsitz, das Ehren-Bürgerrecht zu ertheilen, welches keine städrische:
Verpflichtungen auferlegt.

§. 19. Das Bürgerrecht soll denjenigen versagt, und, wenn es schon Versagung u.
erlangt ist, wieder entzogen werden, welche wegen irgend eines Verbrechens auf Eatenn
zwei Jahre oder länger zum Zuchthause oder einer härteren Strafart, oder aber rechts:
wegen Meineides, Diebstahls oder qualifizirten Berruges zu irgend einer Kriminal= DZnachfehsie-
Strafe rechtskrdftig verurtheilt worden sind. Trner Re-

Eine anhängige Kriminal= Untersuchung und ein erbffneter Konkurs macht
die Ertheilung des. Bürgerrechts vor Entscheidung der Sache unzulässig.

#§#. 20. Die Stadtbehörden haben die Befugniß, das Bürgerrecht Dem= 5) nach dem
jenigen zu versagen oder zu entziehen, welcher außer den Fällen des §. 19. zu x
irgend einer Kriminalstrafe verurtheilt oder in irgend einer Kriminal-Untersuchung #dechtrden;
nur vorläufig freigesprochen ist. ·

Es kann auch Demjenigen versagt oder wieder entzogen werden, welcher
sich durch einzelne Handlungen oder durch seine Lebensweise die öffentliche Ver-
achtung zugezogen hat.

§#. 21. In den Fällen des §. 20. soll die Versagung des Bürgerrechts
vom Magistrate nur nach eingeholtem Gutachten der Scadtverordneten verfügt
werden.

Bei der Entziehung desselben hat aber der Magistrat die zum Grunde liegen-
den Thatsachen zu untersuchen und festzustellen, demnächst den Angeschuldigten
mit seiner Vertheidigung zu hören, und die Verhandlungen den Stadtverordneten

kum Beschlusse vorlegen zu lassen, welcher jedoch der Bestätigung des Magistratsedarf.
Sowohl bei der Versagung, als bei der Entziehung des Bürgerrechts ist

gegen den Beschluß der Stadrbehörden der Rekurs an die vorgesetzte Staats-
Behörde zulässig.

#. 22. Wer seinen Wohnsitz in der Stadt aufgiebt, verliert dadurch das Aufgegebener
Bürgerrecht. Als solcher wird in Ermangelung einer ausdrücklichen Erkldrung Webn##.

(No. 1281.) Der-
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Derjenige betrachtet, welcher nicht binnen Jahresfrist nach seiner Entfernung
einen Stellvertreter zur Erfullung seiner burgerlichen Obliegenheiten bestellt hat.

Nubendes § 23. Das Bürgerrecht ruhet, wenn ein Bürger auf längere Zeit abwe-
Bärgerrecht. send ist, ohne den Wohnsitz im Stadtbezirk förmlich aufzugeben, wenn er unter

Kuratel kommr, wenn er in Kriminal-Untersuchung oder Konkurs verfällt, und
endlich wenn er die VG. 15. und 16. bestimmte Eigenschaften verliert, ohne die
im F. 17. zugelassene Ausnahme zu bewirken.

Tit. IV.
Von den Schutzverwandten.

Schutzver- §. 24. Schutzverwandte sind Diejenigen, welche, ohne Bürger zu seyn,
wandte. ihren Wohnsitz in Stadtbezirke haben.

§. 25. Sie können an den öffentlichen Geschaften durch Abslimmung bei
den Wahlen nicht Theil nehmen.

#§#. 26. Dagegen können sie, gleich den Bürgern, städtische Grundsflücke
erwerben, und Gewerbe betreiben.

##. 27. In welchen Fällen sie zu Erwerbung des Bürgerrechts verpflichtet
sind, ist im F. 15. bestimmt.

Tit. V.

Von der Stadtgemeine.
I. Mitglieder &amp;. 28. Die Stadtgemeine besteht aus sämmtlichen Einwohnern des
der Gemeine. Stadtbezirks (Bürgern und Schutzverwandten).

I.. Rechte und &amp;#. 29. Die Mitglieder der Gemeine (§. 28.) sollen an deren Rechten
Aititn,derundVerpflichtungenunter folgenden näheren Bestimmungen Antheil nehmen.
4) Rechte. g. 30. Die Einkünfte aus dem Vermögen der Gemeine sollen in der

Qaupemene Regel auch fernerhin nach der bisher daselbst bestehenden Verfassung verwendet
· werden. « "

b) Kämmerei- &amp;# 31. An demjenigen Vermögen, welches bisher lediglich zur Bestreitung
vermbgen. von Gemeine-Ausgaben bestimmt war (Kämmereivermögen), soll daher auch

ferner den Einzelnen kein Nutzungsrecht zustehen.
c) Burger- § 32. Dagegen soll dasjenige Vermögen der Gemeine, welches bisher

vermögen. von allen Einwohnern, oder von den Bürgernoder den Schutzverwandten allein
benutzt wurde, auch ferner nach diesem Herkommen behandelt werden. Das
Statut soll die Bestandtheile dieses Vermögens genau bestimmen; desgleichen
soll es die dazu berechtigten Personen, und das von dem Neuanziehenden nach
dem Herkommen etwa zu entrichtende Einkaufsgeld, angeben.

4)Nutungs- ##. 33. Auf das Vermögen von Korporationen und Stiftungen, so wie
-bte außee auf dasjenige, welches einzelnen Klassen der Einwohner, z. B. den Hauseigen-

7 thümern, angehört, haben die Mitglieder der Gemeine ale solche keinen Anspruch.34.
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X 34. Die Stadtgemeine ist zu allen Leistungen verpflichtet, welche das
städcische Bedürfniß erfordert. 4

&amp;. 35. In sofern zu diesen Leistungen das Kämmereivermögen (F. 31.) . der einzel-
nicht hinreicht, sind alle einzelne Mitglieder der Gemeine gleichmäßig verpflichtet, nen Einwob-
nach Verhältnit ihres Vermögens Geldbeiträge und persönliche Dienste zu leisten. 5 d. Un

Kunst= und handwerksmäßige Arbeiten können jedoch als solche Dienste gel.
nicht verlangt werden.

#K. 30. Die Beitragspflicht der Einzelnen (F. 35.) erstreckt sich auch Deren An-
auf die Verzinsung und Abtragung bereits vorhandener Schulden der Stadt, wendung auf
und es bedarf deshalb keiner besonderen Bekanntmachung an die neu eintretenden ##
Mitglieder der Gemeine. «

g.37.DieVekpflichkungderEinzelnenzusolchenLcistungenGI.35.36.)Anfang-lud
fangt ohne besondere Erklarung mit dem ersten Verfalltage an, welcher seit Snede e
ihrem in der Stadt genommenen Wohnsitze eingetreten ist, Wenn sie ihr Ver-
hältniß zur Stadt aufgeben, so dauert ihre Verpflichtung noch für den letzten
vorher eintretenden Verfalltag fort, und hört mit demselben auf.

&amp;# 38. Servisberechtigte active Militairpersonen und auf Inactivitäts= b) Abwei-
Gehalt gesetzte Offiziere und Militairbeamte sind von allen Beiträgen zu Ge- e#e e-
meinelasten, so wie von allen persönlichen Diensten frei, in sofern sie nicht das Heschonn-
Bürgerrecht gewonnen haben. Doch soll diese Befreiung sich nicht auf Zuschläge kung der Ver-
zu indirekten Verbrauchsteuern beziehen, wenn nicht durch besondere landes= pflichtung.
herrliche Verfügungen darüber Ausnahmen festgesetzt sind. —’o’

Desgleichen soll diese Befreiung nicht auf solche Leistungen bezogen onen.
werden, wovon sie als Grundeigenthumer betroffen werden mochten.

#. 39. Wegen der Beiträge der besoldeten Staatsdiener sollen die Staatsdiener.
Vorschriften des Gesetzes vom 1 #ten Julius 1822. P. 1—7. und 9#. 9—12.
angewendet werden. Durch die daselbst bestimmten Geldbeiträge bleiben sie
von persbnlichen Diensten frei. In sofern sie aber Bürger oder Grundeigenthü-
mer sind, oder Gewerbe treiben, haben sie die Befugniß, Stellvertreter zu be-
stellen, oder auch nach Uebereinkunft mit der Stadtbehörde oder Entscheidung
der Regierung eine Geldvergütigung dafür zu leisten.

Die Vorschriften dieses Paragraphen sind auch auf die stadtischen Beamten
anzuwenden.

§. 40. Mitglieder der Stadtgemeine, welche außer der Stadt und Bewobner der
den Vorstädten wohnen, sind von persönlichen Beiträgen zu solchen Anstalten Feldmork.
frei, wovon sie wegen ihrer Wohnungsverhältnisse keinen Vortheil ziehen.

§. 41. Oingliche Befreiungen werden nach ihrem bisherigen Umfange so Dingliche
lange anerkannt, bis sie von der Stadtgemeine abgelöset sind, erstrecken sich jedoch Beftelungen.
nur auf den gewöhnlichen Zustand, nicht auf außerordentliche Leistungen. Neue
Befreiungen dieser Art können von den Stadtbehörden nicht ertheilt werden.

(No. 1281.) . 42.



Persönliche +K# 42. Persbnliche Befreiungen können gleichfalls von den Stadthörden
Befreiungen. nicht erkheilt werden. In Ansehung der Geistlichen und Schullehrer sind die beste-

henden Verordnungen anzuwenden.
bb) Ausbeb- K. 43. Diejenigen Eigenthümer von Grundslücken im Stadtbezirke, welche
unen in demselben keinen Wohnsitz haben, sind nur zu den, dem Grundeigenthume etwa

aufgelegten Leistungen verpflichtet.
cc) Besondere g. 44. Personen weiblichen Geschlechts, welche im Stadtbezirke einen

unche au- selbstsiändigen Haushalt haben, sind verpflichtet, für die ihnen obliegenden Lei-
Frauen und stungen taugliche Stellvertreter zu ernennen. Dieselbe Verpflichtung haben alle
Abwesenden. Mitglieder der Stadtgemeine im Falle einer solchen Abwesenheit, wodurch ihr Ver-

hältniß zur Gemeine nicht aufgehoben wird; imgleichen die auswärts wohnenden
Grundeigenthümer G. 43.).

IIl. Vorsleber S. 45. Der Stadtgemeine ist als Obrigkeit und Verwalker ihrer Angele-
u. Vertreter. genheiten ein Magistrat vorgesetzt (Tit. VII.). Ihre Mitglieder werden in allen An-

gelegenheiten der Gemeine durch Stadtverordnete verfreten (Tit. VI.).

Tit. VI.
Von den Stadtverordneten.

Abschnitt 1.
Von der Wahl und dem Wechsel derselben.

Anzabl: &amp;. 46. Die Anzahl der Stadtverordneten soll für jede Stadt nach Ver-
hältniß ihrer Größe, der Wichtigkeit der Gewerbe, und des Umfanges der städti-
schen Angelegenheiten, durch das Statut bestimmt werden. Sie soll jedoch nicht
unter Neun, und nicht über Sechzig betragen. In gleicher Zahl sollen auch
Stelloertreter gewählt werden, welche beslimmt sind, in Behinderungsfällen oder
bei dem Abgange einzelner Stadtverordneten deren Stelle einzunehmen, damit die
gesetzliche Zahl der letztern stets vollständig erhalten werden kann.

Wechsel. S. 47. Die Stadtperordneten und die Stellvertreter werden auf drei Jahre
gewahlt. Jährlich scheidet ein Drittheil derselben aus, an dessen Stelle neue
Mitglieder zu wählen sind.

Stellver= &amp;. 48. In den Fällen, wo es nach §F. 46. nöthig ist, werden die Stell-
tretung. vertreter jedesmal nach der Zahl der Stimmen einberufen, die sie in der ganzen

Stadt für sich gehabt haben. Der Einberufene tritt wieder aus, wenn die Be-
hinderung desjenigen Stadtverordneten aufhörr, dessen Stelle er einnahm. Isti
dieser Stadtverordnete gänzlich ausgeschieden, so wird der Stellverrreter statt seiner
auf so lange Stadtverordneter, als jener es selbst gewesen seyn würde.

Grundbesitzer. # 49. Wenigstens die Hälfte der Stadrverordneren muß aus Grundbe-

sitzern bestehen, welches jedoch auf die Stellvertreter keine Anwendung findet s0
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g. 50. Die Wahl der Stadtverordneten geschieht in kleinen Stadten
durch eine Versammlung aller Bürger. In größeren Stadten werden zu diesem
Zwecke die Bürger in mehrere Versammlungen getheilt.

K. 51. Die Vertheilung der Bürger G. 50.) kann geschehen nach Bezir=
ken der Stadt, worin dieselben ihre Wohnung haben.

S. 52. Diese Vertheilung kann fernerin solchen Städten, worin die ver-
schiedenartigen Verhaltnisse der Einwohner es rathlich machen, nach Klassen der
Burger geschehen, welche aus der Beschaftigung oder Lebensweise derselben
hervorgehen.

Wahl:
a) überhaupt;

b) nach Be-
lirken;

 ) nach Klas-
seen;

 53. Das Statut soll besiimmen, ob alle Bürger gemeinschaftlich oder hfernereBe
vertheilt zu wählen haben (F. 50.), ferner, ob die Vertheilung nach Bezirken
CG. 51.) oder nach Klassen (F. 52.), oder nach beiden Eintheilungsarten neben
einander geschieht; endlich soll dasselbe die Anzahl und Begränzung der Bezirke
oder Klassen fesisetzen, so wie das Verhältniß, in welchem Beide an der Wahl
Theil nehmen.

§. 54. Jeder Bürger soll nur in einer dieser Abtheilungen stimmen
können, die Stadt mag in Klassen und Bezirke neben einander, oder in Bezirke
oder Klassen allein getheilt seyn.

&amp;. 55. Die Wahlversammlung eines Bezirks oder einer Klasse kann
auch solche Bürger zu Stadtverordneten ernennen, welche nicht zu ihrem Bezirke
oder ihrer Klasse gehören. Auch haben sich die erwählten Stadtverordneten
nicht als Vertreter des Bezirks oder der Klasse, worin sie gewahlt worden, son-
dern der Stadtgemeine im Ganzen, zu berrachten.

§. 56. Zu Stadtverordneten können nur diesenigen Bürger gewählt
werden, welche in dem Stadtbezirke ein Grund-Eigenthum haben, dessen gering-
ster Werth in kleinen Städten nicht unter 1000 Rehlr., in größeren nicht über
12,6000 Rthlr. zu bestimmen ist, oder ein jährliches Einkommen, dessen geringster
Betrag sich auf 200 Rthlr. bis 1200 Rthlr. beläuft. Die genaue Bestimmung
der Summen muß das Statut enthalten.

+ 57. Den Werth des Grundbesitzes und das Einkommen, Behufs
der Wählbarkeit sowohl, als zur Gewinnung des Bürgerrechts (G. 15. 10.),
schätzen nach pflichtmäßigem Ermessen die Stadtverordneten, denen der Magistrat
die Steuer-Rollen und übrigen Hülfsmittel vorlegen muß. Dem Magistrate
stcht aber die Entscheidung über diese Schätzung zu. Er sorgt zugleich dafür,
daß seine Entscheidung dem Betheiligten auf die im Orte übliche Weise bekannt
werde.

Dem Brtheiligten stehe es frei, sowohl vor dem Magisirate den Nachweis
cinos höheren Grundbesitzes oder Einkommens zu führen, als auch an die Re—-
giorung den Rekurs zu ergreifen.

(No. 1281.) D 5
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&amp; 58. Die Bestimmung des K. 56. bezieht sich nur auf neue Wahlen;
daher sollen Stadtverordnete, welche schon gewählt sind,, durch Verminderung

Wahljelt.

Verzeichniß
der Wähl=
baren.

Wahlvor=
steher.

Wabl-Liste.

Wabltag.

des Vermogens ihre Stelle nicht verlieren, so lange sie nur noch die Eigenschoft
als Bürger behalten G. 23.).

 59. Auch minder vermögende Bürger können durch übereinsiimwen-
den Beschluß des Magistrats und der Stadtverordneten-Versammlung unter
die Wählbaren aufgenommen werden, wenn sie ein völlig unbescholtenes Leben
geführt und sich das öffenrliche Vertrauen erworben haben. .

560DiejenigenBükger,welchevondenKlassen(552)zu Stadt-
verordnetenekwckhltwekdemoedürfendcscmsoöbesitmmtenGkundbefhes
oder Einkommens nicht.
g. 61. Stadtische Verwaltungsbeamte konnen, so lange ihr Amt dauert,

zu Stadtverordneten nicht gewahlt werden. Bereits gewahlte Stadtperordnete
mussen diese Stelle niederlegen, wenn sie ein Stadtamt annehmen.

h. 62. Die Wahl der Stadtverordneten wird in einem für jede Stadt
durch das Statut für immer zu bestimmenden Monate vorgenommen.

&amp;. 63. Der Magistrat hat vier Wochen vor jeder Wahl sowohl die
Burgerrolle (F. 12.), als auch ein Verzeichniß der wahlbaren Bürger auf dem
Rathhause offentlich auszulegen. Reklamationen gegen diese Verzeichnisse sind
zulassig, machen jedoch die Wahlhandlung selbst dann nicht ungultig, wenn nach
Vollziehung derselben die Verzeichnisse geändert werden sollten.

K. 01. Wer einmal als stimmfähig und wählbar aufgeführk ist, kann
ohne gesetzliche Gründe (G. 19. u. f., W. 56. u. f.), die ihm bekannt gemacht
werden müssen, von den Verzeichnissen G. 63.) nicht weggelassen werden, und
bleibt, wenn er der Entscheidung der Stadtbehörden widerspricht, oder beide
Behörden sich nicht vereinigen können, so lange in seinem früheren Verhältnisse,
bis die Regierung wider ihn entschieden hat. Nur dann, wenn bestimmte That-
sachen vorliegen, wegen welcher nach §. 19. das Bürgerrecht versagt oder ent-
zogen werden muß, ist der Magistrat die unmittelbare Ausschliegung eines zeit-
herigen Bürgers anzuordnen verpflichtet.

. 65. Das ganze Wahlgeschäft steht unter Leitung eines dazu abge-
ordneten Mitgliedes des Magistrats, als Wahlvorstehers, welchem einDeputirter
aus der Mitte der Stadtverordneten beigegeben wird.
(. 60. Wenigstens vierzehnTagevor der Wahl wird durch den Wahl

vorsteher an die Bürger eine Liste der Wählbaren verkheilt und darin der Wahl-
tag und die An ber zu Wahlenden bemerkt.

g.67. Die Wahlversammlungen werden an einem Sonstage- gebalten,welchen * Magistrat bestimmt, und vier Wochen vorher, nach derim Orte
gewöhnlichen Publikationsart, bekannt macht. Ibnen gehe ein feierlicher Got“

tes-



tosdienst mit · besonderer Beziehmg auf das Wahlgeschaft voran, welches unmit-
telbar nach vollendetem Gottesdienste eroffnet wird.

§#. 68. Im Wahltermine sind alle Burger, deren Burgerrecht nicht
ruhet, zu erscheinen verpflichtet, wenn sie nicht begrundete Entschulbigungen fur
sich haben. Die ausgebliebenen Bürger können an der Wahl weder durch Be-
vollmachtigte, noch durch schriftliche Abstimmungen Theil nehmen, sind aber an
die Beschlüsse der Anwesenden gebunden. Sollte Jemand so wenig Bürger-
sinn besitzen, daß er, ohne eine gesetzliche Entschuldigung zu haben, wiederholentlich
nicht erschiene; so ist die Stadtverordneten-Versammlung befugt, ihn des
Stimmrechts und der Theilnahme an der öffemlichen Verwaltung verluflig zu
erklären, oder auf gewisse Zeit davon auszuschließen.

§. 69. Bei jeder Wahlversammlung werden Diejenigen, welche sich ein-
gefunden haben, mit der Bürgerrolle verglichen. Sollte Jemand aus Irrthum
erschienen seyn, der nichtzuderWahlversammlung gehört, oder der nicht stimmfä-=
big ist, so wird er deshalb bedeutet und muß sich entfernen.

§S. 70. Der Wahlvorsteher und der ihm beigegebene Deputirte der Stadt-
verordneten, haben auf die Legalität und Ordnungsmäßigkeit der Wahlhandlung
zu sehen; die Richtigkeit der Abstimmung durch Vergleichung der abgegebenen
Stimmen mit der Zahl der Anwesenden zu prüfen; die Namen der ohne gültige
Entschuldigung Ausgebliebenen im Protokolle zu verzeichnen, und darauf zu sehen,
daß das Protokoll richtig geführt werde.

Aus der Mitte einer jeden Wahlversammlung, und durch eine gleich nach
deren Eröffnung vorzunehmende Wahl werden dem Vorsieher drei Beisitzer zu-
gegeben, welche die Prokokolle mit zu unterzeichnen verpflichtet sfind. Von ihnen
führt der eine das Protokoll, und sie alle leisten die nöthige Hülfe bei dem Wahl-
Geschäfte.

§. 71. Nach einer den Wählern zur Berathung über die Wahl einge-
räumten kurzen Frist, werden so viele Wahlen veranstaltet, als Stellen von
dieser Wahl-Versammlung zu besetzen sind, und zwar in der Art, daß jeder
Wahler einen verdeckten Stimmzertel mit dem Namen eines wählbaren Bürgers
in den Wahlbasten wirft. Derjenige, welcher die absolute Stimmenmehrheit er-
halten hat, isi als erwählt zu betrachten. Ergiebt sich nicht sogleich eine absolute
Mehrheit, so sind Diejenigen, welche die meisien Stimmen haben, auf eine engere
Wahl zu bringen, welches Verfahren so lange fortzusetzen ist, bis die absolute
Mehrheit erreicht worden. Genauere Besiimmungen hierüber sind vor der
Abstimmung von deminF. 70. angeordneten Wahlvorsteher-Amte nach Stimmen-
mehrheit festzusetzen.

Wird auch durch wiederholte Versuche eine absolute Mehrheit nicht bewirkti,
so geht bei gleicher Stimmenzahl der Angesessene dem Unangesessenen. vor. Iwischen(No. 1281.) D2 Erwähl-
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Erwahlten aber, die beide zu der einen oder der andern Klasse gehbren, entscheidet
das Loos.

# 72. Die Wahl der Stellvertreter geschieht nach denselben Regeln, als
die Wahl der Stadtverordneten.

&amp;#. 73. Wenn von den gewählten Stadtverordneten weniger als die Hälfte
Grundbesitzer sind, so treten diejenigen Unangesessenen, welche die wenigsten
Stimmen gehabt haben, zurück, und werden die ersten Stellvertrerer. Die Wahl
muß alsdann zurErgänzung der erforderlichen Anzahl der Grundbesitzer in den
Wahlversammlungen, in welchen sie erwählt worden waren, erneuert werden.

Bestätigung #. 74. Die Wahl-Protokolle werden dem Magistrate eingereicht, welcher
der Wahlen. sie zu prüfen, demnächst der Stadtverordneten-Versammlung vorzulegen, und,

wenn gegen die Legalität nichts zu erinnern ist, oder die Erinnerungen erledigt
sind, die Wahlen zu bestätigen und die Einführung der Gewählten anzuordnen hat.

Abschnitt 2.
Von den Rechten und Verhältnissen der Stadtverordneten.

Vollmacht §. 75. Die Stadtverordneten-Versammlung erhält durch ihre Wahl
det Stadtver- und das Gesetz die Vollmacht und die Verpflichtung, die Stadegemeine nach

Maaßgabe dieser Ordnung, ohne Rücksprache mit der ganzen Bürgerschaft oder
mit Abtheilungen derselben, nach Ueberzeugung und Gewissen zu vertreten, und
verbindende Beschlüsse für die Gemeine zu fassen.

h. 70. Oie Stadtverordneten haben aber nicht einzeln, sondern nur in
der Gesammtheit die Befugniß, durch gemeinschaftliche Beschlüsse, nach näherem
Inhalte dieser Ordnung, von der gesetzlichen Vollmacht Gebrauch zu machen.

Vorseber und &amp;. 77. Wenn die Stadtverordneten-Versammlung eingesetzt ist, so wählt
Protokoll- sie aus ihrer Mitte auf ein Jahr einen Vorsteher und einen Protokollführer, und

fübrer. für jeden derselben einen Stellvertreter, welcher aber nur in Krankheits= und
anderen Behinderungsfällen, im Auftrage des Vorstehers oder auf Anordnung
des Magistrats, sein Amt verwalten darf.

Pälichten des §. 78. Der Vorsteher ist berechtigt und verpflichtet, die nöthigen Ver-
Vorstehers. sammlungen zu berufen, alle der Versammlung vorgelegte Angelegenheiten binnen

der vorgeschriebenen Frist, entweder selbst oder durch einen aus der Versammlung
zu ernennenden Referenten zum Vortrage zu befördern, nach Vorschrift der beige-
fügten Instruktion über die Ordnungsmaßigkeit der Berathung und Beschlußnahme
und der Protokollführung zu wachen, und demMagistratedasProtokolleinzureichen.

In sofern der Magistrat und die Stadtverord Versammlung darüber
einverstanden sind, daß der Vorsteher seine Stelle ohneNachtheil für die Geschäfte
nicht länger versehen kann, oder wenn bei verschiedenen Meinungen die Regierung
für diese Ansicht entscheider, so ist derselbe seine Stelle zu jeder Zeit niederzulegen
gehalten.

S. 79.
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C. 79. Die Stadtverordneten-Versammlung kann und darf, ohne Verfabren in
orbnungsméßig vom Vorsteher oder im Falle des F. 77. von dessen Stelloertreter der eriumm
berufen zu seyn, nicht zusammen kommen, auch nur in seiner Gegenwart berathen
und Beschlüsse fassen, zu deren Gülrigkeit es erforderlich ist, daß wenigstens zwei
Drittel ihrer Mitglieder gegenwärtig sind. Sie faßt ihre Beschlüsse nach Stimmen-
mehrheit, und bei gleichen Stimmen giebt die Stimme des Vorstehers den Ausschlag.

Ict von einem Rechte oder von einer Verpflichtung gegen die Stadtgemeine
die Rede, bei welchen das Incteresse eines oder mehrerer Stadtverordneten mit
dem Interesse der Stadtgemeine im Widerspruche steht, so müssen die persönlich
betheiligten Stadtverordneten die Versammlung verlassen, und der Vorsteher
beruft statt ihrer deren Stellvertreter. Trikt dieser Fall bei einer solchen Zahl
von Stadtverordneten ein, daß eine beschlußfähige Versammlung von unbethei-
ligten Stadtverordneten und Stellvertretern nicht zusammen berufen werden kann,
so ist der Magistrat verpflichtet, solches der vorgesetzten Regierung zu berichten,
welche vermöge des ihr zustehenden Oberaufsichtsrechts die Rechte der Stadtge-
meine berücksichtigt, und ihr einen Rechtsanwalt bestellt.

&amp;. 80. Bei der Unterschrift und in dem Siegel führt die Stadtverordne= unterschrift
ten-Versammlung die Bezeichnung: und Siegel.

Stadtverordnete zu N. N.

Alle Ausfertigungen sind ohne Unterschied kostenfrei, und werden eben sowohl als
die Protokolle, von dem Vorsteher, dem Protokollführer und vier andern Mit-
gliedern unterzeichner.

§#. 81. Den Stadtverordneten ist es nicht erlaube, irgend eine Vergel= Unentgeltliche
tung für die Ausübung ihres Berufs anzunehmen. Nur baare Auslagen können Geschäfts-
ihnen erstattet werden. fubrung.

F. 82. Der Vorsteher, und nächst ihm die Versammlung selbst, so wie Verantwort=
die einzelnen Stadtverordneten, sind der Gemeine für den ihr zugefügten Nach= lcchkei.
theil verantwortlich, wenn sie sich der Abstimmung entziehen, wenn sie durch
Ordnungswidrigkeit die Beschlußnahme verhindern, oder die Beschlüsse vereiteln,
oder sich ungebührlicherweise in die Ausführung mischen. Dagegen sind sie für
den Inhalt ihrer Beschlüsse nur dann verantwortlich, wenn sie wider besseres
Wissen, also in unredlicher Absicht, verfahren haben.

Ergiebt sich eine solche Vertretungs-Verbindlichkeit der Versammlung, so
hat die Regierung auf Antrag des Magistrats, einen Anwalt zu bestellen, welcher
im Namen der Stadt den Prozeß zu führen hat. Auch einzelne Mitglieder
können wegen solcher Verbindlichkeiten durch Gemeine-Beschluß in rechtlichen
Anspruch genommen werden.

§. 83. Sollte eine Stadtverordneten-Versammlung fortwährend ihre Aus###sung.
Pflichten vernachladssigen und in Unordnung und Partheiung verfallen; so werden
Nos 1281.) Wir
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Wir sie nach genauer Untersuchung auftösen, die Bildung einer neuen Versamm-
lung nach Befinden wieder anordnen, und die Schuldigen auf gewigeZeit oder
auf immer fur unfahig zu einer neuen Wahl erklaren. Außerdem bleibtindazu
geeigneten Fallen die gerichtliche Ruge vorbehalten. .

Tit. VII.

Von dem Magistrate und den Unterbeamten desselben.

H. 84. Jeder Stadt soll als deren Obrigkeit ein Magistrat vorgesetzt.
seyn, welcher in einer doppelten Beziehung steht:

a) als Verwalter der Gemeine-Angelegenheiten;
b) als Organ der Staatsgewalt.

Mehr als ein Magistrat soll imStadtbezirke nicht bestehen.
§. 85. Der Magistrat bildet ein Kollegium und besteht:

a) aus einem Bürgermeister, oder in den größeren besonders von Uns zu be-
stimmenden Städten, einem Ober-Bürgermeister, welchem ein Bürgermeister
als Stellvertreter und Gehülfe beigegeben werden kann;

b) aus drei oder mehreren andern Magistratsmitgliedern, welche theils besol-
de:, theils unbesoldet sepn können. Das Statut soll die Anzahl der Mit-
glieder überhaupt, und die der besoldeten insbesondere, besiimmen.

§. 80. Alle Mitglieder des Magisirats müssen das Bürgerrecht vor dem

Verwandtschaft oder Schwägerschaft der drei ersten Grade mit schon vorhande-
nen Magistratsmitgliedern verhindert; jedoch kann die Regierung von diesem
Hindernisse dispensiren.

Besondere Bedingungen der Fähigkeit kann noch außerdem das Statut
bestimmen. »

Z.87.UnbesoldeteMitgliedckmüssendieselbenEigenschaftenhaben,
welchefürdieStabtvetordnctenindcn55.56.bi860.vorgeschriebcnsind.

§. 88. Wenn besoldete Magistratsmitglieder ein Gewerbe oder ein an-
deres öffentliches Geschäft vor ihrem Eintritte betrieben haben, oder während
ihres Amtes übernehmen wollen, so hat die Regierung über die Vereinbarkeit
jener Beschäftigung mit der Stelle im Magistrate zu entscheiden, und das Mini-
sterium des Innern soll deshalb allgemeine Insiruktionen erlassen.

§. 89. Zu den Stellen der Bürgermeister oder Ober-Bürgermeister find
nur Diejenigen fahig, welche sich zur chrisilichen Religion bekennen.
 ###. 90. Die Bürgermeister und andere Magistratsmitglieder werden in der

Stadtverordneten-Versammlung durch absolute Stimmenmehrheit der gegenwär-
tigen Stadtverordneten erwählt. Der Vorsteher leitet das Wahlgeschäft, wozu
ihm zwei Gehülfen durch Wahl der Versammlung beigegeben werden. Jeder.

Stadt-
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Stadtverordnete wirft einen verdeckten Stimmzettel, worauf nur der Name der zu
wählenden Person steht, in ein Wahlgefäß; der Vorsteher mit seinen Gehülfen
sammelt die Stimmzettel und trägt die Namen in eine Wahlliste ein. Ergiebtsich
nicht sogleich eine absolute Mehrheit, so sind diejenigen, welche die meisten Stim-
men haben, auf eine engere Wahl zu bringen, und dies Verfahren ist so lange
forrzusetzen, bis die absolute Mehrheit erreicht ist. Wird durch wiederholte Ver-
suche eine absolute Mehrheit nicht erreicht, so wählt unter den beiden letzten Kan-
didaten die Regierung.

Diese Wahlform ist, bei gleichzeitiger Erledigung mehrerer Stellen, für
jede Stelle besonders zu beobachten.

&amp;. 91. Die Bürgermeister und übrigen besoldeten Mitglieder werden auf b) Dauer des
zwölf Jahre, die unbesoldeten auf sechs Jahre erwählt. Aus besonderen Gründen Amtes;
soll auch eine Wahl auf Lebenszeit zulässig seyn, wozu jedoch außer dem Beschlusse
der Stadtverordneten-Versammlung auch die Zustimmung des Magistrats und der
Regierung erfordert wird.

§. 92. Bei Erledigungen durch AblaufderOienstzeit dürfen die Wahlen der ) geit der
neuen Magistratsmitglieder in der Regel nicht früher als ein Jahr, und nicht Wabl
spater als sechs Monate vor dem Ablaufe vorgenommen werden. Ein Jahr vor
dem Ablaufe muß der Magistrat die Stadtverordneten-Bersammlung auffordern,
binnen sechs Monaten die Wahl vorzunehmen. Jedoch sollen die Regierungen bei
eintretenden besondern Umständen frühere Wahien zu erlauben befugt seyn.

Bei außerordentlichen Erledigungsfallen ist die neue Wahl jedesmal sofort
zu veranlassen.

§. 93. Die Regierung hat die gewählten Bürgermeister und übrigen 0 Besii-
Magistratsmitglieder zu besiätigen. Sie ist berechtigt, sich von der Fahigkeit urnd 3½99.
Würdigkeit der Kandidaten durch Prüfung oder auf andere angemessene Art zu über-
zeugen, und, wenn ungeeignete gewählt worden, eine neue Wahl anznuordnen.

Wird durch unangemessene Vorschläge oder durch andere Umstände die Be-
setzung einer Stelle verzögert, so ist die Regierung berechtigt, solche einstweilen auf
Kosten der Stadt kommissarisch verwalten zu lassen.
 CE. 94. Bei Erledigung der Stelle eines Ober-Bürgermeisters haben die Ernen#ung

Stadtverordneten, auf die im F. 90. bestimmte Art, drei Kandidaten zu wählen, rc
aus welchen Wir Uns die Auswahl Selbst vorbchalten. siers udchen

§. 95. Die Magistratsmitgliedersindnach erfolgter Beflätigung feierlich nenn
einzuführen und nach anliegender Eidesformelin Eid und Pflicht zu nehmen.

§. 96. Die außer den Magistraksmitgliedern zum Dienste der Stadt Unterbeamte;
erforderlichen Beamten und Diener setzt der Magistrak auf Lebenszeit, die zu bloß?) bgeweine-
mechanischen Dienstleistungen bestummten aber auf Kündigung an.

Bei der Anstellung hat der Magistrat die jetzt bestehenden und künftig zu
erlassenden Verordnungen wegen Versorgung der Invaliden zu befolgen, und sich

(No. 1281.) wegen
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wegen der Entlassung der auf Kündigung Angestellten nach denjenigen Vorschriften
zu achten, welche für Unsere ummittelbaren Behörden in diesem Falle gelten.

Vor jeder Anstellung hat er aber die Stadtverordneten-Versammlung über
die Würdigkeit der anzustellenden Personen zu hören.

§. 97. Wo es der Umfang der Stadk nöthig macht, wird fur jeden ein-
zelnen Stadttheil von der Stadtverordneten-Versammlung ein besonderer Bezirks-
vorsteher gewählt, welcher in diesem Stadteheile Hauseigenthümer seyn muß, und
sein Geschaft unentgeldlich verrichtet. Der Magistrat hat ihn zu bestatigen. Das
Amnd desselben dauert sechs Jahre; er kann es jedoch schon nach drei Jahren nieder-
legen. Für den Fall einer Verhinderung wird zugleich ein in demselben Stadttheile
angesessener Stellvertreter erwählt. Das Statut har die Anzahl der Bezirks-
Vorsteher und die Begränzung der ihnen untergebenen Stadttheile zu bestimmen.

Der Bezirksvorsteher bildet eine Unterbehörde des Magistrats für alle Ge-
schäfre, welche blos örtliche Gegensiäunde, z. B. Straßenpflaster, Brunnen, Er-
leuchtung, Löschanstalten u. s. w. betreffen. In Beziehung auf diese Gegenstände
hat er Aufsicht zu führen, Anzeigen zu machen, und die ihm vom Magistrate gege-
benen Aufträge und Anweisungen zu vollziehen.

K 98. Der Normal-Etat aller Besoldungen wird von dem Magistrate
entworfen, und von der Stadtverordneken-Versammlung vorlufig festgestellt,
welche verpflichtet ist, diejenigen Besoldungen zu bewilligen, die zu einer ordentli-
chen und zweckmäßigen Verwaltung nothig sind, worauf der Etat der Regierung
zur Prüfung und Bestätigung einzureichen ist. Diese Prüfung soll auf Verhütung
sowohl unzulänglicher als übermäßiger Besoldungen gerichtet seyn.

Sollten demnächst Gründe eintreten, entweder den Etat bleibend zu ändern,
oder in einzelnen Fällen davon abzuweichen, so ist der Antrag dazu der Regierung
zur Genchmigung einzureichen.

99. Die besoldeten Magistratsmitglieder, welche nicht wieder gewählt
oder nicht wieder bestatigt werden, haben Anspruch auf Pension. Dieser Anspruch
tritt auch für diejenigen Magistratsmitglieder und auf Lebenszeit angesetzten Beamten
und Diener ein, welche nach wenigsiens zwölfjähriger Dienstzeit auf irgend eine
Weise diensiuntüchtig werden, es möge nun der Antrag von dem Beamten selbst,
oder von den stadtischen Behörden, oder von der Regierung ausgehen. Wenn nicht
eine besondere Verabredung getroffen isi, betragen die Pensionen nach zwölfjähriger
Diensizeit, die Hälfte des Diensieinkommens, und nach vier und zwanzigjähriger
zwei Drittel desselben. Die Pensionen werden aus der Stadkkasse bezahlt.

§. 100. Soll ein Stadtbeamter wegen mangelhafter Dienstführung oder
moralischer Gebrechen, es sey auf Antrag der Stadtbehörden oder der Regierung,
unfreiwillig pensionirt werden, so ist ihm diese Absicht nebst ver Hôöhe der zu
bewilligenden Pension von der vorgesetzten Behörde bekannt zu machen. Erhebt
er Widerspruch, so sind die Beschwerdepunkte aufzusetzen und der Angeschuldigee.
darüber zu vernehmen. Bei Subalternen leitet der Magistrat dieses Verfahren

ein,
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ein, bei Magisiratsmitgliedern die Regierung, durch welche in beiden Fällen die
Verhandlungen an das Ministerium des Innern gelangen, worauf nach den über
Sctaatsbeamte bestehenden Grundsätzen zu entscheiden ist.

K. 101. Die Pensionen fallen ganz oder zum Theil weg, oder ruhen,
wenn der Pensionirte ein anderes Staats-oder Gemeincame annimmt, welches
ihn für sein Diensteinkommen ganz oder unter Zulegung eines Theils der Pension
entschädigt. Zur Annahme anderer besoldeter Stadtämter sind aber Pensionaire
nur verbunden, wenn sie dem früheren Dienstverhältnisse gleich oder ähnlich sind.

&amp;#. 102. Verbrechen haben den Verlust der Pension nach den in Unserer
Verordnung vom 21sten Mai 1825. festgestellten Grundsätzen zur Folge.

&amp;#103. Wegen Suspensi on, Entsetzung und unfreiwilliger Entlassung
der Stadtbeamten geltenim Allgemeinen die in Hinsicht der Staatsdiener beste-
henden Grundsatze. Bei einem Magistratsmitgliede hat die Regierung, bei einem
Unterbeamten aber der Magistrat die Vernehmung des Betheiligten zu bewirken,
und das Staatsministerium uber die Entlassung zu entscheiden, bei dem Ober-
Burgermeister aber an Uns zu berichten. Durch dasselbe Verfahren soll bei allen
das Burgerrecht voraussetzenden Aemtern die Entlassung veranlaßt werden, wenn
das Burgerrecht verloren wird; im Fall des ruhenden Burgerrechts aber nach
Umstanden uber die Suspension verfugt werden.

§. 104. In seiner Eigenschaft als Verwalter der stadtischen Angelegen-
heiten (F. 84.) führt der Magistrat die gesammte Verwaltung derselben, und es
sind ihm in dieser Hinsicht untergeben und zum Gehorsam verpflichtet: sowohl
alle einzelne Mitglieder der Gemeine, als auch alle zu öffentlichen Zwecken am
Orte bestehende städtische Behörden, imgleichen städtische Korporationen und Stif-
tungen, mit den durch ihre Statuten etwa begründeten Modifkarionen.

#. 105. Als Organ der Staaksgewalt (§. 84.) ist der Magistrat so
berechtigt als verpflichtet, nicht nur darauf zu sehen, daß überall die bestehenden
Landesgesetze und Vorschriften gehörig beobachtet werden, so weit für diesen
Zweck nicht besondere Behörden bestellt sind, sondern auch die Aufträge, welche
ihm in Landes-Angelegenheiten von den Staatsbehörden im Umkreise der Stadt
gemacht werden, zu übernehmen und sorgfältig auszuführen. Er sleht in dieser
Hinsicht ganz unabhängig von der Stadtgemeine, ist blos den betreffenden Staats-
Behöbrden untergeordnet, und die Stadtverordneten-Versammlung ist gleich allen
übrigen Einwohnern ihm Folge zu leisten schuldig.

§6. 106. Der Magistrat verhandelt in kollegialischer Form, und die Be-
schlüsse werden nach Stimmenmehrheit der jedesmal gegenwärtigen Mitglieder
gefaßt. Bei gleichen Stimmen entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

An der Berathung von kirchlichen und Schul-Angelegenheiten können nur
solche Mitglieder Theil nehmen, welche sich zur christlichen Religion bekennen.

# 107. Der Magistrat ist die einzige ausführende Behörde; es können
aber zur Verwaltung einzelner Geschäftszweige in jeder Stadt, nach den örtlichen
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Verhältnissen und unter Genehmigung der Regierung, Deputationen ünd Kom-
missionen gebildet werden, wobei die Regierung verpflichtket ist, die Beibehaltung
solcherEinrichtungen, welche aus den besondern Verhältnissen der Stadte hervor-
gegangen, und in denselben herkömmlich sind, in sofern sie nur gegenwärtiger
Ordnung nicht zuwiderlaufen, möglichst zu begüngligen.

Haben solche Deputationen und Kommissionen eine bleibendeBestimmung,
so ist es dem Statute vorbehalten, zu verfügen, über welche Geschäftszweige sie
angeordnet, und wie sie gebildet werden sollen. Haben sie aber nur vorüberge-
hende Aufträge zum Gegenstande, so steht ihre Anordnung und Zusammensetzung
lediglich dem Magistrate zu.

Stadtverordnete können sowohl zu den bleibenden als vorübergehenden
Deputationen und Kommissionen ernanm werden, sofern Magistrat und Stadt-
verordneten-Versammlung hierüber einverstanden sind.

Alle solche Deputationen und Kommissionen sind jedoch nur als im Auf-
trage des Magistrats bestehend und als ihm untergeordnet zu betrachten.

&amp;. 108. Der Vorsitzende im Magistrate hat
a) die Aufsicht und Leitung des ganzen Geschäftsganges bei der stadtischen

Verwaltung.
b) Er ist befugt, Beschlusse des Magistrats, welche er fur gesetzwidrig oder

gemeinschadlich halt, auf seine Verantwortlichkeit zu suspendiren, jedoch
verpflichtet, alsdann sogleich an die Regierung daruber zu berichten.

c) Ihm insonderheit liegt es ob, darauf zu sehen, daß der Magistrat seinen
Verpflichtungen als Staatsbehorde gebuhrend nachkomme.

d) In allen Fallen, in welchen Gefahr im Verzuge ist, hat er das Erforder-
liche zur Abwendung der Gefahr sofort vorzukehren.

e) Zu Erhaltung der nothigen Disciplin steht dem Vorsitzenden das Recht zu,
den Magistrats-Unterbeamten Geldbußen oder Gefaängnißstrafen bis zu
acht Tagen aufzulegen. Ordnungsstrafen gegen die Magistratsmitglieder
hat die Regierung auf Antrag des Vorsitzenden festzustellen.

§. 109. In sofern Wir es nicht für nöthig erachten, besondere Polizei-
Behörden zu bestellen, ist der Magistrat, und insbesondere der Bürgermeister
oder Ober-Bürgermeister, oder dasjenige andere Magistratsmitglied, welches
damit etwa speciell beauftragt werden möchte, verbunden, auch die Polizeiver=
waltung in dem Stadtbezirke zu übernehmen. Er handelt dabei aber blos im
Auftrage der vorgesetzten Regierung, unabhäángig von seinem Verhaltnisse als
Gemeinevorsteher. Aber auch da, wo besondere Polizeibehbrden angeordnet sind,
oder ein einzelnes Magistratsmitglied mit der Polizeiverwaltung beauftragt worden,
hat der Magistrat und insonderheit der Vorsteher desselben, die Polizeibehbrde zu
unterstützen, und die nöthige Hülfe derselben zu leisten, damit überall die gesetz-
liche Ordnung, Ruhe und Sicherheit erhalten werde.

FTit. VIII.
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« Tit. VIII.

Von dem Geschäftsverhältnisse des Magistrats und der
Stadtverordneten-Wersammlung.

&amp; 110. Wenn in den Stadrangelegenheiten nicht blos die Gesetze oder Einleitung.
schon gefaßten Beschlüsse auszuführen, sondern neue Beschlüsse zu fassen sind, so
gehen zwar auch diese in der Regel zunächst von dem Magistrate als Stadtobrig-
keit aus. Jedoch soll dabei die Entscheidung, nach Verschiedenheit der Falle,
abhängig seyn:

en tweder von dem Magistrate allein;
oder von der Stadtverordneten-Versammlung allein;
oder von der Einstimmung beider Stadtbehörden;
oder von dieser Einstimmung und der binzutretenden Genehmigung der

Scaatsbehörden.
§#. 111. Wenn der Magistrat es nothwendig findet, die Stadtverordneten Verbandlung

von den Gründen eines an sie gelangten Vorschlags, und von den dabei zu be- 3
obachtenden Rücksichten naher zu unterrichten; so ist ihm geslattet, eines oder «
einige seiner Mitglieder zum Vortrage der Angelegenheit in die Stadtverordneten-
Versammlung abzuordnen. Diese Abgeordneten müssen sich jedoch vor der Ab-
stimmung wieder entfernen.

Auf gleiche Weise dürfen die Stadtverordneten bei Uebergabe ihrer Beschlüsse
und zu deren Erläuterung, oder auch zu Vorbereitung derselben, eins oder einige
ihrer Mitglieder in die Magistratsversammlung abordnen.

§. 112. Ein Gutachten der Stadtverordneten-Versammlung hat der Entschehung
Magistrat bei allen Angelegenheiten einzuholen, in welchen es auf Erfüllung von
Mlichten gegen den Staat, gegen Institute und gegen Privatpersonen ankommt,
wobei örtliche Verhältnisse Einfluß haben, z. B. bei der Anlage und Untehaltung
von Polizei-Anstalten, oder Armen-Inslituten, bei den Angelegenheiten der Kirche,
Schulen, frommen Stiftungen u. s. w. Dieses Gutachten bindet den Magistrat
überhaupt nicht, und insbesondere hat die Stadt alles dasjenige, was nach den
Festsetzungen der Staatsbehörden erforderlich ist, ohne Weiteres zu leisten.

§. 113. Wenn der Magistrat irgend einen andern Gegenstand, worin Ausnahme.
ihm die Entscheidung zusteht, freiwillig der Stadtverordneten-Versammlung vor-
legt, so ist er an deren Beschluß gebunden.

§. 114. Die Beschlußnahme der StadtverordnetenVersammlung hat Entscheidung
der Magistratin den Angelegenheiten, welche sich lediglich auf den innern Haus= der e
halt der Gemeine beziehen, zu veranlassen. Dahin gehort: ten

1) Festsetzung des Haushalts-Etats; lung.
2) Verpachtung oder Verwaltung von Grundslücken;
3) Verpfandung von Grundslücken;
4) Meliorationen von Grundstücken;
(No. 1281.) E2 5) An-
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5) Anstellung von Prozessen und Abschließung von Vergleichen uber Gerecht-
same der Stadt oder über die Substanz des Gemeinevermögens;

6) Verträge, die außer den Grenzen des Haushalts-Etats liegen;
7) ähnliche außerordentliche Geldbewilligungen, als Neubauten, Hauptrepara-

turen u. s. w., die den Haushalts-Etat übersteigen.
In vorbenannten Füällen ist die Beschlußnahme der Stadtverordneten-Ver-

sammlung, wenn sie nicht den bestehenden Gesetzen widersprichr, in der Regel
bindend für den Magistrat.

Ausnahme. #. 115. Wenn jedoch der Magistrat die Ueberzeugung hat, daß ein Be-
schluß der Stadtverordneten-Versammlung in Angelegenheiten dieser Art dem
Gemeinwohle nachtheilig werden würde, so soll derselbe die Bestaäkigung versagen,
und, wenn er keine Vereinigung mit den Stadtverordneten bewirken kann (. 111.),
darüber an die Regierung berichten, welcher die Entscheidung zusteht, ob der
Widerspruch des Magistrats begründet ist oder nicht. Die Regierung soll in der
Regel, ehe sie entscheidet, durch einen Kommissarius eine Vereinigung zwischen
dem Magistrate und der Stadtverordneten-Versammlung versuchen. Der Kom-
missarius kann nach seinem Dafürhalten Magistrat und Stadtverordnete, unter
Zuziehung einer Anzahl von ihm zu berufender achtbaren Einwohner, versammeln,
und wenn er auch auf diesem Wege keine Einigung bewirken kann, sowohl von
der Majorität der so zusammengesetzten Versammlung, als auch von der Minori-
tak, ein besonderes Gutachten erfordern, welches er seinem Berichte an die Regie-
rung beilegen muß. Hierauf entscheidet die Regierung über die streitige Frage.

Ensscheidung §. 1160. Der Magistrat sowohl, als auch die Stadtverordneten-Ver-
durch Ueber sammlung, kann auf Einführung neuer und Aufhebung oder Abänderung
einsimmung, bestehender Einrichtungen antragen. Wenn beide Behöbrden einverstanden sind,

kann der Magistrat dergleichen Einrichtungen sofort ausführen, in sofern sie nicht
den Gesetzen zuwider oder an höhere Genehmigung gebunden sind. Bei nicht
erfolgtem Einverständnisse ist die Sache nach den oben ausgesprochenen Grund-
sätzen zur Enrscheidung zu bringen (F. 115.).

Entscheidung S. 117. Zur freiwilligen Verdußerung städtischer Grundslücke und Real-
mit Genchmi-Berechtigungen ist erforderlich:
Ennas- — A. Einverstandniß zwischen Magistrat und Stadtverordneten;

brdem: B. Genehmigung der Regierung;
W. C. öffentliche Licitation auf den Grund einer Tare.

Gkunhabtren. Zur Gultigkeit der Licitation aberrgehört:
1) ein öffentlicher bis zum Termine aushängender Anschlag;
2) einmalige Bekanntmachung durch die Amtsblätter der Regierung, und

durch die öffentlichen Blätterdes Orts und des Kreises;
3) eine Frist von sechs Wochen von der Bekanntmachung bis zum Licita-

tions-Termine;
4) Abhaltungs des Lieitations-Termins durch eine Just= oder Magistrats-Porson. Vor
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Vor Erlassung der Bekanntmachung ist an die Regicrung zu berichten, welche
sich überzeugen muß, ob ausreichende Gründe zu der vorgeschlagenen Maaßregel.
vorhanden sind, und das Weitere zu verfügen hat. Ist bei der Licication die
Tarxe nicht erreicht worden, so hat der Magistrat unter Einreichung der Verhand=
lungen an die Regierung zu berichten, welche über den Zuschlag entscheidet. In
besonderen Fällen kann die Regierung bei Uebereinstimmung beider Stadtbehörden
auch den Verkauf aus freier Hand gestatten, sobald sie sich überzeugt, daß der
Vortheil der Gemeine dadurch gefördert oder solche doch nicht benachtheiliger wird.

Der Besitztitel kann für den Erwerber eines Gemeine-Grundstücks nur
dann berichtigt werden, wenn die Beobachtung dieser Vorschriften nachgewiesen ist.

# 118. Zu Gemeinheitstheilungen städtischer Grundstücke und Real-
Berechtigungen ist die Erklärung beider Stadtbehörden und die Genehmigung der
Regierung nöthig, welche zu prüfen har, ob nicht wirkliches Gemeinevermögen
(G. 31. u. 32.) dadurch in Privatvermögen übergehe, welches zu verhindern ist.

S. 119. Zur Verdußerung von wissenschaftlichen und Kunsisammlungen,
imgleichen von Archiven, ist außer dem Einverständnisse des Magistrats und der
Stadeverordneten-Versammlung die Genehmigung des Ministeriums des Innern
erforderlich.

 §&amp; 120. Zur Aufnahme neuer Anleihen, und zum Ankaufe von Grund-
stücken, ist ebenfalls das Einverständniß des Magistrats und der Stadtverordneten-
Versammlung, so wie die Genehmigung der Regierung erforderlich. Die Geneh-
migung zu neuen Anleihen hat die Regierung nur dann zu ertheilen, wenn für
einen sichern Zins= und Tilgungsfonds gesorgt ist. Auch Prolongationen solcher
Anleihen und Abweichungen von dem genehmigten Tilgungsplane sind an die
Einwilligung der Regierung gebunden.

#. 121. Auch die Einführung von Gemeineauflagen erfordert die Ueber-
einstimmung beider Stadtbehörden und die Genehmigung der vorgesetzten Staars=
Behörden. Sie ist überhaupt nur zulässig, wenn die Einkünfte aus dem
Vermäögen der Stadt zur Deckung der Gemeinebedürfnisse nicht ausreichen. Ferner
sind solche Auflagen nie zulässig, so lange noch ein Gemeinevermögen vorhanden
ist, dessen Ertrag von den einzelnen Einwohnern, oder einem Theile derselben
bezogen wird (F. 32.); vielmehr soll dieser Ertrag zu dem Stadtbedürfnisse ver-
wendet werden, bevor zur Besteuerung geschritten werden darf.

&amp;# 122. Für den Fall der Besteuerung (F. 121.) soll eine besondere
Instrukrion bestimmen, zu welchen landesherrlichen Steuern Gemeinezuschläge
zulässig sind, und in wiefern zu deren Veranlagung die Genehmigung der Regie-
rungen oder der Ministerien des Innern und der Finanzen erforderlich ist. Der
Zustimmung der letztern bedarf es zu allen bereics bestehenden oder erst einzu-
führenden Auflagen, welche nach einem andern Verheilungsmaaßstabe als dem
der Staatssteuern aufgebracht werden, wenn die Erlaubniß zu deren Erhebung
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nicht schon seit Bekanntmachnng des Gesetzes über die Einrichtung des Abgaben-
wesens vom 30sten Mai 1820. ausdrücklich gegeben ist.

6) Verwand- &amp;. 123. Endlich ist die Verwandlung desjenigen Gemeinevermäögens,
lungen in dessen Ertrag bisher an Einzelne vertheilt wurde (F. 32.), in Kämmereivermögen
Seerel. P. 31.) zulässig, sobald beide Stadtbehörden einverstanden sind und die Regie-

rung ihre Genehmigung ertheilt.
Hausbalts- §. 124. In jeder Stade muß vor dem Anfange des Jahres ein Haus-

Etat. halts-Etat fesigesetzt, und möglichst kurze Zeit nach dem Jahresschlusse die
Rechnung berichtiget werden.

Ueber die Art, wie Haushalts-Etats und Rechnungen, auch das Kassen-
wesen einzurichten, sollen die Regierungen die erforderliche Instruktion ertheilen.

Verwendung §. 125. Oie indie Stadtbasse fließenden Einkünfte dürfen zu keinem andern
der Einkönfte. Zwecke, als zur Deckung des öffentlichen Stadtbedürfnisses verwendet werden.
Kontrolle der #. 120. Die Stadtverordneten-Versammlung kontrollirt die Verwaltung.
Verwaltung. Sie isi daher berechtigt und verpflichtet, sich von der Ausführung ihrer Beschlüsse

und der Verwendung aller slädtischen Einnahmen Ueberzeugung zu verschaffen,
die Akten einzusehen, die Rechnungen zu prüfen, dagegen Erinnerungen zu machen,
und Decharge zu ertheilen; die Richtigkeit der Ausführung stadtischer Arbeiten zu
untersuchen u. s. w.

Dafern sie zu finden glaubt, daß dem Magistrate, oder dessen einzelnen Mit-
gliedern Vernachlaässiigungen oder Pflichtverletzungen zur Last fallen, so hat sie dies
der Regierung anzuzeigen, welche die Sache zunächst auf administrativem Wege
untersucht und das Nöthige verfügt. Wenn aber der eine oder der andere Theilsich
bei ihrer Verfügung nicht beruhigen will, so ist ihm freigestellt, binnen vier Wochen,
vom Eingange des Regierungsbescheides an gerechnet, entweder auf die Entschei-
dung der höheren Staatsbehörde, oder in den dazu geeigneten Fällen auf den Rechts-
weg zu provociren. Bis zur Entscheidung bleibt die Vollziehung der vorläufigen
Festsetzung dem Ermessen der Regierung überlassen. Sobald auf höhere admi-
nistrative Entscheidung angetragen worden, und beide Theile mit diesem Antrage
einverstanden sind, ist der Rechtsweg ausgrschlossen, wenn nicht die höhere Be-
hörde die Sache selbst dahin verweiset.

Sollte ein Prozeß gegen den Magistrat nothwendig werden, so hatdie Regie-
rung solchen auf Antrag der Stadtverordneten-Versammlung, eben so wie F. 82.
bestimmt ist, durch einen Namens der Stadt zu bestellenden Anwalt einzuleiten.

Abschluß von §. 127. Urkunden, welche die Stadtgemeinen verbinden sollen, müssen
rimo vom Magistrate ausgestellt, und vom Bürgermeister oder Ober-Bürgermeister unter-

schrieben werden; es muß aber, wenn sie Angelegenheiten des Stadt-Haushalts
betreffen, ihnen der Genehmigungsbeschluß der Stadtverordneten-Versammlung,
oder in dem §. 1 15. angegebenen Falle die Entscheidung der Regierung in beglaubter
Form beigefügt seyn. Den Urkunden über Veräußerungen ist dasjenige, was zum

Beweise der F. 117. aufgestellten Erfordernisse dient, nicht minder den vuüber
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uber Anleihen, außer dem Beschlusse der Stadtverordneten-Versammlung, die
Bestatigung der Regierung, ebenfalls beglaubigt, beizufugen.

Beziehet sich die Urkunde auf eine von der Stadt zu erfüllende Pflicht
G. 112.), so ist, wenn die Stadtverordneten-Versammlung die Genehmigung
verweigert, die Bestätigung der Regierung in beglaubter Form beizufügen, in
welcher zu bemerken ist, daß der Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung,
da es sich um eine von der Stadt zu erfüllende Verbindlichkeit handle, ergänzt
worden sey.

Tit. IX.
Von der Verpflichtung der Böürger zur Annahme von Stellen.

K. 128. Jeder Bürger ist in der Regel verbunden, unbesoldete Stadt-
Amter und einzelne Aufträge, so wie die Stellen eines Stadtverordneten und Seell-
vertreters desselben zu übernehmen, und wenigstens drei Jahre zu verwalten. Nach
Ablauf dieser Frist ist jeder berechtigt, das Amnt niederzulegen, und kann binnen den
nächsien drei Jahren zur Annahme neuer Aemter oder Aufträge nicht angchalten
werden.

Stellvertreter der Stadtverordneten können diese dreijahrige Befreiung nur
dann verlangen, wenn sie wirklich einberufen worden sind, und wenigstens ein Jahr
ununterbrochen fungirt haben.

# 129. Fortdauernde Krankheiten, Geschäfte, die längere Reisen noth-
wendig machen, und ein Alter über sechszig Jahre sind gültige Entschuldigungs-
gründe, wodurch die im S. 128. ausgesprochene Verpflichtung eine Ausnahme
erleiden kann. Wer außer diesen bestimmten Fällen der Regierung darzuthun ver-
mag, daß er nach seinen besonderen Verhältnissen, oder ohne wesentliche Störung
seines Wohlstandes, eine ihm angewiesene Stelle nicht zu übernehmen vermäöge,
kann von der Regierung nach Umständen ganz befreir, oder auch durch abgekürzte
Dauer der Stelle erleichtert werden.

§. 130. Von der im F§. 128. festgesetzten Verbindlichkeit find änzlich be-freit: vom Staate besoldete Beamte, Justizkommissarien, Advokaten, Pe#nmmial-
Richter, Geistliche, Schullehrer und Medizinalpersonen. Desgleichen können dieje-
nigen, welche ein Stadtamt, oder die Stelle eines Stadtverordneten bekleiden, nicht
gezwungen werden, eine neue Stelle neben der bisherigen zu übernehmen. Dagegen
n Stadtverordnete und deren Stellvertreter die Stellen unbesoldeter Magistrats-
Mitglieder, desgleichen die Bezirksvorsteher, Mitglieder von Kommissionen u. s. w.die Seellen der Stadtverordneten oder unbesoldeten Magistratsmitglieder, anstatt
ihrer bisherigen Stellen, nach F. 128. zu übernehmen veroflichret.

§. 131. Die vom Staate besoldeten Beamten, Patrimonialrichter, Geist-
liche und Schullehrer bedürfen, wenn sie eine städtische Stelle übernehmen wollen,
dazu der Erlaubniß ihrer vorgesetzten Dienstbehörde und der Regierung. Diese Er-
laubniß kann auch, wenn sich aus der Verbindung beider Aemter für den Staats-
dienst oder für die stadtische Verwaltung in derForze ein Nachtheil ergiebt, von der
Dienstbehörde sowohl, als von der Regierung, zurückgenommen werden.

(No. 1281.) §. 132
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Strafbestim. X. 132. Wer sich den in den G. 1282# u. ff. bestlimmten Verbindlichkeiten,
mung. außer den Fällen der 9#. 129. und 130. beharrlich entziehet, kann von den Stadt-

Behörden, mit Genehmigung der Regierung der Stimmfähigkeit und Wahlbarkeitfür immer oder auf bestimmte Zeit verlustig erklärt werden.

Tit. X.

Von den Städten vormaliger deutscher Reichsstände und
anderen mittelbaren Städten.

§ 133. Die gegenwärtige Ordnung soll auch in den zu Unserer Monarchie
ehörenden mittelbaren Städten volle Amvendung finden, ohne Unterschied, ob

den- Besitzern derselben darin die Grundberrlichkeit, oder nur einzelne Regierungs-
und Aufsichtsrechte, zustehen.

. 1. Gehoren solche Stadte zu dem Landbezirke vormals unmittelbarer
Reichsstande, so sollen deren Rechte uber die Stadtgemeinen nach der Instruktion
vom 30sten Mai 1820. und den abgeschlossenen besonderen Rezessen beurtheilt werden.

Eben so sind die Rechte derjenigen Besitzer, welche in ähnlichen Verhälmmissen
wie die vormaligen Reichssiände stehen, nach ihren besonderen Rezessen zu bestimmen.

 135. Alle übrigen Besitzer von mittelbaren Städten bleiben auch fernerhin
im Genusse der ihnen zustehenden Ehrenrechte und nutzbaren Privatrechte.

Bei der Abfassung des Statuis sollen sie von der Regierung gehört werden,
sowohl um ihre eigenen Rechte im Verhältnisse zur Stadt wahrnehmen zu können,
als auch um sich ü#ber das Interesse der Stadt gutachtlich zu äustern.

§. 130. Sie sollen ferner auf die Angelegenheiten der Stadtgemeine in
folgenden Fällen Einwirkung haben:

#a) Sie bestätigen die gewahlten Bürgermeisier und übrigen Magistratsmitglieder.b) Sie sollen jedesmal mit ihrem Ernaachten vernommen werden in den Angele-

genheeiten, welche in den W. 6. 13. 116. 117. 120. 123. gegenwirugger Ord-
nung erwähnt sind. In allen anderen Angelegenheiten der Stadt hängt
es von der Regierung ab, ihr Gutachten zu erfordern.

) Sie verwalten in der Stadt die Polizei, können dieselbe jedoch auch, nach
vorgängiger Einigung über die Kosten, dem Magistrate überkragen.

§. 137. Sie sollen jedoch die #m §. 130. bestimmten Rechte nur unter
folgenden Einschränkungen und Ausnahmen ausüben können:

a) Sie haben dieselben überhaupt nur in sofern, als diese oder ähnliche Rechte
im Jahr 1800. schon bestanden haben. Waren jedoch nur einzelne Theile
des Stadtbezirks früherhin ihrer Einwirkung entzogen, so soll sich dieselbe
künftig auch auf diese Theile mit erstrecken.

b) Waren früherhin mit ihren Rechten gewisse Verpflichtungen gegen die Stadt-
Gemeine verbunden, so sollen ihnen dieselben auch sernerhin obliegen.

c) Haben sie ihren Aufenthalt außerhalb Unserer Staaten, so sollen ihre Rechte
einsiweilen ruhen, und von der Regierung ausgeübt werden.

4) Haben sie oder ihre Vorgänger den Besitz der mittelbaren Stadt durch Kauf,
Tausch u. s. w. zu einer Zeit erworben, worin solche Aufsichtsrechte über die

Sadt t bestanden; so sollen sie auch künftig zu deren Ausübung nichte eyn.8 e) Wenn
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e) Wenn sich die Stadtgemeine oder ein einzelnes Mitglied derselben durch die
Art der Ausübung solcher Rechte beschwert glaubt; so soll denselben jedergeit
der Rekurs an die vorgesetzte Regierung freislehen.
 5. 138. In jeder mittelbaren Stadt sollen die dem Besitzer über die Stadt-

Gemeine nach gegenwärtigen Bestimmungen zustehenden Rechte im Statute ange-
geben werden.

Tit. XI.
Von der Ober-Aufsicht über die Stadtverwaltung.
K. 139. Die Ober-Aufsicht des Staats über die Städte wird durch die

Regierungen ausgeübt. Diese sind berechtigt und verpflichtet «
a)sichlleberzcugungzuverfcl)affen,obinjcdchtadtdie Verwaltung nach den

Hschen überhaupt und nach gegenwärtiger Ordnung insbesondere einge-richtet sey;
b) dafür zu sorgen, daß die Verwaltung fortwährend in dem vorgeschriebenen

Gange bleibe und angezeigte Störungen beseitigt werden;
PC)die Beschwerden Einzelner über die Verletzung der ihnen als Mitglieder der

Gemeine zustehenden Rechte zu untersuchen und zu entscheiden;
d) die Stadtgemeinen zu Erfullung ihrer Pflichten anzuhalten, und
JPC) in den Fällen zu entscheiden, welche in dieser Ordnung dahin verwiesen sind.

In allen Geineine-Angelegenheiten geht der Rekurs an die Regierung, und.
gegen die Entscheidung derselben bleibt der Rekurs an die höheren Staaks-Behörden
vorbehalten. Der Rechtsweg ist aber gegen die Entscheidung der Regierung nur
dann zuläassig, wenn die Klage auf einem speziellen privatrechtlichen Titel begründet
wird. Ueber allgemeine Verwaltungs-Grundsätze und deren Anwendung gebührt

aber dem Nichter kein Ausspruch.
Wenn wider Erwarten die Mehrzahl der Bürgerschaft sich einer ganz beson-

dern Mlichtverletzung schuldig machen sollte; so behalten Wir Uns vor, einer solchen
Stadt die ihr durch diese Städte-Ordnung verliehene Verfassung zu entzichen.

Urkundlich ist die gegenwärtige Ordnung von Uns Hochsleigenhändig voll-
zogen und mit Unserm Königlichen Insiegel versehen worden.

Gegeben Berlin, den 1716en März 1831.
(I.S.) Friedrich Wilhelm.

Carl, Herzog von Mecklenburg. Maassen. Freih. v. Brenn.
Beglaubigt: Friese.

Bürgereid.
Ich N. N. schwöre dem Könige unterthänig, treu und gehorsam zu seyn,

dem Magisirate Folge zu leisten, meine Pflichten als Bürger, wie sie mir durch die
Städte-Ordnung vorgeschrieben sind, nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen
und zum Wohle der Stadt nachallen meinen Kräften beizuwirken. So wahr 2c. 4c.

Eid der Magistrats-Mitglieder.
Ich N.). schwöre dem Könige unkerthänig, treu und gehorsam zu seyn, und

das mir anvertraute Amt immer nach bestem Wissen und Gewissen so zu verwalten,
wie die Gesetze es vorschreiben, auch aus allen meinen Kräften und ohne alle Neben-
rücksichten das Wohl des Staates und der Stadt zu fördern. So wahr rc. 2c.
(o. 4231.) F Inslruk=
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Justruktion
Behufs der Geschäftsführung der Stadtverordneten.

K. 1. Geeich nach vollendeter erster Wahl treten die gewählten Stadtverordneten
unter dem Vorsitze des Aeltesten unter ihnen zusammen.

&amp; 2. Sie erhalten durch den vom Ober-Präsidenten ernannten Kommissa--
rins die aus den Wahlprokokollen beglaubigte Nachweisung von den gewählten
Stadt-Verordneten und deren Scellvertretern zu ihrer Legifimation. ,

HLLDemnächstwählensämmtlicheStadwerordnekeburchSkimmemnehr-
heit aus ihrer Mitte zuerst den Vorsteher, sodann den Protokollfuhrer, hiernachst
den Stelloertreter des erstern und endlich den Stellvertreter des letztern. "

«. Sie verabreden zugleich Tag und Stunden zu ihren gewohnlichen
Zusammenkünften.

§. 5. In den folgenden Jahren trüt, nach Prüfung der Wahlprotokolle,
das neugewählre Drikttel zu derselden Zeit, in welcher es Um ersten Jahre geschehen,
in die Versammlung der Stadtverordneten ein.

S. 60. Die Wahl des neuen Vorsiehers, des Protokollführers und ihrer
Stellvertreker geschiehet nach dem Eintritte der neuen Mitglieder.

K. 7. Der Vorsteher hat das Recht und die Pflicht, Alles zu thun, was
die Erhaltung der Ordmung in den Geschästen und Verhandlungen der S-t#adtver-
ordneten-Versammlung erfordert.

§. 8. Es gehört daher zu seinem Amte, Versammlungen zu berufen, worin
er den Vorsitz führk, die Gegenstände der Berathung selbst vortrage, oder nach vor-
heriger Vertheilung durch einzelne Mitglieder vortragen lätt, die Stimmen sammelt
und für die richtige Abfalheng des Beschlusses nach der Stimmenmehrheit Sorge trägt.G. 0. Er musf hierbei dahin fehen, daß nichts wider die Rechee des Staars
und die Berfassung der Stadt verhandelt und beschlossen werde, demnächst er die
Einreichung des Beschlusses an den Magistrat zu veranlassen hat.

. 10. Der Protokollführer hat die nbthigen Ausfertigungen zu besorgen.
Es bleibt dem Beschlusse jeder Versammlung überlassen, ihm zu den Reinschriften
2c. 2c. die nöthige Hülfe auf die beste und wohlfeilste Art zu gewähren.

S. 11. Bei den außerordentlichen Sitzungen muß in dem Umlaufe der Zweck
der Versammlung, in sofern derselbe nicht aus besondem Gründen geheim zu halten
ist, angedeutet werden.

X. 12. Bebufs der gewöhnlichen Sitzungen ist es in der Regel hinreichend,
wenn die Gegensiände, worüber in denselben berathen werden soll, jedesmal vorher
verzeichnct worden, und die Nachweisung davon am Tage vor der Sitzung iimn Ver-
sammlungs-Saale der Stadtverordneten von jedem derselben eingesehen werden kann.

. 13. Bei erheblicheren, zur Oeffentlichkeit geeigneten Angelegenheiten,
wird in den größeren Städten ein zweckmäßiger vom Magisirat genehmigter Aufsatz
über den Gegenstand der Berathung abgedruckt, wovon ein Eremplar jedem Stadt-
verordneten zugesandt, und an jedem Bürger auf sein Verlangen und gegen Bezah-
lung eines zum Ersatze der Oruckkosten sestgesetzten Preises abgelassen wird.

S. 11. Alle eingehende Sachen werden von dem Vorsteher eröffnet, vom
Protokollführer im den Tagezettel eingetragen, und alsdann in der nächsten Sitzung
zum Vortrage gebracht. 6



15. Beim Anfange jeder Sitzung werden die anwesenden Mitglieder der
Stadtverordneten-Versammlung überzählt und von einem durch den Vorsteher dazu
ernannten Mitglicde namemlich verzeichnet. Sodann wird das Protokoll der vori-
gen Sitzung verlesen.

&amp;. 16. Jeder Stadtverordnete ist befugt und verpflichtet, über alle zum
Vortrage gebrachte Gegenstände sich freimüthig zu dußern. Er muß es alsdann
durch Aufstehen bemerklich machen. Ist dies von mehreren geschehen, so räumt
ihnen der Vorsieher der Reihe nach das Wort ein. Der Sprechende allein muß
stehen und alle übrigen bleiben sitzen.

S. 17. DieBerathung wird so lange fortgesetzt, bis die Sache zur Beschluß-
nahme reif ist. Der Vorsteher kann von den Mitgliedern fordern, daß sie nach der
Reihe ihre Meinung abgeben.

K. 18. Der Vorsteher darf weder zulassen, daß die Diskussionen auf andere
Gegensiände, als auf die der jedesmaligen Berathung gerichtet werden, noch daß
einzelne Milglieder besondere Diskussionen unter sich eröffnen.

§. 19. Ist der Gegenstand von Wichtigkeir, oder erfordert derselbe Prüfung
an Ort und Stelle; so kann der Vorstcher bestiemmen, daß die Angelegenheit durch
eine besondere Deputation untersucht, geprüft und zum Beschlusse der Arrscmmuung
vorbereitet wird.

#. 20. Dasselbe muß auf Antrag jedes Mitgliedes geschehen, wenn wenig-=
stens drei Mitglieder beistimmen.

§. 21. Die Deputation wird autz der Versammlung durch Mehrheit der
Stimmen von derselben gewählt. «

S.2"-2.DckBoksieherfchlckgtMitgliederdazuvor,undbie Versammlung
stimmt, wenn keine Einigung Statt findet, daruber ab.

S. 23. Nthigenfalis werdenauch über die Anzahl der abzuordnenden Mit-
glieder die Stimmen gesammelt. --

K. 21. Die Deputation erhält durch den Auftrag der Versammlung die
Befugniß und Verpflichtung, sich von der Angelegenheit, deren Prüfung ihr auf-
getragen ist, auf's sorgfältigste zu unterrichten, alles zu einem reisen Beschlusse in
derselben vorzubereiten und ihr Gutachten nach ihrer lleberzeugung abzugeben.

K. 25. Sie kann die Untersuchung durch Augenschein, durch Vernehmung
olcher Personen, welche von der Sache Wissenschast haben, durch Einsicht der

agistrats-, Instituts-dc. Akten, Rechnungen und Dokumente, oder auf andere
Art bewirken, ohne jedoch die von der Versammlung ihr angegebenen Mittel un-
benutzt zu lassen.

 20. Nach untersuchter Sache, trägt die Deputation das Sachverhältnig,
ihr Gutachten, und dessen Gründe der Versammlung schriftlich oder mündlich vor.
Istder Auftrag schriftlich ertheilt, so muß darauf schriftlicher Bericht erstamet werden.

K. 27. Behufs der fortlaufenden Kontrolle und Prüfung der Verwaltung
können die Stadtverordneten sich in Deputationen nach den Geschäftszweigen theilen.

§. 28. In der Regel soll über jeden Gegenstand, der zur Berathung der
Versammlung kommt, in derselben Sitzung, worin er zum Vorrrage gebrache ist,
ein Beschluß 34, oder verfügt werden, daß die Sache einer Depuralion zur
ndheren Erörterung und zum Gutachten übergeben werde.

(No. 1281.) F2 F. 29.
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g. 29. Außer den Fällen von G. 19. und 20. trägt der Vorsteher auf
Stimmensammlung an.

§. 30. Sobald indessen einzelne oder mehrere Mitglieder die Fortsetzung der
Berathung in einer anderweiten außerordentlichen, oder in der nächsten gewöhnlichen
Sitzung verlangen, so wird darüber abgestimmt und nach der Mehrheit beschlossen.

K. 31. Ueber die Art der Absiimmung entscheidet in der Regel der Vorsteher.
Wenn aber ein Mitglied darauf anträgt, und demselben wenigstens drei Mitglieder
beitreten, muh durch geheime Stiummzeichen abgestimmt werden. Oiese Art der
Abstimmung muß in allen Fällen bei den der Stadtverordneten-Versammlung
zustehenden Wahlen statt finden.

§. 32. Sobalddie für jede der verschiedenen Meinungen vorhandenen Stimmen
laut gezählt sind, so wird vom WVorsteher der Beschluß ausgesprochen, vom Proto-
kollführer in das Konserenz-Protokoll eingetragen und letzteres nach Vorschrift des
Gesetzes §. 80. vollzogen.

K. 33. Ist der Gegenstand der Verhandlung von solchem Umfange, daß der
Beschluß während der Sitzung nicht mit der gehörigen Bestimmtheit zu Protokollgefaßt werden bann, so geschieher solches nach aufgehobener Versammlung.

 34. Die Versammlung wählt dazu aus ihrer Mitte eine Deputation von
drei Mitgliedern.

§. 35. Der Beschluß wird vom Protokollführer mit diesen drei Mitgliedern
zu Protokoll genommen, und von ihnen, so wie vom Worsteher unterschrieben.

§. 36. Sollte derjenige, dessen Meinung oder Vorschlag die Stimmenmehr=
heit erhalten hat, nicht unter den Mitgliedern dieser Deputation begriffen seyn, so ist
derselbe dabei zuzuziehen.

« K. 37. Die einzelnen Mitglieder dürfen aus den Versammlungen nur dann
wegbleiben, wenn sie gegründete Entschuldigungen für sich haben; diese müssen dem
Vorsteher zu rechter Zeit angezeigt werden, damit derselbe, um die Versammlung
siets möglichst vollzählich zu erhalten, die erforderlichen Stellvertreter einladen kann.

§. 338. Ob die Entschuldigung, welche jemand für sein Außenbleiben an-
führt, genügend sey, wird vom Vorsteher ermessen, und wenn der Betheiligte bei

Lesen Ausspruch sich nicht beruhiget, von der Versammlung nach Stimmenmehrheitentschieden.
§. 39. Füur den Fall unentschuldigten Ausbleibens, für den Gebrauch un-

genügender oder unwahr gefundener Entschuldigungen, für zu spates Erscheinen inen Sitzungen und fur andere Falle dieser Art, durch welche die Ordnung gestort
wird, darf die Stadtverordneten-Versammlung Strafen bis zu funf Thalern, unter
Genehmigung des Magistrats, festsetzen; dergleichen Sta hat der Magistrak,
wenn an der Thatsache kein Zweifel ist, zur Armenkasse des Orts einzuziehen.

. H.-10.Werbreitnalhintereinander,ohnegegkündcteEntschuldigun,aus-

geblieben ist, oder wiederholt durch ungebuhrliches Benehmen Ordnung unb Ruhe
hert, und den Zuruf des Vorstehenden zur Ordnung nicht beachtet hat, kann auf
stimmte Zeit oder fur immer aus der Versammlung ausgeschlossen werden, wenn

zwei Drittheile derselben in diesem Beschlusse übereinstimmen. Eine weitere Erör-
kerung der Thatsachen und eine Reklamation gegen einen solchen Beschluß findet
nicht Statt. Dem Magistrate aber ist davon Anzeige zu erstatten, und der Stell-
vertreter für die Oauer des Ausschlusses einzuberufen.

§. 41.
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&amp;. 41. Die Stadtoerordneten können, mit Genehmigung des Magistrats,
ihr Gutachten über die Verwaltung durch den Oruck oder auf andere Weise öffentlich
bekannt machen.

Berlin, den 17ten März 1831.
Friedrich Wilhelm.

Carl, Herzog von Mecklenburg. Maassen. Freih. v. Brenn.
Beglaubigt: Friese.

Verordnung
über die

Einführung der Städte-Ordnung in den mit der Monarchie
wieder und neu vereinigten Provinzen und Landestheilen.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Prcußen 2c. 7.

sinden für nöthig, wegen Einführung der Städte-Ordnung in den mit Unserer
Monarchie wieder und neu vercinigten Provinzen und Landestheilen, Folgendes
festzusetzen: »

ð. 1. Die zur Einfuhrung der Stadte-Ordnung erforderlichen Anordnnn-
gen trifft und leitet der Ober-Prasident. Er wird dazu mit Ministerial-Instruktion
versehen werden, und bedient sich der Hülfe der Regierungen; so wie es ihm über-
lassen ist, zu den örtlichen Geschäften der Einführung Kommissarien zu ernennen.

§. 2. Die Städte-Ordnung wird in allen denjenigen Orten eingeführt,
welche auf den Provinzial-Landtagen im Stande der Stüdte vertreten werden.
Wunschen kleine Städte dieser Art, gleich den Landgemeinen verwaltet zu werden,
und genehmigt solches die Regierung, so gehen sie auch in Hinsicht des sländischen
Verhälknisses zu den Landgemeinen über, und werden in Wesiphalen und der Rhein-
Provinz nach der Ordnung für die Landgemeinen, in den andern neuen Provinzen
aber bis zu weiterer Bestimmung wie zeither verwaltet.

Auch solchen Orten, welche bisher nicht als Städte auf dem Land-
tage vertreten waren, werden Wir nach Befinden der Umstände sowohl diese Ver-
tretung als mit derselben die Städte-Ordnung verleihen.

§. 4. In allen Orten, in welchen hiernach die Städte-Ordnung einzufüh-
ren ist, wird zuvörderst ausgemittell:

a) welcher Grundbesitz und welches Einkommen in demselben erforderlich sey, um
Burger und Stadtverordneter werden zu können;

bb) wie viel Stadtverordnete zu wählen sind;
P) ob und wie Behufs der Wahlen die Stadt in Bezirke und die Bürgerschaft in

Klassen einzutheilen sen; .

d) wie die Stadtverordneten auf diese Bezuke oder# Klassen zu vertheilen sind. . 5. Hierüber ist das Gutachtender jetzigen Verwaltumgs-Behörden und
Gemeine-Räthe oder sonstigen Gemeinevertreter zu erfordern und hiernach vom
Ober-Präsidenten das Rötbige festzusetzen. »

(No. 1231.) S. 6.



S. 6. Diese Festsetzungen sind indessen nur vorlausige, wodurch den künsti-
gen Bestimmungen um Statute nicht vorgegriffen werden soll; jedoch soll der Unter-
schied zwischen Groß= und Kleinbürger, wo er bisher bestanden haben mochte, jeden
Falls gänzlich wegfallen.

#. 7. Nach diesen Festsetzungen wird von den zeitherigen Gemeinevertretern
zur Schätzung des Grundbesitzes und Einkommens der Einwohner (nach F. 4.)
geschritten, wobei auch die Steuerrollen benutzt werden können. Hierauf werden
durch die bisherige Gemeine-Verwaltungs-Behörde Lisien der zur Gewinnung des
Bürgerrechts Verpflichteten oder Berechtigten, imgleichen der zu Stadtverordneten
Wählbaren angefertigt.

Diese Lisien werden im Rathhause zu jederanns Ansicht offen gelegt, auch
wird, daß dies geschehen, offemlich bekannt gemacht. Wer sich darim mit Unrecht
Ubergangen sieht, hat seine Eimwendungen dagegen binnen vierzehn Tagen nach der
Bekanntmachung bei Verlust der Einreden, bei der Gemein-Berwaltungsbehörde
anzugeben und zu bescheinigen. Diese hat darüber das Gutachten der Gemeinever=
treter zu vernehmen, und wenn biernach die Aufnahme nicht beschlossen wird, binnen
andern vierzehn Tagen an die Regierung zu berichten, welche darüber in Beziehung
auf die erste Wahl ohne Rekurs zu entscheiden hat. Sobalo diese Entscheidung ein-
gegangen isi, wird nach Anordnung des Ober-Präsidenten zur Wahl geschritten.

&amp;. S. Dies Wahlgeschäft wird von einem Kommissarius (S. 1.) an Ort und
Stelle geleiret. Derselbe entscheidct auch über die Richtigkeit der Wahlen, und setzt
demnächsi die Stadtverordneten-Versammlung ein.

). 9. Sobald dies geschehen ist, und die Versammlung ihren Vorsteher
erwahlt hat, treten die Zeitherigen Gemeinevertreter zuruck, und die neuen Stadt-verordneten an ibre Stelle.

§. 10. In den beiden folgenden Jahren wird das jedesmal ausscheidende
Drittheil der Stadtverordneten durch das Loos besiimnt.

S. 11. Oie Stadtverordneten-Versammlung hat zunächst Vorschläge zu
machen, wieviel Magistraksmirglieder angestellt und welche Besoldungen ihnen aus-
gesetzt werden sollen.

Auf diese Vorschläge hat der Ober-Prästdent das Nöthige vorläufig fest-
usetzen.

K. 12. Nach dieser Fecstsetzung schreitet die Stadtverordneten-Versammlung
zur Wahl der Magistratsmitglieder, bei welcher die jetzt im Amte stehenden wieder
erwählt werden können. Bis zur Besiätigung dieser Wahl durch die Regierungen
bleiben jedenfalls die bicherigen Beamten in Wirksamkeit.

S. 13. Nach GEintritt des Magistrats verabredet derselbe mit der Stadt-
verordneten-Versammlung das Nöthige wegen Anstellung der Unterbedienten und
holt darüber die Genehmigung ein. Hierbei muß auch über die Verrechnung der
Einnahme und Ausgabe und die Bestellung des Rendanten, Verabredung getroffen
werden. Für Wesiphalen und die Rheinprovinz wird übrigens über die Einrichtung
der Elementar-Erbebung der direkten Steuern eine besondere Verordnung ertheilt
und darin besiummt werden, in wiefern den vom Staate zu ernennenden Steuer-
Empfängern die Uebernahme des Amts eines Stadt-Einnehmerszugestaktenist.

§. 14. Allen nach obigen Vorschriften Behufs der erfien Eirichtung ein-
zuleitenden Verhandlungen und Wahlen soll der emannte Kommissarius (§. 1el-
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beiwohnen, welchem zwar bein Seinmrrecht zuskehr, aber die Pflicht obliegt, über
die Ordnungsmaßigkest der Verhandlungen zu wachen und über dieselben ein Pro-
tokoll abzufassen, welches der Versammlung vorzulesen und von den Anwesenden
mitzu untorzeichnen ist. Dieses Protokoll Uberreicht er dann, mit seinem Gut-
achten begleiret, der Regierung.

§. 15. Wernn die jetzt auf Lebenszeit oder auf bestimmte Jahre angestellten
Magistratspersonen durch andere ersetzt werden, so sollen sie Penssonen von der
Stadt zu fordern berechtigt seyn. Sie erhalten wenigstens die Hälfte ihres bisbc=
rigen Diensicinkommens, wenn sie aber vier und zwanzig Jahre im Gemein-Dienste
gestanden haben, wenigstes zwei Driktheile desselben als Pension. Dem Gehalte
werden die rechtmätigen Emolumente nach dem Ourchschnitte der letzten sechs
Jahre gleich geachtet. Dasjenige, was zum Ersatze von Oienstaufwand erforder-
lich war, kömmt aber nicht in Rechnung.

# 10. Diejenigen, welche auf Kündigung angestellt sind, von welcher
jedoch observanzmäßig niemals, oder doch nur aus beslimmten Gründen Gebrauch
gemacht worden ist, sind den lebenslänglich angestellten Beamten gleich zu setzen, wenn
nicht einer der Grunde eintritt, aus welchen die Kündigung vorbehalten worden.

S. 17. Blos vorläufig und kommissarisch ohne Zeitbestimmung angesiellte
Beamte haben nach fünfjahriger Dienstzeit den vierten Theil, nach zehnjähriger
Dienstzeit aber den dritten Theil ihres Diensteinkommens als Penston zu fordern.

 18. Wenn über den Pensionsbetrag Streit entsteht, so ist der unzwei-
felhafte Minderbetrag einsiweilen bis zur Entscheidung auszuzahlen.

. 19. Wegen des Wegfalls oder der Suspension der Pension gilt die
G. 101. bis 103. der Städte-Ordnung enthaltene Vorschrist.

§. 20. Die Gemeine-Rechnungen werden bis zum Schlusse des letzten
Jahres vor Einführung der Slädte-Ordnung, unter Leitung der Regierung, nach
den bisher bestandenen Vorschriften gelegt und erledigt. Für das laufende Jahr,
in welchem die Städte-Ordnung eingeführt wird, sollen die bestehenden Etats zum
Grunde gelegt werden.

&amp;. 21. Nachdem der Magisirat eingesetzt ist, bat derselbe alle Einrichtun-
gen, welche erforderlich sind, um die städtische Verwaltung nach Anleitung der
Städte-Ordnung in Gang zu bringen, nach genommener Rücksprache mit der
Sctadtvererdneten-Versammlung, vorläuftg zu treffen.

§. 22. Der Magistrat hat aber auch sofort zu der definitiven Festsiellung.
der städtischen Einrichtung, und daher insonderheit zu Entwerfung und Bollendun
des Statuts das Noöthige einzuleiten, damit solches binnen sechs Monaten nach
Einführung des Mazistats zu Stande kommt. #§. 23. Alle diejenigen, welche nach der zeitherigen Verfassung das Bür-
gerrecht gewonnen haben, bleiben im Besitze der damit bisher verhundenen Rechte.

#. 2.1. Sollte ihnen auch bisher kein Antheil an den Wahlen in siädrischen
Angelegenheiten zugestanden haben, so wird ihnen dennoch auf ihre Lebenszeit das
Stimmrecht beigelegt.

25. Wo früherhin erbliche, auf Grundbesitz ruhende Berechtigungen
zum Bürgerrechte, ohne daß letzteres von dem permanenten Wohnsitz am Orte
abhängig gewesen, bestanden haben, sollen selbige bei Entwerfung und Besiätigung
der Statuten berücksichtigt werden.

(No. 1281.) C. 20.
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g. 26. Wenn in Stadten bisher kein stadtisches Burgerrecht bestanden,
jedoch Personen vorhanden seyn sollten, die bis jetzt in Gemeine-Angelegenheiten
ein Stimmrecht haben, soll ihnen dieses auf ihre Lebenszeit verbleiben.

9. 27. In Hinsicht auf die Wahlbarkeit zu Stadtverordneten verbleibt es
bei den Bestimmungen der Städte-Ordnung §. 50. u. ff.

 28. Die F. 0. der Städte-Ordnung vorbehaltene Feststellung des Stadt-
Bezirks durch Einverleibung oder Trennung von Vorsiadten oder einzelnen
Etablissements, soll ersi dann vorgenommen werden, wenn die städtischen Behörden
nach Maaßgabe der Städteordnung eingesetzt sind. Es sollen dann diese sowohl,
als die betheiligten Einwohner oder Gemeinen zuvörderst mit ihren Erklärungen
über dergleichen Vereinigungen oder Trennungen gehört werden, und demnachst
vom Ober-Präsidenten die nöthigen Feststellungen erfolgen.

Wo aber bisher Städte in den Bürgermeistereien (Sammtgemeinen) mit länd-
lichen Gemeinen im Verbande stehen, sollen, wenn sie aus demselben scheiden, von den
Verwaltungs-Behörden die für letztere erforderlichen Verfügungen erlassen werden.

§. 20. Behufs der für solche Fälle vorbehaltenen Ausgleichungen im Ver-
waltungswege, sollen zuförderst gütliche Vereinigungen versucht, und solche, wenn
nicht wesentliche Bedenken entgegen stehen, besiätigt werden. Kommt eine solche
gütliche Vereinigung nicht zu Stande, so sieht Unserm Minisier des Innern, dem
jeder Ober-Präsident die einzelnen Fälle, wenn sie von ihm gesammelt seyn werden,
mit seinem Gutachten einzureichen hat, die Entscheidung nach den Grundsätzen des
Rechts und der Billigkeit zu. Derselbe hat auch über die Verfahrungsweise bei
solchen Auseinandersetzungen besondere Insiruklionen zu erlassen.

§. 30. Dingliche Befreiungen können nach F. 41. der Städte-Ordnung
von der Stadtgemeine zu jeder Zeikt abgelöset werden. Der Betrag der Ablösung
Wird durch Schiedsrichter festgesetzt, von welchen einen der Besitzer des bisher be-
freiten Grundstücks, den andern die Stadrverordneten-Versammlung erwählt, und
wobei die Regierung einen Obmann bestellt. Durch deren Ausspruch wird unab-
anderlich festgestellt, welchen Geldwerth die Befreiung un gewöhnlichen Laufe der
Dinge nach einem Durchschnitte von zehn Jahren jährlich gehabt hat. Sobald die
Gemeine den zwanzigfachen Betrag des ermittelten Jahres-Quantums an den
Betheiligten baar bezahlt hat, hörk die Befreiung auf, und das vorhin befreiete
Grundstück ist gleich allen übrigen zu allen Gemeinelasten anzugiehen.

K. 31. Persönliche Befreiungen, sofern sie auf einem speziellen Rechtstitel
beruhen, dauern auf die Lebenszeit der jetzigen Besitzer, oder nur bis zu deren
Entschidigung fort.

§. 32. Nach vollendeter Einführung hört die unmittelbare Einwirkung des
Ober-Präsidenten wieder auf, welche ihm in dieser Verordnung zur Herstellung
größerer Gleichheit der Organisation beigelegt worden ist. .

IlrknndlichistdiesesGesetzvonllnöHöchsteigenhänbigvollzogenundmkt
Unserm Koniglichen Insiegel versehen worden.

Gegeben Berlin, den 17ten März 1831.
(I. S.) Friedrich Wilhelm.

Carl, Herzog zu Mecklenburg. Maassen. Freih. v. Brenn.
· Beglaubigt: Friese.



Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.
— No. A. —

(No. 1282.) Publikations-Patent uber die von der Deutschen Bundesversammlung unterm
10ten Februar 1831. angenommene allgemeine Kartel-Konvention. Vom
12ten März 1831.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen c. c.

verordnen hierdurch, daß die von der Deutschen Bundesversammlung in ihrer am
10ten Februar d. J. abgehaltenen vierten diesjahrigen Sitzung einstimmig ange—
nommene allgemeine Kartel-Konvention, welche wortlich also lautet:

Die souverainen Fursten und freien Stadte Deutschlands haben in Folge des
Artikels XXIV. der in der Plenarversammlung vom Oten April 1821. fesige-
siellten Grundzüge der Kriegsverfassung des deutschen Bundes eine allgemeine
Kartel-Konvention abgeschlossen, deren Bestimmungen in folgenden Artikeln ent-
halten sind:

Art. 1. Alle von den Truppen eines Bundesstaates, ohne Unterschied, ob
selbige zu Provinzen gehören, welche um Bundesgebiete liegen oder nicht, unmittel-
bar oder mittelbar in die sämmtlichen Lande eines Bundesgliedes, oder zu dessen
Truppen, wenn diese auch außerhalb ihres Vaterlandes sich befinden, desertirende
Militair-Personen werden sofort und ohne besondere Reklamarion an den Staat
ausgelieferk, dem selbige entwichen sind. Gleichmäßig werden auch alle Deserteure,
welche in nicht zum Bundesgebiet gehörige Provinzen der Bundesstaaten entweichen,
an den Staat ausgelieferk, dem selbige entwichen sind.

Art. 2. Als Deserteur wird derjenige ohne Unterschied der Waffe ange-
sehen, welcher, indem er zu irgend einer Abtheilung des stehenden Heeres oder der
bewaffneten, mit demselben im gleichen Verhältnisse stehenden Landesmacht, nach
den gesetzlichen Bestimmungen jedes Bundesstaates, gehört und durch seinen Eid
zur Fahne verpflichret isi, ohne Paß, Ordre oder sonstige Legitimation sich in das
Gebiet eines andern Staates oder zu dessen Truppen begiebt.

Offiziere niedern oder höhern Grades, wenn sich bei solchen ein Oesertions-
Fall ereignen sollte, sind nur auf ergangene Requisition auszuliefern.

Art. Z. Sollte ein Deserteur schon von einem andern Bundesstaate entwi-
chen seyn; so wird er an denjenigen Bundessiaat ausgeliefert, in dessen Oiensie er
zuletzt gestanden.

Wenn ein Oeserteur von einem Bundesstaate zu einem fremden Staate und
von diesem zu den Truppen eines andern Bundesstaates entweicht; so wird er an

Jahrgang 1831. — (No. 1284.) G den

(Ausgegeben zu Berlin den hten April 1831.)
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den ersien Bundessiaat ausgeliefert, Falls zwischen dem letztern und dem fremden
Staate kein Kartel besteht.

Art. 1. Nur folgende Fälle können die Verweigerung oder Verzögerung
der Auslieferung eines Deserteurs begründen:

a) wenn der Oeserteur zu dem Staate, wohin er entweicht, durch Geburt oder
rechtliche Erwerbung — abgesehen von dem anderswo übernommenen Militair=
dienste — im Unterthansverbande steht, also mittelst der Desertion in seine
Heimath zurückkehrt;

5) wenn der Deserteur in dem Staate, in welchen er entwichen isi, ein Verbrechen
begangen hat, in welchem Falle die Auslieferung erst nach erfolgter Besirafung,
so weit es thunlich ist, unter Mittheilung des Strafurtheils, jedoch ohne An-
spruch auf Erstattung der Untersuchungs= und Arrest-Kosten statt finden soll.
Schulden oder andere eingegangene Verbindlichkeiten geben aber dem Staate,
in welchem er sich aufhält, kein Recht, die Auslieferung zu verweigern.

Art. 5. Die Verbindlichkeit der Auslieferung erstreckt c auch auf die
Pferde, Süättel, Reitzeug, Armatur und Montirungsstucke, welche der Deserteur
mitgenommen hat, selbst in dem Falle, wo der Deserteur nach Ark. 4. nicht, oder
nicht sofort ausgeliefert wird.

Art. 6. Die Auslieferung geschieht an den nächsien Grenzort, wo sich ent-
weder eine Militcair-Behörde, oder ein Gensd'armerie-Commando befindet.

Wird ein Deserteur von einem Bundesstaate ausgeliefert, der nicht unmittel-
bar an den Bundesstaat grenzt, welchem der Deserteur angehört; so wird derselbe
an die Militairbehörde des dazwischen liegenden Bundesstaats, unter Ersatz der
nothwendigen Auslagen, übergeben, von derselben übernommen, die Unterhaltungs-
kosien desselben während des Transports bestritten und, mit Beobachtung der sonsii-
gen Bestimmungen, dem Staate, dem er gehört, abgeliefert.

Art. 7. Sollte ein Deserteur der Aufmerksamkeit der Behörden entgangen
sepn; so erfolgt die Auslieferung auf die ersie desfällige Requisition, auch wenn er
in die Militairdienste des Staats, in den er entwichen, getreten ist, oder sich daselbst
ansässig gemacht hat.

Die Requisitionen ergehen an die oberste Civil= oder Militair-Behörde der
Provinz, wohin der Deserteur sich begeben hat.

Art. S. Die Unterhaltungskosten der DOeserteure und der mitgenommenen
Perde werden dem ausliefernden Staate, von dem Tage der Verhaftung an bis
einschließlich den der Ablieferung, in dem Augenblicke ersiattet, wo der Deserteur
abgeliefert wird.

Deserteure und mitgenommene Pferde, welche dem Bundesstaate, dem sie
angehören, zugeführt werden, werden auf dem MWege dahin in jedem Bundesstaate
wie einheimische, auf dem Marsche begriffene Mannschaften und Pferde verpflegt,
und es wird für diese Verpflegung jedem Staate die nämliche Vergütung geleistet,
welche dort für die Verpflegung der eigenen, auf dem Marsche begriffenen Mann-
schaften und Pferde vorgeschrieben ist. Der Betrag dieser zu vergülenden Auslage
ist überall durch eine amtliche Bescheinigung auszuweisen. »

In den Fällen, worin der Deserteur durch verschiedene Gebiete fortzuschaffen
ist, muß von der ausliefernden Behörde jederzeit ein Transportzettel mitgegeben
werden. Diejenigen Staaten, durch welche der Deserteur durchgeführt wird, abenie
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die erwachsenen Unterhaltungskosten vorschußweise zu bezahlen, welche auf dem
Transportzettel quittirt und so dem nachstvorliegenden Staate in Zurechnung gebracht
werden, welcher hierauf bei der Auslieferung den vollen Ersatz erhalt.

Art. 9. Unterthanen, welche Deserteure und mitgenommene Pferde ein—
liefern, erhalten folgende Pramie:

fur einen Deserteur ohne Pferd 8 Gulden C. M.
fur einen Deserteur mit Pferd 10 Gulden C. M.
für jedes Pferd ohne Mann 8 Gulden C. M.

Obrigkeiten, welche einen Deserteur einliefern, erhalten keine Pramie.
Art. 10. Außer den Unterhaltungskosien und der Prämie darf nichts weiter,

unter keinerlei Vorwand, er betreffe Löhnung, Handgeld, Bewachungs= oder Fort-
schaffungs-Kosien, gefordert werden.

Art. 11. Allen Behörden wird es zur strengen Pflicht gemacht, auf DOeser-
teure zu wachen.

Art. 12. Alle nach der Verfassung der Bundesstaaten reserve-, landwehr-
und überhaupt militair-pflichtige Unterthanen, sie mögen vereidet seyn oder nicht,
einberufen seyn oder nicht, welche ohne obrigkeitliche Erlaubniß in die Lander oder
zu den Truppen eines andern Bundesgliedes, sie mögen zum Bundesgebiete gehören
oder nicht, übertreten, sind der Auslieferung unterworfen, jedoch nur auf besondere
Requisition der competenten Behörde.

Mit den Unterhaltungokosten ist es, wie bei den Oeserteuren von den Truppen
selbsi zu halten. Eine Prämie wird aber nicht gezahlt.

Art. 13. Allen Behörden und Unterthanen der Bundeöglieder ist streng zu
untersagen, Deserteure oder Militairpflichtige, welche ihre Milikairbefreiung nicht
hinlänglich nachweisen können, zu Kriegsdiensien aufzunehmen, deren Aufenthalt
zu verheimlichen oder dieselben, um sie etwanigen Reklamationen zu entziehen, in
entferntere Gegenden zu befördern.

Auch ist nicht zu gestatten, daß eine fremde Macht dergleichen Individuen
innerhalb der Staaten des deutschen Bundes anwerben lasse.

Art. 11. Wer sich der wissentlichen Verbehlung eines Oeserteurs oder
Militairpflichtigen eines andern Bundessiaates, oder der Beforderung der Flucht
desselben schuldig macht, wird nach Landesgesetzen des Hehlers so bestraft, als wenn
die desertirenden oder austretenden Individuen dem Staate selbst angehörten, in
welchem der Hehler wohnt.

Art. 15. Wer Pferde, Sattel, Reitzeug, Armatur= und Montirungsstücke,
welche ein Deserteur aus einem andern Bundesstaate bei seiner Entweichung mitge-
nommen hat, an sich bringt, hat selbige ohne Ersatz zurückzugeben und wird, wenn
er wußte, daß sie von einem Oeserteur herrührten, eben so besiraft, als wenn jene
Gegensiände dem eigenen Staat entwandt wären.

Art. 10. Eigenmächtige Verfolgung eines Deserteurs oder austretenden
Militairpflichtigen über die Gränze ist zu untersagen. Wer sich solche erlaubt, wird
verhaftet und zur gesetzlichen Bestrafung an seine Regierung abgeliefert. Als eigen-
mächtige Verfolgung isi aber nicht anzusehen, wenn ein Kommandirter in das jensei-
tige Gebiet abgesandt wird, um der Ortsobrigkeit die Desertion zu melden. Der
Kommandirte darf sich aber an dem Deserteur nicht vergreifen, widrigenfalls er,
wie vorerwähnt, zu bestrafen ist.

(o. 1282— Art. 17.
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Art. 17. Zede gewaltsame oder heimliche Anwerbung in anderein Terriko=
rium, Verführung zur Desertion oder zum Austreten von Militairpflichtigen, ist in
dem Staate, wo solche geschieht, nach den Gesetzen desselben zu bestrafen. Wer
sich der Bestrafung durch die Fluchr entzieht, oder von seiner Heimath aus auf obige
Art auf jenseitige Unterthanen zu wirken sucht, wird, auf desfällige Requisttion,
in seinem Lande zur Untersuchung und gesetzlichen Strafe gezogen.

Art. 18. Allen vor Abschluß dieser allgemeinen Karkelkonvention desertirten
oder ausgetretenen, in den Artikeln 1, 2, 3 und 12 bezeichneten Individnen, wird
eine Amnesiie dahin zugesianden, daß sie für ihre Person, entweder unter nicht zu
versagender Emlassung aus fremden Milikairdiensten, oder unker der Freiheit, darin
zu verbleiben, wenn sie ihren Wunsch deshalb binnen der Frist eines Jahres erklä-
ren, frei und unangefochten, jetzt oder künftig, ihre Heimath wieder besuchen dürfen.
Wenn sie in ihre Heimath zurückkehren, kreten sie jedoch in diejenige Verbindlichkeit
zum Militairdiensic wieder ein, welche daselbst noch gesetzlich für sie fortbestehet.
Auch gelangen sie wieder zur freien und unbeschränkten Verfügung über ihr dort
befindliches, jetziges oder künftiges Vermogen, in so fern dasselbe nicht durch Gesetz
und Ausspruch der kompetenten Behörde bereits der Konstskation anheim gefallen ist.

Art. 19. Oie Bundeöglieder machen sich verbindlich, keine besonderen Kar-
telle unter sich bestellen zu lassen, oder von nun an einzugehen, deren Besiummungen
mit den Grundsätzen dieses allgemeinen Kartels in Widerspruch siehen.

Art. 20. Vorsiehende Kartelkonvention tritt vom heutigen Tage an in
volle Wirksamkeit. Frankfurt am Main, den 10t6n Februar 1831.
nachdem Wir derselben Allerhöchst Unsere Zustimmung ertheilt, in Unseren Staaten
Kraft und Gültigkeit haben und in allen ihren Bestimmungen pünktlich zur Aus-
führung gebracht werden soll. Gegeben Berlin, den 12ten März 1931.

(I. 8.) Friedrich Wilhelm.
Graf v. Bernstorff. v. Hake. Frh. v. Brenn.

(Jo. 1283.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 29sten März 1831., wegen Verlängerung der
Anmeldungsfrist für die Fideikommiß-Anwarter in den Landeatheilen der
ehemaligen Großherzogthums Berg bis zum 30sten April 1832.

D. über die nähere Besiimmung der Rechte der Fideikommiß-Anwarter in den
zum vormaligen Großherzogthum Berg gehörig gewesenen Landeskheilen noch kein
definirtiver Beschluß hat gefaßt werden können; so will Ich auf den Antrag der
Wesiphälischen Provinzialstände die mit dem Z30sien künftigen Monats ablaufende
Frist zur Anmeldung der Rechte der Anwarter bis zum 30sten April 1832., hier-
durch verlängern. Das Staats-Ministerium hat dlesen Befehl durch die Gesetz-
Sammlung bekannt zu machen. Berlin, den 29sten März 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staats-Ministerium.
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(No. 123f.) Staatsvertrag zwischen der Königlich-Prcußischen und der Großherzoglich-
Sachsen-Weimarschen Regierung über den künftigen Beitritt des Großher-=
zogthums zum JZollverbande der ostlichen Preußischen Provinzen. Vom-
111en Februar 1831.

(S# Majesiät der König von Preußen und Seine Königliche Hoheir der
Großherzog von Sachsen-Weimar, haben in der Absicht, die Herstellung eines.
freien Verkehrs, welche den neuerlich zwischen Preußen und anderen deutschen
Staaten abgeschlossenen Verträgen zum Grunde liegt, auch auf das Verhaült-
niß des Großherzogthums Weimar mit der Preußischen Monarchie auszudeh-
nen, Unterhandlungen einleiten lassen, und hiezu als Bevollmächtigte ernannt:

Seine Majesiät der König von Preußen:
Allerhöchsi-Ihren Geheimen Legations-Rath Albrecht Friedrich
Eichhorn, Ritter des Koniglich-Preußischen rothen Adler-Ordens
Zter Klasse, Inhaber des eisernen Kreuzes 2ter Klasse am weißen
Bande, Ritter des Kaiserlich-Russischen St. Annen-Ordens 2ter
Klasse, Commandeur des Civil-Verdienst-Ordens der Königlich-Baier=
schen Krone, und des Königlich-Würtembergischen Civil-Verdienst-
Ordens, Kommandeur des Königlich-Hanndverschen Guelphen-Ordens
und des Großherzoglich-Hessischen Haus-Ordens;

Seine Konigliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach:
Hochsi-Ihren Wirklichen Geheimen Rath und Staats-Minisier, Chef
des Finanz-Departements, Ernst Christian Augusi Freiherrn
von Gersdorff, Großkreuz des Großherzoglich= Sachsen-Weimar=
schen Haus-Ordens vom weißen Falken, und des Koniglich-Baier=
schen Ordens des Civil-Verdienstes der Baierschen Krone;

von welchen auf den Grund jener Unterhandlungen, mit Vorbehalt der Rati-
sikation, nachstehender Vertrag abgeschlossen worden ist.

Art. 1. Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar
wollen mit Ihren Landen vom 1 sien Januar 1835. an dem Zollverbande der
östlichen Preußischen Provinzen beitreten.

Art. 2. Wegen gleichförmiger Bestimmung der Chaussee-, Wege-, Brücken-
und Pflaster-Gelder auf den Straßen, welche zur Unterhaltung des Verkehrs
zwischen den Königlich-Preußischen und Großherzoglich= Sachsen-Weimarschen
Landen dienen, wird für den Zeitpunkt, wo der Beitritt erfolgt, eine besondere

Jahrgang 1831. — (Jo. 1281.) H Ueber-

(Ausgegeben zu Berlin den 23sten April 1831.)
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Uebereinkunft vorbehalten, welcher dasjenige zur Grundlage dienen soll, was
zwischen der Koniglich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Regierung
einerseits, und der Königlich-Baierschen und der Königlich-Würtembergischen
Regicerung andererseits wegen derselben Gegensiände im Verhältniß ihrer Staa-
ten verabredet werden wird.

In Absicht der Höhe des Chaussee-Geldes wird jetzo schon fesigesetzt,
daß es dann auf keinen Fall die Sätze des Preußischen Tarifs vom 28sten
April 1828. übersteigen soll.

Art. 3. Ohnbeschadet der von Sachsen-Weimar in dem Staatsvertrage
vom 22sten September 1815. übernommenen Verbindlichkeit, das Geleik, welches
die Großherzogliche Regierung in der Stadt und dem Gebiete Erfurt erhebt,
gegen vollständige Entschädigung an Preußen zu überlassen, und ohnbeschadet
der hierbei von beiden Seiten zur Sprache zu bringenden Gerechtsame wird
in Absicht des Weimarschen Geleits Folgendes verabredet:

a) Die Großherzoglich-Weimarsche Regierung wird die Erhebung des Ge-
leirs in der Art, wie sie dazu auf den Grund älterer Rezesse berechtigt
ist, sowohl von Erfurt und dem Erfurter Gebiete, als auch von Gotha
und dem Gothaer Gebiete hinweg, auf ihr eigenes Gebiet verlegen.

"5) Für den Ausfall an Einkommen, welchen sie dadurch erleidet, daß mit
dieser Veränderung des Geleitsdistrikts die Fälle der Erhebung des rezeß-
mäßigen Geleits sich vermindern, soll dieselbe vollsiändig entschädigt werden.

Behufs dieser Entschädigung soll der Ausfall nach einem Durch-
schnitte von 10 Jahren ermittelt, und der sich biernach ergebende jährliche
Betrag, so weit er nicht durch Anrechnung der grundherrlichen Einkünfte der
Ortschaften Bischoffsroda und Probstzella in Gemäßheit des Artikels 7. des
Staatsvertrages vom 22sten September 1815. gedeckt wird, mittelsi einer auf
die Einkünfte in der Stadt Erfurt zu radizirenden jährlichen Rente oder eines
Kapitals, im 25fachen Betrage der jährlichen Rente, von Preußen gezahlt werden.

Jc) Gegen Gewährung dieser Entschädigung tritt Preußen in das Recht der
rezeßmaßigen Erhebung des Geleits an den Orten und in den Fällen,inwelchen
Weimar sein Geleitsrecht, in Folge der Verlegung (#.), nicht ausüben kann.

Art. i. Bis dahin, daß der wirkliche Beitritt des Großherzogthums
Sachsen-Weimar zu dem Jollverbande der ösilichen Preußischen Provinzen erfol-
gen wird (Art. 1.), hat man zum Behuf gegenseitiger Erleichterung des Verkehrs
und Gewerbebetriebes, imgleichen zur Sicherung der beiderseitigen landesherr-
lichen Joll-Gefälle die nachstehenden Verabredungen (Art. 1—5.) getroffen.

Zwischen folgenden Preußischen Landestheilen, als:
#u) dem Landkreise Erfurk,
b) dem Kreise Schleusingen,
) dem Kreise Ziegenrück

einerseits, und dem Großherzogthume Sachsen-Weimar andererseits, soll vom
1sten



— 47 —

1sien April d. J. an dergestalt ein freier gegenseitiger Verkehr besiehen, daß
die von den beiderseitigen Unterthanen innerhalb jener Lande zu verführenden
Waaren aller Art überall den eigenen inländischen Waaren völlig gleich behan-
delt werden, auch in dem Gebiete des einen der beiden kontrahirenden Theile,
so weit sich die Besiimmungen dieses Artikels darauf erstrecken, die Untertha-
nen des anderen Theils nirgends einem Binnenzolle, außer dem an Sachsen-
Weimar-Eisenach zu entrichtenden Thüringenschen Geleit, so wie es gegen-
wärtig in der Stadt und in dem Gebiete Erfurt, in der Stadt und in dem
Gebiete Gotha und in dem Großherzogthume Sachsen-Weimar-Eisenach er-
hoben wird, oder so wie es künftig, in Gemäßheit der Bestimmungen des
Artikels J. dieses Vertrages wird erhoben werden, unterliegen sollen, es mag
dieser Binnenzoll unter dem Namen Geleit oder einem anderen Namen bis
dahin besianden haben.

Ausgenommen von dieser Freiheit des Verkehrs sind:
a) Salz und Spielkarten, indem der Verkehr mit diesen Gegenständen den

in den Landen eines jeden der kontrahirenden Theile hierüber bestehenden
Anordnungen unterworfen bleibt;
alle Gegenstände, von welchen bei der Erzeugung oder der Bereitung
im Inlande eine Abgabe erhoben wird. Der freie Verkehr mit diesen
Gegensiänden (b) aus einem Gebiete in das andere sinder nur mit der
Einschränkung statt, daß dieselben, wenn sie in das Gebiet des ande-
ren kontrahirenden Theils eingebracht werden, daselbst einer Abgabe
unterliegen, welche derjenigen gleichkommt, womit die eigenen inländischen
Erzeugnisse derselben Art belastet sind.

Art. 5. In Absicht des Verkehrs zwischen der Stadt Erfurt und den
Großherzoglich= Sachsen-Weimarschen Landen, sowohl was den Eingang als
die Ourchfuhr anbelangk, sollen vom isten April d. J. an die beiderseitigen Un-
terthanen dergestalt gleich behandelt werden, daß einerseits die Großherzog=
lichen Unterthanen in der Stadt Erfurt dieselben Vortheile und Begunstigun-
gen genießen, welche den eigenen Preußischen Unterthanen des Landkreises
Erfurt und der Kreise Schleusingen und Ziegenrück daselbst zustehen, anderer-
seits aber auch den Einwohnern der Stadt Erfurt in den Großherzoglichen
Landen alle die Vortheile und Begünsiigungen zu Statten kommen, worauf
die Einwohner der gedachten Kreise nach Artikel 1. in den Sachsen-Weimar-=
schen Landen Anspruch machen können.

Art. .0. Vom tsten April d. J. an soll, ohne Beschränkung auf beson-
dere Landestheile und Provinzen, von Königlich-Preußischen und Großherzoglich=
Sachsen-Weimarschen Unterthanen, welche in dem Gebiete des anderen kontrahi-
renden Theils Handel und Gewerbe treiben oder Arbeit suchen, keine Abgabe
entrichtet werden, welcher nicht gleichmaäßig die eigenen Unterthanen derselben
Art unterworfen sind.

(No. 1284.) Des-

b
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Desgleichen sollen Fabrikanten und andere Gewerbetreibende, welche
blos für das von ihnen betriebene Geschäft Aufkäufe von Waaren machen,
oder Handlungsreisende, welche nicht Waaren selbst sondern nur Muster derselben bei
sich führen, und Besiellungen zu suchen berechtigt sind, auch sich als Inlän=
der diese Berechtigung in dem einen Staate durch Entrichtung der gesetzlichen
Abgaben erworben haben, in dem anderen Staate deshalb keine weitere Ab-
gaben entrichten.

Endlich sollen, ohnbeschadet der in dem Artikel 41. erwähnten Be-
schränkungen und, im Verhäleniß des Großherzogthums Sachsen-Weimar zu
den von einer Jolllinie umschlossenen Preußischen Provinzen, auch ohnbescha-
det der Entrichtung der Königlich-Preußischen Eingangs-Abgaben, welchen
Inländer wie Ausländer gleichmäßig unterworfen sind, so wie der Sachsen-
Weimar-Eisenachschen Geleits=ZölleundImpost-Abgaben,nach den für
Inländer gultigen Tarifen, die beiderseitigen Unterthanen ihre Waaren frei
von Abgaben auf die Märkte bringen können und hiezu einer besonderen Kon-
zession oder Legitimation oder eines Gewerbescheines für diesen Theil des
Handels und gewerblichen Verkehrs nicht bedürfen.

Art. 7. Uleber gegenseitige, vor dem Beitritte Sachsen-Weimars zu dem
Zoll-Verbande der ösilichen Preußischen Provinzen, noch weiter fesizusiellende Ver-
kehrs= und Handels-Erleichterungen, sollen besondere Verhandlungen siatt finden.

Art. 8. Zur Sicherung ihrer landesherrlichen Gefälle wollen sich beide kon-
trahirende Theile gegenseitig unterstützen. Oaher wollen auch Ihre Konigliche
Hoheir, der Großherzog von Sachsen-Weimar gestatten, daß die Preußischen
Zollbeamten die Spur begangener Unterschleife in das Sachsen-Weimarsche
Gebiet verfolgen und sich mit Zuziehung der Ortsobrigkeit des Thatbesiandes
versichern, wogegen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Großherzoglich-Sach-
sen-Weimarschen Gefälle den Großherzoglichen Beamten eine gleiche Befug-
niß in dem Preußischen Gebiete zugesianden wird. Nicht weniger sollen die
Behörden den für die Aufrechthaltung der beiderseitigen Jollgesetze ergehenden
Regquisitionen gegenseitig unverzüglich nachkommen, und auf desfallsigen Antrag
die von den Unterthanen des einen Theils gegen die Jollgesetze des anderen
Theils verübten Unterschleife eben so zur Untersuchung und Strafe ziehen,
als wenn sie gegen die eigenen inländischen Gesetze begangen worden wären.

Gegenwärtiger Vertrag soll unverzüglich zur Ratifikation vorgelegt, und
die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden spätesiens binnen vier Wochen
in Berlin bewirkt werden.

Zu Urkunde dessen ist derselbe von den beiderseitigen Bevollmaächtigten,
unter Beidrückung ihrer Siegel, unterzeichnet worden.

Berlin, den 11ten Februar 1831.

Albrecht Frahecch Eichhorn. Ernst Ciritan Auaust v. Gersdorff.
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 NNo. 0.—

(ad To. 1284.)

Bekanntmachung.
D. durch das 5te Stück der diesjährigen Gesetz Sammlung, sub No. 1284.
bekannt gemachte, unterm 1#ten Februar d. J. abgeschlossene, Staats-Vertrag
über den künftigen Beitritt des Großherzogthums Sachsen-Weimar zum Zoll-
Verbande der östlichen Preußischen Provinzen ist von Seiner Majestät dem Könige
von Preußen am 29sten März d. J. und von Seiner Königlichen Hoheit dem
Großherzoge von Sachsen-Weimar am 1ten Februar d. J. ratifizirt, die Rati-
sikations-Urkunden aber sind am ten April d. J. zu Berlin gegenseitig ausge-
wechselt worden; welches hiermit bekannt gemacht wird.

Berlin, den 4ten Mai 1831.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
v. Schönberg.

Jahrgang 1831. — (#d No. 1284.) I ([lo. 1285.)

(Ausgegeben zu Berlin den 10ten Mai 1831.)
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(No. 1285.) Nachtragliche Erklärung in Betreff der zwischen der Königlich-Preußischen und
der Fürstlich-Waldeckschen Regierung im Jahre 1822. verabredeten Maaßre-
geln zur Verhütung der Forstfrevel in den Grenzwaldungen. Vom 12ten
März 1831.

D. Königlich-Preußische Regierung und die Fürstlich-Waldecksche Regie-
rung sind übereingekommen, dem mittelst Erklärungen el. d. Berlin den
ten November und Arolsen den 10ten Oktober 1822. getroffenen Abkom-
men, wegen Verhütung der Forstfrevel in den Grenzwaldungen, nachstehende
Bestimmung hinzuzufügen:

„Die Holzwerths= und Schadens-Ersatz-Gelder werden zwar nur auf
„den Antrag des Beschädigten von Seiten der Gerichte beigetrieben.
„Der Waldeigenthümer, der die Exekution ertrahirt, hat aber keine Ge-
„bühren zu entrichten, welche er erst wieder von dem verurtheilten Holz-
„freoler einziehen lassen müßte, sondern die Erekution wird sofort ver-
„hängt und die dafür entstehenden Kosten werden unmittelbar von dem
„Erequendus eingezogen.“

Gegenwärtige, im Namen Seiner Majestät des Königs von Preußen und
Seiner Durchlaucht des Fürsten von Waldeck zweimal gleichlautend ausge-
fertigte nachträgliche Erklärung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechse-
lung, Kraft und Wirksamkeit in den beiderseitigen Landen haben und öffenrlich
bekannt gemacht werden.

Geschehen Berlin, den 12ten März 1831.

(L. S)
Koniglich-Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

v. Schönberg.

Vorstehende Erklärung wird, nachdem solche gegen eine übereinstim-
mende, von der Fürsilich-Waldeckschen Regierung unterm 29sten März d. J.
vollzogene, Erklärung ausgewechselt worden ist, hierdurch zur öffentlichen
Kenntniß gebracht. Berlin, den 12ten April 1831.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
v. Schönberg.

(No. 1286.)
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([No. 1286.) Ministerial-Erklärung vom 1isten Mai 1831., über die mit der Koaiserlich=
Oesterreichischen Regierung verabredcte Aufhebung alles Unterschiedes in
der Behandlung der beiderseitigen Schiffe und deren Ladungen in den Preußi-
schen und Oesterreichischen Häfen.

N Seine Majestät der König von Preußen und Seine Majesiät der
Kaiser von Oesterreich in dem Wunsche übereingekommen sind, durch gegen-
seitige Aufhebung alles Unterschiedes in der Behandlung der beiderseitigen
Schiffe und deren Ladungen in Allerhöchst Ihren Häfen zur Beförderung des
Handelsverkehrs Allerhöchst Ihrer hiebei betheiligten Unterthanen beizutragen;
so erklärt das unterzeichnete Ministerium hiedurch, in Folge Allerhochsten
Auftrags, und in Erwiederung der von dem Kaiserlich-Oesterreichischen außer-
ordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister Herrn Grafen von
Trauttmansdorff, Namens Seiner Majesiät des Kaisers von Oesierreich,
rücksichtlich der Preußischen Schiffe ausgesiellten gleichen Zusicherung:

daß in den Preußischen Häfen die Oesterreichischen Schiffe, bei ihrem
Einlaufen wie bei ihrer Abfahrt, hinsichtlich aller Hafen-, Tonnen-,
Leuchtthurm-, Lootsen= und Bergegelder und üuberhaupt binsichtlich
aller anderen, jetzt oder künftig der Staats-Kasse, den Städten,
oder Privat-Anstalten zufließenden Abgaben oder Lasten irgend einer
Art oder Benennung, auf ganz gleichem Fuße mit den Preußischen
Schiffen behandelt, auch die auf Oesierreichischen Schiffen ein= oder
ausgeführten Waaren keinen höheren oder anderen Abgaben irgend
einer Art, als die auf Preußischen Schiffen ein= oder ausgeführten
Waaren zu erlegen haben, unterworfen werden sollen.

Die Wirksamkeit dieser Gleichstellung soll vom 1sten April des laufen-
den Jahres ab beginnen, und sich bis zum isten April 1841. erstrecken, als-
dann aber, wenn nicht ein Jahr vor letzterem Zeitpunkte von einer oder der
anderen Seite eine Aufkündigung erfolgt seyn sollte, noch ferner bis nach
Ablauf eines Jahres, nach geschehener Aufkündigung, bestehen bleiben.

Berlin, den 1sien Mai 1831.

(I. S.)
Koniglich-Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

v. Schönberg.

(Ne. 1286.) Vor-
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Vorsiehende Ministerial-Erklärung wird, nachdem solche gegen eine
übereinstimmende, von dem biesigen Kaiserlich-Oesterreichischen Gesandten unter
demselben Datum vollzogene, Erklärung ausgewechselt worden ist, hierdurch
zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin, den 3ten Mai 1831.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
v. Schönberg.
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(No. 1287.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 28sten April 1831., die Einführung der
revidirten Städte-Ordnung in die Provinz Sachsen betreffend.

J% habe in Folge Meiner Besiimmung vom 17ten März d. J. den zum pro-

vinzialständischen Verbande der Provinz Sachsen nach der Verordnung vom
17ten Mai 1827. gehörenden Städten, in welchen die Städte-Ordnung vom
19ten November 1808. nicht verbindliche Kraft hat, die revidirte Stadte-Ordnung
vom 17ten März d. J. verliehen, welches Ich dem Staateministerium mit der
Anweisung an Sie, den Minister des Innern und der Polzzei, wegen der Einfüh-
rung derselben nach den Vorschriften der Einführungs-Ordnung von demselben
Tage, die erforderlichen Einleitungen unverzüglich zu treffen, zur Veranlassung
der Aufnahme dieses Befehls in die Gesetzsammlung, so wie in die Amtsblätter
der Regierungen zu Magdeburg, Merseburg und Erfurt bekannt mache.

Berlin, den 28sten April 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(o. 1288.) Vertrag zwischen Preußen und Anhalt-Bernburg, die Erneuerung der Verträge
wegen Anschließung der verschiedenen Anhalt-Bernburgischen Landestheile an
das Preußische indirebte Steuerspstem betreffend. Vom 17ten Mai 1831.

D. die Oauer der mit Seiner altestregierenden Herzoglichen Durchlaucht zu
Anhalt, wegen des Beitritts mit den verschiedenen Landestheilen des Herzogthums
Anhalt-Bernburg zu dem Preußischen indirekten Steuerspsteme abgeschlossenen
Verträge mit dem Ende des vorigen Jahres abgelaufen, es aber die Absicht der
kontrahirenden Theile ist, diese Verträge zu verlängern und nur bei einzelnen
Bestimmungen für die neue Zeitperiode Abänderungen zu treffen; so haben zu
diesem Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt:

Jahrgang 1831. — (Jo. 1287—1288.) K Seine

(Ausgegeben zu Berlin den bten Juni 1831.)
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Seine Majestat der Konig von Preußen:
Allerhochst-Ihren Geheimen Legations-Rath Albrecht Friedrich
Eichhorn, Ritter des Koniglich-Preußischen rothen Adler-Ordens
Iter Klasse, Inhaber des eisernen Kreuzes 2ter Klasse am weißen
Bande 2c. 2c.; und

Seine dltestregierende Herzogliche Durchlaucht zu Anhalt:
Höchst-Ihren Geheimen Legations-Rath Friedrich Wilhelm
Ludwig Freiherrn v. Salmuth;

welche, nach vorausgegangener Unterhandlung, uber nachstehende Artikel, unter
Vorbehalt der Genehmigung übereingekommen sind.

Art. 1. Die wegen des Beitritts Seiner Durchlaucht des altesiregieren-
den Herzogs zu Anhalt mit den einzelnen Theilen des Herzogthums zu dem
Preußischen indirekten Steuersysteme abgeschlossenen Verträge, namentlich:

1) der Vertrag vom 10ten Oktober 1823., wegen Beitritts mit dem oberen
Herzogthume;

2) der Vertrag vom 10ten Oktober 1823., wegen Beitritts mit dem Amte
Mühlingen;

3) der Vertrag vom 17ten Juni 1826., wegen Beitritts mit dem unteren
Herzogthume;

sollen vom 1sten Januar d. J. ab bis zu Ende des Jahres 1839., mit nach-
stehenden Abaänderungen und Zusätzen, verlängert werden.

Art. 2. Von der Verkündigung der gegenwärtigen Uebereinkunft ab
soll von Königlich-Preußischen und Herzoglich -Anhalt-Bernburgischen Unter-
thanen, welche im Gebiete des anderen kontrahirenden Theils Handel und Gewerbe
treiben, oder Arbeit suchen, keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleich-
mäßig die eigenen Unterthanen derselben Art unterworfen sind.

Desgleichen sollen Fabrikanten und andere Gewerbtreibende, welche blos
für das von ihnen betriebene Geschäft Aufkäufe von Waaren machen, oder
Handlungsreisende, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben
bei sich führen und Bestellungen zu suchen berechtigt sind, auch sich als Inländer
diese Berechtigung in dem einen Gebiete durch Entrichtung der gesetzlichen Abgaben
erworben haben, in dem andern Gebiete deshalb keine weiteren Abgaben entrichten.

Endlich sollen die Unterthanen in den beiderseitigen Landen ihre Waaren
auf die Märkte bringen können, ohne dieses Theils ihres Gewerbes wegen einer
besonderen Konzession oder Legitimation oder eines Gewerbescheins zu bedürfen.

Art. 3. Da die im Artikel 14. des Vertrages vom 10ten Oktober 1823.,
wegen Beitritts mit dem oberen Herzogthume Anhalt-Bernburg, Artikel 4. des
Vertrages vom 10ten Oktober 1823., wegen Beitritts mit dem Amte Mühlingen
und Artikel 10. des Vertrages vom 17ten Juni 1826., wegen Beitritts mit
dem unteren Herzogthume enthaltenen Verabredungen in Beziehung auf die gegen-

seitige
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seitige Freiheit des Verkehrs mit solchen inlandischen Erzeugnissen, welche einer
Verbrauchsteuer unterliegen, der gehegten Erwartung nicht völlig entsprochen
haben; so sind die kontrahirenden Theile über folgende Besiimmungen übereinge-
kommen, welche gleich nach Verkündigung der gegenwärtigen Uebereinkunft in
Vollzug gesetzt werden sollen:

1) Oie Herzoglich-Anhalt-Bernburgische Regierung wird die Maischsteuer und

2

3 —

4

5)

7 #m#

zwar mittelst derselben Gesetze, wonach sie bereits in allen übrigen Theilen
des Herzogthums erhoben wird, auch im Amte Coswig am 1sten Juli d. J.
einführen.
Demnächst wollen Seine Herzogliche Durchlaucht die erforderlichen Ver-
fügungen ergehen lassen, damit vom isten Juli d. J. an eine Gemeinschaft
der Einnahme an Maischsteuer in den östlichen Preußischen Provinzen und
im ganzen Herzogthume Anhalt-Bernburg Statt finden könne.
Da, besonders mit Rücksicht auf das Gewerbe und den Verkehr ihrer Unter-
thanen, beide kontrahirende Theile ein Interesse dabei haben, daß die
Besteuerung des Branntweins in jedem Lande genau nach den darüber
erlassenen Vorschriften in Ausführung gebracht werde, so wollen sie sich
gegenseitig die Befugniß einräumen, Beamte abzuordnen, welche sich von
der richtigen Erhebung und Kontrole der Getränke-Abgaben in dem anderen
Gebiete Ueberzeugung verschaffen sollen.
Was zur Ausführung der diesfälligen Bestimmungen (1., 2. und 3.) erfor-
derlich ist, soll durch besondere, von beiden Seiten zu ernennende Kommis-
sarien berathen, verabredet und demgemäß angeordnet werden.
Der gesammte Ertrag der Maischsteuer in den ösilichen Preußischen Pro-
vinzen und dem Herzogthume Anhalt-Bernburg soll vermittelst einer nach
der Seelenzahl aufzustellenden Berechnung zwischen beiden kontrahirenden
Theilen in der Art zur Theilung kommen, daß die Netto-Einnahme in den
beiderseitigen Landen jährlich gegenseitig vorgelegt und nach der Volksmenge
durch Vergütung des Minder-Ertrages in der einen oder andern Kasse
ausgeglichen wird.
Die Verordnungen, wonach gegenwärtig im ganzen Umfange des Herzog-
thums Anhalt-Bernburg eine Abgabe vom Bier erhoben wird, sollen ohne
Zustimmung der Königlich-Preußischen Regierung nicht abgeändert werden
können.
Wenn Taback im Umfange des Herzogthums Anhalt-Bernburg gebaut
wird, so soll dieser derselben Abgabe, wie der in den Königlich-Preußischen
Landen erzeugte, unterworfen seyn.

Art. 4. Der Berechnung des Antheils Seiner Herzoglichen Durchlaucht
an dem Einkommen von denjenigen Abgaben, welche an der äußern Grenze
erhoben werden, soll für die ersten drei Jahre vom isten Januar d. J. ab das

(No. 1288.) K 2 Er-
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Ergebniß der letzten im obern und untern Herzogthume, imgleichen im Amte
Muhlingen abgehaltenen Volkszahlung zu Grunde gelegt, auch in der Folge diese
Volkszählung von drei zu drei Jahren erneuert und demgemäß der Antheil Seiner
Herzoglichen Durchlaucht auch fernerhin berechnet werden. Auch soll, mit Rück-
sicht auf die heute abgeschlossene besondere Uebereinkunft wegen gegenseitiger Aufhe-
bung des Elbzolles, bei Anwendung der übrigen allgemeinen Grundsätze der
Berechnung, wie solche #m Artikel 3. und 1. des Vertrages vom 10ten Oktober
1823. besiimmt sind, kein Unterschied zwischen dem obern Herzogkhume und dem
untern Herzogthume Anhalt-Bernburg, mit Inbegriff des Amtes Mühlingen,
Statt sinden.

Art. 5. Der Artikel 12. des Vertrages, wegen Beitritts mit dem untern
Herzogthume vom 17ten Juni 1820., wonach Seine Herzogliche Durchlaucht
Sich vorlaufig das Recht der Forterhebung der Elb= und Saalzölle vorbehielten,
wogegen es auch der Königlich-Preußischen Regierung überlassen blieb, von den
unmittelbar nach dem untern Herzogthume gehenden oder daher kommenden
Schiffen den Elb= und Saalzoll erheben zu lassen, tritt in Folge der heute
abgeschlossenen Uebereinkunft wegen gegenseitiger Aufhebung des Elbzolles vom
14sten Juli d. J. an ganz außer Kraft.

Art. 6. So weit einzelne Verabredungen des Vertrages vom 101en
Oktober 1823. wegen Beitritts mit dem obern Herzogthume in Folge des späte-
ren Beitritts mit dem untern Herzogthume Anhalt-Bernburg außer Kraft gekom-
men sind, hat es, wie sich von selbst versteht, unter vorausgesetzter Fortdauer
jenes Beitrikts, auch ferner sein Bewenden.

Art. 7. Handelsverträge, welche zwischen Preußen und anderen Staaten
abgeschlossen werden und das Interesse der Herzoglich Anhalr-Bernburgischen
Unterthanen berühren, sollen in ihren Folgen den gedachten Unterthanen eben so,
wie den Königlich-Preußischen, zu Statten kommen.

Art. 8. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe der gegenwärtigen Ueberein-
kunft von der einen oder der andern Seite keine Aufkündigung, so soll dieselbe als
stillschweigend bis zum Ablaufe von abermals 9 Jahren und sofort verlängert
angesehen werden.

Zu Urkund dessen ist diese Uebereinkunft von den beiderseiligen Bevollmäch=
tigten unterzeichnet und unterstegelt worden.

Berlin, den 1Tten Mai 1831.

Albrecht Friedrich Eichhorn. Friedrich Wilhelm Ludwig
(L. S.) Frhr. von Salmuth.

(L 8)
Der
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Der vorstehende Vertrag ist von Seiner Majestat dem Könige unter dem
19ten Mai und von Seiner Durchlaucht dem altestregierenden Herzoge zu An-
halt unter dem 20sien ejusdem ratifizirt, und die Ratifikations-Urkunden sind
am Zosien desselben Monats zu Berlin ausgewechselt worden.

(o. 1289.) Vertrag zwischen Preugen und Anhalt-Bernburg, wegen Regulirung der
Schiffahrts-Abgaben auf der Saale. Vom 17ten Mai 1831.

N durch Aktikel 32. der Elbschiffahrts-Akte vom 28sien Juni 1821.

verabredet worden, daß die Amvendung und Ausdehnung der in derselben ent-
haltenen Besiimmungen auf Nebenflüsse, welche das Gebiet verschiedener Staaten
trennen oder durchsirômen, so weit nicht besondere Umstände entgegenstehen, den
betreffenden Staaten zum besonderen Abkommen überlassen bleiben solle, die
diesfallige Verabredung auch bei der Saale, als Nebenflusse der Elbe, bis auf
die Regulirung der Schiffahrts-Abgaben, wesentlich in Ausführung gekommen
ist, die Fesistellung dieser Abgaben aber bisher in den besonderen, zwischen
Preusen und Anhalt-Bernburg bestehenden, Verhältnissen mancherlei Schwierig-
keiten gefunden hat; so haben Seine Majestät der König von Preußen und
Seine altesiregierende Herzogliche Ourchlaucht zu Anhalt, in der Absicht diese
Schwierigkeiten zu beseitigen und die Benutzung der Saale für Handel und
Schiffahrt auf alle Weise zu erleichtern, Bevollmächtigte ernannt, nämlich:

Seine Majestät der König von Preußen:
Allerhöchst-Ihren Berg-Hauptmann Franz Wilhelm Werner
Freiherrn von Veltheim, Ritter des Königlich-Preußischen rothen
Adler-Ordens 31#er Klasse, Inhaber des eisernen Kreuzes 2ter Klasse
am weißen Bande; und

Seine altestregierende Herzogliche Ourchlaucht zu Anhalt:
Hochst-Ihren Geheimen Legations-Rath Friedrich Wilhelm Ludwig
Freiherrn von Salmuth,

welche, auf den Grund der vorausgegangenen Unterhandlungen, nachfolgende
Uebereinkunft verabredet und, unter Vorbehalt der Genehmigung, abgeschlossen
haben.

Art. 1. Sämmtliche bisher auf der Saale bestandene Zollabgaben,
so wie auch jede, unter was immer für Namen bekannte, Erhebungen und Auf-
lagen, womit die Schiffahrt dieses Flusses bisher im Preußischen und Anhalt-
Bernburgischen Gebiete belasiet war, sollen vom 1sten Juli d. J. an, mit der

(Jo. 1289.) in
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in dem folgenden Artikel (2.) bestimmten Ausnahme, sowohl im Verkehr zwischen
den beiderseitigen Gebieten als in dem Verkehr eines derselben durch das andere
mit dem Auslande oder umgekehrt, und zwar fur die ganze Strecke des Flusses
von dem Punkte an, wo er überhaupt schiffbar ist, bis zu dessen Einmündung
in die Elbe, fernerhin nicht mehr entrichtet werden.

Art. 2. Vom üsten Juli d. J. an soll rücksichtlich des vorbemerkten
Verkehrs (Artikel 1.) nur noch erhoben werden bönnen:

a) auf Preußischem Gebiete:
1) ein Schleusengeld in dem Betrage und in der Art, wie solches durch

die Verordnung vom Zlsten Oezember 1826. und den ihr beigefügten
Tarif (Königlich-Preußische Gesetz-Sammlung Jahrgang 1827. Stück 2.
Seite 9.) bestimmt ist;

2) ein Seilgeld, wo solches 1815. erhoben worden, und zwar von 5 Silber-
groschen von jedem Fahrzeuge, für welches das Seil gesenkt wird,

b) auf Anhalt-Bernburgischem Gebiete:
1) ein Schleusengeld bei Bernburg in den Fällen, wo solches bisher ent-

richtet wurde, jedoch nur nach dem dieser Uebereinkunft beiliegenden
Tarif;

2) ein Seilgeld zu Groß-Wirschleben mit 4 9LGr. von jedem Fahrzeuge,
für welches das Seil gesenkt wird.

Art. 3. Unter den Abgaben, wovon der Artikel 1. handelt, sind die
Eingangs-, Ausgangs-Abgaben und Verbrauchssteuern nicht begriffen, mit
welchen einem jeden kontrahirenden Theile das Recht verbleibt, die in sein eigenes
Landesgebiet ein= und aus demselben auszuführenden Waaren, sobald sie den
Fluß verlassen haben oder noch nicht auf den Fluß gekommen sind, nach seiner
Handelspolitik zu belegen, sofern nicht hierüber die besonderen, zwischen den
kontrahirenden Theilen abgeschlossenen Zoll-Verträge über die Anschließung
Anhalt-Bernburgs an das Preußische indirekte Steuersystem ein Anderes bestimmen.

Art. 1. Nachdem Preußen mit großem Kosienaufwande die Saale noch
in letzter Zeit auf einer großen Strecke, wo sie es bisher noch gar nicht war,
schiffbar gemacht hat und auch die Anhalt-Bernburgischen Unterthanen zur
Benutzung der Schiffahrt auf der für dieselbe neu gewonnenen Flußstrecke, gleich
den Preußischen Unterthanen, zuläßt, so verpflichtet sich Anhalt-Bernburg um
so bereitwilliger, auch alle auf seinem Gebiete in diesem Flusse sich etwa findenden
Schiffahrts-Hindernisse zu beseitigen und insbesondere die Schleuse bei Bernburg
stets in ganz brauchbarem Stande zu erhalten, als die diesfällige Verbindlich-
keit mit der Entstehung der bisher von Anhalt-Bernburg erhobenen Gefälle
zusammenfallt.

Art. 5.
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Art. 5. Seine Majestät der König von Preußen begeben Sich aller
Ansprüche, welche wegen Nichtbeachtung der früheren, zwischen Preußen und
Anhalt-Bernburg rücksichtlich der Saal-Schiffahrt besiandenen vertragsmäßigen,
Verhältnisse gegen Anhalt-Bernburg Preußischer Seits erhoben worden sind.

Dagegen wollen auch Seine altestregierende Herzogliche Durchlaucht Ihrer-
seits nicht nur allen gegen Preußen in Beziehung auf die Saal-Schiffahrt erho-
benen Ansprüchen entsagen, sondern auch auf die Entschädigungs-Summe Ver-
zicht leisten, welche bei Gelegenheit des Beitritts Seiner Herzoglichen Durchlaucht
mit dem unteren Herzogthume zu dem Preußischen indirekten Steuer-Systeme
in einem Separat-Artikel zu dem Vertrage vom 17ten Juli 1820. für Anhalt-
Bernburg, jedoch ohne Anerkennung einer Verbindlichkeit, stipulirt worden ist.

Gegenwärtiger Vertrag soll unverzüglich zur Ratifikation eingereicht und
die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden spätesiens binnen 4 Wochen in
Berlin bewirkt werden.

Dessen zu Urkund ist derselbe von den beiderseitigen Bevollmächtigten unter-
zeichnet und untersiegelt worden.

Berlin, den 17ten Mai 1831.

Franz Wilhelm Werner Friedrich Wilhelm Ludwig
Frhr. von Veltheim. Frhr. von Salmuth.

(L. S.) L. S.

Der vorstehende Vertrag ist von Seiner Majesiät dem Koônige unter dem
1419ten Mai und von Seiner Durchlaucht dem dltestregierenden Herzoge zu Anhalt
unter dem 20sien cjuscem ratifizirt, und die Ratifikations-Urkunden find am
Zosten desselben Monats zu Berlin ausgewechselt worden.

(To. 1289.) Tarif,
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Tarif,
nach welchem die Schleusengefälle auf der Saale zu Bernburg zu erheben sind.

Von einem Schiffsgefäße, dessen Tragfahigkeit 1200 Ztnr.
übersieigt, beladen....9Rt

2
hlr. — Gr.

unbeladen... -- — -

Von einem Oderkahn und allen anderen zum Waaren-
Transport bestimmten kleineren Schiffen, beladen 4 =

unbeladen 1 6

Fischerkähne, Anhänge, Handkähne, Nachen, Gondell — 4

Von jeden zwanzig Stücken Floßholz, sie seyen in Boden,
Tafeln, Pletzen, Karinen, oder auf irgend eine andere
Art verbunden.......— 10 —-

Unverbundenes Brenn- und Nutzholz darf auf der schiffbaren Saale nicht
ferner verflößt werden. Wird es auf Pletzen oder Flößen fortgeschafft, so
wird eine Klafter Brennholz, und ein Ring Stabholz, einem Stücke Floß-
holz gleich gerechnet.

Besondere Bestimmungen.
Sind die zu 1. und 2. genannten Gefäße blos mit Erzen, Stein= oder
Braunkohlen, Holz, Torf, Bruch-, Kalk-, Schiefer= und Ziegelsieinen,
oder mit Erden, imgleichen mit thierischem Dünger oder anderen Düungungs-=
mitteln, z. B. ausgelaugter Asche, Dungesalz u. s. w. beladen, so werden
nur die für unbeladene Schiffsgefäße festgesetzten Süätze entrichtet.
Die Schleusen-Abgabe trägt der Schiffer, welcher ohne eine besondere
Uebereinkunft nicht berechtigt ist, das Entrichtete dem Eigenthümer der
Waare anzurechnen.
Wer es unternimmt, sich der Abgabe zu entziehen, zahlt, neben derselben,
den vierfachen Betrag der Abgabe als Strafe.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Stagaten.

— No. 8S8.—

(No. 1290.) Gesetz wegen Bestrafung derjenigen Vergehungen, welche die Uebertretung
der — zur Abwendung der Cholera — erlassenen Verordnungen
betreffen. Vom 15ten Juni 1831.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 7.

In Erwägung, daß es nothwendig ist, den wegen Abwendung der im
benachbarten Auslande ausgebrochenen Cholera bereits von Uns getroffenen
Maaßregeln die pünktlichsie Befolgung zu verschaffen, und daß dieser Zweck
nur durch nachdrückliche und schnelle Bestrafung derjenigen, welche die in den
diesfalls erlassenen Verordnungen und Instruktionen enthaltenen Vorschriften
verletzen, möglichst erreicht werden kann, setzen Wir hierdurch Folgendes fesi:

F. 1.
Alle diejenigen, welche die gezogenen Kordons oder Sperrungslinien Ueberschrei-

auf andern, als den durch die angeordneten Quarantain-Anstalten dazu be- kung derr-
stimmten Wegen überschreiten wollen oder überschritten sind, und auf den rungslinien
Zuruf und die Androhung der daselbst siationirten Wachen oder Patrouillen WW3
nicht sofort zurückbleiben oder sich zurückbegeben, setzen sich, außer der sonst Androhung
noch verwirkten gesetzlichen Strafe der Landesbeschädigung, dem Gebrauche der der Wachen.
Waffen aus, und sie können ohne weitere Rücksicht auf der Stelle niederge-
schossen werden.

Wer mit Hintergehung der Wachen und Patrouillen oder unter Ver= deggleichen
eitelung der Kontumaz die Kordons oder Sperrungslinien übertreten hat, wird nuiifmer
als Landesbeschädiger angesehen, und mit# mehrjäahriger Festungs= oder Zucht-Waochen und
hausstrafe belegt, welche, nach Maaßgabe der daraus entsprungenen Gefahr, umer. Arrel-
bis auf zehn Jahre erhöht, und im Falle eines wirklich dadurch entstandenen Tonnenen
Nachtheils bis zur Todesstrafe ausgedehnt werden kann.

(Allgemeines Landrecht Theil II. Titel 20. S#. 091. 780. 1495.)
Jabrgang 1831. (No. 1290.) L K. 3.

(Ausgegeben zu Berlin den 20ten Juni 1831.)
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. 3.
Heimliche Nach gleichen Grundsatzen werden diejenigen bestraft, welche sich aus
Enissrruns den Kontumaz-Anstalten oder gesperrten Oertern und Hausern verbotwidrig
Kontumat= entfernen.
Anstalten. *

Theilnahme Jede Theilnahme an den G. 1. bis J. bezeichneten Vergehen, wohin
an dem vorher auch die Aufnahme von nicht legitimirten Fremden, imgleichen ihrer Waaren

ubelchnete und Effekten, nicht minder die Gewährung von Transportmitteln für dieselben
gehört, gleichwie die unterlassene sofortige Anzeige von der erlangten Wissen-
schaft der gedachten Vergehen, ziehet nach dem Grade der eintretenden Ver-
schuldung, sowie mit Hinsicht auf die den Ueberkreter selbst treffende Ahndung,
ein= bis mehrjahrige Festungs= oder Zuchthausstrafe nach sich.

. OI. I. a. des Allgemeinen Landrechts.)
 #ß'-*nm

Wissenrliche Insbesondere sollen Gasiwirthe und Tabagisten, sowie Inhaber von
ufnabme Schlafsiellen, welche dergleichen ein= oder fortgeschlichene Personen und deren

bnd Be Effekren beherbergen, außer der sie nach den bestehenden Polizeigesetzen tref-
geschlichener fenden Strafe, mit der Strafe der Landesbeschädiger (GG. 2.) belegt, und des
leeu Fortbetriebes ihres Gewerbes für immer verlustig erklärt werden.

K. 6.
Verogtenen Verbotener Verkehr mit infizirten oder abgesperrten Ortschaften und
infizirten Gegenden unterliegt der auf Landesbeschädigung gesetzten Kriminalstrafe. (F. 2.)

Oertern rc. ·

Unterlassene Diejenigen, welche in den Fällen, wo Orts-Kommissionen errichtet sind,

ee den von jmichnigen Erfrankunge oder unerwarteten Sterbefällen nicht sofortPersonen und Anzeige gemacht
befbrderte oder

beimiiche Be- zur Beerdigung eines Versiorbenen ohne arzklichen Begräbnigschein beigetragen
rdiguns haben, trifft eine, den Umsiänden nach auf zwei Monate bis zwei Jahre zu

arbitrirende Gefängniß-, Zuchthaus= oder Festungsstrafe.
Verweigerte 9. 5.

— Mit gleicher Strafe werden diejenigen belegt, welche die ortlich erfor-
onierschtederteHülfe bei der Ausführung polizeilicher Maaßregeln verweigern.
8 §. 9.

gus Medizinalpersonen gehen in dem im F. 8. bezeichneten Falle außerdem
Aerzte und der Praxis in unsern Staaten verlustig.

Emennnm K. 10.
b Gegen diejenigen, welche aus den Kontumaz-Anstalten, aus gesperrten

rs Häusern oder aus Rastellen, Hospitaälern und dergleichen, Sachen entwendn
Hausern 2c.
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soll, neben der Strafe des unter erschwerenden Umständen begangenen Dieb-
siahls, auf die höchste Strafe der Landesbeschädigung erkannt, wofern aber
durch den Vertrieb der gesiohlenen Sachen die Ansieckung bewirkt oder vermehrt
seyn sollte, die Todesstrafe gegen sie verhängt werden.

. 11.

Diensivergehungen der Militairpersonen, welche zur Verhutung des Ein- Dienstverge—
schreitens oder der Verbreitung der Cholera kommandirt worden, sie mogen tungen.
zum siehenden Heere oder zur Landwehr gehören, sind als zu Kriegszeiten manditen
begangen anzusehen, weshalb insbesondere Schildwachten bei Uebertretung ihrer Militalwwer=
Pflichren und der ihnen ertheillen speziellen Insiruktionen mit der in den Kriegs= sonen;
Artikeln §. 11. angeordneten sechsmonatlichen bis zweijährigen Fesiungssirafe,
und diejenigen, welche das Einschleichen oder Entweichen verdächtiger Personen
oder die Durchbringung von Waaren und GEffekten begunstigen, mit der im
S. 25. der Kriegs-Artikel angedroheten mehrjährigen Fesjungsstrafe, die bis
zum Tode verschärft werden kann, bestraft werden. — Der höhere und hechste
Grad der Strafe wird verwirkt, wenn durch die militairischen Oiensivergehungen
eine Uebertretung der polizeilichen Anordnungen wider die Abwendung oder
Verbreitung der Cholera veranlaßt oder befördert worden ist.

§. 12.
Auch gegen Posien und Wachen aus dem Ceivilstande soll diese #) der Wa-

Strafe zur Anwendung kommen, und müussen dieselben mit den polizeilichenchenuVoßten
Anordnungen, deren Beobachtung dem kommandirten Milikair, so wie den stande
bürgerlichen Wachtposten obliegt, imgleichen mit dem Inhalte der F. 11
allegirten Kriegs-Artikel mittelst spezieller Instruktion genau bekannt gemacht
werden.

 *-*i
Die Diensivergehungen der bei den Orts-Kommissionen, Kontumaz-5) der Civil-

Ansialten, Rastellen u. s. w. angestellten Civilbeamten, imgleichen der beasmuen rt
örtlichen Polizeibehörden, zu welcher Kategorie auch die wissentliche Be- maz,Ansal-
günstigung oder Theilnahme an den 9V. 1. bis 6. incl. bezeichneten Vergehen ten 2c.
gehöret, werden nach den allgemeinen kriminalrechtlichen Bestimmungen beur-
theilt, jedoch wird jederzeit auf das höchsie Strafmaaß erkannt, welches nach
Befinden der Umstände und der durch ihre Pflichtwidrigkeit entstandenen Gefahr
bis auf lebenswieriges Gefängniß und selbst bis zur Todesstrafe verscharft
werden kann.

9. 14.
Wider die HH. 11. und 12. bezeichneten Individuen tritt kriegsrechtliches Gerichtliches

Verfahren vor den Militairgerichten ein. Verfabren.
Dahingegen bleibt die Untersuchung und Bestrafung aller sonsiigen in

dem gegenwärtigen Gesetze aufgeführten Vergehen dem kompetenten Civilgerichte
Co. 1290,) nach
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nach naherer Vorschrift der Kriminal-Ordnung uberlassen, und werden die
Inkulpaten — sobald sie der nothigenfalls vorhero anzuordnenden Kontumaz
unterworfen worden sind — dahin abgeliefert.

g. 15.
Beschleunl- Die Umersuchung soll in allen Fällen so summarisch als möglich ge-
zung gerun. führt, mit größter Beschleunigung ununterbrochen fortgesetzt, auch am Schlusse
der Abfassung derselben nur eine Defension zum Protokoll verstattet, und das Erkenntniß
der Leelent- längstens binnen drei Tagen abgefaßt werden.

. 10.
Bellctigung Wegen der Nothwendigkeit der vor der Publikation der Urtel etwa ein-

ver erpaner zuholenden Besiätigung hat es bei den diesfalls vorhandenen gesetzlichen Be-
stimmungen sein Bewenden.

 N-
Vollstreckung Nach erfolgter Publikation der Erkenntnisse werden die zu Gefängniß-,

Zuchthaus= oder Festungsstrafen verurtheilten Inkulpaten, wofern sie sich im
Arrest nicht selbst zu erhalten im Stande sind, sofort und ohne Hinsicht des
ergriffenen Rechtsmittels zur Verbüßung ihrer Strafe abgeliefert und nur die
Vollziehung der etwa wider sie erkannten körperlichen Züchtigung bis zur er-
folgten Rechtskraft des Urkels ausgesetzt.

Wir befehlen sämmtlichen Behörden, sowie allen Unseren Unterthanen
und überhaupt allen, die es angeht, insonderheit Allen denjenigen, welche die
S. 1. gedachten Kordons und Sperrungslinien berühren, oder denselben sich
nahern, sich nach gegemwärtigem Gesetze gemessenst zu achten, und soll solches
nicht nur durch die Gesetzsammlung bekannt gemacht, sondern auch unver-
züglich durch die Amtsblätter zur speziellen Kenmniß in denjenigen Disirikten
gebracht werden, für welche die angeordneten Vorsichtsmaaßregeln bereits ein-
getreten sind.

Urkundlich haben Wir solches Höchsieigenhändig vollzogen und mit
Unserem Königlichen Insiegel bedrucken lassen.

Gegeben Berlin, den 150en Juni 1831.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Frh. v. Altensiein. Frh. v. Brenn. Für den Justizminister: v. Kamptz.

er

Erkenntnisse.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Koniglichen Preußischen Staaten.

— No. 9. —

(No. 1291.) Allerhochste Kabinetsorder vom 29sten Marz 1831., die Ernennung des
Geheimen Regierungsraths von Lamprecht zum vierten Mitgliede der
Hauptverwaltung der Staatsschulden betreffend.

Jo habe unter den von Ihnen vorgeschlagenen, durch den Staatsrath Mir
präsentirten Beamten, den Geheimen Regierungsrath von Lamprecht zum
Mitgliede der Hauptverwaltung der Staatsschulden ernannt und wegen seiner
Verpflichtung das Erforderliche an das Justizministerium verfügt.

Berlin, den 29sten März 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

den Wirklichen Geheimen Ober-Finanzrath und Präsidenten Rother.

(No. 1292.)

Tarif,
nach welchem das Brückengeld bei der Lübowschen Mühle zu erheben ist.

Vom öten Mai 1831.

J. Von Extraposten, Kutschen, Kaleschen, Kabriolets, beladenen und
unbeladenen Lastfuhrwerken, so wie uberhaupt von jedem Fuhrwerke,
beladen oder unbeladen, für jedes Zugthir 3 Pfennige.

II. Von ledigen Pferden und Maulthieren, mit oder ohne Reuter
und Lasi, von Ochsen, Kühen und Eseln, vom Stück. 3

III. Von Kälbern, Rindern, Füllen, Ziegen, Schaafen, Läm-
mern, Schweinen rc. wird, wenn deren weniger als 10
sind, nichts entrichtet; von 10 und mehr Stück für jede
10 Stcccckgkkkg..........3-

Jahrgang 1831. — (No. 1291—1292.) M Be-

(Ausgegeben zu Berlin den 8ten Juli 1831.)
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Befreiungen.
Bruckengeld wird nicht erhoben:

von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Königlichen
Hauses, imgleichen den Königlichen Gestüten angehören;
vom Armee-Fuhrwerke, desgleichen von Fuhrwerken und Thieren, welche
Militair auf dem Marsche mit sich führt, ferner von Offtzieren zu
Pferde und in Dienstuniform;
von öffentlichen Beamten auf Oienstreisen, ferner von Parrern bei Amts-
verrichtungen innerhalb ihrer Parochien;
von öffentlichen Kurieren, imgleichen von ordinairen Reit-, Kariol-,
Fahr= und Schnellposten und den dazu gehörigen Beiwagen und ledig
zurückgehenden Pferden;
von Transporten, welche für unmittelbare Rechnung des Staates
geschehen, imgleichen von Vorspann= und Lieferungs-Fuhren auf der
Hin= und Rückresse;
von Feuerlöschungs-, Kreis= und Gemeine-Hülfsfuhren, imgleichen von
Armen= und Arrestantenfuhren;
von beladenen Dungerfuhren;
von Kirchen= und Leichenfuhren;

vom Fuhrwerke, welches mit Chaussee-Baumaterialien beladen ist;
von demjenigen, welchem sonst aus besondern Rechtstiteln eine Befreiung
von dieser Abgabe zusiehet.

Gegeben Berlin, den bten Mai 1831.

(I. S) Friedrich Wilhelm.
v. Schuckmann. Maassen.

(No. 1293.)
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(No. 1293.) Allerhochste Kabinetsorder vom 25sten Mai 1831., das Armenrecht in den
Rheinprovinzen betreffend.

Ur die Zweifel zu beseitigen, welche die für die Rheinprovinz gegebene Verordnung
vom 160ten Februar 1823. über das Armenrecht veranlaßt hat, und um zugleich
den Mißbräuchen des Armenrechts soviel als möglich zu steuern, ohne dessen
Wohlthätigkeit zu beschränken, bestimme Ich biermit, auf den Bericht des Staats-
Ministerii vom 13ten v. Mts., Folgendes:

1) Wer die Wohlthat des Armenrechts nachsucht, muß dem Gerichte, bei
welchem er den Rechtsstreit anhängig machen will, nicht allein nach Vorschrift
der Verordnung vom 1ten Februar 1823. die Beweise seiner Armuth,
sondern auch alle Urkunden vorlegen und die sonstigen Beweismittel angeben,
welche zur Begründung seines in dem Rechtsstreite geltend zu machenden
Anspruchs dienen können. Diejenigen Inländer, welche außerhalb des
Bereiches des Rheinischen Rechts wohnen und die im §F. 2. der angeführten
Verordnung genannten Beweise wegen Verschiedenheit der Verhältnisse nicht
beibringen können, haben ihre Armuth durch das Zeugniß ihrer Lokalbehörden
zu beweisen.

2) Das Gericht hat außer der Armuth auch das Materielle des Anspruchs zu
prüfen und, der bewiesenen Armuth ungeachtet, die Ertheilung des Armen-
rechts zu verweigern, wenn aus denbeigebrachten Beweisstücken der Ungrund
oder die Unzulässigkeit der anzustellenden Klage oder des einzuleitenden
weitern Rechtsmittels hervorgeht.

3 Wird das Armenrecht wegen nicht gehörig bescheinigter Armuth verweigert,
so sindet dagegen kein Rekurs und keine Beschwerde statt; doch bleibt es
Jedem unbenommen, den Beweis bei dem nämlichen Gerichte zu ergänzen.

Gegen den Beschluß, welcher wegen der Unhaltbarkeit des geltend zu
machenden Anspruchs das Armenrecht verweigert, ist ein Rekurs an den unmittelbar
höheren Richter zulässig.
4) Gegen die Richter, welche zu dem Erkenntnisse über die Bewilligung oder

Verweigerung des Armenrechts mitgewirkt haben, kann hieraus nie ein
Rekusationsgrund hergeleitet werden.

S1 Auf die in den früheren Gesetzen vorgeschriebenen Succumbenz-Strafen soll
gegen zum Armenrechte zugelassene Partheien ferner nicht erkannt werden,
und behält es lediglich bei den Bestimmungen des §F. 8. der Verordnung
vom 1ten Februar 1823. sein Bewenden.

(No. 1293 —1294.) Ich
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Ich beauftrage das Staatsministerium, diese Bestimmungen durch die
Gesetzsammlung zur allgemeinen Kenntniß und Befolgung zu bringen.

Berlin, den 25sien Mai 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staateministerium.

(No. 1294.) Verordnung, den Volljährigkeits-Termin in Neu-Vorpommern und Rügen
betreffend. Vom öten Juni 1831.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

haben nach Anhörung Unserer getreuen Stände des Herzogthums Pommern und
Fürstenthums Rügen beschlossen, den durch das Allgemeine Landrecht bestimmten
Volljährigkeits-Termin auch in Neu-Vorpommern und Rügen einzuführen, und
verordnen deshalb auf den Antrag Unsers Staatsministeriums wie folgt:

Die dieser Verordnung angehängten 99. 690. und 728. bis 735.
Titel 18. Theil II. des Allgemeinen Landrechts, nach welchen die Voll-
jahrigkeit mit dem zurückgelegten vier und zwanzigsten Jahre eintritt,
und einem Pflegebefohlenen nach zurückgelegtem zwanzigsten Jahre
gewisse Befugnisse bei der Verwaltung und Verwendung seines Ver-
mögens beigelegt werden können, sollen von jetzt an auch in Neu-
Vorpommern und Rügen gesetzliche Kraft und Gültigkeit haben.

Urkundlich unter Unserer Allerhochsieigenhändigen Unterschrift und bei-
gedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den öten Juni 1831.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. von Altensiein. von Schuckmann. Graf von Lottum.
Graf von Bernstorff. von Hake. Maassen. Frh. von Brenn.

Für den Justizminister: von Kamptz.
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Beilage zu No. 9. (No. 1294.) der Gesetzsammlung.

Allgemeines Landrecht Theil II. Titel 18.

g. 696.
Eine wegen Minderjahrigkeit angeordnete Vormundschaft hort auf,

wenn der Pflegebefohlne das Vier und zwanzigste Jahr zuruckgelegt hat.
S. 728.

Einem jeden Pflegebefohlnen kann, nach zuruckgelegtem Zwanzigsien
Jahre, der von den Einkünften seines Vermögens, nach Abzug der Wirth-
schaftsausgaben, Zinsen und Administrationskosten, verbleibende Ueberschuß
zur eigenen Verwaltung und Verwendung überlassen werden.

5. 729.
Auch die Verwaltung der Vermögenssubstanz selbst kann ihm auf sein

Begehren übertragen werden; wenn er es aber verlangt: so muß der Vor-
mund dieselbe bis zur erlangten Volljährigkeit fortsetzen.

S. 730.
In beiden Fällen bleibt jedoch der Pflegebefohlne der Aufsicht des Ver-

mundes und vormundschaftlichen Gerichts in so weit unterworfen, daß er
denselben von der Führung seiner Adminisiration, und von der Verwendung
seiner Einkünfte, auf Erfordern Rede und Antwort geben muß.

9. 731.
In Ansehung seiner Person hingegen, und der Substanz seiner unbe—

weglichen Guter, so wie der ausstehenden Kapitalien, bleibt auch ein solcher
Pflegebefohlner, bis nach zuruckgelegtem Vier und zwanzigsten Jahre, eben
den Einschrankungen, wie jeder andere unterworfen.

g. 732.
Er kann also ohne Zuziehung des Vormundes weder unbewegliche Guter,

Juwelen und Kostbarkeiten veraußern, verpfanden oder sonst beschweren, noch
Kapitalien aufkundigen und einziehen.

g. 733.
Auch kann er ohne Approbation des vormundschaftlichen Gerichts keine

neue Darlehne aufnehmen.
Jabrgang 1831. — (ad No. 1294) N S. 734.
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S. 734.
Andere Verträge kann er nur in so fern schließen, als er, ohne diese

Befugniß, die ihm überlassene Verwalrung nicht würde führen können.

. 735.
Außerordentliche Holzverkäufe aus den Forsten, welche den gewöhnlichen

Etat übersteigen, darf er ohne Einwilligung des Vormundes, und Genehmi-
gung des vormundschaftlichen Gerichts nicht unternehmen.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

— MNo. 10. —

(Jo. 1295.) Ratifikations-Urkunde der am Züsten März 1831. zu Mainz abgeschlossenen
Uebereinkunft unter den Uferstaaten des Rheins, und auf die Schiffahrk dieses
Flusses sich beziehenden Ordnung. Vom 19ten Mai 13831.

Wa Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen r. 2c.

Thun kund und bekennen hiermit:
Nachdem Wir; Seine Majestät der König der Franzosen; Seine Majestät

der König von Baiern; Seine Majestät der König der Niederlande; Seine König-
liche Hoheit der Großherzog von Baden; Seine Königliche Hoheit der Großherzog
von Hessen und Seine Durchlaucht der Herzog von Nassau; in Folge vieljähriger,
von Kommissarien aller betheiligten Höfe, zu Mainz gepflogener Verhandlungen
über die Abfassung einer Rheinschiffahrts-Ordnung auf den Grund der allgemeinen
und besondern Bestimmungen, welche der, am Kongresse zu Wien den Oten
Juni 1815. unterzeichnete Hauptvertrag und die demselben als integrirender Theil
angehängten, von der Rheinschiffahrt handelnden Zwei und Dreißig Arkikel zu
diesem Ende festgestellt haben, und in Erwägung der, hierbei eingetretenen
Schwierigkeiten dahin übereingekommen sind, alle die, über allgemeine Grundsätze
des gedachten Kongreßvertrages in Bezug auf die Rheinschiffahrt erhobenen
Streitfragen, so wie die daraus abzuleitenden Folgerungen unberührr zu lassen
und auf der Grundlage eines Gesammt-Inbegriffs gegenseilig gemachter und ange-
nommener Vorschläge, jedoch unter dem aue#drücklichen Vorbehalt, daß diese
Verständigung den allerseits behaupteten Rechten und Grundsätzen in keiner Art
Eintrag thun solle, eine Vereinbarung über diejenigen Maaßregeln und regle-
mentarischen Bestimmungen zu treffen, deren die Rheinschiffahrt nicht länger ent-
behren kann;

Und nachdem gedachte Uebereinkunft im gemeinsamen Einverständnisse
glücklich zu Stande gekommen und am Züsten März laufenden Jahres von den

Jahrgang 1831. — (No. 1285.) O gegen-

(Ausgegeben zu Berlin den 27 sten Juli 1831.)
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gegenseitigen Bevollmächtigten in acht gleichlautenden deutschen Original-Ausfer-
tigungen und in acht gleichlautenden französischen Original-Ausfertigungen, wovon
eine deutsche und eine französische für jeden der sieben kontrahirenden Theile,
eine deutsche und eine französische aber zur Hinterlegung bei den gemeinschaftlichen
Kommissionsakten, um daselbst zum gemeinsamen Gebrauche der theilnehmenden
Regierungen zu dienen, unter Vorbehalt der Natifikationen in Mainz unterzeichnet
worden ist: so erklären Wir hiermit, nach sorgfältiger Prüfung und Erwägung
aller und jeder, in dem erwähnten, als:

Uebereinkunft unter den Uferstaaten des Rheines und auf
die Schiffahrt dieses Flusses sich beziehende Ordnung,

oder im französischen Terte, als:
Convention entreles Gouvernemens des Etats riverain"

du Rhin et réglement relatif 4 la Navigation du dit
Fleuve,

bezeichneten Vertrage enthaltenen und daselbst in Zehn Titeln und Hundert und
Neun Artikeln zusammengestellten Bestimmungen, welche als wären sie hier von
Wort zu Wort eingeschaltet anzusehen sind, daß Wir dieselben im deutschen wie
im französischen Original-Terte jedoch unter Beziehung auf den obenerwähnten,
im Eingange des Vertrages befindlichen Vorbehalr, umgleichen auf die von Unserm
Bevollmächtigten zu den Protokollen der Rheinschiffahrts-Zentralkommission gege-
benen Erklärungen, und auf die unter dessen Mitwirkung von derselben gefaßten
Beschlüsse durchaus genehmiget haben; so wie Wir solche Kraft der gegenwarti-
gen, in gewöhnlicher Form ausgestellten Besiätigungsurkunde feierlich genehmigen,
indem Wir für Uns und Unsere Nachkommen auf Unser Königliches Wort ver-
sprechen, gedachten Bestimmungen getreulich nachzukommen, so wie auch darüber
zu wachen, daß sie von Unsern Behorden und Unterthanen jeder Zeit genau
erfüllt werden.

Zu mehrerer Bekräftigung dessen haben Wir Unsere Bestätigungsurkunde
in sieben gleichlautenden Exemplaren, wovon sechs für die mitkontrahirenden
Theile je besonders, die siebente aber zur Hinterlegung bei den gemeinschaftlichen
Kommissionsakten besiimmt ist, eigenhandig unterschrieben und mit Unserm größeren
Staatssiegel versehen.

So geschehen zu Berlin, den Neunzehnten Mai im Jahre des Herrn, Ein
Tausend Achrhundert Ein und Dreißig und Unserer Regierung, im Vier und
Dreißigsten.

Friedrich Wilhelm.
Für den Minister der auswärtigen Angelegenheiten: v. Schönberg.

[No. 1296.)



No. 1296.) Convemion entre les gouver-
nemens des etats riverains du Rhin et

retzlement relatil à la navigation du dit
lleure. Du 31. Mars 1831.

La consection d'un réglement déf#
nitif pour la navigation du Bhin,
selon les dispositions de ’acte du
congres de Vienne, ayant 6prouvé
des diflicultés Par suite de la manière
dont les gouvernemens riverains ont
entenduappliquer les principes géné-
raux de cet acte aux bätimens venant

de Allemagne et traversant en droi-
ture les Pays-Bas pour se rendre
dans la pleine mer et vice- versa;
altendu que Sa Mlajesté le Roi des
Pays-Bas a soutenu due ses droits
de souveraineé s'étendaient sans res-

triction quelconque sur la mer qui
baigne ses Etats, méme ld on elle
se méêle aux eauxt du Rhin, et que,

d’après les conférences préalables à
T’acte du congres de Vienne, le Leck
seul devait éire regard comme la
Continuation de ce fleuve dans les

Pays -Bas; tandisque Sa Majesté le
Roi de Prusse, Sa Meajeste le Roi de
Bavière et Son Altesse Royale le
Grandduc de llesse ont soutenu due
’acte du contrés de Vienne avait
apporté des restrictions d4 exercice
de ces droits, pour autant qu'ils
Ffappliqueraient aux navires passant
du Rhin dans la pleine mer er vice-
versa, et due, sous la dénomination
du Khin, le dit acte avait compris
tout le cours, tous les embranche-
mens et toutes les embouchures de

ce fleuve dans les Pays-Bas, sans
distinction aucune; — vues, aux-

duelles Sa Masesté le Roi des Français
et Son Altesse Royale le Grandduc
de Bade ont maintenant également

(Do. 126.)
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[o. 1296.) Uebereinkunft unter den Uferstaa-
ten des Rheins und auf die Schiffahrt die-
ses Flusses sich beziehende Ordnung. Vom
31sten März 1831.

D, die Abfassung einer definitiven Rhein-
Schiffahrts-Ordmug, nach den Beslim-
mungen der Wiener Kongreßakte, Schwie-
rigkeiten in Folge der Art und Weise ge-
funden hat, wie von den Regierungen der
Uferstaaten die allgemeinen Grundsätze
dieser Akte in ihrer Anwendung auf die
aus Deutschland geraden Weges durch
die Niederlande in's offene Meer und um-
gekehrt fahrenden Schiffe verstanden wor-
den sind; indem Se. Majestät der König der
Niederlande beharrlich behaupteten, daß
sich Ihre Souverainitätsrechre, ohne die
mindeste Beschränkung, über das Ihre
Staaten bespülende Meer selbst dahin
erstrecken, wo mit demselben die Gewässer
des Rheins zusammenfließen, und daß
als die Forksetzung dieses Stromes inner-
halb der Niederlande nur der Leck allein,
nach den der Wiener Kongreßakte vor-
ausgegangenen Verhandlungen, angesehen
werden müsse; während Seine Majestät
der König von Preußen, Seine Majestärt
der König von Baiern und Seine Kömg-
liche Hoheit der Großherzog von Hessen
beharrlich behaupteten, die Ausübung
dieser Rechte, soweit solche auf die aus
dem Rhein in's offene Meer und umge-
kehrt fahrenden Schiffe angewendet wer-
den wollten, sey durch die Wiener Kon-
greßakte beschränkt worden, und unter
der Benennung des Rheins habe besagte
Akte den ganzen Lauf, alle Arme und alle
Ausmundungen dieses Stromes innerhalb
der Niederlande ohne irgend einen Unter-
schied begriffen; — Ansichten, welchen
nun ebenfalls Seine Majestät der König
der Franzosen und Seine Königliche Ho-
heit der Großherzog von Baden beigetre-

O2



adhéré: les Etats riverains ont jugé
à propos, de laisser intactes toutes
les questions élevées sur les prin-
cipes généraux de lacte du congrès
de Vienne, ayant rapport à la navi-
gation du Rhin, ainsi que les consé-
quences que l'on pourrait en dériver,
et de concerter les mesures et les

dispositions réglementaires dont la
navigation du Khin ne peut se passer
Plus longtems, sur la base d'un en-
semble de propositions faites et
acceptées réciproquement, sous la
réserve expresse toutesois, que cet
accord ne portera aucun prsjudice
aus droits et aux Principes soutenus
de Ppart et T’autre.

Dans ceite vue, les hautes parties
Contractantes désignécs ci-apreès ont
nommé pour leurs commissaires,
savoir:

Son Altesse HRoyale le Grandduc
de Bade, le sieur Inas Laarur
Büche#n, Son conseiller de ICgation,
chevalier de ordre du lion de Zäh-
ringen de Bade ei de Tordre de Ste.
Anne ll. classe de Russie;

Sa Majesté le Roi de Bavière, le
sieur BrunsaNp Sn#s##rs#n Nau,
Son conseiller aulique intime, che-
valier de Tordre du mérite civil de
la Ccouronne de Bavière, de l’ordre
de Léopold d’Autriche eir de Pordre
de Sie. Annc II, classe de Russie;

Sa Majesté le Roi des I’rangais,
le sieur llunnnz# Exon#nanuo, Son
Commissaire;

Son Altesse Royalc le Crandduc
de llesse et sur le BRhin, le sieur
Gnoncn Cnansz# Audusrr Vrcinn,
Son consciller de régence;

Son Altesse Serénissime le Duc
de Nassau, le sieur Louvis DEROXSSIER,
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ten sind: so haben die Ufersiaaten fur
angemessen erachtet, alle die, uber allge-
meine Grundsätze der Wiener Kongreß-
akte in Bezug auf die Rheinschiffahrt
erhobenen Streitfragen, so wie die daraus
abzuleicrenden Folgerungen unberührt zu
lassen und auf der Grundlage eines Ge-
sammtinbegriffes gegenseitig gemachter
und angenommener Vorschläge, jedoch
unter dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß
diese Verständigung den beiderseits behaup-
teten Rechten und Grundsätzen in keiner
Art Eintrag thun solle, eine Vereinbarung
über diesenigen Maaßregeln und regle-
mentarischen Bestimmungen zu treffen,
deren die Rheinschiffahrt nicht länger ent-
behren kann.

Zu diesem Zwecke haben die nachste-
hend bezeichneten hohen vertragsschließen-
den Theile, namentlich:

Seine Königliche Hoheit der Groß-
berzog von Baden den Herrn JohannLambert Büchler, Ihren Legations-
rath, Ritter des Großherzoglich-Badi-
schen Zähringer Löwenordens und des
Kaiserlich= Russischen St. Annenordens
2#er Klasse;

Seine Majestät der König von Baiern,
den HerrnBernhard Sebasiian
von Nau, Ihren geheimen Hofrath,
Ritter des Civil-Verdienstordens der
Königlich= Baierischen Krone, des Kaiser-
lich-Oesterreichischen Leopold= und des
Kaiserlich-Russischen St. Annenordens
2ter Klasse;

Seine Majestät der König der Fran-
zosen, den Herrn Hubert Engelhardt,
Ihren Kom issair;

Seine Königliche Hoheit der Groß-
herzog von Hessen und bei Rhein, den
Herrn Georg Carl August Verdier,
Ihren Regierungsrath;

Seine Durchlaucht der Herzog zu
Nassau, den Herrn Ludwig von



Son conseiller intime et directeur
général des domaines, chevalier de
s'ordre royal du lion des Pays-Bas,
de l'ordre du mérite civil de la cou-
ronne de Bavière et de ordre de la
couronne royale de Würtemlberg;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas,
le sicur IrA Bouncounop, Son con-
seiller TEtat, chevalier de Tordre
royal des Pays-Bas;

Sa Majesié le Hoi de Prusse, le
sieur Hr## Duus, Son Président
en chef de régence, chevalier de
P’ordre de l’aigle rouge II. classe de
Prusse avec feuillage de chénes er
commandant de Tordre royal de
France de la légion d’honneur;

lesquels, apres avoir échangé
leurs pouvoirs trouvé,s en bonne et
diue forme, sont convenus des articles
suivans:

Titre I.
e la Navigation du Rhin en 8général,
et des urrangemens et concessions réci-
Proques, convenus à ce sujet entre

les hautes Parties contractantes.

Art. 1. La navigation dans tont
le cours du Hhin, du point on il
devient navigable jusqud la mer,
soit en descendant, soit en remon-
tant, sera enticrement libre, et ne
Pourra, sous le rapport du com-
merce, dGtre interdite à personne,
en se Conformant toutelois aux régle-
mens de police, exigés pour le
maintien de la sureté Générale, er
aux dispositions arrétées Par le pré-
sent réglement.

Art. 2. Sa Majesté le Roi des
Pays-Bas consent dce due le Leck
et Tembranchement dit le Waatl,
soient tous les deux considérés
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Roessler, Ihren geheimen Rath und
General-Domaien-DOirektor, Rüter des
Königlich -Niederländischen Löwenordens,
des Civil-Verdiensiordens der Königlich-
Baierischen Krone und des Koöniglich=
Würtembergischen Ordens der Krone;

Seine Majestät der König der Nieder-
lande, den HerrnJohann Bourcourd,
Ihren Staatsrarh, Ritter des Königlich-
Niederländischen Löwenordens;

Seine Majesiäkt der König von Preußen,
den Herrn Heinrich Delius, Ihren
Regierungs -Chef-Präsidenten, Ritter
des Königlich= Preußischen rothen Adker-
Ordens 2ter Klasse mit Eichenlaub und
Kommandeur des Koniglich-Französischen
Ordens der Ehrenlegion;

zu Ihren bevollmächtigten Kommissa-
rien ernannt, welche, nach Auswechselung
ihrer in guter und gehériger Form befun-
denen Vollmachten, über folgende Artikel
übereingekommen sind:

Erster Titel.
Von der Schiffahrt auf dem Rhein im All-

gemeinen und don den in dieser Hinsicht
unter den hohen vertragsschließenden Theilen
gegenseitig verabredeten Anordnungen und
Zugeständnissen.

Art. 1. Die Schiffahrt auf dem
Rheinsirome in seinem ganzen Laufe soll
von da an, wo dieser Fluß schiffbar wird,
bis in die See, sowohl aufwärts als ab-
wärts, völlig frei seyn und in Bezug auf
den Handel niemanden untersagt werden
können; wobei man sich jedoch nach den
Polizeivorschriften, welche die Aufrecht-
haltung der allgemeinen Sicherheit erfor-
derk, und nach den durch die gegenwärtige
Ordnung festgesetzten Bestimmungen zu
achten hat.

Art. 2. Seine Majesiät der König
der Niederlande erklären Sich damit
einverstanden, daß als Fortsetzung des
Rheins innerhalb des Königreichs der



comme la continuation du Rhin dans
le royaume des Pays-Bas.

En conséquence, les dispositions
du présent rétglement sur la naviga-
tion du Rhin, sappliqueront à ces
deux fleuves, considérés comme sa

Prolongation.
Art. 3. Les navires appartenant

aux sujets des LEtats riverains et fai-
sant partie de la navigation rhénane,
ne seront point obligés à transborder
du à rompre charge, en Passant des
eaux du Rhin dans la pleine mer eit
viceversa,Parle royaume des
Pays-Bas.

La Ccommunication avec la pleine
mer, en cas de passage direct et
sans rompre charge, àdà travers le
royaume des Pays-Bas, aura lieu
Pour les navires dont il vient qdétre
Parlé, aussi bien à leur sortie par le
Leck oule Waal qu'à leur entrée de
la mer dans ces embranchemens, par
les voies les plus fréquentes, en
Passant, savoir: les navires qui se
serviront du Leck, devant Rotterdam
et la Brielle, et Cceux, qui se ser-
viront du Waal, devant lbortrecht
e# lellevoetsluis par le llollandsdiep
et le llaringvliet; le lout sous les
clauses ei conditions contenues au

Présent réglement, pour autant
du’'elles y soient applicables.

Les dits navires auront aussi l'u-

sage de telle jonction artilicielle, qui
Pourrait Gdire étahlie avec Hellevoeis-
luis par le Canal de Voorne, sauf à
acquitter dans ce dernier cas, les
mémes droits spéciauk auxquels les
bätimens nationaux des Pays-Bas
seraient assujeltis pour l’usage de la
dite jonction.
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Niederlande, der Leck und der mit dem
Namen „Waal“ bezeichnete Stromarm
betrachtet werden.

Auf diese beiden, als Verlängerung
des Rheins zu betrachtenden Flüsse, sinden
demnach die Besiimmungen der gegen-
wärtigen Rhein= Schiffahrts-Ordnung
Anwendung.

Art. 3. Schiffe, die Eigenthum der
Unterthanen der Uferstaaten und zur
Rcheinschiffahrt gehörig sind, dürfen, wenn
sie durch das Königreich der Niederlande
aus den Rheingewässern in die offene See

und umgekehrt fahren, zu keiner Umla-dung oder Loschung angehalten werden.

Fur die hier in Rede stehenden Schiffe,
falls dieselben geraden Weges und ohne
umzuladen durch das Konigreich der Nie-
verhnde fahren, soll die Verbindung mit
der offenen See, sowohl bei ihrer Aus-
fahrt durch den Leck und die Waal, als
bei ihrer Einfahrt aus der See in diese
Stromarme, mittelsi der besuchtesten Was-
serstraßen staltt sinden; nämlich für die
Schiffe, welche sich des Leck's bedienen,
Notterdam und Briel vorbei, und für die-
jenigen, welche sich der Waal bedienen,
Dortrecht und Helvoetsluys vorbei durch
das Hollandsdiep und das Haringoliek;
alles jedoch unter den in gegenwärtiger
Ordnung enthaltenen Klauseln und Be-
dingungen, so weit solche darauf anwend-
bar sind.

Den besagten Schiffen soll auch die
Benutzung der, mittelst des Kanals de
Voorne etwa dargustellenden künstlichen
Wasserverbindung mik Helvötsluys unter
dem Vorbehalte freistehen, daß sie alsdann
dieselben besondern Gebühren, welchen
die Niederländischen National-Fahrzeuge
wegen des Gebrauches der gedachten
Wasserverbindung unkerworsen seyn wer-
den, dafür zu entrichten haben würden.



Si des événemens naturels on des
travaux d'art rendaient par la suite
impraticable la communication di-
recte avec la pleine mer par laBrielle
ou par llellevoetsluis, le gouverne-
ment des Pays-Bas assignera en rem-
Placement au Ccommerce et äla navi-
Bation des Etats riverains du Rhin,
telle autre voie aussi bonne que celle
dui se trouvera éire ouverte au com-
merce et à la narigation de ses pro-
Pres sujets, en remplacement de la
dite crommunication impraticable.

De meéme, si le canal de Voorne
devenait impraticable et était rem-
placé en faveur du commerce er de
la navigation des sujets des Pays-Bas
sur le Khin par une autlre communi-
cation artilicielle avec llellevoetsluis,
les navires appartenant aux sujeis des
autres Etats riverains du Rhin et fai-
sant partie de la navigation rhénane,
seront admis à jouir de ceite com-
munication, sous les mémes charges
duec celles qui seront imposées á de
Pareils navires des Pays-Bas.

Seront considérés Ccomme appar-
tenant à la navigation rhénanc dans
le sens du présent réglement, tous
les navires dont les patrons ou con-
ducteurs seront pourvus de la patente
Prescrite Par Tarticle 42 ci-apres,
indépendamment des pieèces déter-
minées par Tarticle 27.

Art. 4. Les marchandises entrant
de la pleine mer pour étre transpor-
tées sur les eaux du Waal ou du Leck
par Lobith en Allemagne, en France,
en Suisse ou plus loin, ou venant de
TAllemagnc, de la Frane, de la Suisse
ou de plus loin, pour passer par les
dites eaux à la pleine mer, en transit
direct sans rompre charge, seront
soumises aux (tormalités indiquxes
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Sollte durch Nakurcreignisse oder
Kunstanlagen die direkte Verbindung mit
der offenen See über Briel oder Helvöts-
luys in der Folge für die Schiffahrt un-
brauchbar werden: so wird die Niederlän-
dische Regierung an deren Stelle dem
Handel und der Schiffahrt der Rheinufer-
staaten eine andere Wasserstraße anweisen,
welche eben so gut ist als diejenige, die dem
Handel und der Schiffahrt ihrer eigenen
Unterthanen zum Ersatze für jenen un-
brauchbar gewordenen Verbindungsweg
eröffnet werden wird.

Ebenso soll für den Fall, wenn der
Kanal de Voorne unfahrbar werden, und
an dessen Stelle zu Gunsten des Handels
und der Rheinschiffahrt der Niederländi-
schen Unterthanen ein anderer künstlicher
Verbindungsweg mit Helvötsluys treten
sollte, den Schiffen, welche Eigenthum
der Unterthanen der übrigen Rheinufer-
staaten und zur NRheinschiffahrt gehörig
sind, die Mitbenutzung dieses Verbindungs-
weges unter denselben Obliegenheiten ver-
stattet seyn, welche den Niederländischen
Schiffen gleicher Art alsdann werden auf-
gelegt werden. 1

Als zur Nheinschiffahrt im Sinne der
gegenwärtigen Ordnung gehörig, sollen
alle Schiffe betrachtet werden, deren Pa-
trone oder Führer, abgesehen von den im
Artikel 27. bezeichneten Papieren, mit dem
im Artikel 42. vorgeschriebenen Patente
versehen sind.

Art. 4. Waaren, die aus der offe-
nen See eingehen, um durch die Gewässer
der Waal oder des Leck's über Lobith nach
Deutschland, Frankreich, der Schweiz
oder weiter geführt zu werden, oder solche,
die aus Deutschland, Frankreich, der
Schweiz oder weiterher kommen und durch
die fraglichen Gewässer in die offne See
ausgeführt werdensollen, unterliegen zwar,
wenn sie ohne Ausladung direkc tranfttiren,



dans TParticle 30 ci-aprés, mais af-
franchies lors de leur Passage Par
le territoire des Pays-Bas, en suivant
les voies tracées Par TPartiche précé-
dent, de tous droits de transit, de
Péage ou autres de cette nature, les-
duels seront remplacés Par un droit
flixc, montant parquintald Treize et un
duart Centièmes argent des Pays-Bas
Pour la remonte, et à Neuf Centismes
argent des Pays-Bas Pour la descente,
à Texception des articles spécifiés
dans le tableau joint sous la lettre A

#la Présente convention, et qui paye-
ront un droit fixe, soit plus, soit
moins élev#, ainsi que l’un et l'autre
êsSsont déterminés. II sera néanmoins
libre 4 Sa Nlajestée le Roi des Pays-
Bas, 4’ajouter ace droit fike tellc par-
tie des droits de navigation, qu’Elle
jugerait convenable de ne pas faire
Percevoir Pour les distances de Lobith
jusqu'a Krimpen ou Gorcum er vice-
versa. Le droit fzxe ayant 616 cal-
culé sur la distance de Gorcum jus-
du’a la Pleine mer, en Passant derant
Dortrecht et Helvoetsluis par le Iol-
landsdiep ct le Haringvliet, pro-
Portion gardée de la distance pré-
sumée entre Strasbourg er les fron-
tires des Pays-Bas, il est convenn en

outre dwil sera zusceptible d’aug--
mentation cu de diminution, suirant
le résultat du mesurage, qui sera
opéré jusdu'’en pleinc mer et en con-
formits de Particle 18 suivantr, et due
la disposition du denxième alinéa de.
Tartiche 19 suivant recerra également,
le Cas échéant, son application anz
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den weiter unten im Artikel 39.angegebenen
Formalitäten, sind jedoch bei ihrem Durch-
gange durch das Niederländische Gebiet
auf den, im vorhergehenden Artikel vor-
gezeichneten Wasserstraßen, von allen
Transito-Abgaben, Zöllen oder andern
dergleichen Gebühren frei. — An die
Stelle dieser letztern kritt eine festbe-
stimmte Abgabe(droitlixe)von Drei-

ehn und einem Virtel Centen Niederlän=
ischen Geldes für den Zentner bei der

Bergfahrt und von Neun Centen Nieder-
ländischen Geldes für den Zentner bei
der Thalfahrt, mit Ausnahme derjenigen
Artikel, welcheindem,der gegenwärtigen
Uebereinkunft unter Litt. A. beigefügken
Vorzeichnisse einzeln namhaft gemacht sind,
mhd für welche, nach den darin enthaltenen
Ansätzen, eine fesibestimmte Abgabe von
höherem oder geringerem Betrage zu zahlen
ist. Sofern es indessen Seine Majesiat der
König der Niederlande etwa angemessen
erachten sollten, einen Theil der Schiff-
fahrts-Abgaben für die Strecke von Lobith
bis Krimpen oder Gorcum, oder umgekehrt
nicht erheben zu lassen, soll es Allerhöchst-
Ihnen unbenommen seyn, diesen Theil
noch der gedachtenfestbeslimmten Abgabe
binzuzusetzen. Da diese Abgabe nach der
Strecke von Gorcum bis in dieoffneSec,
auf dem Wege Dortrecht und Helvötsluys
vorbei, durch das Hollandsdiep und das
Haringvliet, mit BeobachtungdesVer-
hältnisses der muthmaßlichen Entfernung
zuischen Straßburg und der Niederlän=ischen Gränze berechnet worden ist: so
hat man sich ferner dahin vereinigel, daß
dieselbe, je nachdem das Resultat der in
Gemaßheit des nachfolgenden Artikels 18.
zu bewirkenden Vermessung bis in dieoffene
See ausfallen wird, einer Vermehrun
oder einer Verminderung unterliegen, un
daß die im zweiten Absatze des nachfolgen-
den Artikels 10. enthaltene Beslimmung,
eintretenden Falls, auch auf diejenigen



articles indiqués au tableau Litt. A
sous le Nro. II, comme jouissant d'une
diminution des droits, pour autant
tontefois qufelle n’aura pour objet
ceux Ccompris sous le Nro. I. duméme
lableau.

Art. 5. Sa Majestée le Roi des
Pays-Bas consent en outre duc les
patrons ou conducteurs de navires,
ayant à bord des marchandises desti-
nées à étre exportées par mer par les
Por de Hotterdam, Dortrecht ou
Amsterdam, mais étant dans le cas
d'y) rompre charge pour y déposer
des marchandises en entrepöôts ou les
livrer à la consommation, ou bien
bour y compléter leur Ccargaison,
apres avoir acquitté au bureaux dta-
blis à Lobith, à Vreesyk, à Tiel,
à Gorkum ou à Krimpen pour la per-
cepiion du droit de navigation, le
droit fiye mentionné dans Tarticle
Drécédent, cConformément aux mani-
festes vériliés dont les patrons ou
conducteurs deivent éire porteurs er
en se conformant pour les marchan-
dises destinées à étre déchargées dans
les ports de mer susdits, aux dispo-
Ssitions de la loi générale sur la per-
ception des droits d’entréc, de sor-
tie et de transit en vigueur dans le
royaume des Pays-Bas, Puissent diriger
leur course par telles caux, rivières on.
Canaux qwuils jugeront devoir suivre
Pour arriver à leur destination, et
Continuer ensuite, depuis les dits
Dorts de mer, leur voyage jusqne dans
la pleine mer, sans étre tenus de payer
duelque supplément de droit fixe à
raison de la distance plus ou moins
longue dwiils se Proposeront de par-
Courir, et quelque soit le bras de mer
Par lequel ils voudront passer.

Jahrgang 1831. — (o. 1296.)
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Handels-Artikel, welche in dem Verzeich-
nisse Litt. A. unter No. 2. schon mit nie-
drigeren Zollsätzen aufgeführt sind, gleich-
mäßig, wiewohl mur in soweit Amvendung
finden soll, als nicht die, unter No. 1.
des nämlichen Verzeichnisses begriffenen
Handels-Artikel zum Gegenstande der
fraglichen Bestimmung gemacht werden.

Art. 5. Seine Majestät der König
der Niederlande ertheilen außerdem Ihre
Zustimmung dazu, daß die Schiffspatrone
oder Führer, welche zur Ausfuhr über
See durch die Häfen von Rotterdam, Dort-
recht oder Amsterdam bestimmte Waaren
an Bord haben, gleichwohl aber sich in
dem Falle befinden, daselbst auszuladen, um
Waaren in dortigen Niederlagen zu lagern
oder zum innern Verbrauche abzuliefern,
oder auch um ihre Ladung zu vervollstän-
digen, — nachdem sie bei den, zur Erhe-
bung der Schiffahrts-Gebühr errichteten
Zollstellen zu Lobith, Vreeswyk, Tiel,
Gorcum oder Krimpen die, im vorherge-
henden Artikel erwähnte festbestimmte Ab-

abe nach Maaßgabederjenigen verifizirten
Manifeste, womit jeder Schiffspatron oder
Fuhrer versehen seyn muß, entrichtet haben,
und sofern sie nur hinsichtlich der zum Aus-
laden in den besagten Seehäfen besiummten

Weaaren den Vorschriften des im Kbnig-
reiche der Niederlande gültigen allgemeinen
Gesetzes, in Betreff der Eingangs-, Aus-
gangs= und Durchgangs-Abgaben Folge
leisien — nach eigenem Belieben durch jed-
wede, zum Orte ihrer Bestimmung füh-
rende Gewässer, Flüsse oder Kanle ihre
Fahrt nehmen, und demnachst auch ihre
Reise von den benannten Seehäfen bis in
die offene See — gleichviel, durch welchen
Arm des Meeres sie fahren wollen —fort-

setzen dürfen, ohne wegen der mehr oder
minder langen Strecken, welche sie dabei
zu befahren gesonnen sind, zur Zahlung
irgend einer Ergänzungsgebühr angehalten
werden zu können.



in quittant la voie directe indi-
duée par l’artiche 3, les dits patrons
Ou conducteurs seront seulement

assnijettis aus formalités de douanes
Prescrites Dar la logislation gCnérale.
des Pays-Bas Pour cmpécher la fraude,
ct aun payement des mémes droits de
Deage, d’échuses, de ponts eic. etc.
dui somt acduittés par les navyires des
Days -Bas.

Les mémecs dispositions sont ap-
blicables aux patrons ou conductecurs
de navires appartenant aux njets des
Etats rirerains ei faisant Partie de la
navigation rhénane, dui, venant de
In mer, sont charg#és de marchandises
destindes pour le Rhin en transit Par
une des rilles de Rotterdam, Dortrecht
ou Amsterdam ei qui y rompront
charge, soit alin d'r déposer des mar-
chandises en entrepôt ou en livrer à
in Cconkommation, soil pour y com-
bleter leur cargaison, et dui voudront
ensuite gagner le hin Dour se rendre
àa leur destination; ei ce, tant Pa#r
rasPort an droit lxkc, que pour ce
qui concerne la navigation des caux,
ririères et canaux des Pays-Bas.

Art. 6. Il est de même accordé
franchise des droits ordinaires de
transit pour tomes les marchandises,
dqdui, venant du Ehin pour sortir Par
mer ou cutrant de la mer pour étre

transbortees par le Khin vers I’Alle-
magne, la I’rance, la Suisse ou vers
une deslination Plus lointaine, sont
destindes Dour les ports de Botter-
dam, Dortrechton Amsterdam, alin
d’y étre déposées Plus oumoins long-
tems aux entrepôts des douanes éta-
blis dans les dits ports.

Les droits de transit seront dans
ce cas remplacés par le droit sixe,
déterminé par l'article 4. et par le
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Die besagten Schiffspatrone oder Fuh-
rer sollen, wenn sie die im Artikel 3. an-
gegebene gerade Wasserstraße verlassen,
lediglich nur den, durch die allgemeine Nie-
derländische Gesetzgebung zur Verhinde-
rung von Unterschleifen vorgeschriebenen,
Zollformalitäten und der Zahlung derjeni-
gen Wasser-Wegegelder, Schleusen= und
Brückengelder 2c., welche die Niederlän-
dischen Schiffer entrichten, unterworfen
werden.

Die nämlichen Bestimmungen, sowohl
hinsschrlich der fesibesiimmten Abgabe, als
in Bekreff der Befahrung Niederländischer
Gewässer, Flüsse und Kanäle, sinden auf
Patrone oder Führer solcher, den Unter-
thanender Ufersigaten zustehender und zur
Rheinschiffahrt gehöriger Schiffe Anwen-
dung, welche, von der See kommend,
Waaren geladen haben, die zur Durchfuhr
nach dem Rhein, eine der Städte Rotter-
dam, Dortrecht oder Amsterdam vorbei,
besiummt sind und daselbst ausladen, sey
es, um dort Waaren in Niederlagen zu
lagern oder solche zum innern Verbrauche
abzuliefern, oder sey es auch, um ihre
Ladung zu vervollsiändigen, und demnächst,
um sich an den Ort ihrer Besiimmung zu
begeben, nach dem Rbein fahren wollen.

Art. 6. Ebenso wird für alle, Rhein-
abwärts über See auszuführende, oder
von der Sce her auf dem Rbein nach
Deutschland, Frankreich, der Schweiz oder
einer weiteren Bestimmung einzufuhrende
Waaren, wenn sie für die Häfen von Rot-
terdam, Dortrecht oder Amsierdam be-
stimmt sind, um in den in besagten Häfen
errichteten Zoll-Niederlagen auf längere
oder kürzere Zeit gelagert zu werden, Be-
freiung von den gewöhnlichen Transtto-
Gebühren zugestanden. In diesem Falle
trict die, durch Artikel 1. und den ihm bei-
gefügten Tarif festbestimmte Abgabe an
die Stelle der Transito-Gebühren, gleich-
viel welcher unter den oben benannten Han-



taris qui y est joint, quelque soit le
lieu de Pentrepöôt que l'on aurait choisi
parmi ceux denommés ci-dessus, sauf
les Lormalités des douanes Pprescrites
Par la législation générale des Pays-
Bas comme garantie contre la fraude,
ou Par les réglemens locaux sur la
police des poris et le PDayement des
droits ordinaires de péages, écluses,
Ponts eic. sur les rivières, eaux et
canaux, qui ne (ont pPoint partie des
voies directes du Rhin indiquées par
Tarticle 3.

Les marchandises entreposces
ainsi quril viem Teire dit, comme
appartenamt au commerce du RHRhin
des sujeis des Llats riverains, ne paye-
ront pour tout droit de magasin, de
duai, de grue et de balance, pour
autant duc Ton fasse usatge de ces
élabliescmens, due les ductités in-
diquces comme maximum dans l'ar-
tiche 69. suivam.

Art. 7. Pour proliter de Tallran-
chissement des droits ordinaires de
transit aux entrepböls des Days-Bas
mentionnés dans TPartickle precédent,
les marchandises venant de ’Alle-
magne, de la France, de la Suisse ou-
de Dblus loin, deivent y éire apportées
Par des navires ab Partenant à la na-
vigalion rhénane, et dans ce cas, elles
n’'acquitteront en remplacement de
tout autre droit de douanes, le droit
lixe determinCce à Tarticle 4., qu’au
moment, on elles sont déclarées pour
E#re exportées Par mer, sans distinc-
tion du pavillon sous lequel elles
" cront chargées.

Dar conire les marchandises ve-

nant de la pleine mer, apportées par
des bätimens wimporte de duelle na-
trion, ei déchargées aux portis des
Pays-Bas, n’acquitteront le droit fize,
enn remplacement de ceux d’entre,
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delsplätzen auch zum Orte der Niederlage
ewählt werden mag; jedoch mit Vorbe-

gat der, durch die allgemeine Niederlän-
dische Gesetzgebung als Schutzwehr gegen
Unterschleife vorgeschriebenen Zoll-Forma-
litäten, der Lokal-Verordnungen über Ha-
fenpolizei und der Zahlung der gewöhn-
lichen Wasser-Wegegelder, Schleusen= und
Brückengelder auf Flüssen, Gewässern und
Kanlen, die nicht zu den im Artikel Z. be-
zeichneten direfkten Rheinstraßen gehören.

Die auf die oben besagte Weise in Nie-
derlagen zu lagernden Waaren zahlen, als
zum Nheinhandel der Unterthanen von
Uferstaaten gehörig, an Magazin-, Bohl-
werks-, Krahn= und Wagegebühren, so-
fern dabei von dergleichen Anlagen Ge-
brauch gemacht wird, überhaupk nur die,
im nachfolgenden Artikel 09. als Maxi-
mum angegebenen Beträge.

Art. 7. Um bei den ün vorhergehen-
den Artikel erwähnten Niederländischen
Niederlagen die Vortheile der Befreiung
von den gewöhnlichen Transito-Gebühren
zu genießen, müssen die aus Deutschland,
Frankreich, der Schweiz oder weiterher
kommenden Waaren auf Schiffen, die der
Rheinschiffahrt angehören, bingebracht
worden seyn, in welchem Falle sie, ohne
Unterschied der Flagge, unter welcher sie
weiter verladen werden, anstakt jeder an-
dern Zollgebühr, die im Artikel 4. fesibe-
stimmte Abgabe in dem Augenblick erst zu
entrichten haben, wenn sie zur Ausfuhr
über See deklarirt worden sind.

Waaren hingegen, die von der offenen
See kommen — gleichviel welcher Nation
das Fahrzeug, worauf sie gebracht wer-
den, angehören mag — sollen nach ihrer
Ausladung in Niederländischen Häfen die
festbestimmte Abgabe, anstatt der Ein-

2
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de sortie ou de transit, auxquels une
autre destination pourrait donner lieu,
dufau moment on elles sont déclarées

rour Pexportation vers I’Allemagne,
la France, la Suisse ou vers une des-

tination plus lointaine par le Hhin,
ei chargées à cei eflet à bord d’un
bátiment faisant partie de la naviga-
tion rhénane et appartenant d4 un
sujet des Etats riverains.

Dans Pun Ccomme dans l’autre cas,
les dites marchandises ne seront assu-

jetties au payement du droit de navi-
gation ordinaire du Rhin, dont il
sera question dans les titres suivans,
que jusqu'au bureau le plus proche
de Tendroit on elles quitteront ce
fleuve, ou bien depuis le bureau le
Plus proche de ’endroit ou elles y
entreront.

Art. 8. Par les articles Pprécé-
dens, il n’est dérogé en rien au droit
de tonnatge maritime, ni aux frais de
fanal, de pilotatge et autres de ceite
nature, qdue tout bätiment de mer
est tenu d’acquitter dà Pentréc ouàla
s#ortie Par mer dans les Pays-Bas, et#
dont la perception se regle d’apres
la législation ordinaire de ce pays,
en observant toutefois la disposition
de Tartichke 12. suivant.

Art. 9. En réciprocité des stipu-
lations favorahles contenues aux ar-

tiches précédens, les hauts Gouvserne-
mens des Etats riverains sengagent à
Gtendre, en faveur des navires des
Pays-Bas, lexemption 86nérale du
droit de transit, déeja convenu par
lacte du congres de Vienne pour tour
le Ccours du Khin, aux transports pa#r
eau desmarchandises qui, en quittant
le Rhin, entreront dans les rivieères,
canaux ou autres communications

intérieures navigables, Pour traverser

gangs-, Ausgangs-oder Durchgangs-Ab-
aben, wozu eine andere Bestimmung der-süen etwa Veranlassung geben könnte,

alsdann erst zu entrichten haben, wenn sie
zur Ausfuhr auf dem Nhein nach Deutsch-
land, Frankreich, der Schweiz oder einer
weiteren Bestimmung deklarirt und zu die-
sem Ende an Bord eines zur Rbeinschiff-
fahrt gehörigen und einem Unterthan der
Uferstaaten zustehenden Fahrzeuges verla-
den worden sind.

In dem einen wie in dem andern Falle
sind die fraglichen Waaren nur bis zu der
dem Orte, wo sie den Rhein verlassen, oder
auch von der dem Orte, wo sie in diesen
Strom einlaufen, am nächsten belegenen
Zollstelle an, der Zahlung der gewöhnlichen
Rbeinschiffahrtsgebuhr unterworfen, wo-

von in den folgenden Titeln die Rede sepnwird.

Art. 8. Den See-Tonnen-Geldern,
so wie den Leuchtthurms-Geldern, Lootsen-
Geldern und andern dergleichen Abgaben,
die jedes Seeschiff beim Eingange und Aus-
gange über See in den Niederlanden zu
emrichten hat und deren GErhebung sich
nach der dortigen gewöhnlichen Landes-
Gesetzgebung richter, geschieht durch die
vorsiehenden Artikel in keiner Art Eintrag,
wobei jedoch die Bestimmung des nachfol-
genden Artikels 12. zu beobachten ist.

Art. 9. Diehohen Regierungenderllfer-
staaten machen sich zur Erwiederung der
ihnen günstigen, in den vorsiehenden Arkikeln
enthaltenenSeipulationen dazu verbindlich,
die bereits durch die Wiener Congreß-Akte
für den ganzen Lauf des Rheins verabre-
dete allgemeine Befreiung von Transtto-
Gebühr zu Gunsten der Niederländischen
Schiffe auf den Wasser-Transport solcher
Waarenauszudehnen, welche den Rhein
verlassen und in Flüsse, Kandle oder andere
schiffbare Berbindungswege des Inlandes
einlaufen, um sodann durch die gedachten



ensuite les dits Etats riverains, pour
autant que cela pourra se faire, sans
échanger le transport par eau contre
un transport par terre.

Ce dernier cas arrivant, les mar-
chandises seront soumises au régime
de la législation ordinaire des Gou-
vernemens respectifs. — Les bateliers

quittant le Rhin pour se servir des
communications intéricures navi-
Bables des Etats riverains, seront as-
Sujettis, dans tous les cas, aux for-
malités qui y sont en vitzueur pour le
transit, alin empécher la fraude,
ainsi qu’au payement des droits de
Péatzes, Ponts, ecluses erc., qui y sont
établis, et ce sur le meme pied.qdue
le sont de pareils bätimens des Etats
riverains respectifs.

Art. 10. Les hauts Gouvernemens
des autres Etats riverains s’engagent,
ausi de leur cöté à déclarer ports
IIlires pour le Ccommerce sur le Khin,
chacun une ou plusieurs villes situées
sur les bords du Rhin, savoir:
le Gouvernement de Prusse, Cologne

et Diisseldorf, en se déclarant prét
à außmenter encore dans la suite
le nombre des ports lrancs prus-
Ssiens, si le besoin ou les circons-
tances le requicrent;

celui de Nassau, Bieberich et Ober-
lahnstein;

celui de llesse, Nlayence;
celui de Bade, Alannheim;
celui de Bavicre, Spire;
Celui de France, Strasbourg (voy.

Art. 11.);
saul la faculié pour tous les Gouver---

nemens d’augmenter le nombre
des ports francs selon leurs con-
venances respechives;

de tellemanicre, due les marchandises
abPortées par les batimeus des Pays-

(No. 1296.)
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Staaten zu transitiren, in so weit letzteres
ohne Vertauschung des Wasser-Transpor-
keR mit einem Land-Transporte geschehen
ann.

Wo dieser Fall einer Vertauschung
des Wasser-Transporces mit einem Land-
Transporte eintritt, unterliegen die Waa-
ren den Anordnungen der gewöhnlichen
Gesetzgebung jener resp. Regierungen. —
Die Schiffer, welche den Rhein verlassen,
um sich schiffbarer Verbindungswege im
Innern der Uferflaaten zu bedienen, haben
sich in allen Fällen den daselbst zur Ver-
hinderung von Unterschleifen hinsichtlich
des Transiks bestehenden Formalitäten, so
wie der Zahlung der daselbst angeordneten
Wasser-Wegegelder, Brücken= und Schleu-
sengelder u. s. w. und zwar auf demselben
Fuße, wie ähmiche Fahrzeuge der resp.
Uferstaaten, zu unkerwerfen.

Art. 10. Die hohen Regierungen der
übrigen Uferstaaten machen sich auch ihrer-
seits dazu anheischig, daß jede von ihnen
eine oder mehrere Städte längs des Rhein-
ufers zu Freihäfen für den Rheinhandel
erklären werde, namentlich:

die Preußische Regierung, die Städte
Cöln und Dusseldorf, indem sie sich
ugleich bereit erklärr, die Zahl derPerzuschen Freihäfen in der Folge,

wenn das Bedürfniß oder die Umfstande
es erfordern sollten, noch zu vermehren;

die Nassauische Regierung, Bieberich und
Oberlahnstein;

die Hessische Regierung, Mainz;
die Badensche Regierung, Mannhei#
die Bayerische Regierung, Speier;
die Französische Regierung, Straßburg

(s. Ark. 11;
sämmtliche Regierungen unter dem Vor-

behalte, die Zahl ihrer Freihäfen nach
Gutfinden zu vermehren,

solchergeslalt, daß die aus dem Königreiche
der Niederlande kommenden oder zum



Bas, ou par tons autres appartenant
aux sujets des LEtats riverains, venant
du dit Royaume ou destinées 4 y étre
transportées, Puissent y étre entre-
Posécs pour un tems plus ou moins
long, et ensuite é1re cxpédiées en
transit plus loin sur le Rhin, ou sur
les autres Communications intérieures

navigables indiqudes Par Tarticle 9.,
traversant les Etas riverains à desti-
nation de D’intérieur de I’Allemagne
ou de la Snisse, sans étre assujetties,
ni dans PTun ni dfans l’autre Cas, au
Payement d'’aucun droit d’entrée er
de sortie ou de transit, saul acquitter,
lors de emtrepöt, les droits de maga-
sin, de quai, de gruc ou de balance
Généralement éeiablis dans les ports
francs dom il Fagit, mais dui ne pour-
ront, dans aucun cas, excéder ceux

fixés Par Particle 09. duprésentrégle-
ment.

I1 est an surplus entenda que les
marchandises, dui, dans les cas pré-
vus ci-dessus, duitteront la voie du
Rhin indiquée par l’art. 3., ou les
rivires conllucntes assujetlies 4 un
regime semblable à celui Etabli sur le
dit fleuvc, pour transiter par Tautres
voies navigables à travers es Etats
riverains, Dourront Etre soumises aus
formalités Prescrites par la létzislation.
een vigucur dans les dits Etats pour
le contröle et la surveillance des
drois de douanes, ainsi qu’au paye-
ment des droits de peage, barriere,
bom, écluse et autres de ce genre,
mais sans due les bätimens des Pays-
Bas, ou les marchandises dqui en
viennent ou qui y vont, puissent étre
trait#es #’unc manière moins favorable
duc les bätimens ou les marchandises
des Hlats riverains du’ils traversent.
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Transporte dahin besiummten Waaren,
welche auf Niederländischen oder auf allen
andern den Unterthanen der Rheinufer-
staaten gehörigen Schiffen nach jenen Frei-
häfen gebracht werden, auf längere oder
kürzere Zeit daselbst in Niederlagen gelagert,
und demnächst zum ferneren Tranfttiren
auf dem Mhein oder auf den andern im
Artikel H. bezeichneten inneren schiffbaren
Verbindungswegen, mit der Bestimmung
nach dem Innern von Deutschland oder
nach der Schweiz, durch die Gebiete der
Uferstaaten weiter befordert werden konnen,
ohne in einem dieser beiden Falle irgend
einer Eingangs-, Ausgangs= und Durch-
gangsgebuhr unterworfen zu seyn; jedoch
mit dem Vorbehalte, zur Zeit ihrer Lage-
rung die in den betreffenden Freihäfen all-
gemein fesigesetzten Magazin-, Bohlwerks-,
Krahn= oder Wagegebühren entrichten zu
müssen, welche aber in keinem Falle die
durch den Artikel 09. der gegenwärtigen
Ordmung firirten Sätze überstelgen dürfen.

Uebrigens versieht es sich, daß Waaren,
welche in den oben vorgesehenen Fällen die
im Artikel 3. bezeichnete Rheinstraße oder
die mit dem Rhem zusammenfließenden und
einer ahnlichen Verwaltungs -Ordnung
wie dieser Strom unterworfenen Flüsse ver-
lassen, iun auf anderen schiffbaren Wasser-
wegen durch die Uferstaaten zu transitiren,
den durch die bestehende Gesetzgebung in
besagten Staaten zur Controllirung und
Beaufsichtigung der Zoll= und Steuerge-
bühren vorgeschriebenen Formalitäten, so
wie der Zahlung von Wasser-Wegegeldern,
Barriere-, Brücken-, Schleusengeldern
und anderen Abgaben dieser Art unterlie-

en können, ohne daß jedoch die Nieder-
andischen Schiffe oder die Waaren, welche

aus den Niederlanden kommen oder dahin
gehen, auf eine weniger vortheilhafte Arr,
als die Schiffe oder Waaren derjenigen
Uferstaaten, durch deren Gebiet sie passi-
ren, behandelt werden dürften.



„Art. 11. Les Gouvernemens des
Etats riverains du Alein, du Neckar,
et d#’vantres rivières, dui se jeinent
dans le Hhin, seront admis à jouir
pour leurs marchandises de la memec
immunite dans les Dorts francs des
Pays-Bas ei dans ccux à Gtablir Sur
le Khin, duc celle accordde par les
artiches preccdens, du moment (/urils
auront établi dans leurs territoires
reshectifs uu#r sur les bords des dites
ririères, de pareils ports francs sous
les stibulations mentionnGes dans
T’article Drécêdent.

Le Gonsternement de France ne

bouvant adliérer Durcment et simple--
ment aux trois articles dui précodent,
s'en résére, quant à l'exécution qu'ils
recevront sur son territoire, à la de-
claration insérée à ce sujet dans le
protocole joimt au présent regiement,
laquelle aura la meme (orce et vi-
Zueur, duc di ellc yF élait texuclle-
ment insercc.

Art. 12. Un reciprocil de lal-
franchissement de tout droit de transit
(ou lixe) des marchandises apparte-
nant au commerce du Rhin des Days-

as, et trandpones par des vVoies
navigables # travers les Llals riverains
venant de l’Allemagne, de la Erance,
de la Suisse ou de plus loin, ou y
sallant, S. AI. le Roi des Pays-Bas
accorde en outre auk bätimens des
Irlats riverains du hin, appartenam
 la navigation de ce fleure, ’assimi-
lation de leur Pavillon à cclui des
Pays-Bas sous le rapport du droit do
rtonnage, de Pilotage, de fanauk et
d’'autres de ceite nature, lorsduc les
dis bälimens sont destinés en meme

tems à la navigation marilime.
II suflira pour en jouir, due les

Palrons ou conducteurs des navires
(No. 1296.)

Art. 11. Den Regierungen der Ufer-
sigaten des Main's, des Neckar's und an-
derer in den Rhein fallenden Flusse soll für
ihre MWaaren in den Niederländischen, so
wic in den am Rhein zu errichtenden Frei-
häfen der Genuß derselben Vorrechte, wie
solche in den vorstehenden Arkifeln bewillige
sind, von dem Zeitpunkte an verstallet seyn,
wo sie in ihren respektiven Gebieten und
an den Ufern besagter Flusse ähnliche Frei-
häfen unker den im vorsichenden Artikel
erwähnten Stipulationen errichtet haben
werden.

Dadie französische Regierung den vor-
hergehenden drei Artikelnnicht unbedingt
beitreten kann: so bezieht sich dieselbe hin-
sichtlich der Ausführung, welche auf ihrem
Gebiet siatt sinden wird, auf die in dem
Protokolle, welches diesem Reglement bei-
gefügt isi, enthaltene Erklärung, indem
solche die namliche Kraft und Wirkung
haben soll, als wenn sie wörtklich in den
Vertrag ausfgenemmen wäre.

Art. 12. Als Gegenleisiung dafür,
daß die dem Niederländuschen Rheinhandel
angehörigen, aus Deutschland, Frank-
reich, der Schweiz oder weiterher kommen-
den oder dahin gebenden Waaren, welche
auf schiffbaren Wasserwegen durch die
Uferslaaten geführt werden, von aller
Transiko= oder sonst fesibestimmten Abgabe
befreiet sind, gewähren Seine Majestät
der König der Niederlande ferner noch den
zum Rbeinhandel gehörigen Schiffen der
Rheinuferstaaten, wenn dieselben zugleich
für die Seefahrt bestiummt sind, Gleich-
siellung ihrer Flagge mit der Niederländi-
schen Flagge in Bezug auf Tonnengelder,
Looksen-, Leuchtthurm= und andere der-
gleichen Gebühren.

Um den Vortheil dieser Gleichstellung
zu genießen, haben die Schiffspatrone und



représentent aus employés chargés
dans les ports des Pays-Bas de la per-
ception des dits droits, la Patente qui
leur a 6é délivrée en leur qualité
de bateliers du Rhin conformément
à Lart. 42. ci-apres.

Art. 13. En cas d’entrée pour
cause de reläche forcée, ou pour
hiverner, et de déchargement partiel
ou total pour cause de force majeure,
dans un des ports des Pays-Bas, les
Dätimens appartenant à la navigation
du Hhin ei aux sujels des Elats rive-
rains, jouiront de tloute la protection
ei de tous les avantates, dui sont
assurés Par la législation sur les dou-
ancs en vitzueur dans le dit Royaume,
aux bätimens de toutes les autres

nations, en se Soumettant aux me-

sures de précaution contre la fraude,
Prescrites Par la meme législation.

Il est expressement entendu, due
le scjour des bätimens du Hhin dans
les ports maritimes des Pays-Bas,
pour les causes exprimées dans le
DPrésent article, ne donnera lieu de
ßce chef à la demande d’aucun droit
d’entrée, de sortie ou de transit.

La méme Gdisposition est appli-
cable, lorsqufen cas de plombage ou
d’apposition de scelles aux 6comilles
ou endroits servant de dépöt de mar-
cChandises, conformément à T’art. 4.
Ci-dessus, les patrons ou conducteurs
des bätimens traversant le territoire
des Pays-Bas depuis Krimpen ou Gor-
cum jusqu'a la pleine mer ou vice-
versa, sont obligés par manque d’eau,
Ou Dar suite d’antres circonstances
xtraordinaires, d’alléger ou de trans-
border qduelques marchandises sans

86

Führer nichts weiter zu thun, als den mitErhebung besagter Gebühren beauftragten
Beamten in den Niederländischen Häfen
das ihnen in ihrer Eigenschaft als Rhein-
Schiffer, dem nachstehenden Artikel 42.
gemäß ausgestellte Patent vorzuzeigen.

Art. 13. Ereignet sich der Fall, daß
Schiffe, welche der Rheinschiffahrt ange-
börig und Eigenthum der Unterthanen der
Uferstaaten sind, wegen eintretenden Be-
dürfnisses einer Unterbrechung ihrer Fahrt
oder des Ueberwinterns halber, in einem
Niederländischen Hafen einzulaufen und
daselbst durch höhere Gewalt theilweise
oder gänzlich auszuladen genöthigt sind:
so sollen sie alles des Schutzes und aller
der Vortheile zu genießen haben, welche
durch die im fraglichen Königreiche beste-
hende Zollgesetzgebung den Schiffen aller
anderen Nationen zugesichert sind, wobeise
sich jedoch den durch dieselbeGesetzgebung
gegen den Unterschleif vorgeschriebenenVorsichtsmaßregeln umsenziehen müssen.

Es wird hierbei ausdrücklich bevov-
wortet, daß der Anfenthalt von Rdein-
Schiffen in Niederländischen Seehäfen,
wenn solcher durch die in gegemwärtigem
Artikel ausgedrückten Ursachen herbeige-
führt wird, zu beinem hieraus abzuleiten-
den Anspruche auf Eingangs-, Ausgangs-
oder Durchgangs-Abgaben irgend einer
Art Veranlassung geben soll.

Diese namliche Bestimmung kommt
auch alsdann zur Anwendung, wenn bei
einer dem obigen Artikel 4. gemaß statr
findenden Verbleiung oder Versiegelung der
Luken oder der zur Waaren-Niederlage
dienenden Räume, die Patrone oder Führer
von Schiffen, welche von Krünpen oder
Gorcum bis in die offene See oder umge-
kehrt durch das Niederländische Gebiet
passiren, wegenWassermangels oder an-
derer außerordenrlicher Umstände halber zu
lichten oder einige Waaren überzuladen
genbthiget sind, ohne daß sie in irgend



entrer dans duelque port, pourv#
du’ils se soient adressés préalable-
ment aux employés des douanes les
Plus voisins, sauf les cas dabsence
du de détresse prérus dans les arti-
cles 38. ei 39. suivans, pour laire
lever les plombs ou scellés, et du’ils
se someitent aux mesures ultérieures

duc ceux-ci jugeront nécessaires,
Pour prévenir importation clandes-
tine d’une partie de la cargaison, et
Pourvü due les marchandises ainsi
alletztes soient rechargées ensuite
dans les mémes bätimens qui les
auront apportées, avant d’avoir at-
teint le dernier bureau de perception
du droit de navigation ou de droit
fixe.

Titre II.
Des droits de navigalion et des moyens

d'en assurer la perception.

Art. 14. Tout individu exergant
la navigation sur le Rhin, depuis
endroit on il devient navigable jus-
du’a Krimpen ou Gorcum, y compris
Ie Leck et le W’aal, et réciproque-
ment, sera tenu de payer sous le

titre de droit de navigation;
1) Un droit de reconnaissancc pour

chaque embarcation du port de
cinquante duintaux et au-dessus;

2) Un droit sur le chargement à
raison du poids des marchandises.
Art. 15. La perception du droit

de reconnaissance et de celui sur le
chargement sera faite aux bureaux
ci-aprês désignés, savoir:
a) pour la descente:

à Brisac, prés de Strasbourg au
grand pont du Rhin, Neubourg,
Nlannheim, Mayence, Caub, Co-
blence, Andernach, Linz, Co-
logne, Düsseldorl, Ruhrort, We-
"sel, Lobith, Vreeswyk ei Tiel;

Jahrgang 1831. — (No. 1290.)
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einen Hafen einlaufen; nur müssen sie sich
vorher —abgesehen von den in den nach-

folgenden Artikeln 38. und 39. angegebenenAbwesenheits= oder besondern Nokhfällen
—an die nächsten Jollbeamten gewendet
haben, um die Bleie oder Siegel abneh-
men zu lassen; auch müssen sie sich den

weitern Vorkchrungen; welche von denletzteren zur Verhütung heimlicher Ein-
schwärzung eines Theils der Ladung für
nöthig gehalten werden, unterziehen;
die solchergestalt abgeladenen Waaren aber
müssen demnächst, bevor sie an die letzte
zur Erhebung der Rheinschiffahrtszolle
oder der fesibestimmten Abgabe bestehende
Jollstelle gelangen, wieder auf dieselben
Schiffeverladen werden, welche sie gebracht
haben. Zr »

Zweiter Titel.
Von den Rhbeinschiffahrts-Abgaben und den

Mitteln, sich von der gehdrigen Entrichtung
derselben zu versichern.
Art. 14. Wer auf dem Rhein, von

da, wo derselbe schiffbar wird, bis nach
Krimpen oder Gorcum, mit Inbegriff des
Leck's und der Waal, und umngekehrt,
Schiffahrt treibt, hat unter dem Titel von
Schiffahrtsabgaben:

1) eine Schiffsgebühr für jedes Schiff,
dessen Ladungsfähigkeit auf Fünfzig
Zentner und höher steigt;

2) einen Joll von der Ladung nach ihrem
Zentnergewicht zu zahlen.

Art. 15. Zur Erhebung der Schiffs-
Gebühr und des Zolles von der Ladung
sind folgende Jollstellen bestimmt:

La) für die Fahrt abwärts:
Breisach, bei Straßburg an der großen

Rheinbrücke, Neuburg, Mannheim,
Mainz, Caub, Coblenz, Andernach,
Linz, 2 Dusseldorf, Ruhrort, We-
sel, Lobith, Vreeswyck und Tiel;

O
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b) pour la remonte:
à Gorcum, Tiel, Krimpen, Vrees-

wyk, Emmerich, Wesel, Ruhr-
ort, Düsseldorf, Cologne, Linz,
Andernach, Coblence, Caub,
Mayence, ANlannheim, Neubourg.
près de Strasbourg au grand
Pont du Hhin et Brisac.

Art. 10. Le droit de reconnais-
sance, dont la duotité est rétgléc par
le taril ci-joint sous la lettre B, et le
droit de navigation, par quintal de
chargement et à raison des distanccs,
tel du’il est réglé provisoirement par
le tarif ci-joint sous la lettre C, seront
Perçus à chaque bureau de percep-
tion pour toute embarcation qui y
Dassera ou dui en partira, et ce pour
chaquc bureau en particulier.

Toutefois, les hautes parties con-
tractantes se réservent de faire exa-

miner, lors de la réunion de leurs
Ccommissaires prévue par le Présent
réglement, #il y a lieu de modilier
encore en tout ou en partie, les taux

des droits de navigation ei de recon-
naissance, établis par les susdits tarils.

Art. 17. Le droit de reconnais-
Sance sera perçu d’apres le certificat
de jaugeage dont le patron ou con-
ducteur sera porteur, et chaque Etat
riverain prendra les mesures néces-
Saires pourqdue ce jaugeage soit opéré
d’après une échelle graducèée de déci-
meétreen décimetre, d’après laméthode
entre actuellement en vigueur sur le
Rhin Strasbourg et la frontière des
Pays-Bas, sauf les changemens duc la
Commission centralc pourra trouver
convenable d'y apporter.

Art. 18. Le droit de navigation,
tel du’il est indiqué autarif Litt. C,
n’ayant é'½ déterminé due d’apres les
renseitgnemens plus ou moins exacts

b) für die Fahrt aufwärts::
Gorcum, Tiel, Krimpen, Breesyyck,

Emmerich, Wesel, Ruhrort, Düssel-
dorf, Cöln, Linz, Andernach, Coblenz,
Caub, Mainz, Mannheim, Neuburg,
bei Straßburg an der großen Rhein-
brücke, und Breisach.

Art. 10. An jeder hiernach zur Erhe-
bung befugten Zollsielle, welcher ein Schiff
vorbei oder von welcher es abfährt, isi die
in dem Tarif unter B. besiimmte Schiffs-

gebühr und für den Zentner Ladung, nachgen Entfernungen berechnet, der in der
Anlage C. provisorisch ausgeworfene Zoll,
für jede Jollstelle besonders zu entrichten.

Die hohen Kontrahenten behalten sich
jedenfalls vor, in der durch das gegenwär-
tige Reglement vorgesehenen Jahres-Ver-
sammlung ihrer Kommissarien weiter prü-
fen zu lassen, ob die tarifirten Sätze der
Ladungs= und Schiffsgebühren im Gan-
en, oder im Einzelnen noch zu ermaßigenind.

Art. 17. Die Schiffsgebühr wird auf
den Grund eines Aichungs-Manifestes er-
hoben, welches der Schiffspatron oder
Führer bei sich haben muß, und jeder Ufer-
staat hat die nöthigen Maaßregeln zu tref-fen, damit diese Alchung in Gönäheit der
gegenwärtig am Rhein zwischen Straßburg
und der Niederländischen Grenze üblichen
Methode mit einem, nach dem Dezimal-
System in Grade abgetheilten Maaßstocke
geschehe; jedoch unbeschadet der Abände-
rungen, welche die Zentral-Kommissionhierbei eintreten zu lassen angemessen finden
könnte.

Art. 18. DadieFestsetzungdesimTarif
C. ausgeworfenen Zolles nur auf den, aus
vorhandenen Stromkarten entnommenen,
mehr oder weniger genauen Angaben be-



Pulsés dans les Carles existantes, il
sera procédé uliérieurement, dans
Tannée à dater de la ratification du
Présent réglement, à un mesurage
du fleure dans tloute sa longueur jus-
dufd Krimpen ei Gorcum, et le tarif
sera ensuite arrété définitirement

d'’après le résultat du dit mesurage,
de manière due la totalité des droits
n'excède pas la qduotité déterminée
Par le 3. des articles séparés joints à
lacte du Congres de Vienne et rela-
tifs à la navigation du Hhin, ei due
la distance depuis Lobith jusqu’à Gor-
cum servira également de base pour
le montant du droit de navigation
depuis Lobith jusqu’d Krimpen et
vice-versa, et du’il sera pergu leméme
dreit pour les deux distanccs.

Acette fin, la Commission centrale
déléguera un expert, er lui fera Préter
serment dans l’intéréet commun de tous
les Etats riverains, et elle lui Cconfiera
la direction de tout le mesurage.

I11 sera libre à chaque Etat riverain
en particulier, d'adjoindre à ses frais
ace déletzu général un commissaire
spécial, à l'etfet de saire contrôler
ses Opérations.

S'il y avait divergence d'opinion
entre le délégué général et un com-
missaire spécial, la Commission cen-
trale en décidera.

D’ailleurs les rectiffcations de la
ligne de direction du lleuve, par les-
duelles Iétendue de son cours sera
réduite, ne motiveront pas une dimi-
nution du tarift pourv# touteflois qgue
de pareilles rectifications, qui sont
incomtestablement (F’un intérér géné--
ral, ne scront entreprises due d’'un
Ccommun accord avec les autres Etats
riverains.

(Jo. 1290.)
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ruhet: so soll im ersten Jahre nach der
Ratifikation der gegemvärtigen Ordnung
fernerweitig zu einer Vermessung des Stro-
mes in seiner ganzen Länge bis Krimpen
und Gorcum geschritten und der Tarif
demnächst nach dem Resultat dieser Ver-
messung dergestalt defimikir festgestellet wer-
den, daß der Gesammtbetrag der Gebüh-
ren nicht das Verhälmmiß übersteige, wel-
ches sich im 3ten Artikel des Anhanges
von der Rheinschiffahrt zur Wiener Kon-
greß-Akte festgesetzt findet, und daß die
EntfernungvonLobith bis Gorcum gleich-
mäßig zur Basis für den Betrag des Zol-
les von Lobith bis Krimpen und umgekehrt
dienen, und für beide Strecken der näm-
liche Zoll erhoben werden soll.

Die Zentral-Kommission wird zu diesem
Ende einen Sachverständigen abordnen,
denselben im gemeinschaftlichen Interesse
aller Uferstaaten eidlich verpflichten und ihm
die obere Leitung des ganzen Vermessungs-=
geschäftes übertragen.

Jedem einzelnen Uferstaate für sich soll
es sreistehen, diesem Gesammt-Abgeord-
neten zum Behufe der Kontrollirung seines
Verfahrens einen Spezial-Kommissarius
auf eigene Kosten beizugeben.

Entsteht zwischen dem Gesammt-Ab-
geordneten und dem Spezial-Kommissarius
eine Meinungsverschiedenhcit: so isi von
der Zentral-Kommission darüber zu ent-
scheiden.

Die durch vorgenommene Stromkor-
rektionen bewirkte Abkürzung des Laufes
soll übrigens keine Minderung des Tarifs
begründen; wohloerstanden jedoch, daß
dergleichen Rektifikationen, welche unbe-
streitbar von allgemeinem Interesse sind,
nur in Uebereinsiummung mit den übrigen
Uferstaaten unternommen werden.

O 2



Art. 19. La totalité du droit de
navigation, tel qu'il est réglé provi-
soirement par le tarif Litt. C, sera
diminuéc pour les articles indiques
dans les additions au dit tarif.

Si experience démontrait la né-
Cessitéc d’étendre à d’'amres objets
ceite diminution de droits, ou qu'il
fur reconnu convenable de faire subir
des changemens aux droits sur les
objets actuellement dejä moins im-
Posés, la Commission centralc, dans
ses réunions annuelles, fera à ceite
fin des propositions qdui scront sou-
mises à l’examen des Etats riverains,
Pour, en cas d’approbation, ét#re
Comprises au tarif commc articles
additionnels.

Art. 20. Les tarils seront allichés
dans les burcaux de perception.

Art. 21. Parle quintal Ton enten-
dra le poids de cinquante kilogram-
mes, poids de Francc, ou de cin-
duante liyres, poids des Pays-Bas.
La Perceplion des droits de navi-
Bation scra faite DTaprès ce poids et
Scs subdivisions.

A cette fin, tous les bureaufx et
pDorts de chargement er de décharge--
ment, qui seront désitznés Parles Gou-
vernemens respectils, seront pourvus
de poids françgais ou des Pays-Bas
bien ajustés.

Le tablean des poids dressé dans
le tems par ’ancienne direction 86né-
rale de Toctroi, en exécution des
arlicles 104 et 105 de la conksention
de 1801, pour les objels non suscep-
tibles d’éire pésés, continuera d’éire
saivi pour la réduction au poids, sauf
les changemens due la Commission
centralc pourra trouver nécessaire
d'y apporter par la suite.
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Art. 19. Der in dem Tarif C. pro-
visorisch fesigesetzte ganze Zoll soll für die
in den Zusätzen dieses Tarifs benannten
Artikel ermäßigt werden.

Sollte es sich zeigen, daß auch andere
Gegenstände diese Ermaßigung des Zoll-
satzes nothwendig erfordern, oder daß es
zweckmäßig sey, an den Zollsätzen der ge-
genwärtig schon geringer belasteten Gegen-siände Wrädeng h, vorzunehmen; so
wird die Zentral-Kommission bei ihren
jahrlichen Zusammenkünften deshalb ihre
Vorschläge machen, welche alsdann von
den Staaten, die im Besitze der Hoheit
über das Strombett des Rheins sind, ge-
pruft, und in so fern ihre Ansichten damit
übereinsiimmen, in einem Zusatze zu dem
Tarif aufgenommen werden sollen.

Art. 20. Die Tarife werden in den
Zollstellen öffentlich angeschlagen.

Art. 21. Unter dem Zentner wird
das Gewicht von Fünfzig Kilogrammen
Französtschen Gewichtes oder Fünfzig
Pfund Niederländischen Gewichtes ver-
standen. Die Erhebung der NRheinschiff=
fahrtsabgaben soll nach diesem Gewichte
und seinen Unterabtheilungen geschehen.

Zu diesem Ende soll auf allen von den
respectiven Regierungen zu bestimmenden
Zollsiellen, auch Ein= und Ausladehäfen,
richtiges Französisches oder Niederlär
disches Gewicht vorhanden seyn.

Bei Gegenständen, die nicht gewogen
werden können, soll die Festsiellung ihres
Verhältnisses zum Gewichte auch fernerhin
nach der, zu diesem Behufe von der ehe-
maligen General-Octroi-Direktion in Ge-
maßheit der Artikel 10f. und 105. der
Konvemion vom Jahre180 1. angefertig-
ten Gewichtstabelle geschehen; jedoch mit
Vorbehalt der Abänderungen, welche die
Zentral-Kommission in der Folge dabei
eintreten zu lassen nöthig finden dürste.



Art. 22. Les payemens se seront
dans tous les burcaux, sans distinction
des territoires oh ils se trouvent éta-
blis, au choix du patron ou con-
ducteur, soit en monnaie Tor ei d’ar-
gent du pays ou le payement doit
avoir lieu, soit en Pareille monnaie
de France, à ’exclusion cependant
de toutes pièces autres, due celles de
40, 20, 5, 2, 1 er francs, d’aprés la
loi du 28. Alars 1803. Les monnaies
françaises inféricures au demi franc
seront toutefois admises Par les bu-
reaux allemands, mais sculement
Pour solde des fractions au- dessous
de 50 centimes.

La Pproportion du cours et des
especes de monnaies de chaque Etat
avec le franc, sera fixée d'une ma-

nière légale par chaque Gouverne--
ment pour Tétendue de sa domi-
mation.

Les tableaux particuliers, ou bien
un tableau général des reductions,
Seront aflichsdanstous les bureauf,
alin de meittre les patrons ou con-
ducteurs dméme d’en prendre con-
naissance.

Ils seront en outre communiqués
Par les dilUrens Gouvernemens à la
Commission centrale de Alayence.

Art. 23. Les droits de navigation,
tels du’ils sont réglés Ppar le tarit
Litt. C, seront à duelques exceptions
Pres y indiquées, perçus d’avance à
chaduc bureau y désign, pour la
distance à parcourir d’un bureau a
Tautre, soit due Pembarcation par-
coure ou non cette distance, ou que

la totalité ou une partie du charge-
ment soit débarduce plutt.

II est néanmoins fait exception à
cette retgle, par rapbport aux bäti-
mens qui, aprés avoir Passé un
bureau de perception, duitteront le

(No. 1290.)
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Art. 22. Die Zahlung geschieht auf
allen Zollstellen, ohne Unterschied der Ge-
biete, wozu sie gehören, nach der Wahl
des Schiffspatrons oder Führers entweder
in Gold= oder Silbermunze des Landes,
wo sie zu leisten ist, oder in Franzöfsscher
Gold= oder Silbermünze, jedoch nur in
40-, 20-, 5-, 2-, 1 oder ## Franken-
stücken nach dem Gesetze vom 28sten Marz
1803. Die Französischen Münzen unter
einem halben Franc sollen zwar bei den
deutschen Erhebungsämtern angenommen
werden, jedenfalls nur um Zahlungen in
Bruchtheilen unter 50 Centimen zu be-
richtigen.

Das Verhältniß des Courses und der
inländischen Münzsorten zum Franken
wird von jedem Landesherrn für sein Ge-
biet gesetzlich festgestellet.

Die danach angefertigten besonderen
Tabellen oder auch eine General-Valva-
tionstabelle werden an jeder Jollsielle in
der Amtssiube offen ausgehängt, damit
jeder Schiffspatron oder Führer solche
einsehen kann.

Außerdem werden sie von den verschie-
denen Regierungen auch der Centralkom=
mission zu Mainz mitgetheilt.Art 23. D#. Schiffspatron oder
Führer muß bei jeder Zollstelle den Rhein-
oll, so wie der Tarif C. ihn bestimmt,

18s auf die darin angegebenen Ausnah-
men, im Voraus für die folgende Fluß-
sirecke bis zur nächsien Zollsielle auch in
dem Falle zahlen, wenn er seine Fahrt
nicht bis zum Endpunkte dieser Strecke
fortsetzen oder auf dem Wege ganz oder
zum Theil ausladen will.

Eine Ausnahme von dieser Regel fin-
det jedoch hinsichrlich derjenigen Fahrzeuge
slatt, welche den Strom, nachdem sie bei
einer an demselben belegenen Zollstelle



sleuve sur lequel il est situé, pour
entrer dans une rivière conlluente
dont l’embouchure se trouve entre
ce burcau et celui suivant.

Dans ce cas, le droit de naviga-
rion ne sera du durn raison de la dis-
tance d Darcourir dehuis le hureau
dont il Fagit, jusdu’ Pembouchure
de la rivicre conlluente.

Les additions nécessaires à ceit
Alle#t au larif ci-joint Sous la lettre C,
seront proposées Dar la Commission
centrale aux Etats riverains.

II sera lihre chaque Gouver--
nement, qdui Dossede Pplusieurs bu-
raux de perceprion, de diminner
les droits de navigation àd percervoir
dans un ou blusieurs de ces burcautz,
sur les nayires destinés d traverser

Cntièrementsonterritoiresansrompre
charge, et dautzmener, au besoin,
les droits à payer d Autres burcaux
de ce meme territoire sur les char-

gemens des dits nayires, Pourrü que
dans ce Ccas la totalité des droits

percevoir dans l'étendue du dit terri-
toire, ne Surpasse Pas ceux, aux-
quels les navires ou leurs chartzemens
auraient du éire soumis, si aucune

Kceplion l#a retle gendrale Weut
Cu lien.

Art. 21. Sile chargement se fait
dans un endroit oi ibhen'y a point de
burcau, il ne sera percu jusqu'au
Drochein bureau, ni droit d recon-
naissance, ui (#roit de navigation; le
#L#irif détcermine les exception de-
heite regle.

Art. 25. La on un méeme burcau
FTültend sur deufs ou Plusicurs Iats
riverains, ceux-ci rèpartiront entre
la recet d’apres Ieendte de leurs
bosseVions resbectives sur les rivcs.
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vorübergefahren sind, verlassen und in
einen Nebenfluß desselben einlaufen, dessen
Ausmündung zwischen dieser und der fol-
genden Jollstelle liegk.

In diesem Falle richtet sich die Ver-
pflichtung zur Zahlung des Zolles nach
dem Verhalknisse der Flußstrecke, die der
Schiffer von der betreffenden Jollstelle bis
zur Mündung des Nebenflusses zurück-
legen will.

Die Centralkommission hat den Ufer-
siaaten die zu diesem Ende nöthigen Zusätze
zum Tarif C. in Vorschlag zu bringen.

Es soll jeder Regierung, die mehrere
Zollstellen hat, freistehen, bei Schiffen,
welche ohne auszuladen durch ihr ganzes
Stromgebiet passiren, die davon zu erhe-
benden Rheinzölle an einer oder mehreren
dieser Zollstellen zu ermaßigen und, nach
Bedürfniß, die von den Ladungen der
nämlichen Schiffe zu entrichtenden Abga-
ben an anderen Zollstellen des nämlichen
Gebietes zu erhöhen; es versteht sich
jedoch, daß in diesem Falle das Ganze der
in der ganzen Ausdehnung des besagten
Gebietes zu erhebenden Abgaben den Be-
trag derjenigen Abgaben nicht übersteigen
darf, denen jene Schiffe oder ihre Ladun-
gen, wenn keine Ausnahme von der allge-
meinen Regel statt fände, unterworfen
seyn würden.

Art. 24. Wer seine Ladungen an
einem Orte empfangt, wo keine Zollstelle
ist, hat bis zur nächsien Zollstelle weder
Schiffsgebuhr, noch Rheinzoll zu zahlen.
Die Ausnahmen ergiebt der Tarif.

Art. 25. Wo ein und dasselbe Erhe-
bungsamt zweien oder mehreren Uferstaa-
ten angehöret, werden diese die Einnahme
nach Verhältniß der Längen-Ausdehnung
ihrer resp. Uferbesitzungen untereinander
vertheilen.



Art. 26. II sera libre aux Etats
riverains, sur le territoire desquels
se trouvent plusieurs burcaux de per-
cePtion pour leur compte particulier,
d’en supprimer du nombre de ceux
dui sont élablis pour des distances
Oon ils exercent seuls la souveraincete
surle lit de la rivière, en faisant perce-
voir au bureau le plus proche de la
frontiécre, la totalite des droits de
navigation qui leur étaient dös jus-
du'alors aux burcaux supprimés, sans
duc toutelois 1l puisse y avoir lieu
d'exiger des Patrons ou conducteurs,
dui déchargeront la totalité ou une
Partiec de leurs cargaisons dans Té-
tendue des bureaufx conserrés, des
droiss Plus forts sur les objets dé-
chargés, due ceux qdu’ils auraient en
à Payer, si les burcaux supprimés
avaient encorc existé. Il sera donné

Connaissance des suppressions de bu-
reaux, dont il s'agit, àa la Commission
Centrale, ou, en son absence, à lln-
Wecreur en chel.

Art. 27. Tout patron ou con-
ducteur est tenu, avant de prendre
charge, ou au moins avant de partir
du lien de son chargement, de se faire
délivrer une lettre de voiture ou con-

naisscment, constalant la nature et

la duamtiteée des marchandises, avcc
désignation de la personnc à qdui l’ex-
Pédition en est saite.

Il sera tenu de donner à tous les
bureaux sur la route connaissance de

son chargement, Par la représenta-
rlion des lettres de voiture et d’un
manifeste.

Ce manifeste sera en tous points
Cconlorme au inodele joint au présent
réglement sous la lettre D., et il sera
accompagné des Pieces justilicatives
y mentionnes.
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Art. 26. Es soll einem Staate, der
mehrere Zollstellen hat, auf derjenigen
Strecke, wo er allein die Hoheit uber das
Strombett des Rheins ausubt, freistehen,
die bisherigen Rheinzollstellen im Innern
aufzuheben und die gesammten Rheinschiff-
fahrts-Abgaben, welche früher an den auf-
gehobenen Stcllen erhoben worden, an sei-
ner ersten Zollstelle zundchst der Grenze zu
erheben. Die Schiffspatrone oder Füh-
rer, die nicht blos durchfahren, sondern
ihre Ladung ganz oder theilweise innerhalbder bleibenden Mt absetzen, sollen
aber an solchen Abgaben an der ersien
Rheingollstelle des Staats mehr nicht von
den Gütern, welche sie auszuladen haben,
entrichten, als sie bei dem Fortbestehen der
aufgehobenen Zollstellen davon bezahlt ha-
ben würden. Dergleichen Aufhebungen
einzelner Jollstellen werden der Zentral-
Kommission oder, in Abwesenheit dersel-
ben, dem Ober-Ausseher der Rheinschiff-
fahrt angezeigt.

Art. 27. Ein Schiffspakron oder
Führer soll nicht eher eine Waare einla-
den, oder wenigstens nicht eher von dem
Ladungsplatze absahren, als bis er dar-
über einen Frachtbrief oder Connaissement
erhalten hat, woraus die Gattung, die
Menge und der Empfänger der Waare
ersichtlich ist.

Die Ladung ist er jedem Zollamte, wel-
ches er berührt, durch Vorlegung der
Frachtbriefe und des Manifesies nachzu-
weisen verpflichtet.

Dieses Manifest soll in allen Punkten
nach dem unter D. anliegenden Schema
angefertiget und von den darin erwähnten
Belagen begleitet seyn.



Il sera 6crit par le patron on con-
ducteur lui-meéeme, ou par toute
autre Personnc pour lui, à l'excep-
tion toute fois des employés du port
ou des droits de navigation; il sera
Ssiné Par le patron ou conducteur.

Le dit patron ou conducteur est
responsable du contenu du manifeste,
sot du’il ’ait fait lui-méme ou qdu'il
l'ait sait faire par un autre.

Leschargemens ou déchargemens
Particls, qui pourraient avoir lieu en
route, seront également annotés sur
le manifeste et certiliés, *Dil y a licu,
commeo le maniteste principal.

Le maniseste, dont il sagit, sera
remis par le patron ou conducteur
au lieu du déechargement du bätiment,
ei immédiatement apres ce décharge-
ment, aux employés des droits de
navigation, dui y sont placés ou en-
voyés par le receveur du bureau des
dits droits le plus Prochain.

A délaut par le patron ou con-
ducteur de produire, y étant requis,
Son manifeste er les Pieces justilica-
lives exigées en duc ftorme, ilne pourra
Hroliter des avantages due lui assure
le présent réglement.

Art. 28. I’sera libre aux employés,
due le souverain aurait institués à cet
ellet sur les licux de chargement, de
F’assurer Par une Vérification, lors de
ce chargement, ou aprés du’il a été
 Péré, de ’exactitude des manifestes
sous le rapport de la naturc et de la
duantité des marchandises.

Ils viseront le manifeste pour au-
tant, due la vérilication en a été faite.

Sile chargement s lieu dans un
endroit on il n’y a Point d'’établisse-
ment propre a une pareille Vérifi-
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Es wird von dem Schiffspatron oder
Führer selbst, oder für denselben von einem
Andern, der jedoch kein Rheinschiffahrts=
oder Hafenbeamter seyn darf, gefertiget
und von dem Schiffspatron oder Führer
gezeichnet.

Für den Inhalt des Manifesles bleibt
der Schiffspatron oder Führer verantwort-
lich, mag er es selbst abgefaßt oder sich
dazu fremder Hülfe bedient haben.

Wenn ein Theil der Ladung erst unter-
wegs zu derselben hinzukommt oder durch
Ausladung davon abgeht: so muß auch
dieses auf dem Manifesie vermerkt und
nöthigenfalls wie das Hauptmanifest be-
scheinigt werden.

Der Schiffspatron oder Führer hat
das in Rede stehende Manifest da, wo die
Ausladung des Schiffes erfolgt, und un-
mittelbar nach dieser Ausladung, an die
daselbst angestellten oder von dem Einneh-
mer des nächstgelegenen Zollamtes dahin
gesandten Rhein-Zollbeamten abzugeben.

Ein Schiffspatron oder Führer, wel-
cher sein Manifest und die erforderlichen
dazu gehörigen Beläge auf desfallsiges
Verlangen nicht in vorgeschriebener Form
vorzeigt, hat keinen Antheil an den ihm
durch gegenwärtige Ordnung zugesicherten
Begünfligungen.

Art. 28. An dem Orte der Einla-
dung können die Beamten, welche dazu
vom Staate bestellt seyn mochten, sich bei
der Einladung selbst, oder nachdem solche

eschehen ist, durch eine Untersuchung
überzeugen, daß die Waaren nach Gat-
tung und Menge mit dem Manifeste über-
einstummen.

Soweit ihrerseits eine Untersuchung
statt gefunden hatte, aktestiren sie das
Manifest.

Wird einem Schiffspatron oder Füh-
rer an einem Orte Ladung einzunehmen
verstattet, an welchem die zu vorbemerkter



cation, le patron ou conducteur
pourra étre obligé de s'y soumettre
au bureau le Pplus Prochain.

Ce droit est indépendant de celui
du’#ont les employés des droits de
navigation de tout autre bureau, de
visiter les embarcations pour en
reconnaitre le chargement chaque
fois qu’il y aura des soupgçons sur
Texactitude des manifestes.

Les employés des droits de navi-
gation, embarqués sur un bateau ou-
Canot portant le pavillon des susdits
droits, Pourront également exiger la
représenlation du maniteste de tout
Patron ou conducteur d’embarcation,
en quelqduc endroit du Khin qu’il soit
rencontré. Le principal employ)é,
embarquk au canot, visera alors le dit
manifeste ainsi due les déclarations
addirionnelles dui pourront #y trou-
ver, et veillera à ce qu'ilen'y soit laissé
ni blanc, ni intervalle, ni lacune; il
fera mention dans ce visa, de l'endroit
du fleure, du jour et de I’heure on il
aura apposé le dir visa. Les visa, dont
i. vient d'’etre parlé, ne donneront
lieu à aucuns frais.

Art. 29. Les Cconducteurs de trains
de bois représenteront un manifeste
indiquant le nombre er le rvolume
total des arbres, calcule en métres
cubes. Le contröle en sera fait par
les employés des droits de navigation,
conlormement auk instructions et à
la table de réduction acinellement
en vitzneur à cet eller zur le Rhin
entre Strasbourg et la frontiére des
Pays-Bas.

Art. 30. Les droits de navigation
legalement pergus, conformément
au manileste Produit à cei ellet au
Dureau de perceplion, ne seront Pas

Jahrgang 1831. — (No. 1290.)
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BMüfung erforderlichen Anstalten nicht
vorhanden sind: so kann er an der nächsten.
Rheinzollstelle angehalten werden, die La-
dung einer Untersuchung zu unterwerfen.

Die Rheinzollbeamten anderer ZJoll-
slellen haben überdies die Befugniß, bei
obwaltendem Verdachte, daß die Ladung
nicht so beschaffen sey, wie das Manifesi
es enthält, sich, so weit es nöthig ist, durch
die Besichtigung von der Ladung Kennt-niß zu verschaffon.

Auf gleiche Weise können Rheinzoll-
Beamte, die sich am Bord eines Bootes
oder Nachens mit der Flagge besagter
Rheinzolloerwaltung befinden, von jedem
Schiffspatron oder Führer — wo sie ihm
auf dem Strome begegnen mögen — die

Vorzeigung seines Mansesten fordern.
Der oberste Rbeinzollbeamte am Bord
eines solchen Fahrzeuges attestirt alsdann
das fragliche Manifest, so wie die etwa
darin besindlichen nachtraglichen Deklara-
tionen und hält darauf, daß nichts darin
in blanco, auch daß kein Zwischenraum,
noch irgend eine Lücke darin gelassen
bleibe; in dem Attesie bemerkt er die örk-
liche Stelle des Stromes, den Tag und
die Stunde, wo dasselbe von ihm ausge-
siellt wird. — Die hier in Rede stehenden
Attesie werden ganz kostenfrei ausgesiellt.

Art. 29. Der Führer einesFlosses ist
gehalten, ein Manifest vorzulegen, worin
die Su me der Stämme und ihr kubischer
Inhalt im Ganzen nach Kubikmetern an-
gezeigt wird. Die Rheinzollbeamten kon-
trolliren diese Angaben in Gemäßheit ihrer
Instruktionen und nach der zu diesem
Behufe am Rhein zwischen Straßburgq
und der Niederlandischen Gränze üblichen
Reduktionstabelle.

Art. 30. Rheinschiffahrts-Abgaben,
die auf den Grund des bei der betreffen-
den Erhebungsstelle zu diesem Ende vor-
gezeigten Manifestes gesetzlich erhoben

R



restitués lors même que le patron ou
conducteur, en continuant son vo-

yage, aurait souffert une avarie
extraordinaire.

Art. 31. II ny aura pas lieu
d’éxiger de nouveaux droits sur les
embarcations dqui, aprés avoir ac-
duitté les dits droits lors de leur
Passage à un bureau, seraient for-
ces Par Torage, les glaces, ou par
tont autre accident, d’'y retourner
avec le méeme chargement, ou méme
de rebrousser chemin plus loin.

Art. 32. Aucune exemption des
droits de navigation ne sera admise,
duelles due soient la nature et la
destination des chargemens, et á
duelqucs personnes qu’ils puissent
appartenir.
 II sera ndanmoins libre à tout

Etat rirerain individuellement, ou de
concert avec tel Liat voisin dui par-
ticipe au produit des droits, d'établir
des diminutions ou exemptions des
droils, soit par forme de mesure
GBénérale pour certains obsets sans
distinction de personnes, soit méme
par sorme d'exemption en saveur de
certains bàtimens appartenant à ses
propres sujets, ou d'une personne
désignéc ei dans des cas particuliers,
pourv que ces diminutionsouexemp-
tions ne soient accordées, que pour
le territoire qui appartient exclusive-
ment, soit à cet Elat, soit aux Etats
voisins intéressés, à moins que les
autres Etats riverains n'y donnent
leur adhésion. =

Krt. 33. Cependant les Hlats
riverains ne pourront rehausser le
dit tarif en aucune manière, pas
méme indireciement, en prescrivant
Lusate du papier limbré, ou en éta-
Dlissant dautres droitss de ce genre.
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worden sind, werden in keinem Falle
zuruck gegeben, wenn auch der Schiffs-
patron oder Fuhrer bei Fortsetzung seiner
Reise einen außerordentlichen Verlust
erlitten haben sollte.

Art. 31. Schiffe, welche bei einer
Rheinzollstelle die Abgaben entrichtet und
von dort aus ihre Reise fortgesetzt haben,
nachher aber durch Sturm, Eis oder
andere Zufalle genothigt worden sind, mit
derselben Ladung an eben diese Zollstelle
oder dieselbe vorbei noch weiter zurückzu-
kehren, können nicht angehalten werden,
auf derselben Stelle nochmnals die besagten
Abgaben zu zahlen.

Art. 32. Von der Jahlung der auf
die Rheinschiffahrt gelegten Abgaben fin-
det eine Befreiung nicht statt. Weder die
Gegensiände der Ladung und deren Be-
stimmung, noch die Person des Eigenthu-
mers, begründen hier eine Ausnahme.

Jedem einzelnen Uferstaate bleibt es
indessen unbenommen, für sich allein, oder
wenn ein benachbarter Staat an der Ein-
nahme Theil nimmt, mit dessen Zustim-
mung, Ermäßigungen der Rhein-Zollab=
gaben, oder Befreiungen davon, nicht nur
für gewisse Gegenstände ohne Unterschied
der Personen durch allge eine Verord-
nungen, sondern auch in einzelnen Fällen
zum Vortheile gewisser, seinen Untertha-
nen angehöriger Fahrzeuge oder einer be-
stimmten Person zu ertheilen; wobei es
sich von selbst versteht, daß dergleichen
Ermäßigungen oder Befreiungen nur für
das ausschließliche Gebiet des Staates,
welcher sie gewährt, oder des mitbethei-
ligten Nachbarstaates gültig sind, wen
nicht auch die anderen Uferstaaten ihre Zu-
stimmung dazu geben.

Art. 33. Won einzelnen Uferstaaten
kann jedoch der Tarif niemals, wäre es
auch nur durch Nebenabgaben, z. B. durch
Stempelgebühr u. s. w. erhöhet werden.



Ils ne pourront également, sans
l'assentiment de tous les Etats rive-
rains, augmenter le nombre des bu-
reaux, ni en changer le lieu, sauf
les exceptions portées aux articles 23.
et 20. ci-dessus.

Art. 34. Les droits de navigation
du BRhin ne pourront jamais étre al-
fermés, soit en massc, soit partielle-
ment; la perçeption en sera faite
dans chaque Etat riverain Pour son
Compte et par ses employés.

Les Gouvernemens Co-riverains
vobligent réciproquement à placer
dans leurs bureaux de perception,
un nombre d’employés suflisant, pour
due le serrice ne soit jamais en souf-
france, et due les patrons ou conduc-
teurs n'éprouvent point de retard
dans leurs expéditions.

Art. 35. Dans les lieux on il
cxiste un bureau des droits de navi-
Bation, le patron ou conducteur ne
Dourra nicharger, nidécharger, avant
d'’en avoir obtenu la permission des
employés des droits de navigation,
auxquels les Gouvernemens respectifs
enjoindront expressément de n'occa-
Sionner aucun retard au patron ou.
conducteur.

En cas de contravention de la
Part du Patron ouconducteur, il scra
rtenu de PDayer le double droit des
marchandises qdu-’il aura chargées ou
déchargé#es, en les meitant à terre,
Ou en les transférant à bord d’un

autre bätiment, le tout sans préjudice
des autres peines portées par les lois
du pay“ on la Contravention aurait eu
lieu, Contre ceux dui se permettraient
des débarquemens pPrématurés ou
clandestins.

Les formalités à observer dans
d’autres endroits, soit Dour ’attérage,
(. 1200.)
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Eben so wenig ist es gestattet, ohne
Zuslimmung aller Rheinstaaten, die Zahl
der Zollstellen zu vermehren oder — die
Artikel 23. und 20. erwähnten Fälle aus-
genommen —anderswohin zu verlegen.

Art. 3 1. Die Rheinschiffahrts-Ab-
gaben sollen niemals weder ganz noch
theilweise verpachtet, sondern von jedem
Rheinstaate für eigene Rechnung durch
Beamte erhoben werden.

Diebetheiligten RegierungenderRhein-
staaten verpflichten sich gegenseitig, an ihren
respektiven Zollstellen so viele Beamten zu
halten, das in dem Oiensle daselbst kein
Stillstand, und bei Abfertigung des Schiffs=
patrons oder Führers, kein Aufenthalt für
dieselben eintreten könne.

Art. 35. An Orten, wo eine Zoll-
sielle ist, dürfen Schiffspatrone oder Füh-
rer nicht ein= oder ausladen, bis sie hierzu
von dem Rhein-Zollbeamten die Erlant-
niß erhalten haben; den Rhein-Zollbeam-
ten aber ist von ihren respektiven Landes-
herrschaften ausdrücklich zur Pflicht zu
machen, daß sie den Schiffspatronen oder
Führern keinen Aufenthalt verursachen.

Imllebertretungsfalle hat der Schiffs-
patron oder Führer den doppelten Betrag
des Rheinzolles von den früher ein= oder
ausgeladenen und an's Ufer gelegten, oder
an Bord eines andern Schiffes gebrachten
Gütern zu zahlen; vorbehaltlich der übri-
gen Strafen, welche die Abgabengesetze
des Landes, wo dieser Vorschrift zuwider
gehandelt worden ist, gegen voreilige oder
heimliche Ausladungen verhängt haben

Was an anderen Orten bei dem An-
landen sowohl als dem Ein= und Ausladen



soit pour les embarquemens ct débar-
duemens, sont réglées Dar les lois de
chaque pays.

Titre III.
De I’application à la narigation du Rhin

des lois sur les douanes des Elats rive-
rains.

Art. 30. Les patrons ou con-
ducteurs Tembarcations, munis de
manitestes en bonnc ei dauc lorme,
ne pourront éötre arrétés en route
sous prétexte d’impôts de TEtar A
percevoir, ou de recherches à faire
A cettc fin sur les chargemens, sice
n’est # un des burcaux de perception
éCtablis par le présent rétlement, ou
dans les cas prérus par Tarticle 41.
Suivant.

Art. 37. Le transit direct sur le
Rhin, du point on il devient navi-
Zable jusqu’'d la mer ei réciproqdue-
ment, sera libre pour toutes les mar-
chan dises sans distinction, et sans
avoir égard à ce que les lois sur les
douanes des Etats riverains pourraient
avoir ordonné, relativement à bim-
Pporlation ou Aexportation, et sans
du'elles puissent étre assujetties pen-
dant leur transport sur tout le cours
du Khin ci-deseus indiqus, d aucun
autre droit, dufa ceux fixés par le
Présent réglement.

I1 n’') aura donc lieu à l'applica-
tion des lois sur les impöôöts de chaque
ays due dans le cas oh il Vagirait,
ou de marchandises dont la destina-
lion en arrivant dans ce pays serait
 eire dechargées, on de marchan-
dises qui F seraient embarqutes pour
lTIIesxportation, ou entin de celles qui
s craient débarduces ei mises sur le
duai, ou rechargées à bord d’un autre
bätiment, saufles dispositionsrelatives
aux Dorts francs éCtablis par le présent
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zu beobachten ist, bestimmen die Abgaben-
gesetze jedes Gebiets.

Dritter Titel.
Von der Anwendung der in jedem Uferstaate gel-

tenden Steucrgesetze bei der Rheinschiffahrt.

Art. 30. Ein Schiff, das auf die
vorgeschriebene Weise mit einem, in gehe-
riger und vorschriftsmaßiger Form aus-

eslellten Manifesie versehen ist, soll unter
ein Vorwande, daß es nöthig sey, dessen

Ladung zu untersuchen, wegen eines
öffentlichen Steuer-Interesse auf seiner
Fahrt anderswo, als an einer Rheingoll-
Stelle oder in den, unter Artikel 41. ge-
dachten Fällen, nicht aufgehalten werden.

Art. 37. Auf dem Rheinstrome, von
da, wo er schiffbar wird, bis in's Meer,
und umgebehrt, ist ohne Rücksicht auf das,
was in einzelnen Staaten bei der Ein-
und Ausfuhr vorgeschrieben seyn mag, die
Durchfuhr aller Waaren ohne Ausnahme
erlaubt, und bei ihrem Transporte auf
dem ganzen eben bezeichneten Rheinlaufe
nur den, in der gegenwärtigen Ordnung
festgestellten Abgaben unterworfen.

Die Steuergesetze des Landes treten
demnach nur ein, wenn Waaren mit der
Bestimmung ankommen, im Lande aus-
geladen zu werden; wenn Waaren von
dem Lande zur Ausfuhr an Bord gebracht,
aus dem Schiffe an's llfer gelegt, oder
aus einem Schiffe in ein anderes geladen

werden; jedoch bleibt es inBeziehu hier-auf bei den, hinsichtlich der Freihäfen,
in der gegenwartigen Ordnung festgestell-
ten Bestimmungen; auch durfen bei ein-
tretenden außerordentlichen Beschadigun-



réglement, et sans préjudice aux allé-
gemens ordinaires pour cause d'atarie
ou de gros tems, ou qui pourraient
étre temporairement nécessaires en
quelques endroits du sleuve, eu égard
à l'état moins savorable de son lit

pour la navigation, lorsque ces allége-
mens se sont en pleine rivière sans
toucher aux rivages, et sous la sur-

veillance des employés des douanes,
ct en leur absence ouà leur défaut,
sous celle de l'autorité locale la plus
voisine.

Cependant les marchandises im-
Portécs ou exportécs sur le Hhin ne
Dbourront en aucun cas éire assujetties
à des droits plus forts, qdue celles de
mémec naturc importées ou exportées
Par terre. =

Art. 38. Chadquc Htat riverain
aura le droit de déterminer à son 8ré
les Dorts et les licux d’attérate omn il
Ssera exclusivement permis de prendre
charge ei de décharger.

Néanmoeins lorsqufun patron ou
conducteur, pour cause d'orage ou
d'autres accidens, sera empéché de
continuer sa route, il lui sera Permis
de metitre son embarcation et son

chargement en tout autre lieu de
sùreté, pouryn duc cela sc fasse sous
la surveillance des employés des
douanes, et en leur absence ou A
leur délaut, sous celle de l’autoritc
locale. #

Le Ppatron ou conducteur en re-

Prenant les marchandises pour con-
linuer sa route, ne sera sujet à aucun
droit d'’entréer, ni de sortie, ou de
transit.

Lordu'fen pareille circonstance,
le batron ou conducteur arrivera
dans un endroit on il n#’'y a point
d’employés des douanes, il desra de
Suite donner connaissance de son

(Jo. 1296.)
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gen des Schiffes, oder bei siürmischer
Witterung, oder wenn es an gewissen
Stellen des Stromes wegen einer der
Schiffahrt ungünstigen örtlichen Beschaf-
fenheit des Strombettes für den Angen-
blick nöthig werden sollte, die gewöhnlichen
Ausladungen zur Erleichterung des Schif-
fes, aber auf offenem Strome, vom Ufer
entfernt, und unter Aufsicht von Steuer-
Beamten, oder wo dieselben abwesend sind
oder fehlen, unter Aussicht der nächsten
HOrtsbehörde statt finden.

In keinem Falle dürfen aber die Güter,
welche auf dem Rhein eingeführt oder
ausgeführt werden, mit einer größeren
Ein= oder Ausfuhrabgabe belegt werden,
als Güter derselben Gattung, die man zu
Lande ein= oder ausführt.

Arr. 38. Auf jedem Gebiete besiimmt
die Regierung nach ihrem eigenen Guc-
sinden die Häfen oder Landungsplätze,
wo es gestattet seyn soll, einzuladen oder
auszuladen.

Wird indessen der Schiffspatron oder
Führer durch Sturm oder andere Zufälle
an der Fortsetzung seiner Reise verhindert,
so ist ihm auch an anderen Orten, wo ihm
ein solcher Unfall begegnet, erlaubt, Schiff
und Ladung unter Aufsicht der Steuer-

Beamten, oder wenn deren keine zugegen
sind, unter Aufsicht der Lokalobrigkeit in
Sicherheit zu bringen.

Nimmnt er nachher die Güter wieder
ein, um seine Reise fortzusetzen, so hat er
davon keine Ein= oder Ausfuhrzolle, noch
Durchfuhrabgaben zu entrichten.

Wer unter solchen Umständen an einem
Orke landel, wo keine Steuerbeamten sind,
muß der Ortsobrigkeit von seiner Ankunft
unverzüglich Anzeige machen und dafür
sorgen, daß der Zwang, der ihn zum An-



arrivée à l'autorité locale, faire ses
diligences, alin de constäler, d’une
manieère légale, la lorce majeure qui
I’a obligé à relächer, ei en faire
dresser Proccs- verbal.

Les emplo)s des douanes au
boste le plus voisin du mémec terri-
loire en seront de suite avertis, er
pourront prendre des mesures ulié-
rieures pour surveiller eux-mémes
le chargement.

Si, pour ne pas exposer les mar-
chandiges d de nouveaus accidens,
on juge à propos de décharger le
bätiment, le patron ou conducteur
dera tenn de se soumettre à toutes

les mesures lIégales lendant à pré-
venir Pimportation clandestine d’'une
Partie de sa cargaison.

Les mesures, due le patron ou
conducteur aurait Prises de son chel,
sans en avoir Préalablement averti
les cmploycs, ou en leur absence ou
à leur délaut, l’autorité locale, er
Sans attendre leur interrention, ne

scront excusables, qu'autant qu'il
prouvera d'une manière incontes-
table, que le salut du bàtiment ou
de la cargaison en a dépendu.

Ari. 39. Pour prositer de la
liberté du transit accordée par le
premier alinéa de l’art. 37 ci-dessus,
les Patrons ou conducteurs d’embar-
„Cations destindes d parcourir, sans
Drendre un nouvcau chargement, ni
cen delirrer und partie, des distances
On la souverainté sur le lleuvc appar-
ricnt avec ses deus rires # un scul er

mame Gouvernemem, ne seront, au
moment ou ils eimreront dans une

rtelle Partic du lleuve, tenus à d’'au-
Incs lormalités Dar rapport aux dou-
Ant's, du' laire apposer des plombs
Ou Cachels aux ecoutilles, ou aux
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landen bestimmt hat, glaubhaft festgestellet
und eine Verhandlung darüber aufgenom-
men werde.

Die Steuerbeamten, welche an dem
zunächst gelegenen Orte desselben Gebiets
angestellt sind, werden hiervon alsbald be-
nachrichtiget und diese können die Ladung
unter Aufsicht nehmen.

Wird, um die Waaren keiner weiteren
Gefahrauszusetzen, das Schiff ausgela-
den: so hat der Schiffspatron oder Führer
sich jeder gesetzlichen Maaßregel zur Ver-
hinderung, daß kein Theil seiner Ladung
heimlich eingeführt werde, zu unterwerfen.

Eigenmächtige Vorkehrungen, welche
der Schiffspatron oder Führer unternimmt,
ohne die Steuerbeamten, oder in ihrer Ab-
wesenheit oder Ermangelung die Ortsobrig=
keit vorher davon benachrichtiget und ihre
Dazwischenkunft abgewartet zu haben,
sind nur dann zu entschuldigen, wenn der
Schiffspatron oder Führer klar beweiset,
daß die Rettung des Schiffes oder der
Ladung davon abhing.

Art. 39. Wenn ein Schiffspatron
oder Führer, ohne ab= und zuzuladen, mit
seiner Ladung in einen Theil des Rheins
eintritt, in welchem die Hoheit über den
Rheinstrom und beide Ufer ungetheilt von
einem Landesherrn ausgenbt wird: so ist
er für die im ersien Absatze des obigen Ar-
tikels 37. bewilligte Transito-Freiheit, in
Beziehung auf die das Steuerwesen be-
treffenden Formalitäten, nur dazu ver-
pflichtek, die Luken oder die sonstigen Wag-
renräume, verbleien oder versiegeln zu las-
sen, oder nach Ermessen der Lokalbehörde,



endroits servant de dépôt de mar-
chandises, du à recevoir à bord des
gardiens, toutes les fois que lautorité
locale jugera Convenable d'en mettre,
afin dempécher la fraude, ou enfin
à se soumettre à ces deux formalités

ensemble.
Lorqu'en cas de plombage ou

Tapposition de scellés aux é6comiilles
ou endroits servant de depôt de mar-
cChandises, les patrons ou conduc-
teurs des bätimens sont obligés Ppar
manque d'ean, ou Par suite d'’autres
circonstances extraordinaires, d’allé-
Ber ou de transborder qduelques
marchandises, pour étre rechargées
ensuite dans les memes Dätimens, ils
devront Fadresser auf employés des
douanes les plus voisins, pour faire
lever les Plombs ou scellés, er se
soumettre aux mesures ultérieures

due ceux-ci jugeront nécessaires,
Pour Prévenir P’importation clandes-
tine Tune partie de la cargaison.

Le service des dits gardiens se
bornera à la surveillance des bäti-
mens et des cargaisons ou des plombs
et Cachets, dans le but indiqué.

Les Patrons ou conducteurs des
bätimens sont tenus de faire Parti-
ciper ces gardiens à la nourriture de
I’équipage, er de leur fournir le feu
et la lumieère nécessaires, mais il est
défendu anx gardiens d’exiger en
outre à ce tlhre et sous aucun pré-

teKe, aucune retribmion duelconqdue
du patron ou conducteur, el méme
d’en accepter Follre.

Les dispo#itions dui préceèédent,
Pourront éire rendnes également ap-
blicahbles d des parties du fleuyc,
dont les rivesopposées appartiennent
 dillérens Couvernemens, lorsdue
ceux-ci se dseront entendus sur un

régime commun de douanes.
(Jo. 1290.)
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. Verhinderung des Schleichhandels,egleiter an Bord zu nehmen, oder sich
auch beiden Formalitäten zugleich zu unter-
werfen.

Wern bei statt findender Verbleiung
oder Versiegelung der Luken oder der son-
stigen Waarenräume, Schifföpatrone oder
Führer, wegen Wassermangels oder ande-
rer außerordentlicher Umstände halber, zu
lichten oder einige Waaren überzuladen
genöthiget sind, welche nachher sofort wie-
der in die nämlichen Fahrzenge verladen
werden sollen: so haben sie sich an die
nächsten Steuerbeamten zu wenden, um
die Bleie oder Siegel abnehmen zu lassen,
auch sich den weiteren Vorkehrungen,
welche von den gedachten Beamten zur
Verhütung heimlicher Einschwärzung eines
Theils der Waaren für nöthig erachtet
werden, zu unterziehen.

Die Begleiter haben kein anderes Recht,
als Schiff und Ladung, oder Bleie und
Siegel, zu dem angegebenen Zwecke zu
bewachen.

Den Schiffspatronen oder Führern
liegt es ob, sene Begleiter an der Kost der
Schiffömannschast Theil nehmen zu lassen,
und ihnen das nöthige Feuer und Licht zu
gewähren; außerdem aber dürfen die Be-
gleiter dafür, unter keinem Vorwande,
einige Vergütung von dem Schiffspatron
oder Führer fordern, noch solche annehmen.

Auch in denjenigen Theilen des Stro-
mes, wo die einander gegenüber liegenden
Ufer verschiedenen Landesherren angehä-
ren, können die vorstehenden Bestimmun=
gen gleichmäsiige Anwendbarkeit erhalten,
wenn sich die betreffenden Landesherrschaf-
ten über ein gemeinschaftliches Stener-
spstem geeiniget haben.



Art. 40. Les patrons on conduc-
teurs d'embarcations, à bord desquel-
les se trouvent des marchandises des-
tinées à élre déchargées sur un des
territoires du’ils s1ouchent dans leur
route, seront, pour autant duc la
loi H’exige, tenus de fairc la déclara-
rtion exacte de leurs Cchargemens, aux
employés des douanes présens au
Premier bureau des droits de naviga-
rion de cet Etat.

Ces employés pourront vérifier le
chargement, et faire Dayer les droits
auxduels les marchandises sont assu-
jelties par la loi du pays, en cas de
dechartgeement ou Timportation.

II en sera de meme, si le patron
ou conductecur a chargé sur le terri-
roire d'’un Etat rivcrain des marchan-
dises destindes à Gire exgporlées, mais
en ce cas, la declaration en sera laite

aux employces des douanes Présens
au dernier burcau des droits de navi-
BHation, aram de sortir de ce territceirc
Dar le Rhin, ou si les lois du pays le
Dermertent, à ceux du bureau le plus
Proche du lieu de Tembarduement.

Art. 11. Lorsqdufun Datron ou
conducteur sera convaincu d’avoir
lente la Ccontrebande, il ne pourra
Pas invoducr la liberté de la naviga-
lion du Khin, pour mettre soit sa
Dersonnc, soit’ les marchandises qu’il
aurait voulu importer ou cxporter
frauduleusemem, 3 Pahri des pour-
suites dirigées Contre lui de la part
des employes des douancs, sans ce-
Dbendant du’il puissc y avoir lieu à
Saisir, Pour cause d'une pareille ten-
tative, le reste du chargement, qui
n'en aurait pas été l'objet, ni en gé-
néral à sévir contre le patron ou con-
ducteur dunemanière plusrigoureuse
due ne ordonnentlesloisBénérales
en vigueur dans I’Itat on la contre-
bande a dlé cConstatcec.
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Art. 40. Hat ein Schiffspatron oder
Führer Waaren an Bord, welche in demande, dessen Gränzen er auf der Fahrt
berührt, ausgeladen werden sollen: so
muß er, wenn es die Steuereinrichtung
des Landes mit sich führt, seine Ladung
vollständig den an der ersten Rheinzollstelle
dieses Landes anwesenden Steuerbeamten
anzeigen.

Es kann die Revision von ihnen ver-
anlaßt und die Landessteuer von den
Waaren gefordert werden, welche ausge-
laden und eingeführt werden sollen.

Dasselbe sindet in dem Falle siatt,
wenn der Schiffspatron oder Führer in
einem Lande Waaren geladen hat, welche
ausgeführt werden sollen. Die Anmel-
dung geschieht aber alsdann an der letzten
Rheingollstelle, innerhalb der Landes-
gränze, bei den anwesenden Steuerbeam-
ten, oder wenn es die Landesgesetze ver-
siatten, an der dem Ladungsorte zunächst
belegenen Zollstelle.

Art. 41. Wird ein Schiffspatron
oder Führer überwiesen, daß er Schleich-
bandel zu treiben versucht habe: so soll
ihn die Freiheit der Rheinschiffahrt für
seine Person und für die Waaren, die
er unerlaubter Weise ein= oder ausfüh-
ren wollte, gegen die Verfolgungen der
Steuerbeamten nicht schützen. Die außer-
dem in dem Schiffe befindlichen Waaren
sollen jedoch wegen eines solchen Versuches
nichtinBeschlaggenommen, auch soll im
Allgemeinen gegen einen solchen Schiffs=
patron oder Führer nicht sirenger verfah-
ren werden, als es die allgemeinen in
Kraft stehenden Gesetze des Seaates, wo
der Unterschleif entdeckt worden ist, mie
sich bringen.



Si, dans un des bureaux frontières
d'un territoire, soit en entrant, soit
en sortant, ou pendant la traversée
de ce territoire, il est reconnu qu’un
Datron ou conducteur est porteur
d'un manifeste tellement inhddle,
du’il en resulte une fraude consom-
mée ou tentée, il aura égalcment
Pour ce fait encouru les peines por-
tées par la loi du pays contre les dé-
clarations inlideles.

Les hautes parties contractantes
F’engatgent à conrenir ultérieurement
de telles autres dispositions favorables,
Dar rapport àd l’application de leurs
Itemcs de douanes à la navigation
du HRhin, due ’expérience pourrait
démontrer néccssaires pour vivilier
le commerce et la navigation du RKhin,
et dui seraient conciliables avec leurs
interets fnanciers.

Titre IV.
Dn droit d'exercer la navlgation du Rhin.

Art. 42. La navigation du Rhin
exigeant beaucoup d’expérience er
de connaissances locales, on #w'ad-
mettra dson exercicc, due des patrons
Ou conducteurs expérimentéeés qui
auront Préalablement lait preuve de
leurs connaissances, sans pouvoir
cependant soumettre à de nouvelles
justitications, ceux qui auront déja
exerc le droit de navigation.

Chaque Gouvernement riwerain
Prendra les mesures nécessaires, pour
FV’assurer de la capacité des personnes
auxquelles il conlie Texercice de la
navigation du Rhin.

Jahrgang 1831. — (No. 12p0.)
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Wird bei den Rheingollstellen an der
Gränze eines Gebietes, wo nämlich das
Schiff die Landengränze ein= oder aus-
gehend durchschneidet, oder auch während
seines Ourchganges durch das Gebiet,
befunden, daß dessen Ladung von dem
Manifesie dergestalt abweicht, daß eine
beabsichtigte oder erfolgte Bevortheilung
der Landessteuern daraus zu entnehmen
ist: so kann der Schiffspatron oder Führer
auch dafür nach den Bestimmungen der
Steuergesetze des Landes in Anspruch
genommen und mit der Strafe belegt
werden, welche diese wegen unrichtiger
Deklarationen verhängen.Die hohen konrahlrenden Theile ver-
pflichten sich weiterhin, wegen sonst elwa
günstiger und mit Ihren Finanzinteressen
verträglicher Bestimmungen, welche die
Erfahrung in der Anwendung ihres Zoll-
spstems auf die Rheinschiffahrt als noth-
wendig erweisen möchte, um den Handel
und die Schiffahrt des Rheins zu beleben,
ubereinzukommen.

Vierter Titel.
on dem Rechte, die Schiffahrt auf dem

Rhein auszuhben.

Da die Rbeinschiffahrt viele Erfah-
rung und Ortskenntniß erfordert: so wer-
den zu deren Ausübung nur erfahrene
Schiffspatrone oder Führer zugelassen,
welche sich über ihre in diesem Stucke
erworbene Kenntnisse vorher ausgewiesen
haben. — Wecr jedoch einmal zur Rhein-
schiffahrt berechtiget war, bedarf über seine
Fähigkeit keiner weiteren Nachweisung.

Jede Ufer-Regierung wird die nöthigen
Maaßregeln ergreifen, um sich von der
Fahigkeit derjenigen zu versichern, welchen
sie die Rheinschiffahrt vertrauet.

S



La patente délivrée en consé-
quence au patron ou conducteur
reconnu apte par les autorités de son
pays, lui donnera le droit d'exercer
cette navigation consormément aux
dispositions du présent réglement,
depuis l'endroit où le Rhin devient
navigable jusqu'à la mer, et de la mer
jusqu'à lendroit susdit, le tout sans
aucune distinction entre la grande et
la petite navigation, et ce qu'on de-—
signe sous Ie nom de navigation inter-
mediaire. Lespatentes de navigation,
dont il vFagit, ne seront délivres qu'n
des Sujels reconmis des I#als riverains
du lhin, et les bälimens seront signa-
lés dans les patentes.

Art. 13. Le patron ou conductcur
admis à la navigation sur le Rhin er y
naviguant, ne pourra nulle part Gire
Contraint à décharger malgré lui, ou
à translrer son chargement sur d’au-
tres ecmbarcations. Ien Conseduencc
tous les droits, Privileges &amp;l usates,
dui Sont en Obbosition dircete ou in-
directe avcc la prsente disposition,
élablis dans les ports ou dans tount
auire endroit sur le Uhin jusqufa la
mer, soit en farcur Tunc association
de patrons ou conducteurs pour laro-
riser les chargemens Par un tour de
rôle usité Parmi ecux, soit pour toute
autre Causc, sont ci demenreront sup

Primés, sans du’il en Puisse Gtre ré-
labli sous ducldque denomination que
ce soit.

II en sera de meme, duant aus
rivières communiquam directement
avec le Rhin, consormément aà l'art. 110
du traité de Vienne et aux articles y
annegés sous le Nro. XVI.

Art. 41. Toutes les associations
ct Corporations de patrons ou caon-
ducteurs, qdui ont subsisté jusqufa ce
jour, sont supprimées.
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Das Patent, das bierüber dem Schiffs-
patron oder Führer von seiner Landes-
Obrigkeit durch die hierzu verordneten Be-
hörden ausgefertiget wird, giebt ihm das
Recht, von dem Punkte an, wo der Rhein
schiffbar wird, bis in's Meer, und aus dem
Meere bis an den gedachten Punke, die
Schiffahrt in Gemäßheit der Bestimmun-
gender gegenwärtigen Ordnung auszuüben.
Unter der großen, intermediären und klei-
nen Schiffahrt gilt deshalb kein rechtlicher
Unterschied. Dergleichen Schifferpatente
werden nur anerkannten Unterthanen der
Rheinufersiaaten ertheilt und die betreffen-
den Schiffe darin genau bezeichnet.

Art. 43. Der Schiffspatron oder
Führer, welchem die Befahrung des Rheins
verstattet ist, und welcher denselben befährr,
darf nirgendwo gezwungen werden, wider
seinen Willen zu löschen oder seine Ladung
an Bord eines andern Schiffes zu brin-
gen. Daher sind alle Rechte, Privilegien
und Gebruche, die mit dieser Bestimmung
direkt oder indirekt im Widerspruche stehen,
und in den Rheinhäfen, oder sonst wo auf
dem Rbein bis in's Meer, entweder zum
Vortheile einer Schiffergilde und um die
unter ihnen hergebrachte Rangfahrt zu be-
hünsien, oder aus einem andern Grundebergebracht waren, ein= für allemal abge-
schafft, und dürsen, unter welchem Namen
cs immer sey, nie wieder eingeführt werden.

Gben dasselbe gilt in Gemaßheit des
Artikels 110. der Wiener Congreßakte und
der ihr unter No. XVI. angehängten Arti-
kel auch von den mit dem Rhein in direkter
Verbindung siehenden Flüssen. ·

Arn-MAllcbisjehtnochbesiehem
den Schiffergilden und Zunfte sind aufge-
hoben.



II sera procédé sous la direction
des autorités du pays, on elles sont
éCtablies, à la liquidation de leur avoir
et de leurs dettes, dqui seront acquit-
tées Par les membres actuels de ces
associations.

Le résidu de l'avoir, s'il y en a,
appartiendra aux membres actuels,
pour en disposer à leur gré, comme
d'une propriété commune, à moins
du’il W’ap recu une autre destination
Par une disposition antérieure et
valable.

Art. 45. Le nombre des patrons
Ou conducieurs sur le Rhin est in-
déterminé.

Les Patrons ou conducteurs ex-

Ploitant la navigation sur les rivières
dui se jettent dans le Rhin, telles due
Ile Neckar, le Mein, la Moselle eir
la Meusc, de méme que les Patrons
ou conducteurs de I'’Lscaut, seront
admis à la navitgation du Rhin, pour
autant due Par réciprocité, ceux du
Rhin soient admis à la naviggation des
dites rivicres.

II sufllira, dans ce cas, due ces
Patrons ou conducteurs constatent
leur droit dà la navigation d'un des
dits tleuves.

Art. 40. Le transport de per-
sonnes, cheraux, voitures, ellets et
autres objets Tune rive à lautre, ei
ce qdui tient au commerce ordinaire
des deuf rives, n’a rien de commun
:vec le présent réglement, non plus
duc la navigation dun patron oucon-
ducteur restreintàPexercerdans Pen-
ceinte du territoire de son souverain,
sans en dépasser les limites, un tel
Patron ou conducteur M’'étant assu-
jetnti qufaux autorités du pays on il
eexerce son métier.

Art. 1J. Le Gouvernement du
Pays on le patron ou conducteur est

(K.. 12096.)
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Ihre Aktiva und Schulden werden mit
Eimwirkung der landesherrlichen Behör-
den, unter welchen sie ihren Sitz haben,
liquidirt und die Schulden von den leben-
den Mitgliedern berichtiget.

Was übrig bleibt, ist gemeinschaftliches
Eigenthum dieser Mitglieder, welche dar-
über, in so fern es nicht früher auf eine
gültige Weise zu einem andern Zwecke be-
stimmt war, nach Willkühr verfügen.

Ark. 45. Die Zahl der Rbeinschiffer
— Patrone oder Führer —ist unbesiimmt.

So fern ihnen das Recht eingeräumt
wird, auf den in den Rhein sich ergießen-
den Nebenströmen, als dem Neckar, dem
Main, der Mosel und der Maas, imglei-
chen auch auf der Schelde, die Schiffahrt
auszuüben, sind gegenseitig auch die dorli-

gen Schiffspatrone oder Führer auf demRhein zuzulassen.

Sie beweisen alsdann nur, daß sie auf
einem dieser Nebenflüsse zur Schiffahrt
berechtiget sind.

Art. 16. Das lUlebersetzen von Per-
sonen, Pferden, Wagen, Gepäcke, oderan-
deren Gegenständen von einem Ufer an
das gegenüberliegende, und was sonst zum
gemeinen Verkehr der beiden Ulfer gehört,zar mit dieser Schiffahrtsordnung nichts
gemein. Auch wird dieselbe überhaupt
nicht angewendet, wo die Fahrt eines
Schiffspatrons oder Führers auf das ei-
gene Gebiet seines Landesherrn sich be-
schränkt. — Ein solcher sieht allein unker
der Obrigkeit des Landes, wo er sein Ge-

Art. 47. Der Staat allein, auf des-
sen Gebiete ein Schiffspatron oder Führer

S 2



domicilié, a seul le droit de lui retirer,
pour des moliss graves, la patente
qui lui a été délivrée. Cependant,
cette disposition n'exclut pas le droit
qu'aura tout Elat riverain, de faire
Poursuivre et juger tount Patron ou
Cconductcur prévenu d'’un délit ou
crime commis sur son terriloire, ei

de demander méme, selon les cir-
constances, auxs autorilés de son

domicile, que sa Patente lui soit
retiree.

Titre V.
Du frrát el du tour de röle.

Art. 48. Le prix du frét de méme
due toutes les autres conditions de
transport, sont entièrement aban-
donnés à la libre convenmtion entre le
Patron ou conducteur ct ’expéditeur
du son Ccommettant; et de méme qdue
ceux-#ci pourront faire leur choix
Parmi Plusieurs Patrons on conduc-
teurs, sans égard à leur domicile, de
mémc le patron ou conducteur aura
la faculté d’accepier ou de refuser
les offres de chargement qui lui sont
faites.

Art. 40. Deux ou plusieurs villes
pourront néanmoins contracter, avec
telnombre de patrons ouconducteurs
du’elles Croiront nécessaire au service
de leur Ccommerce mutuel, des en-
gagemens ià terme, alin de stipuler
le Prik du frét, le tems du départ et
de Harrivée, et toutes autres condi-
tions concernant leur intérét privé
et qui ne dérogeront àd aucune loi
impérative ou prohibitive, et établir
Par ceite voie un tour de réle propre
à assurer ä la fois des prix équitahles
au commerce, et aux Patrons oucon-
ducteurs un prompt chargement de
retour toutes les fois qurils arrivent
dans un port.
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wohnt, hat das Recht, das diesem einmal
ertheilte Schifferpatent aus erheblichen
Gründen wieder einzuziehen. Diese Be-
stimmung schließt aber das Recht anderer
Rheinufersiaaten nicht aus, den Schiffs-
patron oder Führer, der eines auf ihrem
Gebiete verübten Vergehens oder Verbre-
chens beschuldiget wird, zur Verantwor-
tung und Strafe zu ziehen und, nach Be-
schaffenheit der Umstände, bei der Behbrde
seines Wohnortes zu veranlassen, daß sein
Patent eingezogen werde. ·

Funfter Titel.
Von Frachten und Rangfahrten.

Art. 48. Die Frachtpreise und alle
übrigen Bedingungen des Transportes be-
ruhen lediglich auf der freiwilligen Ueber-
einkunft des Schiffspatrons oder Führers
und des Versenders oder dessen Kommit-
tenten; und wie diese unter mehreren
Schiffspatronen oder Führern, ohne Rück-
sicht auf ihren Wohnort, die Wahl haben:
so bleibt es dem Schiffspatrone oder Füh-
rer sreigestellt, eine ihm angebotene Ladung
auszuschlagen oder zu übernehmen.

Art. 49. Zwei oder mehrere Handels-
siädte können gleichwohl mit einer beliebi-
gen Anzahl Schiffspatrone oder Fuhrer,ie sie z ihrem wechselseitigen Verkehr fur
nöthig crachten, Verträge auf eine bestimmte
Zeit abschließen, hierin die Frachtpreise,
die Zeit der Abfahrt und Ankunft, und
andere in ihrem Interesse liegende, mit
keinem gebietenden oder verbietenden Ge-
setze um Widerspruche stehende, Bedingun-
gen festsiellen und also eine Rangfahrt ein-
führen, welche dem Handelsstande billige
Frachtpreise und den Schiffspatronen oder
Führern, so oft sie in einen Hafen einlau-
fen, eine baldige Rückfracht sichert.



Art. 50. Dans les villes oh un
pareil tour de röle sera Ctabli, il sera
libre à chaque négociant ainsi qu’a
chaque pPatron ou conducteur, de
Prendre part à cette association ou
de sy reluser. Les commercans et
Patrons ou conducteurs une fois as-
rociés, pourront tonjours résilier la:
convention à la lin de chadque anndc,
pourvù qdue l’avertissement en ait 6t6
donné trois mois davance. Chaque
négociant, tant qu’il est membre de
T’association, est tenu de se conformer
au tour de röle, sans pouvoir sous
son Propre nom, ni sous un préte-
nom charger des marchandises dans
’autres embarcations, sauf les dis-
Positions particulières des commet-
tans étrangers, dui ne seraient Pas
membres de l’association.

De méme chadqdue patron ou con-
ducteur, lant qu’il est membre de
Iassocgiation, est tenu d’observer le
tour de rele.

Néanmoins si les convenancces
Commerciales de deux villes contrac-
tantes exigeaient de modilier les dis-
Positions dui précédent, il pourray
avoir lieu; mais dans ce Ccas leurs

Conrentions aurontbesoin de l’appro-
bation spéciale de leurs Gourerne-
mens respectis.

Art. 51. Les conventions qui
Gtablissent un tour de role n’'étant

obligatoires qu’entre les parties con-
tractantes, d4 HPinstar de tout autre

contrat de chargement passé entre
Particuliers, et étant d'ailleurs frap-
pées de nullité, des qu’elles ren-
ferment des clauses contraires à une
loi impérative ou probibitive, ou
du’'elles Contiennent lésion des droits
d'un tiers, il suflir, qu’elles soient
rédigées dans les formes usitécs dans

(No. 126.)
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Art. 50. In den Städten, wo eine
dergleichen Rangfahrt eingeführt wird,
steht es jedoch jedem einzelnen Handels-
manne, so wie jedem Schiffspatrone oder
Führer frei, an dieser Vereinigung Antheil
zu nehmen oder seinen Beitritt zu versagen.
Handelsleute sowohl als Schiffspatrone
oder Führer, welche der Vereiniqgung ein-
mal beigetreten sind, können, nachdem sie
drei Monate vorher ausgekündiget haben,
mit dem Ablaufe jedes Kalender-Jahres
wieder ausscheiden. — So lange ein Han-
delsmann zu der Vereinigung gehöret,
bleibt er verbunden, die Rangordnung zu
beobachten und darf, dem Vertrage zu-
wider, seine Waaren weder unter seinem
eigenen, noch unter einem fremden, zu dem
Ende entlehnten, Namen in ein anderes
Schiff verladen; unbeschadet der besonde-
ren Berfügungen fremder Kommitenten,

welche nicht 44 der Vereinigung gehören.Ebenso hat auch jeder Schiffspatron
oder Führer, so lange er zu der Vereinie
gung gehöret, die Rangordnung zu be-
obachten.

Wenn jedoch die Handels-Interessen
zweier kontrahirenden Städte eine Aende-
derung der vorsiehenden Bestimmungen
fordern sollten: so kann solche zwar statt
sinden; die Verträge müssen aber in die-
sem Falle einer besonderen Genehmigung
der respektiven Regierungen unterworfen
werden.

Art. 51. Da Berträge überdie Er-
richtung einer Rangfahrt, gleich jedem
unter Privatpersonen abgeschlossenen Be-
frachtungs-Vertrage, nur diejenigen ver-
binden, welche darin gewilliget haben, und
wenn sie Bedingungen enkhalten sollten,
welche mit einem gebietenden oder verbie-
tenden Gesetze un Widerspruche stehen
oder die Rechte anderer Personen verletzen,
ohnehin ungültig seyn würden: so bedür-
fen sie keiner andern Form und Fassung
als der, welche überhaupt bel Verträgen



le lieu on elles auront été passées.
Ni la Commission centrale, ni PIn-
specteur en chef de la navigation du
Rhin, ne pourront exiger du'on les
fasse intervenir dans ces contrats, ou

duc le prik du frét soit réglé de leur
consentement.

Néanmoins les Gouvernemens res-

pectils prendront connaissancçe de
ces conventions et auront soin de les
faire Kommuniquer à la Commission
centrale, ou en son absence, à lIn-
specteur en ches de la navigation du
Rhin.

Art. 52. Toutes les sois, que
deux Gouvernemens riverains con-
viendront d'établir une embarcation
destinée au transport de voyageurs,
de leurs effets odu voitures, ou méme
de marchandises, et qui partira r
jour et heure fixe d'un endroit indi-
qué, ceite embarcation jouira des
mémes droits, dont jouissent toutes
les autres, qdui exercent la navigation
sur le Rhin.

Ni la Commission centrale, ni
Inspecteur en chef de la navigation
du RKhin, n'ont égalcment aucune
surveillance particulière à exercer
sur ces sortes d'’embarcations, ei

moins encore le droit de decider,
Lil sera convenable d’en établir et
dans duels lieux, ou quels seraient
les moyens de les encourager, ou les
dispositions particulières à prendre
à leur egard.

Titre VI.
Des réglemens de police pour la sureté

de la navigation et du commerce.

Art. 53. La premiere fois qu'un
Patron ou conducteur Présentera une
embarcation pour Eire admise à la
navigation du Hhin er pour reçevoir
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dieser Ark, nach den gemeinen Rechten
des Ortes, wo sie geschlossen sind, dazu
erforderlich ist. — Die Zentral-Kommis-
sion so wenig, als der Oberaufseher der
Rbeinschiffahrt sind berechtigt zu fordern,
daß solche Verträge durch sie vermittelt
oder die Frachtpreise mit ihrer Bewilligung
bestimmt werden.

Gleichwohl nehmen die betreffenden
Regierungen von diesen Verträgen Kennt-
niß und lassen dieselben der Cenfral-Kom-
mission oder in deren Abwesenheit, dem
Ober-Ausseher der Rheinschiffahrt mit-
theilen.

Art. 52. Einigen sich zwei Regie-
rungen daruber, daß an besimmmten Ta-
gen und Stunden ein Schiff von einem
Orte abfahren soll, um Reisende, ihr
Gepäck, ihre Wagen und auch Waaren
an einen andern Ort zu führen: so hat
dieses Schiff gleiche Rechte mit den übri-
gen, die den Strom befahren.

Die Zentral-Kommissson und der
Ober-Aufseher der Rbeinschiffahrt haben
gleichfalls über solche Schiffe keine beson-
dere Aufsicht; am wenigsien haben sie
etwas darüber zu bestimmen, ob und wo
solche Anstalten errichtet, wie sie befördert
und welche besondere Vorschriften des-
halb erlassen werden sollen.

Sechster Titel.
Von den polizeilichen Vorschriften zur Sicher-

heit der Rheinschiffahrt und des Handels.
Art. 53. Meldet sich ein Schiffs-

patron oder Führer mit einem Fahrzeuge,
das zum ersien Male zur Nheinsch fahrn
zugelassen oder beladen werden soll: so



un chargement, il devra préalable-
ment soumettre cette embarcation à

la visite d'experts assermentés à cette
fin, pour faire constater du’elle à 416
trouyvée propre à la partie de la navi-
gation à laquelle elle est destinée,
qu’elle est solide, bien calfatée et
Pourrue de tous les agrès et usten-
Ssiles nécessaires; enfin qu'elle ollre
dans sa construction les mopyens né-
cessaires pourlaconservation desmar-
chandises, ei duc son équipage se
compose d’un nombre de matclots
#Guflisant pour la conduire.

Cette isite devra étre renouvel&amp;e
chaque lois, du’un expéditeur la ju-
gera nécéssairc et au moins unc fois
tous les ans.

Tout expéditcur de marchandises
Pour compte d’autrui, aura le droit
drexiger du patron on conducteurla
Production d’un certilicar délivré en
dernier lieu Ppar les experts susdits.

S'il a négligé cette précaution, il
sera Personnellement responsable des
Pertes et avaries Causées parile mau-
vais état de Iembarcation, sauf son
recours contre le batelier.

Les gouvernemens riverains pren-
dront pour chaque port d’embarquc-
ment ei de dechargement, designé
d'a rs l’art. 38 ci-desus, les mesures
nécesszaires, alin de régulariser les
Pérations des eperts ei d'en garan-
lir Peflet au commercc.

Art. 51. Les dqualites rquises
pour rendre une embarcation propre
ala navigation du Hbin, seront déter-
minées d’aprés les besoins des locali-
ts, du consentement des Gouverne-
mens respectils. IIne pourra sous

(Je. 1296.)
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muß er solches zuvörderst von hierauf eid-
lich verpflichteten Sachversiändigen unter-
suchen und bezeugen lassen, daß dieses
Fahrzeug für denjenigen Theil der Rhein-
schiffahrt, wofür es besiummt isi, tauglich
befunden worden; daß es dauerhaft ge-
baut, gut balfatert, und mir allem nöthi-
gen Takelwerk und Schiffsgerathe verse-
hen, auch daß es zur Aufbewahrung der
einzunehmenden Guter angemessen einge-
richtet ist und daß seine Schiffsmannschaft
aus einer zu seiner Führung hinlänglichen
Anzahl von Matrosen besteht.

Diese Untersuchung muß, so oft der
Absender es nöthig sindet, und jährlich
wenigstens einmal wiederholt werden.

Wer Güter für fremde Rechnung
auf dem Rheinstrome zu versenden hat,
ist berechtiget, von dem Schiffspatron oder
Führer die Beibringung eines durch die
besagten Sachverständigen letztlich ausge-
fertigten Zeugnisses zu verlangen.

Unterläße er diese Vorsicht und die
Waaren gehen auf der Reise wegen Un-
tauglichkeit des Schiffes zu Grunde, oder
werden aus dieser Ursache beschädiget: so
haftel dafür der Absender, mit Vorbehalt
seines Regresses gegen den Schiffer.

Für jeden nach Artikel 38. zum Ein-
und Abladen anzunveisenden Hafen veran-
lassen die betreffenden Regierungen der
Uferstaaten das Erforderliche, damit das
Verfahren der Sachversiändigen ordnungs-
maßig eingerichtet und dem dabei inte-ressirken Handelssiande die beabsichtigte
Sicherheit gewährt werde.

Art. 54. Welche Eigenschaften zur
Tauglichkeit eines Stromfahrzeuges ge-
hören, wird nach den örtlichen Bedürf-
nissen mit landesherrlicher Genehmigung
festgesiellt. Sonst aber sollen unter den
zur NRheinschiffahrt bestimmten Strom-



aucun autre rapport dtre établi des
différences entre les embarcations
destinées à la navigation Rhénane.

Art. 55. II appartiendra de méme
aux Gouvernemens riverains respec-
tils, de faire entrer dans les régle-
mens pour les ports et lienx d'em-
barquement ect de débarquement,
tontes les dispositions, qw'’ils juge-
ront les Pplus Propresà faciliter le
Ccommerce, favoriser la navigation,
accélérer les exbéditions, maintenir
le bon ordre lors de lembarquement
ci du débarduement, pour pourvoir
àla süretc des marchandises déposées
sur les quais, assurer la conservation
des objets, pour lesquels il y aurait
refus d’accepter ou autres contesta-
tions quclconqucs ei garamtir le bien
des négocians et des Patrons ou con-
ducteurs en génral.

Art. 50. Lepatron ouconductecur
répond des marchandises, dont ilse
charge, du moment qu’elles sont dé-
Posces sur le duai et lui ont éué dé-
signées comme devant faire partie
de son chargement.

Siil est pronvé due le dommage,
arrivé dà des marchandises, a été causé
par la faute des employés, la répa-
ration en sera faite Ppar l’autorité, dui
leur est immeédiatement préposec,
sans qu’il Puisse y Girc apporté aucun
retard pour causc du recours, qduc
celle -i pourrait exercer contre les
employés.

Art. 57. Le patron ou conducteur
ne pourra pendant le voyage Fah-
Senter de son cmbarcation. En cas

de contravention, les employés des
droits de navigation y placeront 4 ses
frais, risques et périls, un autre con-
ducteur, qguand meme ilny aurait eu
jusqu'alors aucune avarie, dont en
tout cas le patron ou conducteur
absent restera responsable.
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fahrzeugen keine andere Unterschiede irgend
einer Art gemacht werden.

Art. 55. Ebenso bestimmt jeder Staat
die Maaßregeln, die er in seinen Häfen
und auf den Ein= und Ausladeplätzen zur
Erleichterung des Handels, zur Beförde-
rung der Schiffahrt und Beschleunigung
der Versendungen, zur Handhabung einer
guten Ordnung bei dem Ein= und Ausla-
den, zur Sicherheit der an's Ufer gelegten
Waaren und Erhaltung derjenigen, welche
man aufzunehmen sich weigert oder woru-
ber Streit entsteht, und überhaupt zum
Besten des Handelsstandes und der
Schiffspatron und Führer für dienlich
crachtet.

Art. 50. Der Schiffspatron oder
Führer hafter für die Güter, die er zu laden
nbernommen hat, von dem Augenblicke
an, da sie ans Ufer gestellt und ihm als
Theil seiner Ladung überwiesen werden.

Haben die Waaren erweislich durch
Schuld der Beamten gelitten: so ist die
ihnen zunächst vorgesetzte Behörde den Er-
satzz u leisten verpflichtek, welcher durch den
Regreß an die Beamten nicht aufgehalten
werden darf.

Art. 57. Während der Fahrt darf
der Schiffspatron oder Führer seine Ladung
nicht verlassen, widrigenfalls wird auf
dessen Gefahr und Kosien, wenn auch
kein Schaden hieraus entstanden sepn sollre,
wofür er auf jeden Fall veramwortlich
bleibt, das Schiff von den Rhein-Zollbe-
amten einem Setzschiffer anvertraut.



II s’entend, que cette disposition
ne sera pas applicable en cas cab-
sence momentance du patron oucon-
ducteur pour achat de vivres, pour
acqduitter les droits, ou autres motifs
semblables.

Art. 58. Partont od les localités
de la rivière exigent, Taprès l’usage
rn les ordonnances, un changement
de Pilotes ou lamaneurs, le patron ou
conductcur sera tenu den prendre
de noureaux à bord, sous peine 4y
Etre Contraint par les employés, Pré-
Poss à la surveillance du Rhin.

En cas de concurrence de plu-
sieurs lamaneurs on pilotes le patron
dou conducteurs en aura le choix.

Art. 59. Sont exceptés de la dis-
Dosition du précédent article les ba-
teaux, qui wont due peu de capacite
tels que les Canots au-dessous de 300
duintaunx de capacité, les coches
d’eau etc. etc.

Art. 600. Le serviee et le salaire
des Pilotes ct lamancurs, continne-
ront Tetre réglés par les ordonnances
de chadque Etat riverain et par les
tarifs, qui y sont ou seront établis
et sans-due le batelier étranger Puisse
être traité à cet égard autrement duc
celui du pays.

Art. 61. Le patron on conduc-
teur, qui conduit d la fois plusieurs
bateaux chargés, ne pourra dans
aucun cas, ni à la remonte, niäla
descente les attacher Pun à Pautre.

II ne pourra de méme y avoir
lieu à attacher 4 une embarcation
chargée un autre batcau vuide dont
la capacité serait audessus de 300
qduintaux.

Jahrgang 1831. — (No. 12.)
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Es versteht sich von selbst, daß diese
Verfugung nicht statt hat, wenn der
Schiffspatronoder Führer nur augenblick-
lich sein Fahrzeug verläßt, um sich mit
Lebensmitkeln zu versehen, den Zoll zu
entrichten oder aus ähnlichen Beweg-
gründen.

Art. 58. Allenthalben, wo wegender
Eigenschaften des Fahrwassers, nach der
Observanz oder den bestehenden Vorschrif-
ten, die Lootsen oder die Steuerleute wech-
seln, ist der Schiffspatron oder Führer ver-
bunden, einen andern Steuermann oder
Lootsen an Bord zu nehmen und soll,
wenn er dieses versäumt, von den Rhein-
Aufsichtsbeamten dazu angehalten werden.

Unter mehreren zugleich anwesenden
Lootsen und Steuerleuten bleibt dem
Schiffspatron oder Führer die Wahl.

Art. 59. Flußfahrzeuge von geringer
Einsenkung, als Nachen unter dreihundertZentner Ladungsfähigkeit, Marktschiffe
u. s. w. sind von der im vorigen Artikel
ausgedrückten Regel ausgenommen

Art. 600. Was den Dienst der Loot-
sen und Steuerleute betrifft: so hat es bei
den in jedem Staate gegebenen oder zu ge-
benden Bestimmungen, und in Ansehung.
der Gebühren, welchesiezu fordern berech-
tiget sind, bei der gegebenen oder zu geben-
den Tarordnung mit der Maaßgabe sein
Birwenden, daß dem fremden Schiffer keine
andere Verpflichtungen als dem einheimi-
schen auferlegt werden.

Art. 601. WermehrerebeladeneFahr-
zeuge führt, darf in keinem Falle, gleich-
viel ob er den Strom aufwärts oder ab-
wärks fährt, eines dieser Fahrzeuge an das
andere anhängen.

Auch ein lecres Fahrzeug, das über
dreihundert Zentner Ladungsfähigkeit hat,
darf einem belabenen Schiffe nicht ange-
hängt werden.

T



S'il y a nécessité d'alléger, les
alleges seront conduitcs er en cas de
remonte atlelées séparément.

Art. 62. II est délendu de char-
Ber des marchandises sur le tillac des
bateaux. I est également défendu
pendant le trajet, de transborder des
marchandises d’un bord à Tautre,
cxcepié le cas, ou les caux seraient
trop basses, due Pembarcation fur
endommagée, ou qu'’il y eut duel--
du’autre Péril imminent, dui mertrait
le patron ou conducteur dans la
Mnnccessité Talléger sans délai, sauf
4 se Conformer dans Ces cas à ce qui
est Prescrit par I’art. 39 ci-dessus.

Art. 63. Les dispositions de Part.
61, ainsi due la delense de charger
Aur le tillac des bateaux, ne sont pas
applicables à la navigation du Hhin,
qdui se fait Par des batcaux 4 vapeur.

Néäanmoinsles marchandiseschar-
gées sur le tillac des bateaux, dont
il s'agit, seront réunies dans un ou
deux endroits et recouvertes par une
toile attachée au tillac, de manière
à permettre le plombage, sans occa-
sionner un surcroit de frais et de

retard, lorsque le trajet d’un terri-
toire en transit y donne lieu suivant
l'article 37 ci-dessus.

Les Gouvernemens respectiss
prendront des mesures, pour favo-
riser et protéger ceite nouvelle
branche Tindustrie, et pour assurer
au commerce tous les avantages

du'’elle semble promettre.

Art. 604. Les Contraventions aux
dispositions des articles 61. ct 62. se-
ront punies d’une amende de 100 à
300 francs par le juge des droits de
navigation, dont il scraparlé ci-aprés,
du lieu on la contravention aura 60
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Tritt die Nothwendigkeit ein, das Schiff
zulichten: so sollen die Lichter abgesondert
Hesährt und, wenn sie stromaufwärts ge-en, abgesondert bespannt werden.

Art. 62. Mit einer Oberlast auf dem
Nhein zu fahren ist verboten. Während
der Reise dürfen gleichfalls keine Waaren
über Bord aus einem Schiffe ins andere
geladen werden, nur die Fälle ausgenom-
men, wo das Wasser zu niedrig, wenn das
Schiff beschädiget ist oder sonst eine drin-
gende Gefahr eintritt, welche den Schiffs-
patron oder Führer nöthiget, ohne Auf-
schub zu lichten. — Auch in diesen Fällen
hat man sich indessen nach der un Arti-
kel 39. darüber enthaltenen Vorschrift zu
richten.

Art. 63. Die Verfügungen des Ar-
tikels 01., so wie das Berbot mit Oberlast
zu fahren, sind auf die Rheinschiffahrt
nicht amwendbar, welche mit Dampfschiffen
betrieben wird.

Demnach sollen die auf das Berdeck
solcher Schiffe niedergelegten Waaren an
einer oder zwei Stellen in der Art vereini-
get und mit cinem Segeltuche bedeckt wer-
den, daß die Verbleiung Statt finden kann,
wenn nach Maaßgabe des Artikels 37.
die Ourchfuhr aus einem Gebiete in das
andere hierzu Veranlassung giebt; ohne
daß jedoch eine Vermehrung von Kosien
oder Aufenthalt entstehen darf.

Die resp. Landesherrschaften sorgen
durch geeignete Maaßregeln für die Be-
sörderung und den Schutz dieses neuen
Zweiges der Gewerbthätigkeit; so wie da-
für, daß aller Vortheil, welchen derselbe
zu versprechen scheint, dem Handelsslande
gesichert werde.

Art. 64. Ucbertretungen der in den
Artikeln 01. und 62. enthaltenen Vor-
schriften werden von dem weiter unten
näher zu erwähnenden Rheingollrichter
des Ortes, wo sie zuerst entdeckt wurden,
mit einer Geldbuße von einhundert bis



découverte, sans préjudice de la res-
Ponsabilité du patron ou conducteur

rour tout autre dommage causé par
“ non-exécution des dites dispo-

Ssitions.
Art. 605. Les transports de poudre

à Canon se feront dans tous les cas

sur des embarcations Particulières
sans ancun mélange avec d’autres

objets. Lesbateaux chargés depoudre
resteront, autamt due faire se Dourra,
dloignes des rives; et en cas de re-
läche, soit pour le déchargement,
„soit Dour toute autre cCause, dui em-
Pécherait la continuation du voyage,
la police de Uendroit le plus voisin
en d0ra averlie pour prendre les me-
sures duc la sureté publique Pourrait
exiger. Le patron ou conduckteur
sera tenu de s'x consormer, le tout
Sous les peines portées par Tart. 0.1.
ei dui seront prononcécs contre les
contrevenans par le juge des droits
de narigation.

Art. 00. L[es trains de bois devront
GCire Préc&amp;des d'une nacelle, alin de
donner avis aux bateaux, moulins et
Ponts, dui 80 tronvent sur la rivière
ru dans les ports, de se tenir en garde
et de prendre à tlems les mesures nd--
Cessaires pour leur süren.

Ceite nacelle derra devancer les
trains au moins d’unc heure er portera
comme mardque de sa destination et

pour éire reconnue de loin, un pavil-
lon lormé de seize duartiers en routge
t noir alternativement.

Iobservation de ceite formalité
Mne suflira cependant pas Ppour mettre
le conductcur du train à labri de
toute responsabilité, si d’ailleurs i
nw'a Pas employé tous les soins Dos-
sibles, alin d’’Fviter des accidens: S'il
n'a Ppas é61 pouryu des atzros nöces--
saires d raison de la grandeur de son
 1200)
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dreihundert Franken belegt. Sind andere
Nachlheile entsianden, welche der Schiffs-
patron oder Führer durch Nichtbefolgung
der Vorschriften verschuldet: so bleibt er
auch dafür verhaftet.

Art. 65. Schießpulver soll mit be-
sonderen Fahrzeugen geführt und niemals
unter andere Güter verladen werden.
Schiffe, die damit beladen sind, bleiben,
so viel es sich thun läßk, von dem Ufer
entfernt und wenn sie, entweder um aus-
geladen zu werden, oder weil sie aus einer
andern Ursache die Reise nicht gleich fort-
setzen können, vor Anker legen, wird die
Polizei-Behörde des zunächst gelegenen
Ortes davon benachrichtiget.— Diese
bestimmt, was die öffentliche Sicherheit
elwa noch weiter erheischen mag, und der
Schiffspatron oder Führer hat die ihm
gegebene Vorschrift zu besolgen; alles bei
der im Artikel 64. ausgedrückten Strafe,
worauf von dem Rheingollrichter erkannt
wird.

Art. 06. Die Flößer sind schuldig,
einen Nachen vorauszuschicken, um die
auf dem Strome oder in dem Hafen befind-
lichen Schiffe, die Mühlen und Brücken
zu warnen, damit jeder auf seiner Hut
sep und bei Zeiten die erforderlichen Maaß-
regeln zu seiner Sicherheit ergreifen kenne.

Dieser Nachen soll dem Floße wenig-
stens eine Stunde vorhergehen, und damit er
auch schon von weitem bemerkt werde,
zum Zeichen seiner Bestimmung, eine aus
sechszehn roth und schwarz abwechselnden
Feldern bestehende Flagge aufsiecken.

Die Befolgung dieser Vorsicht allein
soll gleichwohl den Flößer niemals ent-
schuldigen, wenn er übrigens nicht alle
megliche Sorgfalt angewendet hat, um
Unglück zu verhüten; wenn er nicht mitr
den, nach der Größe seines Floßes erfor-
derlichen Geräthschaften versehen war, in
der Bauart gefehlt oder sonst elwas gethan

T 2



train; s'il y a des désauts dans sa
construction, ou ensin s'il a commis
ou omis quelque chose qui, d'après
les Princips 66néraux du droit, Fobli-
gerait à réparer le dommage occa-
sionné Par le passage de son train.

Art. 607. Les Etats riverains §#en-
Sagent à mettre leur attention parti-
culiere äcce due les chemins de halage
eexistans, qui passent sur leur terri-
toire, soient mis et entretenus en bon
Glat et que toutes les réparations, qdui
deviendraient nécessaires, aient lieu
chaqdue lois sans le moindre retard;
le tout aux frais de dui ilappartiendra,
PDourne jamais faire 6prouver sous ce
rapportaucunobstacle ölanavigation.

Ils'engatent de plus, chacun pour
Tetenduc de son territoire, d4 prendre
les mesures nécessaires, pour due les
moulins ou autres usines établies sur

la rivière, ainsi due les Dätardeaux
et ouvrages d’art duelcondues, ne
Duissent jamais entraver la navigation
et duc les Pponts volants ou à batcaux
donnent libre passage aufs bätimens
ou radeauk, qdui veulent continuer
leur route, aussi promptement due
Possible, sans due ceux-i puissent,
en raison de cela, älre astreints à
d'’autres Ppayemens qu’d de modiques
rtributions, à régler d’un commun
accord ei d'’unc maniére inyariable,
et enfin à faire cesser sans relard et à
leurs Irais tous les autres obslacles dela

navigation qdui pourraient se rencon-
trer dans le lit dela rivièrcmémc, pour
autant toutelois, due les obstacles
résulteront du défaut de surveillance
"cf WV’entrelien convenable. Les dis-
positions du présent article, en ce
qdui concernc l’entretien en bon état
des chemins de halage er du lit de la
rivière méme, nesontobligatoirespour
le Gouvernement des Pays-Bas, du’a
raison de Tembranchement du Waal.
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und unterlassen hat, was ihn nach den
allgemeinen Grundsätzen des Rechts ver-
Ppflichtet, den durch das Vorbeifahren
seines Floßes verursachten Schaden zu
ersetzen.

Art. 67. Alle Rheinstaaten machen
sich anheischig, eine besondere Sorgfalt
darauf zu verwenden, daß auf ihrem Ge-
biete der Leinpfad überall in guten Stand
gesetzt, darin erhalten und, so oft es
nöthig seyn wird, ohne einigen Aufschub,
auf Kosien desjenigen, den es angeht,
wieder hergestellt werde, damit in dieser
Beziehung der Schiffahrt nie einiges
Hinderniß im Wege siehe.

Sie verbinden sich überdieß, jeder für
seine Gebieksstrecke, die nöthigen Maaß-
regeln zu ergreifen, damit durch Mühlen
oder andere Trieb= und Räderwerke auf
dem Strome, üumgleichen durch Wehre
und sonstige Kunftanlagen irgend einer Art,
niemals eine Hemmung der Schiffahrt
verursacht werde; damit bei fliegenden
oder Schiffbrücken die freie Durchlassung
der Fahrzeuge oder Flöße, die ihre Fahrt
fortsetzen wollen, so schnell als möglich
geschehe, ohne daß dafür eine andere Zah-
lung als ein mägiges, durch gemeinschaft-
liche Uebereinkunft und auf einen unver-
dnderlichen Satz festzusiellendes Entgeld
gefordert werden könne, und damit endlich
jedes andere un Strombette selbst vorkom-
mende Hinderniß der Schiffahrt — sofern
dergleichen Hindernisse von einem Mangel
an der gehörigen Stromaufsicht und In-
standhaltung herrühren — ohne Aufschub
und auf ihre eigene Kosten hinweggeräumt
werde. Für das Niederländische Gou-
vernement sind die Bestümmungen des
gegenwärtigen Artikels, so weir sie sich
auf die gehörige Instandhaltung des Lein-
pfades und des Strombettes selbst bezie-
hen, nur in Ansehung der Waal ver-



Art. 68. Asin de ménager les che-
minsde halage et les bätimens, garde-
fous et autres éEtablissemens adjacens,
il ne pourra à la remonte des bateaux
Stre atteld plus de trois chevaux au
méeme cablecau. Les autorités judi-
ciaires locales pourront inlliger des
Peines de police aux contrevenans.

Art. 00. Les Gouvernemens res-
Pectils indiducront aux patrons onu
conducteurs du Rhin des endroits
Convenables pour déeposer leurs mar-
chandises et auront soin T’établir et

de maintenir les arrangemens néces-
saires, pour duc les déechargemens
et chargemens Puissent sopérer avec
toutc la facilité ei la Ccélrité dé-
Ssirables.

Les Patrons ou conducteurs ne
Pourront sans un consentement ex-

Dres des ecmployés des droits de navi-
Bation, decharger ou chartger des
marchandises d qduclqucs autres en-
droits.
 chaquc licu de chargement ou

de déchargement, il sera désigné par
les soins des Gouvernemens respectifs
une cCommission de Surveillance,
chargée de la policc du port, ct il y
Sera Préle#é pour faire face, tant aux
frais d'entretien du'n ceux de surrveil-
lancc, une rötrihution sous la déno-
mination de droit de duai, de gruc et
de balance, laqucllc ne pourra jamais
excéder le maximum suivant, savoir:
J)) pour droit de quai,

5 comimes
 pour droit de grue,

5 centimes pour le de-
barquecment ct 5 cen-
times pourl’embarque-
ment, total 10 centimes
 pour droit de ba-

lance, 5 cemtimes

Parquintal.

[o. 1296)
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Art. 08. Um den Leinpfad und die
daran sloßenden Gebäude, Geländer oder
andere Anlagen zu schonen, sollen bei dem
Heraufziehen der Schiffe niemals mehr als
drei Pferde auf einem Stichseile gehen.
Die Uebertreter dieses Verbotes können
von der gerichtlichen Ortsbehörde mit ei-
ner Polizeistrafe belegt werden.

Art. 609. Den auf dem Rhein fahren-
den Schiffspatronen oder Führern sind
von den bekreffenden Regierungen ange-
messene Plätze zur Niederlage ihrer Wag-
ren anzuweisen; auch zum Behufe jeder
wünschenswerthen Erleichterung und Be-
schleunigung der Ein= und Abladungen die
nöthigen Einrichtungen anzuordnen und
in Stand zu erhalten.

An anderen Orten und Mlätzen können
die Schiffspatrone oder Führer nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der Rbein-
zollbeamten Güter ein= oder abladen.

An jedem Ein= oder Abladeplatze sor-
gen die betreffenden Regierungen für die
Bestellung ciner mit Verwaltung der Ha-
fenpolizei zu beauftragenden Beaufsichti-
gungs-Kommission. Zur Bestreitung der
desfallsigen Unterhaltungs= und Beaufsich-
tigungskosten wird unter der Benennung
von Bohlwerks-, Krahn= und Waagege-
bühren ein Entgeld erhoben, dessen Betrag
aber folgende Sätze, nämlich:

a) an Bohlwerkögebühr,
5 Zentimen

b) an Krahn -Gebühr,
5 Zentimen bei der Ab-
ladung, und 5 Zentimens für den Zentner
bei der Einladung, im
Ganzen 10 Zentimen

c) an Waage-Gebühr,
5 Zentünen

nicht übersieigen darf.



Quant aux marchandises qui pour
leur conservation seraient entreposées
dans les magasins établis à cet efset
dans chaque lieu de déchargement ou
cChargement, elles Payeront un droit
de magasin, dui ne pourra pas e-
cédder par quintal  de centime par
jour pour le premier mois et de
centime par jour pour chaque mois
suivant.

Il ne pourra yF avoir, quant à la
hauteur des dits droits de quai, de
grue, de balance et de magasin, au-
cune distinction entre les étrangers
et les régnicoles.

Art. 70. Dans les endroits de
chargement ou de déchargement, on
il se trouve de chantiers, quais, grues,
balances Publiques, magasins es Ports
de süuret Etablis aux rais de I’Itat ou-
d’une ville, ainsi du’il vient Teire dir
dans Partiche précédent, il n'y aura
due ceux dui en seront usatze, qui
puissent étre tenus à payer les droits
likes par les Gouvernemens respectifs,
conformément au même article et

destinés TVeniretien et sa sur-
veillance.

Tous les usages contraires à cette
disposition sont abolis.

Les Patrons on conducteurs qdui
abordent à la rive et qui chargent ou
dechargent des marchandises, sans
faire uene de lun ou de l’autre de
ces Elablissemens, et sans nuire au

Service ordinaire du quai, ne seront
rtenus qu’d payer la retribuion duc
pbour ceusx de ces établissemens, dont
iss se gzeront récellement servis, et
dont il aura du Gire fait usage, Pour
Constater le Poids de leur chargement
au moment on il Fopére.
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Güter, welche zu ihrer sicherern Auf-
bewahrung in den hierzu an jedem Ein-
oder Abladeplatze befindlichen Magazinen
gelagert werden, zahlen dafür eine Maga-
zingebühr, die während des ersten Monats
den Betrag von 5 Zentime für den Tag,
und während jedes folgenden Monats den
Betrag von # Zentime für den Tag bei
jedem Zentner nicht übersteigen darf.

Bei Bestimmung der Höhe der besagtenBohlwerks-, Araß, Waage= und Ma-
azin-Gebühren wird der Ausländer demInlarder völlig gleich behandelt.

Art. 70. Wo Werfte, Bohlwerke,
Krahne, öffentliche Waagen, Magazine
und Sicherheitshäfen, wie der vorherge-
hende Artikel besagt, auf Kosten des
Staates, in dessen Gebiete der Ort gele-
gen ist, oder auf Kosten einer Stadt er-
richtet sind, ist nur derjenige, der sie wirk-
lich gebraucht, die in (Gemäßheit desselben
Artikels von den respektiven Landesherr-
schaften festzusetzenden und zur Deckung
der Unterhaltungs= und Beaufsichtigungs-
kosten bestimmten Gebühren zu zahlen ver-
pflichtet.

Alle dieser Bestimmung zuwiderlau-
fende Gewohnheiten sind hiermit abge-
schafft.

Ein Schiffspatron oder Führer, der
am Ufer anlegt und Waaren aussetzt oder
einladet, ohne eine oder die andere solcher
Anstalten zu benutzen, und ohne die ge-
wôhnliche Uferbenutzung zu verhindern,
ist die Gebühr nur für diejsemgen dieser An-
sialten zu zahlen verpflichtet, die er wirklich
gebraucht hat und die benutzt werden mus-
sen, um das Gewicht der Ladung, indem
sie an Bord gebracht wird, aus zumitteln
und festzuniellen.



Titre VII.
e la sfraude des droits de navigation.

Art. 71. La fraude en matière
de droits de navigation sera punie
d’une amende du quadruple des droits
fraudés, non compris le montant du
droit, dui devra tonjours Gire acquitté
en sus.

DPour dterminer le montant de
lamende, on prendra pour base le
total des dits droits, duc le patron
ou conductecur aura tentd de frauder
au Durcau, ou la fraude est decou-
verte et de ceux sraudés à tous les
autres bureaux du mème territoire.

Si linstruction sournissaitlapreuve
d’'unc soustraction de droils commise
Par le meme patron ou conducteur
eenrers un ou Plusieurs autres Hats
riverains, il en sera donné connais-
sance aux burcaux respectils, par la
Communication de copies authen-
uques des proceès-verbaux etl’amende
#dera en mme tems perçue pour leur
Compte. Le patron ou conductcur
ne pourra cependant pour cette cause
G#re empéche decontinuerson voyagec.

Art. 72. Chadue bureau de per-
ception sera tenu de donner duittancc
au Patron ouconducteur de lasomme
Perqçue et en outre den faire mention
au bas du manileste.

Ces duittances seront détaillées,
en cnonçant distinctement le nombre
de quintauk pour lequel aura 606
Payé la totalité, le qduart, le vingtième
du droit, ou le double droit de re-
Connaissance, cet le montant des dil-
fé#rens droits Payés sur le chargement,
ainsi que du droit de reconnaissance
Pour le bateau.

Art. 73. Le patron on conduc-
rteur pourra éire obligé Par chaque

(No. 1206.)
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Siebenter Titel.
Von Defraudationen der Schiffahrts-Abgaben.

Art. 71. Defraudationen der Rhein-
schiffahrts-Abgalen werden mit einer
Geldbuße besiraft, welche dem vierfachen
Werthe der nicht gezahlten Abgaben gleich-
kommt. — Die Abgaber selbst sind hierbei
allemal besonders nachzuzahlen.

Bei der Bestimmung der Geldstrafen
nimmt man den ganzen Betrag der Ab-
gaben zum Grunde, welche der Schiffs-
patron oder Führer an der Zollstelle, wo
der Betrug entdeckt wird, zu unterschlagen
versucht hat, und die an allen übrigen auf
demselben Gebiete gelegenen Zollstellen
wirklich unterschlagen worden sind.

Enddecki sich bei dieser Untersuchung,
daß auch ein anderer Rheinsiaak, oder inch-
rere, von dem Schiffspatrone oder Führer
an ihren Rechten verkürzt worden sind: so
wird das aufgenommene Protokoll den be-
theiligten Zollämtern in beglaubigter Form
mitgetheilt und zugleich die Strafe für ihre
Rechnung miterhoben. — Der Schiffspa-
tron oder Führer wird jedoch aus diesem
Grunde an der Fortsetzung seiner Fahrt
nicht gehindert.

Art. 72. Dem Schiffspatrone oder
Führer ist an jeder Zollstelle über die dort
geschehene Zahlung eine Quirtung auszu-
fertigen und überdies die geleistete Zahlung
unter sein Manifest zu vermerken.

Diese Quittungen müssen genaue An-
gaben der Zahl von Zentnern, wofür das
Ganze, das Wiertheil oder der zwanzigste
Theil des Rheinzolles, oder die doppelte
Schiffsgebühr entrichtet worden ist; auch
den Betrag der verschiedenen, sowohl an
Rheinzoll für die Ladung, als an Schiffs-
gebuhr geleisteten Zahlungen enthalten.

Art. 73. Der Schiffspatron oder
Führer kann auch an jeder Zollstelle ange-



bureau de perception, de prouver
par la représentation de ses quit-
iances, qu'il a acquitté les droits de
navigation et de reconnaissance à
tous les bureaux, oui il était tenu d'en
payer. Faute de produire ces quit-
iances, il sera, jusqu'à ce qu'il se
soit justilic, regardé comme fraudeur,
et tenu de payer Provisoirement l'a-
mende lixée par Particle 71.

Art. 71. Le patron on conduc-
teur dui passera devant un burcau
sans Fy Présenter pour le payement
des droils, avec exhibition de son
manifeste, ou qui en partira avant
d’avoir ellectuéle paycmemt, encourra
la beine portéc Dar l’art. 1. ci-dessus,
à moins du’il n#') ait Gté contraint par
unc force majeure et apparente, alin
de sauver son bateau, le chargement
ou T’éGquipage. Ln Pareil cas il suffira,
due le patron ou conducteur s8e pré-
sente au bureau de perceplion, aussi-
töt due lembarcation, les marchan-
dises ou l’équipatc auront ét½ mis en
lieu de sürcié.

Art. 75. Si lors du debarquement
ou Par la vérihcation du poids des
marchandises dechargées, il est re-
connu qduc le nombre des collis trou-
ves dans le bätiment, leur désignation.
Oou la nature des marchandises m’est

Point Cconlorme au manileste, il sera:
DProcédé avant toutes choses, à la
recherche des causes de ccite dillé-
rencc.

Art. 70. Le patron ouconducteur,
dans le manileste duquel il y aurait
omission totale de duch((ues collis ou
autres articles de son chargement,
aura encouru l’amende portée par
’article71ci-dessusäraisondesdroits,
auxquels les objets soustraits auraient
el soumis.
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halten werden, durch seine Quittung zu
beweisen, daß er überall, wo er schuldig
war, den Rheinzoll und die Schiffsgebühr
bezahlt habe. — Wer eine oder mehrere
dieser Quittungen nicht beibringen kann,
wird bis zum Beweise des Gegentheils als
Defraudant angesehen und hat einstwei-
len die nach Arrikel 71 verwirkte Strafe
zu erlegen.

Art. 71. Wer beieinem Zollamte vor-
beifährt, ohne zur Entrichtung der Abga-
ben sich angemeldet und sein Manifest vor-
gezeigt zu haben, oder wer vor geschehe-
ner Entrichtung der Abgaben von einem
Zollamte wieder abfährk, verfällt in die
oben Artikel 71. fesigesetzte Strafe; es
sey denn, daß er, um das Schiff, die
Ladung oder die Schiffsmannschaft zu ret-
ten, durch einen unausweichlichen und
klar zu erkennenden Nothfall dazu ge-
zwungen gewesen. Unter solchen Umsiän-
den ist es genug, wenn er bei dem Rhein-

vollawmte sich anmeldet, sobald das Schiff,ie Güter und die Mannschaft in Sai
heit gebracht sind.

Art. 75. Ergiebt es sich bei dem
Ausladen des Schiffes oder beim Abwie-
gen der ausgeladenen Güter, daß die An-
ahl der auf dem Schiffe befindlichen Kolli,
eren Bezeichnung, oder die Gattung der

Waaren, von den im Manifest angege-
benen verschieden sind: so wird vor
allem untersucht, wovon der Unterschied
herrühre.

Art. 70. Sind in dem Mamifesie
ganze Ladungs-Artikel oder Kolli ausge-
lassen: so hat der Schiffspatron vPeher.
Führer die um Artikel 7 1. bestimmte Geld-
strafe nach Verhältniß der Abgaben ver-
wirkt, welche von den im Manifeste ver-
schwiegenen Ladungs-Artikeln hätten ge-
zahlt werden müssen.



Art. 77. Si dans le poids porté
au maniseste, il y avait une différence
telle qu'on ne saurait la regarder
comme l'effet du hasard, l'amende
sera payée pour excêédent du poids.
Si au contraire la difsérence est de si

peu d'importance, qu'elle ne puisse
être regardée comme provenant d'une
intention de sraude, il y aura seule-
ment lieu au payement du droit simple
sur excédent pour tous les bureaux
ressortissant duméme Gouvernement.

Art. 78. 8Si au lien d’une mar-
chandise soumise &amp; un droit plus fort,
Ile manileste en désigne une moins
imposée, dans ce cas Pamende sera
réglée d’apreés le montant réel des
droits düs sur les articles, qui n'ont
Pas ét½ düment declarés.

Art. 70. Le patron ouconducteur
sera dans tlous les cas responsable des
amendes encourues, saut son recours

contre cenx, qui par des déclarations
inexactes l’auraient induit en erreur,
et lui auraient occasionné des pertes.

Art. 80. Ouant aux pPeines, que
le patron ou conducteur encourt par
suite de fausses déclarations et autres
Contraventions relatives aux droits
d’enteréc er de sortie territoriauxz, on
renvoie au titre trois ci-dessus, le
Présent réglement ne devant porter
aucune atteinte aux lois Particulièes
de chaque Etat riverain par rapport
aux douanes.

Titre VIII.
Dajugement des contestations en matière

de navigation du Rhin.
Art. 81. Avant la mise àexécution

du pPrésent rétglement, il sera désigné
dans chaque port dembarquement er
de débarquement, ainsi due dans

Jahrgang 1831. — (No. 1296.)
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Art. 77. Ist das Gewicht im Ma-
nifeste unrichtig ausgedrückt, und ist die
Verschiedenheit von der Art, daß man sie
nicht als die Folge eines bloßen Zufalls
ansehen kann: so zahlt der Schiffspatron
oder Führer die Geldstrafe nach Verhalt-
niß des Mehrgewichts.— Ist dagegen
die Verschiedenheit so unerheblich, daß
eine ihr zum Grunde liegende Absicht zu
defraudiren, nicht angenommen werden
kann: so findet nur eine Nachzahlung des
einfachen Zollbetrages für das Mehrge-
wicht bei den einer und derselben Landes-
herrschaft angehörigen Zollstellen statt.

Art. 78. Wenn siatt einer einem
höheren Zolle unterworfenen Waare, das
Manifest eine niedriger besteuerte angiebt:
so wird die Geldstrafe nach dem wahren
Ertrage der unrichtig angegebenen Artikel
berechnet.

Art. 79. Der Schiffspatron oder
Führer haftet in jedem Falle für die
Strafe; ihm bleibt indessen der Regreß
wider diejenigen vorbehalten, welche durch
unrichtige Angaben ihn in Irrthum ge-führt und zu Echaden gebracht haben.

Art. 80. In Beziehung auf die
Strafen, welchen der Schiffspatron oder
Führer bei den Landes-Ein= und Aus-
fuhrzöllen, durch unrichtige Erklärungen
und andere Kontraventionen sich aussetzt,
wird auf den drikten Titel verwiesen, und
soll durch die gegenwärtige Ordnung den
in jedem Rheinstaate geltenden Steuer-
gesetzen kein Eintrag geschehen.

Achter Titel.
Von den Gerichten instreitigen Rheinschiffahrts-

Angclegenheiten.
Art. 81. Ehe die gegenwärtige Ord-

nung in Vollzug tritt, soll an jedem Ein-
oder Abladehafen, oder in jedem Gemein-
debezirke, worin sich ein Rheinzollamt be-

u



chaque commune, on il y aura un
bureau de perception, un fonction-
naire de Tordre judiciaire, résidam
soit dans la méme Ccommune, soit le
Plus Prés Dossible, qdui sera chargé
’instruire et de juger en premieère
instance, comme causes sommeaires:

a)toutes les Contraventions aux dis-
Positions dece réglement, en pro-
nonçant les peines encourucs de
ce chef, à moins duc le patron
ou conducteur ne §y) soumette
volontairement;
toutes les cContestations au Sujer
du payement er de la ductité des
droits de navigation, de grue,
de balance, de port et de duai;
toutes les entraves due des par-
ticuliers auraient mises à Pusage
des chemins de halage;

d) les plaintes porices contre les
Proprictaires de chevaux de trait,
employés d la remonte des ba-
teaux, pour dommages causés
aux Propriétés et géneralemenet
toute autre plainte pour dom-
mages Causés Par la négligence
des conducteurs des bateaux et
des trains pendant leur voyasge,
ou en abordant.

Les nom er demeure du juge des
droits de naritation seront allichés
dans le bureau.

Art. 82. Les juges des droits de
navigation scront déeclarés comme
tels par le Gouvernement, dui les
aura désignés ou inelitués.

Ils Dreieront serment non seule-
ment de rendre justice avec ccldrit
et impartialité à tous, sans acheption
de peronnes; mais ils Promettront
Particuliècrement de se conformer
(Kactement aux dispositions du pré-
sent réglement Dour lous les cas qui
y sont prevus.
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findet, ein daselbst oder doch so nahe als mog-
lich wohnender, auch außerdem einem vick
terlichen Amte vorstehender Beamter er-
nannt werden, zur summarischen Behand-
lung und Entscheidung in ersier Instanz:

a) aller Kontraventionen gegen die Be-
stummungen dieser Schiffahrts-Ord-
nung und der hierdurch verwirkten
Strafen, insofern der Schiffspatron
oder Führer sich denselben nicht frei-
willig unterwirft;

b) aller Stereitigkeiten wegen Zahlung der
Rbeinschiffahrts-, Krahn-, Waage-,
Hafen-, und Werft= oder Bohlwerks-
Gebühren und wegen ihres Betrages;

P)der von Privatpersonen unternomme-
nen Hemmung des Leinpfades;

d) der den Eigenthümern der Zugpferde,
bei dem Heraufziehen der Schiffe,
zu Last gelegten Beschädigung an
Grundeigenthum; so wie über jeden
Schaden, den Schiffer oder Flößer,
während der Fahrt oder beim An-
landen, durch ihre Fahrlässigkeit an-
dern verursacht haben sollen.

Name und Wohnort des Jollrichters
sollen im Zollamte angeschlagen werden.

Art. 82. Die Richter werden von
dem Staate, der sie dazu besiimmt und
ansiellt, als solche erklärt.

Sie werden nicht nur im Allgemeinen
eidlich darauf verpflichtet, daß sie jedem,
ohne Unterschied der Person, schleunige
und unpartheüsche Gerechtigkeir widersall
ren lassen wollen; sondern versprechen zu-
gleich, in allen durch diegegenwärtige Ord-
nung vorgesehenen Fällen, die darin ent-
haltenen Bestimmungen zur Richtschnur
zu nehmen.



Copie du procès-verbal de pres-
tation du serment par les employ“és,
sera adressée Dar le juge à linspec-
teur en chef de la nayigation du
Rhin, qui la Presentera à la Com-
mission centrale lors de sa prochaine
réunion.

Art. 53. Les sontestations qui
s#éléveront dans les lieux mémes, on
les bureaux sont établis &amp; raison des
objeln ci-dessus mentionnés, seront
de la compétence ecusive du juge
des droits de navigation qui y réside
ou dont ces bureaux ressortissent en

Conformité de l’art. 81 ci-dessus.
En cas de plainte portée par un

bureau pour raison de fraude de
droits, le juge instruira non seule-
ment sur les soustractions faites au

bureau dont les employés ont rendu
Plainte, mais aussi sur celles due le
Patron ou conduchkeur Pourrait avoir
faites pendanmt le méme voyage à
tous les burcaux Précédens du méme
territoirc, pour Eire mises en ligne
de compte lors de la flxation de
Tamende.

Les plaintes contre les patrons,
conducteurs de chevaux ou autres
Particuliers, pour entraves aux che-
mins de halage ou dommages causés
aux pPropriétés foncieres, seront du
ressort du juge des droits de narvigga-
tion résidant dans Pendroit le plus
voisin de Perénement.

Art. 81. Les causes portées de-
vant le juge des droits de navigation
s Kront instruites Comme matieres som-

maires. Les Plaintes, les exceptions
et tons les autres moyens seront pro-
Posés verbalement; il en sera dressé
Procêèés-verbalpourétredesuiteet
daprès les circonstances procédé à
la Prononciation du jugement ou or-
donné telles preuves, expertises erc.
du'il appartiendra.

(No. 1290.)
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Das Protokoll über die Verpflichtung
des hierbei angestellten oder in der Folge
dort eintretenden Personals wird von den
Richtern selbst, dem Oberaufseher der
Rheinschiffahrt zur Nachricht eingesendet
und von diesem der Zentralkommission bei
ihrer nächsien Zusammenkunft vorgelegt.

Art. 83. Streitigkeiten, welche über
die oben erwähnten Gegenstände an der
Jollstelle selbst entstehen, gehôren aus-
schließlich zur Kompetenz des nach Ar-
tikel 81. daselbst angestellten Zollrichters.

Wird an einer Rheinzollstelle über De-
frandation der Rheinschiffahrts-Abgaben
geblagt- so untersucht der Richter nichtloß den Betrug, den der Schiffspatron
oder Führer an der Zollstelle selbst began-
gen haben soll, wo er zuerst beschuldiget
wird, sondern auch die übrigen, auf der-
selben Fahrt an den vorherigen von ihm
schon zurückgelegten Jollstellen desselben
Gebietes begangenen Defraudationen, und
bringt auch diese bei Besiimmung der
Strafe in Anschlag.

Klagen wider Schiffspatrone, Führer
der Leinpferde oder andere Privatpersonen,
über Hemmung des Leinpfades, oder über
Beschädigung an Grundeigenthum, sind
bei dem zunächst wohnenden Zollrichter des
Gebietes, wo sich der Vorfall ereignet hat,
anzubringen.

Art. 84. Der Zollrichter untersucht
die bei ihm angebrachten Streitigkeiten
summarisch. — Klage, Antwort und alle
weitern Ausfuhrungen der Parteien wer-
den mundlich angebracht und zu Protokoll
genommen, worauf nach Verschiedenheit
der Umstände entweder noch Beweis auf-
genommen, Besichtigungen 2c. gehalten,
oder sogleich das Endurtheil erlassen wird.

u 2



Dans tous les cas le jugement soit
définitif, soit interlocutoire ou pré-
Paratoire, énoncera les faits, qui
ont donné lieu à la contestation, les
questions à décider d'’apres le dire
des parties et les motils du jugement.

Les procédures ne donnerontlieu,
ni à l’usage de papier limbré, ni à
T’application de taxes au prolit des
juges ou de leurs Brelliers; les parties
ne supporteront dées lors d’autres
frais que ceux des témoins ou experts
et de leur citation, ei ceux de signi-
fication, de port de leitres eic.; le
tout d’apres les tarils ordinaires en
matière de procédure.

Au surplus le patron ou conduc-
tenr, on le dlotteur, ne pourra
étre empéché de cominuer son vo-
Jage, 4 raison d'unc procédure enga-
ÖGée, des du’'il aura tourni le caution-
nement H# par le jutze pour l'objet
de la procêédurc.

Art. 85. Lesjugemensprononcés
Par les juges des droits de navigation
seront rendus au nom du souverain

dui les a nommes. Ils seront néan-
moins esécutoires sans nouvelle
instruction dans tous les Etats rive-
rains indistinctement, des du’ils se-
ront Passés en force de chose jugee,
en observant toutelois Tordre de pro-
cédure en vigucur dans chaque Htat.

Krt. 80. Dans les causes ayant
Pour objet une valeur au- dessus de
50 francs, la partic qui aura zuc-
Combé, pourra se pourvoir en appel.
Conlormément à FPart. 9 de la con-
vemion sur la navigation du Lhin,
conchuc à Vienne le AMlars 1815, elle
aura le choix de sadresser pour cet
eflet à la Commission centrale, on
au tribunal supérieur du pays on le
jugement aura etk rendn. Mais
comme la Commission centrale ne
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In allen Fällen werden dem Urkheile,
es sey definitiv oder nicht, die Thatum-
stände, welche den Streit veranlaßt haben,
die Fragen, worauf es nach den beidersei-
tigen Verhandlungen ankam, und die Ent-
scheidungsgründe eingerückt.

Bei diesem Verfahren findet weder der
Gebrauch von Steinpelpapier, noch die
Anwendung von Sporteltaren für die Rich-
ter oder ihre Gerichtsschreiber Statt; die
Parteien haben keinc andere Kosten als
solche zu tragen, die durch Zeugen oder
Sachverständige und deren Worladung,
durch Insinuationen, Porto 2c. veranlaßt,
und nach der für andere Streitsachen ein-
geführten Tarordnung erhoben werden.

Ueberdies kann der Schiffspatron oder
Führer, oder der Flößer, wegen einer ein-
geleiteten Untersuchung an der Fortsetzunseiner Reise nicht verhindert werden, Gobals
er die von dem Richter für den Gegenstand
der Unctersuchung festgesetzte Kaution ge-
leistet hat.

Art. 85. Die Urtheile der Rheinzoll-
richter werden unter der Autorität des Lan-
desherrn erlassen; sie sind gleichwohl, so-
bald sie rechtskräftig geworden, auch auf
dem Gebiete jedes andern Rheinsiaates,
ohne weitere Untersuchung, jedoch immer
nach der in jedem Staate gültigen Prozeß-
Ordnung, vollstreckbar.

Art. 80. Hatte die Klage einen Werth
von mehr als fünszig Franken zum Gegen-
stande: so bleibt es dei unterliegenden
Theile unbenommen, wider das Urtheil
der ersten Instanz die Berufung einzule-
gen. Er hat deshalb nach dem 9ten Ar-
tikel des Wiener Vertrags vom 24. März
1815. zwar unter der Zentral-Kommission
und der höheren Instanz des Landes, wo
das Urtheil ergangen ist, die Wahl; da
jedoch die Zentral-Kommission sich nur
einmal im Jabre versammelt und Gegen-
stände von mehrerer Wichtigkeit zu verhan-



se réunit qu'une seule fois par an,
Pour délibérer sur des objets d'une
plus haute importance, en sorte
qu'il lui serait impossible de termi-
ner les causes d'appel avec autant de
Célérite qu’elles Pexigent, il est sta-
tué due dans les cas on l’appel sera
Porté devantlaCommission,lapartic,
dui aura obtenu gain de cause, Pourra
demander lexécution provisoire du
jugement, et il sera laissé à la pru-
dence des juges de l’accorder avec
ou sans caution, en Suivant à cet

égard les regles du droit Commun.
Art. 87. Chaque Etat riverai

désignera une fois pour toutes le tri-
bunal derant lequel seront portés
les appels des jugemens de premiére
instance, prononcés par les juges des
droits de navigation de son territoire.

Ce tribunalne pourra point siéger
dans une ville trop Cloitznée de la
rive du Hhin.

Art. 88. Les recours portés derant
ce tribunal seront instruits selon les

formes y établies. Lorsqu’au con-
traire la Partie appelante se Propo-
sera de porter son appel devant la
Commission centrale, l’acte d’appel
sera dans les dix jours de la signili-
cation du jugement notifié dans la
forme de Procédure en vigueur dans
chaque Etat, au juge, qui a prononc&amp;é
le premier jugement eit ce dans la
Personnec de son greflier et à la partie
intimée au domicile élu en Premieère
instance dans laméme Ccommune, ou
à défaut Teélection de domicile au

Krelle.

Cet acte contiendra l’exposé som-
maire des griefs et la declaration que
la cause sera continnée en appel
devant la Commission.

C% 122.
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deln hat, mithin solche Appellationssachen
unmöglich so bald entscheiden kann, als es
in diesen Sachen erforderlich ist: so wird
in dem Falle, da der Appellant seinen Re-
kurs an die Zentral-Kommisseon ninunt,
das lrtheil erster Instanz provisorisch voll-
sireckt; wobei es der Ginsicht der Richter
anheimgestellt bleibt, diese Vollsireckung
nach Maasgabe der Regeln des gemeinen
Rechtes mit oder ohne vorhergegangene
Sicherheitsleistung, zu verstatten.

Art. 87. In jedem Rheinstaate be-
stimmtder Landesherr ein-für allemal das
Gericht, bei welchem die Appellationen
gegen die in diesem Gebiete vor den Joll-
richtern in erster Instanz gesprochenen Ur-
theile angebracht werden komen.

Dieses Gericht darf seinen Sitz in kei-
ner, von dem Rheinufer allzu entfernt
liegenden, Stadt haben.

Art. 88. Wird die Appellation bei
diesem Gerichte eingelegt: so hat der
Appellamt die dort hergebrachten Formen
zu beobachten. Ist es dagegen die Ab-
sicht, die Berufung bei der Zentral-Kom-
mission einzulegen: so wird der Akr, wo-
durch die Appellation eingelegt wird, in
den nächsien zehn Tagen, von der Insi-
nuation des Urtheils an zu rechnen, dem
Gerichte, welches entschieden hat, nach
der, durch die iun dem betreffenden
Staate gültige Prozeß-Ordumg, vorge-
schriebenen Form in der Person des Ge-
richtsschreibers und dem obsiegenden Theile
an dem in der ersten Instanz dort enwähl-
ten Domizil, oder in dessen Ermangelung,
gleichfalls auf der Gerichtoschreiberei zu-
geriellet.

Dieser Akt enthält eine summarische
Anzeige der Beschwerden des Appellanten,
nebst der Erkl4rung, daßdie Appellation bei
der Zentralkosfissionforrgesetzt werden solle.



Dans les quatre semaines à dater
du jour de la signification de l’acte
d'appel, l’appelant remettra au juge,
dui a rendu le premier jugement, un
exposè Dar éGerit de sesgriefs; P’intimé
sra tenu dGy rdpondre dans le délai,
dui lui sera lixé à ceite fin et sera le
tout ensemble les pièces de procé-
dure de premire instance transmis
à Pinspecteur en chef de la navigation.
du Rhin, qui les soumettra au juge-
ment de la Commission centrale, lors
de sa premire réunion.

Faute par l’appelant, de se con-
(ormer aux formalités prescrites par
leprésent article, lappel sera regarde
Ccomme non avenu et l’appelant en
sera déchu.

Titre IX.
es altributions et devoirs de la Com-

mission centrale, de l’inspeckeur enches
ei des autres employées des droits de
navigation ct de leur traitement.

Art. 89. Concourront chacun
dans son ressort àl’exécution du pré-
sent reglement, savoir:
1) la Commission ccentrale,
2) P’inspecteur en chel de la naviga-

tion du KRhin,
3) quatre inspecteurs,
4) les receveurs et autres employés

Placés aux bureaux de perception
du ailleurs.

Art. 90. Chaque ERtat riverain en-
verra annuecllement un commissaire

à la Commission centrale.

Les commissaires se réuniront

régulicrement le 1 Juiller de chaque
annoe Nlayence et seront tenus
de terminer les allaires, qui leur
dsront Soumises, dans le délai cun
mois. Si le nombre des allaires
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Der Appellant übergiebt zugleich in
den nächsien vier Wochen nach der gesche-
henen Insinnation des Appellations-Aktes
eine schriftliche Ausführung seiner Be-
schwerden bei dem Richter, der in der
ersien Instanz erkannt hat. Der Appellat
antwortet darauf in der ihm vorzubestim-
menden Frist.— Die Verhandlungen
werden darauf mit den vorherigen Akten
dem Ober-Aufseher der Nheinschiffahrt
eingeschickt, der sie der Zentral-Kommis-
sion bei ihrer nächsten Zusammenkunft zur
Entscheidung vorlegt.

Werden die in dem gegenwärtigen Ar-
tikel dem Appellanten vorgeschriebenen
Formen nicht beobachtet: so wird die
Appellation als aufgegeben und nichtig
angesehen.

Neunter Titel.
Von den Amtobefugnissen und Pflichten der

Zentral-Kommission, des Ober-Aufsehers
und anderer bei der Rheinschiffahrt angestell-
ter Beamten und deren Besoldung.

Art. 89. Zur Vollziehung der gegen-
wärtigen Ordnung konkurriren, jeder indem r angewiesenen Wirkungskreise:
1) die Zentral-Kommission;
2) der Ober-Aufseher der Rheinschiffahrt;

3) vier Aufseher und
4) die auf den einzelnen Zollstellen oder

sonsi angesiellten Zolleinnehmer und
andere Beamten.

Art. 90. Von jedem Rheinstaate wird
jaährlich ein Bevollmächtigter zur Zentral-
Kommission abgeordnet.

Diese Bevollmächtigten vereinigen sich
regelmaßig jedes Jahr am tsien Jul in
Mainz, und müussen ihre Geschäfte inner-
halb eines Monates beendigen. Sind die-
ser Geschäfte zu viel, als daß sie in
einem Monate beendigt werden kennten:



ne permet pas de les terminer dans
un mois, une nouvelle réunion aura
lieu l'automne de la méme année
pour le terme d'un mois.

Art. 91. La Commission centrale
se forme par la rdunion de ses com-
missaires. Lelle désignera par le sort
celui de ses membres, qui, pendant
la durécc de chaquc session, doit avoir
la Présidence dans les a#sembles,
hexpédition des objets des déelibéra-
tions, la distribution des travaux Pré-
Paratoires ct la direction 8é6 ndrale des
travaux.

Un autre membee de la Commis-
Sion, sur le choix duqduel on tombera
d’accord, se chargera des allaires du
bureau, tiendra la plume dans les
séances et fera expédier par les em-
ployés àce nommés toutes les réso-
lutions duc la Commission centrale
aura HPrises.

Art. 92. Les Commissaires actu-
ellement réunis d Mlayence nomme-
ront, avant de se séparer, P’inspectcur
en chef cr lui remettront la garde des
archives.

Ce fonctionnaire sera, de méme
due les autrez inspecteurs, sbordonné
dans ses fonctions á la Commission
centrale.

Art. 93. Les fonctions de la Com-
mission centrale consisteront Princi-
Palement: àd se faire rendre compte
de la manicère, dont les dispositions
du Drésent rétlement ont 61 mises
à ckhécution, à en Propeser de nou-
velles d ses hauts Commettans pour
autant dmelle l’aura jug utile et nd-
Cessaire, ü recommander aux anunto-
rités respective laccéléération des
rouvrages, soit au lit de la rivicre, scit
aux rives ou aux chemins de halage,
tant de ceux indispensables due de
ceux jugés avantageux aux Progres de

(No. 1200,)
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so versammeln sse sich nochmals im näch-
sten Herbste auf einen Monak.

Art. 91. Die Vereinigung dieser
Abgeordneten bildet die Zentral-Kommis-
sion.— Das Loos besiimmt für die Dauer
jeder Eitzung, wer bei derselben das Pra-
sidium führen, die vorliegeuden Gegen-

stande zum Vortrag bringen, die dazu er-
forderlichen Vorarbeiten unter die Mit-
glieder verkheilen und den Geschäftsgang
leiten soll.

Ein anderes Mitglied, über dessen
Wahl man sich zu einigen hat, übernimmt
die Geschaäfte des Sekretariats, führt in
den Sitzungen die Feder und besorgt durch
die von der Zentral-Kommission dazu be-
siimmten Schreiber die Ausfertigung aller
Beschlüsse.

Art. 92. Die Kommission ernennt,
ehe für diesmal die versammelten Kom-
missarien sich trennen, den Oberaufseher
der Rheinschiffahrt und übergiebt demsel-
ben die Aufbeewahrung ihres Archios.

Dieser Beamte ist, gleich den übrigen
Aufsehern, ihr in seinen Amtsverrichtun-
gen untergeordnet.

Art. 93. Die Beschäftiqgung der Zen-
tral-Kommission besteht vorzüglich dar-
in, daß sie über die Art, wie die Bestim-
mungen der gegenwärtigen Ordnung bis
dahin befolgt worden, Erkundigungen ein-
zicht; bei ihren allerhöchsien und höchstem
Kommtenten, insofern es nöthig oder
nützlich sepyn mag, neue Besiimmungen in
Vorschlag bringt; den betreffenden Be-
hörden die Beschleunigung der Arbeitem
einpfeehlt, die in Flußbette, zur Beschützung
des Ufers oder an dem Leinpfade entweder
dringend nötbig sind oder doch zur Beför-
derung der Schiffahrt mit Vertheil wür-



la navigation, et 3 rédiger le rapport
détaillé prescrit parle107desarticles
spéciaux joints an traitc de Vienne sur
Tétat de la navigation, son mourve-
ment annuel, ses Progres et les chan-
gemens dui Pourraient y avoir lieu.

Enfin elle aura à prononcer en
dernier ressort Sur les pourvois en

appel, Dortés devant elle.
Art. 9f1. La Commission centrale

prendra ses décisions à la pluralité
absolue des voix, qui seront émises
dans une Parfaite Egalité, Jlais ses
membres derant éire regardés comme
des Agents des l#tats riverainz, chargés
de se concerter sur leurs intéréts com-

muns, ses décisions ne seront obli-

Gatoires Pour les Etats riverains, due
lorsquils y auront consenti Par leur
Commissaire.

Elle ne pourra non plus émettre
en son nom des lois et de nouvelles

ordonnances, ni imposer à un l#tat
riverain quelcondue de novvelles
obligations, du’il Drétendrait ne pas
avoir contractées.

Art. 95. Linspecteur en chef ser#aà
nommé à vie pPar la Commission cen-
trale. Ceite nomination aura lien en

conformité du 13v des articles spé-
ciaux joints au traitée de Vienne.

En conséquence sur 72 voix, le
commissaire de Drusse en aura 24,
le commissaire del’rance 12, le com-
missaire des Pays-Bas 12 et les com-
missaires des autres Klats allemands?21,
Ces dernicres seront reparties à pro-
bortion de I’étendue des possessions
respectives sur la rive, de maniere
qu’il y7 aura 11 voix pour le commis-
Srire de Bade, 0 pour le commissaire
de la IleO#C Brand-ducale, 4 pour le
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den vorgenommen werden können; und daß
sie den um 104en Artikel des Wiener Ver-
trags ihr vorgeschriebenen umständlichen
Bericht über den Zustand der Rheinschif-
fahrt, ihre Fortschritte oder ihre Abnahme,
und über die dabei etwa eintretenden Ver-
anderungen entwurft.
Endlich entscheidet sie in letzter Instanz

die bei ihr eingeführten Prozesse.

Art. 94. Alle Beschlüsse der Zentral-
Kommission werden nach der absoluten
Mehrheit der Stimmen abgefaßt, die in
vollkommener Gleichheit# abzugeben sind.
— Ibhre Beschlüsse erlangen jedoch für die
Rheinuferstaaten alsdann erst Verbindlich-
keit, wenn dieselben ihre Genehmigung da-
zu durch die betreffenden Kommissarien
ertheilt haben; indem die Mitglieder der
Zentral-Kommission nur als Agenten der
Uferstaaten, welche sich über deren gemein-
same Interessen vereinbaren sollen, be-
trachtet werden können.

Die Kommission kann auch nicht in
ihrem Namen Gesetze oder neue allgemeine
Verordnungen erlassen, und eben so wenig
einem Rheinstaate neue Verbindlichkeiten
auferlegen, die dieser nie übernommen zu
baben behauptet.

Art. 95. Die Zentral-Kommission
ernennt den Oberaufseher auf Lebenszeit.
Diese Ernennung geschieht nach Vorschrift
des 131en Artikels des Wiener Vertrages.

Demgemäß baben von überhaupt
72 Stimmen der Preußische Kommissa-
rius 24; der Französische 12; der Nie-
derländische Kommissarius 12, und die
Kommissarlen der übrigen deutschen Für-
sten 21 Stümmen, welche letztere sich nach
Berhältniß der Ufersirecken mit eilf Stim-
men für den Badenschen, sechs für den
Großherzoglich Hessischen, vier für den



commissaire de Bavière et 3 pour le
commissaire de Nassau.

Art. 96. Le budget de la Com-
mission pour les dépenses à sup-
porter en commun, sera arrété
d'avance pour T’année suivante à P’as-
semble du 1°7 Juillet.

Les dépenses à supporter en com-
mun se composent du traitement de
T’inspecteur en chef, de sa pension
iI y a lieu e des frais de bureau.

Le traitement de PTinspecteur en
chef et sa pension, ily a lieu, ainsi
due ses autres dépenses de nature à
Etre remboursées, seront supportés
Par les Etats riverains dans la méme
Proportion qu’ils prennent part à sa
nomination d’aprésl’articleprécédent.

Les Etats riverains contribueront
Par portions égales aux frais de chan-
cellerie de la Commission centrale
lors de ses réunions annuelles.

Les payemens seront faits davance
Par trimestre et le plus tard au 21Dé-
cembre, 21 Mars, 21 Juin et 24 Sep-
ltembre de chaque année.

Les membres de la Commission
Centrale veilleront àce due les duote-
Parts de leurs llauts Commettans
soient délirrées à lems et versées
sans frais dans la caisse Ccommune

aà Mayence. L’inspecteur en chef
après en avoir retiré le montant de
s#on traitement, emplopyera le reste
Pour subvenir aux frais de chancel-
lerie de la Commission.

Art. 97. Le traitement de Tin-
Specteur en chel sera de 12000 francs
Par an, yFlcompris les frais de son
Propre bureau. 1 jouira en outre
dans lexercice de ses fonctions de la
franchise du port de lettres.

Art. 98. II residera à Mayence et
correspondra avec les inspecteurs et
avec les autorites désignés àcet ellet
Par chaque Etat riverain. Son pre-

Jahrgang 1831. — (do. 120.)
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Baperischen und drei für den Nassauischen
Kommissarius verthcilen.

Art. 96. Der jährliche Bedarf der
Zentral-Kommission zur Bestreitung der
gemeinschaftlichen Kosien wird allemal zum
voraus bei der Zusammenkunft vom tsien
Juli für das folgende Jahr bestimmt.

Zu den gemeinschaftlichen Kosien wer-
den nur die Besoldung des Oberaufsehers,
dessen etwanige Penston und die Kanzlei-
kosten gerechnet.

Der Gehalt des Oberaussehers der
Nheinschiffahrt und seine etwanige Pen-
sion, so wie seine übrigen zur Vergütung
geeigneten Ausgaben, werden von den
Uferstaaten in dem Verhältnisse getragen,
wie sie nach vorstehendem Artikel an der
Ernennung jenes Beamten Theil nehmen.

Zu den Kanzleikosien der Zentral-Kom-
mission, welche bei den jahrlichen Zusam-
menkünften vorfallen, entrichtet jeder Ufer-
siaat einen gleichen Antheil.

Die Zahlungen geschehen vierteljährig
um voraus, spatesiens am 24sien Dezem-
er, Zisten März, 24sien Juni und Tüsten

September jedes Jahrs für das folgende
Quartal.

Die Mitglieder der Zentral-Kommis-
sion besorgen, daß der Antheil ihrer aller-
höchsien und höchsten Committenten zu ge-
höriger Zeit an die gemeinschaftliche Kasse
zu Mainz kostenfrei abgeliefert werde; der
Oberaufseher empfängt hieraus seine Be-
soldung und bestreiret aus dem Ueberschusse
die bei der Versammlung der Zentral=
Kommission aufgegangenen Kanzleikosten.

Art. 97. Die Besoldung des Ober-
aufsehers besieht in 12,000 Franks jähr-
lich mit Einschluß seiner eigenen Bureau-
kosien. Ihm wird in Diensisachen die
Portofreiheit gestattet.

Art. 98. Er hat seinen Wohnsitz in
Mainz und korrespondirt mit den Aufse-
hern, so wie mit den von jedem Ufersiaate
bezeichneten Behörden. Seine Hauptpflicht

1



mier devoir consistera à faire cesser
de suite les plaintes sondées en ma-
tière de navigation, qui lui seront
adressées par les inspecteurs, les com-
merçans ou Patrons ou conducteurs
de navires.

Les Parties dui se croiront lésées
Par uite de désordres ou abus arrives
dans un port, ou PDar Pintroduction
de nouvelles taxes au détriment de

la navigation, soit Par H’autzmentation
de celles existantes, ou entin à raison
de toute autre nouvelle charge impo-
sée à la navigation, en duelques par-
ties du Rhin et sous quelque prétexte
que ce puisse Gire, pourront s'adres-
ser, soit à l’autorité compétente du
tieu et du district, soit à l'inspecteur
dans le ressort duquel évyénementa
eu lieu, et en cas qu'il ne leur serait

pas rendu justice sur leurs plaintes,
aà l'inspecteur en chef.

Ce dernier pourra déléguer les
inspecteurs et employés, alin de veri-
lier les faits et abus déenoncés.

Lorsque les plaintes ou faits lui
Paraltront londés, il en donnera con-
naissance à la premieère autorité de-
Partementale ou provincialc et en
demandera justice.

En cas de relus il en fera son rap-

port à la Commission centrale Pour
par icelle éirc statué ce du’il appar-
tiendra.

Pour ne laire soullrir aucun retard
 ceite résolution, Pinspecteur en
ches donnera en méme tems avis de
ce renvoi à l’antoritc départementale
ou provinciale, laquelle sera tenue de
faire ses diligences ponr transmettre
le plus Promptement Possible au com-
missaire de son Souverain, les ren-

seignemens ou instructions qui lui
seront neccssaires.
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ist, dafür zu sorgen, daß gegründeten Be-
schwerden, welche die Aufseher, die Hau-
delsleute oder die Schiffspatrone und Füh-=
rer in Angelegenheiten der Rheinschiffahrt
bei ihm anbringen, schleunig abgeholfen
werde.

Sollten in irgend einem Hafen Unord-
nungen und Mißbräuche sich einschleichen,
an einem Orte auf dem Rheinstrome zum
Nachtheile der Rheinschiffahrt, unter wel-
chem Vorwande es immer sey, neue Ab-
gaben eingeführt, die hier festgestellten er-
höhet oder sonst der Rheinschiffahrt neue
Lasten aufgeburdet werden: so siehr cs Je-
dem,dersich hierdurch verletzt glaubt, frei,
sich an die betreffende Orts= oder Bezirks-
Behörde, oder auch an den Aufseher der
Rbeinschiffahrt, in dessen Bezirk sich der
Vorfall ereignet hat, und wenn hierauf
den Beschwerden nicht abgeholfen wird,
an den Oberaufseher zu wenden.

Letzterer kann zur Erörterung der ihm
angezeigten Mängel und Beschwerden den
Aufsehern und den Rheinzollbeamten Auf-
trag ertheilen.

MWenn derselbe die Angaben oder Kla-
gen für begründet hälr, hat er solche der
betreffenden ersten Departemental= oder
Provinzialbehörde bekannt zu machen und
auf Abhülfe anzutragen.

Erfolgt die Abstellung nicht: so sind
solche Beschwerden von ihm der Zentral-
kommission vorzulegen und bleibt deren
weitere Entschließung ab zuwarten.

Damit diese ohne Ausschub gefaßt wer-
den kann, muß der Oberaufseher die De-
partemental= oder Provinzialbehörde auch
davon in Kenntniß setzen, daß der streitige
Gegenstand vor die Zentral-Kommission
gelangen werde. Jener Behörde liegr es
alsdann ob, zu veranlassen, daß der Be-
vollmächtigte des betreffenden Staats mit
der erforderlichen Instruktion zeitig ver-
sehen werde.



La méme marche sera observée
dans le cas, ou des obstacles sur-
venus dans le lit du Rhin et qdui em-
barrasseraient la navigation, ne se-
raient pas lev#lapremiere occasion
convenallle dui se présente; due l’en-
tretien des rives et des chemins de
halage serait négligé; due les em-
Ployés des droits de navigation par
leur conduite donneraient lieu à des
Plaintes, ou du’'il serait mis de la part

des douanes des entraves à la libre
navigation du Rhin, en opposition
avec le présent reglement.

Arant Touverture de chadque ses-
Sion. Dinspecteur en chef devra pré-
Parer tous les matériaux Propres a
faciliter les travaux de la Commission,
à Iinstruire à fond sur D’état, les dé-
lauts et les besoins de la navigation
et à lui faire les propositions con-
venables sur les mesures, du’il serait
utile de prendre.

Art. 99. Linspecteur enchef pré-
tera serment devant la Commission
centrale entre les mains du président
et Fobligera de remplir avec Rdélilé er
exactitude tous les devoirs, qui lui
sont imposés Parleprésent réglement.

Art. 100. Si la Commission croit
devoir éloitgner Hinspecteur en chef
de son poste, elle pourra, suirant les
„circonstances, mettre en délib ération,
Fil sera simnplement congédié ou tra-
duit en jugement.

Dans le premier Cas applieable
6alement aux retraites pour cause
T##inlirmité, il jouira Tune pension,
qdui sera de la moitié du traitement,
s'il n'a pas eu dix années de service
et de deux tiers, s'il a servi dix années
ot au-delà.

Ceite pensionsera payde delaméme
manieère duc le traitement méme.

Dans le second cas la Commission
centrale décidera, en délibérant de
o. 1296.)
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Eben dieses Verfahren hat statt, wenn
Hindernisse, die un Flußbekte entstehen und
die Rheinschiffahrt beschwerlich machen,
nicht zu der ersten gelegenen Zeit aus dem
Wege geräumt; wenn die an dem Rhein-
ufer und dem Leinpfade erforderlichen Re-
paraturen vernachlässiget werden; wenn
die Rheinzollbeamten durch ihr Benehmen
zu gegründeten Klagen Anlaß geben, oderdie Steuerbeamten, der gegenwärtigen
Ordnung zuwider, die Freiheil der Rhein-
schiffahrt verletzen sollten.

Vor der jährlichen Versammlung der
Zentral-Kommission hält der Oberausseher
alle Materialien bereit, die dazu beitragen
können, ihre Arbeiten zu erleichtern, sie
über den Zustand der Rheinschiffahrt, ihre
Mängel und Bedürfnisse gründlich zu un-
terrichten und ihr nützliche Vorschläge zu
machen.

Art. 99. Der Oberaufseher legt sei-
nen Amtseid vor der Zentral-Kommission
in die Hände des Präsidenten ab und ver-
spricht alle in der gegenwärtigen Ordnung
ihm auferlegte Pflichten treu und genau
zu erfüllen.

Art. 100. Hält die Zentral-Kommis-
sion für nöthig, den Oberaufseher von
seinem Posten zu entfernen; so kann see,
nach Beschaffenheit der Umstände, darüber
berathschlagen: ob er lediglich enrlassen
oder ob er vor Gericht gezogen werden soll.

Im ersien Falle erhält der Oberaufseher,
wenn er noch nicht zehn Jahre gedienk hat,
die Hälfte, sonst aber zwei Drittel seiner bis-
herigen Besoldung als Gnadengehalt. —
Eben dies geschieht, wenn er in Ruhestand
deswegengesetztwird, weil ihm sein Gesund-
heitszusiand nichterlaubt, länger zu dienen.

Die also bewilligke Pension wird auf ebendieseWeise wie dieBesoldung selbst, gezahlt.
Im zweiten Falle enrscheider die Zen-

tral-Kommission in einer, nach Vorschrift
X 2



la manière prescrite Bar l'article 17.
du traité de Vienne, c'est-à-dire, à
la pluralité absolue des voix, quels
seront les tribunaux qui le jugeront
en premieère et seconde instance, et
il sera traité ensuite Consormément à
la sentence, qdui aura 41½ prononce.

Lorsqdu’il 'agira de mettre aut
voix I’'cloignement de D’inspecteur en
chels, il y sera Proccdé par la Com-
mission centrale, de la maniere pre-
scril par l’article 96. pour la nomina-
tion de ce fonctionnaire, dui cepen-
dant ne pourra perdre sa place, #
moins, du’il n’ait Contre lui deux tiers
du nombre des voix mentionnées
dans T’article 95.

Art. 101. Le Rhin sera divisé en

duatee districts rinspection. Le pre-
mier s'élendra depuis Pendroit ou le
Khin derient navigahble jusqu'’i l'em-
bouchure de la Lauter; le second de
la jusqun lembouchure de la Nahe;
le troisième depuis la Jahe jusqu'a
la frontière des Pays-Bas et le qua-
triemc sur le reste de la rivière dans
les Pays -Bas jusqufd la mer.

Il sera nommé un inspecteur à
vie pour chacune de ces inspections.
La France et Bade nommeront le

Premier; la Bariere, llesse grand-
ducalc cit Tassau le secondj; laPrusse
le troisiècme ei les Pays-Bas le qua-
tricme.

Le traitement des inspecteurs ainsi
due leur pension, ’il y a lieu, sera
à la charge des LElats dui les auront
nommés. Ces Itats leur assigneronten
mémetemsleursrésidence dansunedes
villes de Commerce de leur inspection.

Les inspecleurs jouiront dans
Texercice de leurs fonctiions, de la
Iranchisc du Dort de lettres pour
Ietenduc de tous les Etats riverains.

Art. 102. Les inspecteurs pré-
teront serment à la diligence des
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des 17ten Artikels des Wiener Vertrages
vorgenommenen Berathschlagung, und
also nach absoluter MehrheitderStimmen,
welche Gerichte in erster und zweirer In-
stanz ihn richten sollen, und er wird als-
dann nach dem über ihn ausgesprochenen
Urtheile behandelt.

Ueber die Frage, ob der Oberaufseher
entlassen werden soll, wird von der Zen-
tral-Kommission auf dieselbe Weise, wie
bei Ernennung dieses Beamten(Artikel 95)
abgestimmt. Er verliert jedoch seine Stelle
nicht, wenn er nicht wenigsiens zwei Drit-
tel der im Arkikel 95 besiuimmten Anzahl
von Stimmen gegen ssch hat.

Art. 101. Der Rhein wird in vier
Aufsichts-Bezirke getheilt. Der ersie er-
streckt sich von da, wo der Strom schiffbar
wird, bis zum Ausflusse der Lauter; der
weite von dort bis zum Ausflusse der

Nahe; der drikte von der Nahe bis zur
Niederländischen Gränze, und der vierte
auf den übrigen Theil des Stromes im
Niederländischen Gebiete bis in's Meer.

Für jeden dieser Bezirke wird ein be-
sonderer Aufseher für die Rheinschiffahrt
auf Lebenszeit ernannt. Frankreich und
Baden ernennen den ersien; Bayern,
Großherzogthum Hessen und Nassau den
zweien; Preussen den dritten und die Nie-erlande den vierten.

Jeder Aufseher erhält seine Besoldung
und seine etwanige Pension von den Staa-
ten, welche ihn ernannt haben. WVon die-
sen wird ihm auch sein Wohnsitz in einer
rheinischen Handelsstadt seines Bezirkes
angewiesen.

In Dienstsachen wird den Aufsehern
in allen Rheinsiaaten die Porto-Freiheit
gestattet.

Art. 102. Das Amt des Aufsehers,
welcher dazu von den Staaten, die ihn



Etats, qui auront concouru à leur
nomination, de se conformer en tout
au présent réglement. Leurs fonc-
rtions consisteront à faire deux fois
Par annéde la tournée de leur inspec-
tion, d reconnaitre Tétat du lit du
Rhlin et les obstaches que la navigation.
Peut rencontrer, ä visiter les chemins
de halage et à adresser à leurs Gou-
vernemens des rapports détaillés et
circonstanciés sur tous ces objets,
de méme qdue sur les contraventions
au présent réglement, du’ils auront
remarquées dans leur tournée, ou-
dont ils seraient instruits Par d'autres
voies en les faisant cesser immédia-

tement, en tant qu’ils y seront auto-
risés. IlIK instruiront Pinspecteur en
chef du résultat de leurs opérations.

Ils ne pourront reccroir aucune
rétribution pour raison des plaintes
Portées devant eux.

Arr. 103. Chaque Etat riverain
nommera le nombre des emplojés
des droits de navigation du Uhin
nécessaire au serrice rétgulier de ses
bureaux et dà la prompte expédition
des patrons ou conducteurs et leur
fera Dréter serment de se conformer
au Présent réglement.

Le montam de leurs traitemens
et de leurs pensions, en cas de re-

traite, sera également réglé par le
Souverain au service duquel ils sont
attachés.

Dans aucun Cas il ne pourra leur

Etre alloué des droits cCasuels, qui
seraient en tout ou en partie à la
charge des patrons ou conducteurs.

Lorsqu'un bureau appartiendra
à plusieurs I#ats, il leur sera libre
de ventendre sur le mode de con-

courir à la nomination des employés.

Art. 10f. Les employs des droits
de navigation, qduelque soit leur

(No. 1296.)
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ernannt haben, auf die gegenwärtige
Ordnung verpflichtet wird, befleht darin,
den ihm angewiesenen Bezirk zweimal imJahre zu bereisen; die in bem Flusse ent-
standenen Schiffahrts-Hindernisse zu un-
tersuchen; den Zustand des Leinpfades in
Augenschein zu nehmen, und hierüber so-
wohl, wie über alle der gegenwärtigenOrdnung zuwiderlaufende Wängrl die
er entweder auf seinen Reisen entdeckt,
oder durch eingezogene Berichte vernimmr,
seine Regierung durch genaue Berichte zu
benachrichtigen, oder, sofern er von ihr
dazu ermächtigt ist, diese Mängel sogleich

abzusiellen. Ueber den Erfolg seiner Be-
mühungen und Vorschläge benachrichtigt
er den Ober-Aufseher.

Die Aufseher dürfen wegen der bei
ihnen angebrachten Beschwerden keine
Sporteln annehmen.

Art. 10.3. Jeder Staat ernennt selbst
die an den Zollstellen seines Gebietes zum
regelmäßigen Dienste und zur schnellen
Abfertigung der Schiffspatrone oder Füh-
rer erforderlichen Zollbeamten, und ver-
pflichtet sie eidlich auf die gegenwärige
Ordmung.

Die Besiümmung ihrer Besoldungen
und ihrer Pensionen, wenn sie in Ruhe-
stand versetzt werden, bleibt ebenfalls dem
Gutbesinden des Landesherrn einzig an-
heim gestellt.

Neben-Emolumente, wozu der Schiffs-
patron oder Führer etwas beizutragen
hätte, dürfen in keinem Falle eingeführt
werden.

Wo der Rheinzoll für gemeinschaftliche
Rechnung mehrerer Rheinstaaten erhoben
wird,bleibr es den betreffenden Regierungen
übcrlassen, sich über ihre gegenseitige Kon-
kurrenz zu den Ernennungen zu vereinigen.

Art. 104. Die Rheinschiffahrts--Be-
nten, zu welcher Klasse sie immer gehs-



Grade, ne pourront trahquer eu-
mämes, ni vassocier á aucun com-
merce, meme en commandite ou en

Darticipation. ç
Les concussions er la corruption,

denominations sous lesquelles sera
cgalement comprise toute acceptation
de cadeaux duelcondues, ollerts Par
les redevrables des droits de navigation
eux-mémes ou par d’autres Personnes
pour leur combte, entraineront dans
lous les cas la destitution, sans prée-

judice des autres Peines Portées Par
la loi. =

Xrt. 105. Tous les employés des
droits de navigation sont tenus de
#aire leur service en personne. Lors-
qu'ils ddeirerontobtenirun Congepour
un tems limité, ils derront Vadresser
à leur supérieur immediat, qui pren-
dra des mesure“, Dour assurer la con-

tinuation rätulière du service, dont
hemployé absent estchargé. #

Les inspbecteurs Fadresseront à
cette lin aux autorités competentes
de leurs Gouvernemens respectils,
Sauf à en donner connaissancc à l'in-
specteur en chef.

Art. 106. Toutes les dépenses
locales, y compris les traitemens er
pensions des employ"s des droits de
naviganon, sont à# la charge exclu-
Sive des Dals, auxquels appartient
Ila Perceblion des droits. #

Art. 107. II n!y aura Pas Tuni--
(orme déterminé Pour les employés
des droits de navitgation, le soin en
Ctant abandonné àchadue Gouverne-
ment riverain.

Les bateauk ei nacelles des droits

de navigation porteront le Darillon
de celui des Etats riverains, audluel
ils appartiennent, mais Pour les dé-
Sitzner comme destinées au serrice des
dcoits de navigation, il y sera ajoute
le mot „Rnurxus.“
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ren, durfen weder selbst Handel treiben,
noch sich mit einer Handlung verbinden,
selbst nicht als Kommandit-Gesellschafter
oder Theilhaber.

Konkussion oder Bestechung, zu wel-
cher letzteren Klasse auch jede Annahme
eines Geschenkes von Zollpflichtigen oder
für deren Rechnung gehört, ziehen auf
jeden Fall, vorbehaltlich der übrigen ge-
setzlichen Strafen, die Diensientsetzung
nach sich.

Art. 105. Alle Rheinzollbeamten sind
schuldig, ihren Dienst in eigener Person zu
versehen.— Wunschen sie auf bestimmte
Zeit Urlaub zu erhalten: so haben sie sich
deshalb anihren ummitkelbaren Vorgesetzten
u wenden, welcher alsdann durch zweck-
ienliche Maaßregeln für die regelmäßigeFortsetzung des dem abwesenden Fllteemsh

ten obliegenden Dienstes Sorge trägt.
Die Aufseher wenden ssch zu diesem

Behufe an die kompetente Behörde ihrer
resp. Regierung, müssen aber auch dem
Oberaufseher davon Kemmniß geben.

Art. 106. Alle Lokallasten, wozu
auch die Gebälter und Pensionen der Zoll-
beamten zu rechnen, sind ausschließlich für
Rechnung der Staaten, welchen die Abga-
ben gehören.

Art. 107. Jeder Regierungder Ufer-
staaten bleibt es Uüberlassen, welche Unisorm
sie ihren Rheinzollbeamten geben will. —
Eine allgemeine Uniform für sämmtliche
Rheinzollbeamte wird nicht eingeführt.

Die Schiffe und Nachen der Rhein-
zollverwaltung führen die Flagge desjeni-gen Staates, welchemsie angehen ; jedoch
zur Bezeichnung ihrer Bestimmung für die
Rheinzollverwaltung, mit dem Zusatze des
Wortes „henune.“



Art. 108. S'il arrive (ce qu'à Dieu
ne plaise) que la guerre vienne à avoir
lieu entre quelques-uns des Ltats
Situés sur le Khin, la perception des
droits de navigation continuera d se
faire librement, sans qu’il y soit ap-
Dorté Tobstache de part ni dPautre.

Les embarcations et personnes
employées au sertice des droits de
navigation joniront de tous les priri-
leges de la neutralité; il sera accordé
des sauvegardes pour les bureaus et
les Caisses des droits de navigation.

Titre X.
isc a exgention des

Précecdentes.
Art. 100. Le présent réglement

aura force de Convemion etne pourra
Ssubir des changemens qdue d'un com-
mun accord.

Les expeditions authentigues rati-
lices Par les I#tats riverains en seront
changées à Mayence dans T’espace
de deux mois à dater de la signature.

II Sera mis à cxecution le trente-

u ieme jour apres l’échange des rati-
lications. Seront abolis à partir du
meme jour tous les droits actuelle-
maent Cistans sur la navigation du
HKhin, qui ne Ssont pas ekxbressément
conserves parile Présent roglement.

Alaynce, le 31. Alars 1831.

(L. S.) Aicer.
(I. S.) de I½%.
(l. S.) NeR#iW
(L. S.) George Charles dug.

erdler.

(L. S.) de Nocss##er.
(L. S.) J. K#% Co#erd.
(L. S.) MWenri Dehees.

(No. 1206.)
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Art. 108. Sollte zwischen einem oder
dem andern Rheinuferstaate (was Gott
verhüten wolle) ein Kriegszustand cinrre-
ten: so dauert die freie Erhebung der
Rheingollabgaben fort, ohne daß derselben
von einem oder dem andern Theile Hinder-
nisse in den Weg gelegt werden dürften.

Den im Verwaltungsdienste der Rhein-
zollabgaben verwendeten Schiffen und an-
gestellten Personen kommen alle Vorrechte
der Neutralität zu statten; auch werden
Schutzwachen (Sauvegardes) für die
Rheinzollstellen und Kassen bewilliget.

Zehnter Titel.
Von der Vollzichung vorstehender

Bestimmungen
Art. 109. Diese Rheinschiffahrksord-

nung gilt als ein Vertrag, der nur mit all-
seitiger Bewilligung eine Abänderung er-
leiden kann.

Die von den Staaten des Rheins ge-
nehmigten und mit der Ratiftkation verse-
henen Urkunden desselben werden, längsiens
in zwei Monaten vom TagederUnterzeich-
nung an zurechnen, in Mainzausgewechselt.

Den ein und dreißigsten Tag nach er-
folgter Auswechselung wird die Ordnung
in Vollzug gesetzt. Alle auf der Rhein-
schiffahrt bis jetzt haftende Lasten, welche
darin nicht ausdrücklich beibehalten sind,
sind von eben diesem Tage an abgeschafft.

Mainz, den 31sien März 1831.

(I.. S.) Büchler.
(L. S.) von Nau.
(L. S.) Engelhardt.
(L. S.) Gcorg Karl August

Verdier.
(L. S.) von Roßler.
(L. S.) J. Bourcourd.
(L. S.) Heinrich Delius.
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Litt. A.

[Tablea u

des articles de commerce, dui Payeront lors de leur Passage

Par le territoire des Pays-Bas, depufs

Krimpen ou Gorcum.,
jusqud la pleine mer

un droit fixe plus ou moins élevé que celui établi par Particle 4.

de la convention relative à la navigation du BRhin

131½ Cents par 50 livres des Pays-Bas pour la remonte,
9 descendente.

Articles qui payeront un droit lxc plus élerk.

Taux du droil à payer

arquintal de 50 lirres

des Pays-Bas poids
brut tant pour la re-

monte qduc pour

la descente.

bos et congo gro... Hl. 1. 48 Cent.

rtoutes autres espèces de thé .. 2. 80

breeeer — 90

20rafliné, ..... ......
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Litt. A.

Nachweisung
derjenigen Handels-Artikel, welche bei ihrem Durchgange durch das

Niederländische Gebiet von

Krimpen oder Gorcum
bis in's offene Meer

an festbestimmter Abgabe mehr oder weniger als den, durch den
Artikel 4. des Rheinschiffahrts-Vertrages festgestellten Abgabensatz

von 13 Cents für 50 Pfund Niederländischen Gewichtes stromaufwärts,
9 stromabwärts

zu zahlen haben.

Handels-Artikel, die einem höheren Satze an festbestimmter Abgabe
unterliegen:

Betrag des Abgaben=
Satzes für einen Zent-
ner von 50 Pfund Nie-

derländisch Brutto-Ge-
wichtes, sowohl für die
Fahrt aufwärts als für

die Fahrt abwärts.

Th Boé und groben Congo. 4Guld. 48Centen.Thec ..

alle andere Theesorten 2 80

rohes Kochsal .. 90Salz b ß
raffinirtes Kochsazzz...7 20

Jabrgang 1831. — (No. 12%.
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· « Taux du droit à payer
I. Articles, qui payeront un droit fixe moins Par quintal ou 50 livres

élevé: des Pays-Bas poids
brut.

Pour our
la remonte. la descente.

1. Cendres non lessirktesasaa...
2. Fer en gucuses ct ler non ouvre
3. Mincrai de calamien ..
4. Bleds de toute espèce. . . . . .. ....................

5. Légumes sccs
6. Ecorcesàaaannnnu-.............3#cents.21cents.
7. Farines el gruaux de loute peee .......·..·. .·....... .
S.lon...........·............... ..... ..

9.dcmcnkcsct graines de ioule space .... .. .
10. Pierres de lalll, à carreler, menles, sieme à aiguiscr.
11. Goundron sN—N—n—nssssssss——————————n—n————
12. Terre et roche alumineuiess......
13. Bois à bruler de toute espece et charbons de bois . . . . . ..

14. Tous les mindrais, non spéecialcment nommés. ...-...
15.l’l.ittc.·..·.... ..·.... .........

16.Chnux..·.....·..... ...·.......·.·.. ..........·.......

17. Tuiles ct briqucs - «- 1 ceni.
18. Honille
19. Ardoisees E ...-. ...-»

V.Polcricc0nnnunc.....·.·.·..........·.·.... ..........

21. Tourbe et charbons de tourbe
22. Terres el Pierres vitriolings
2B. Beurre frais en pieces isole.......
24. Engrais ct amendlrmicnne, lels duc cendreslessin Ges, dicnnges

de sabridues ct marnes, imiers ceo.........
25. Ous;;;;.......
26. Terres ordinaires, «
27.Iascmcd.itpan...... E—
2B. Poissons vivans .... . .. . .. .. . . . .. ·........... .....

29 Herhbes à pature, foin et roseaux .. . . . . . . . .. . . . ..

30. Herbes potagères et produits cle jarcin. , lels duc cdes fleurs, / so cent
des ligume. des racines comeslibles

31. Volaille.
32. Latt........................................
listkttnlssmiq.............. ...-... ...-...··.

MM. Pierres à batir et à paver
35. Paille ci chaume
36. Animaung bibens. ..·.......... .-

Ill-Ledroitfncesurlesboisdecharpentecrdeconstructjonsepayem
äPaiuIecubcdcsPays—B-18cnsuimntlcsproportjonsftxöespar
l'addition Litt. C. au tarif du droit ordinaire de navigation sur le Rhin.

Sitguék: Büchler. de Nau. Engelhardt. Verdier.
de Rocsster. J. Boucou Delius.
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EZGn##êZSF
27. Faschinen zum Wasserbau

30. Lebende Thierrerr.

— 437—

. —.. . , Betrag des Abgaben-

 Handels-Artikel, die einem niedrigeren Satze Snges für einen 8
an festbestimmter Abgabe unterliegen: oder 50 Pfund Nieder-

länd. Brutto-Gewichtes.
—.—
Für die Fahrt Für die Fahrtaufwärts. abwärts.

Unausgelaugte A2sbhe.
Gußeisen in Gänsen und Masseln, und Roheisen

. Galmeirztztzzz............

dn aller Art ......................................
. Loh ............................................. skCentchcntcm

Sämereten allekA....................................

Blchauutc Bruchstccne zu Fußbdden, Mühlensteine, Schleifsteine,Ther...
Alaunerde und Alaunstien..........
Brennholz von allen Gattungen und Kohlen daraus

Alle nicht besonders genannte rohe Ergggege....—
. Gebrannte teine aller Art. ... .. .. .. ... . . .. .. .... .... ... 1 Cent. Cent.

. Steinkohlen

EELLIIIIIIIII
. Gemeine Topferwaare

Torf und Torfkohlen .... . . .. .. ..... .. .. ..... .. .. .. . . ...

2. Vitriolsteine oder itrioledee
4Frische Butter in einzelnen Stüken
. DunPcr aller Art, als: ausgelaugte Asche, Mbfflle von Fa-briken zum Düngen, Mergel, Stallmist u. . v.

(
kfl., Kliii

(
S

. Ei

. Gemeine Erden, wie Sand, Lehm c. .. .. .. .. . .. . . . . . . . ..

C-

AF Lebende Fissee..
29. Futterkräuter, Heu und Schlltttt.
 Frische artengewächse, als: Blumen, Gemüse, genießbares

Wurzelwerk
. Ocflugel
. Milch

33. Fücche Obst ..........................................
.GcbrochencBauundPflasicksteme.......................

35. Stroh und Spreu

 , Cent.

III. Von Bau= oder Nutzholz wird die fesibestimmte Abgabe nach der Niederlän-
dischen Kubik= Elle und nach den, im Tarife der gewöhnlichen Rhein-Zollabga-
ben sub Litt. C. festgesetzten Verhältnissen entrichtet.

Gez.: Büchler. von Nau. Engelhardt. Verdier.
von Roessler. J. Bourcourd. Delius.

(No. 1296.) V2
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Litt. B.

Tar i .t
des droits de reconnaissance, Payables dà chaque bureau de perception,

en proportion de la capacité des embarcations, naviguant sur le Rhin.
*

Pour une embarcation de —

50 à 300 quintaux de 50 kilogrammes. ........... — 10

300 600 — 90

600 1000............ 1 83
1000 1500 ....... 3 —

1500 20000 . .. 4 50

2000 2500 « 6 —

2500 3000 . .. 7 50

3000 3500 . .. 9 —

3500 4000 10 50

4000 4500 . 12

4500 5000 . ... 13 50

5000 quintaux et au-dessus .... 15 —

Dans le cas o un bureau de perception serait entièrement sup-

Primé, les droits de reconnaissance qui Fy percevaient jusqu'alors, se-

ront perçus au bureau précédent pour les embarcations qdui continne-

ront leur voyage au delä du bureau supprimé.

Mayence le 31. Mars 1831.

Signe: Büudier. de Nau. Engelhardt. Verdier.
de Roessler. J. Bourcourd. Delius.



Litt. B.

Tarif
der Gebuhren, welche von den Schiffsgefaßen bei der Schiffahrt auf dem Rheine,

nach Verhaltniß ihrer Ladungsfahigkeit, an jeder Zollstelle zu erlegen sind.

Fur ein Fahrzeug von drants Cis

50 und unter 300 Zentnern, der Zentner zu 50 Kilog.4 — 10
J00 600 .. — 90

600 10002 1 83

1000 1505002 3 —

1500 2000 4 50
2000 250500 .... 6 —

2500 3000 7 50

3000 31505000 9 —

3500 4000..e 10 50

4000 450500000 12 —

4500 50002 13 50

5000 Zentnern und darübhber: 15 —1

Wird eine Zollstelle ganz aufgehoben: so werden die bisher daselbst erhobe-
nen Schiffsgebühren an der vorhergehenden Jollstelle von denen Schiffen mirerho-

ben, die ihre Fahrt über die aufgehobene Zollstelle hinaus fortsetzen wollen.

Mainz, den 3u#sten März 1831.

Gez.: Büchler. von Nau. Engelhardt. Verdier.
von Roessler. J. Bourcourd. ODelius.

No. 1290.)
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Tarit
des droits de navigation du RHRhin.

Pour tous les objets transponés Ppar la Bhin, moins due par une
exception formelle à la regle, les droits W’aient 6 modérés,

Oon Payera par quintal:

Pour la distance

de

En descemdant

au

burcau de

En remonlank

—

—— GL

la fronticre de
Bade ct de
France . ....

Brisa ....

Strasbourg
Neubourg ..
Maunheim . . ...

Caub ..........

C. obleuer ......
(oblu1cc......
Andcrmc11».»
juz.........·.

——

—22222222
8
Cologne . . . . . ..

Düsscldorl
Auhrortt
Wesck ....

Lobith. . . . . . ...

7 Vrerswyk.

Lobith. . . . .. . ..

Tiel . .. ........

Cologne..Husselllonr .. . ..
Rubrort .......

c

la frontière entre
les Pays- as et
la Prusse près
de Schenken-
SChanz. .. .. ...

Vreeswyxk. . . . ..

Krimipen . .. .. ..

Brisac. .. ...
Brisac . .. ... ...

Strasbourg . . . ..

Neubourg ...... «

M.mnlntm.·...

(Iolo-,:tic...·...
Diiss(-l(lurl·..».

Rubrort .

Endeneeacksnt

IeLerI
au bureau de

En des cendant
le Waal

au bureau de

Tiel..Lobith. . . . . . . ..

Gorcem Tiel ·

au

burcau de

2
LBrisac . . .......20

Strasbourg . . . .. 19

Neubourg . . . . .. 22

2 Mannheim. 33

Mlayence.. 28
Caub . . . . . . . ... 3

Coblence . . . . .. 16

Andernach 8
Linz . ..........47
Cologue . . . . . .. 7

Hüsscllorb 17
Rubhrort ... 11
Meschl...11

Lmmerich .. 15

Fn remonlant

le Leck

an bureau de

Vreceswoxk.. . . . . 18

Kriuien . . . . . .. 10

En remontani

Ie Waal

au bureas de

 . . . . .. . .. 16

Gorcum 12
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Litt. C.
Tarif

für den Rheinzoll.

Von allen Gegenständen, welche auf dem Rheine verschifft werden und die nicht
ausdrücklich ausnahmsweise geringer belegt sind, wird für den Zentner

an Rbeinzoll erhoben:

Für die Rheinstrecke Bei der Fahrt
—— – ———

abwarts aufwarts
bi an der Zollstelle an der Zollstelle

zu zu

1/ der adisch- 5 5*5
ranzösischen — —

Branze. . . . ... Breisach Breisach 13 90Breisach .. . . . . . . 2000

2 Breisach . . . . . . .. Straßburg.. deogl. 1200 Straßburg. 1940
3 Straßburg Neuburg.. Straßburg 150 Neuburg .. 22 80
4 Neuburg . . . . . Mannheim . . . .. Neuburg 2252 Mannhei . ....3387

5 Mannheim . . . . . Mainz . . . . . . . .. Mannheit . ....180 Mainz...2821
6 Mainz . . . . . . . .. Caub . . . .. .. ... Mainz . . . . . . . . . 8195Caub . . . . .. 13 45

7 Caub . . . .. . . ... Coblenz Caub..100 Goblens ........ 1009
8Coblenz .. Andernach Coblen 550 m„5
9 Coblenz.. .....Andernach...... » **pb anderch ...... 830

10 Andernach Linz.. Andernach ......310 eLinz . . .. . . . . . .. 4|70

11 Linz Ceaeln inz..1180 Can 170
12 C. Dusseldorf . .....Coöln . .. . . .. . ... 11166 Dusseldorf . . . . . . 1740

13 Dusseldorf ......RNuhrort.. . . . . .. Dusseldorf ......730 Ruhrort . . . . . . .. 1110

14 Ruhrort .......Wesel..........Ruhrort........7130Wesel..........11½
151 Wesel .........Niederländisch=

Prauft. Grenzeei Schenken-
schanz Wesel ..... .... . 1030 Emmerich . . . . .. 150

Wenn den Leck Wenn den Leck

abwärts aufwärts
gesahren wird, an der gefahren wird, an der
Zollstelle zu Zolistelle zu

16Lobith. . . .. .. ... Vreeswyck ......Lobith... ... .... 12 »Vreeswyck . . . . . . 18

17| Vrecowck. Krimpen Vreeswyk ...... RKrimpen 10%
Wenn die Waal Wenn die Waal

abwärts aufwärts
gefahren wird, an der defahren werd, an der
Jollstelle zu Sollstelle zu

18|/Lobitt Tiel Lobith . ........11c4 Tiel...160
19 Tiel Gorcum . . . .. ... Tiel 81 »Gorcum . . . . . ... 1



— 142

Exceptions. Ausnahmen.
4. Les articles suivans ne serontPassibles W A. Ein Viertel von obigen Tarifsätzen wird

esdu payement du quart par quintal
droits respectift fircs par le tarif ci-dessus:

1) Cendres non lessivées;
2) Fer en gucuse el ser non ouvré (Guts-

eisen in Gäusen u. Masschn, u. Roheisen);
3) Minersi de calamine;
4) Bleds de toutc espece;
5) Légumes secs:
) Ecorccs à lan:
7) Farines ct gruaux de toute espece;
8) boir;
9) Scmenccs et feies de loutc espece;) Pierres de laille à carreler, meules, pier-

res à aiguiser;
11) Goudron:;
12) Sel.

entrichtet von:

1) ungelaugter Asche;
2) Gußeisen in Gänfen und Masseln, und

koheisen;
3) Galmei-Erz;
4) Getreide aller Art;
5) getrockneten Hülsenfrüchten;
6) Lohrinde;
7) Mehl und Grütze aller Art;
 Nech;
9) Sämereien aller Artz

10) behauenen Bruchsteinen zu Fußbboden,
Mühlensteinen, Schleiffleinen;

11) Theer;
12) Salz;

Les arlicles suirans, du vinglieme des B. Ein Zwanzigstel des Tarifsatzes wi
droits respectils fincs par le taril ci-dessus;

1) Terre ct roche alumineuse;
2) Bois à bruler de toute eshecc el char-

bous i#e bois:
3) Tous les minerais

nommes;

4) Platre;
5) Chaux;
0) Tuiles et briques de toutes sortes;
7) Honille;
S) Ardoiscs:
5) Polcric commune:
 ) Tourbe ei charbons de tourbe;
11) Terres et pierres vitrioliqucs;:

richtet von:
1) Alaun-Erde und Alaun-Steinen;
2) Brennholz von allen Gattungen und

Kohlen daraus;
3) allen, nicht besonders genannten, rohen

Erzen;
4) Gips;

7

6) gebrannten Steinen aller An;
7) Steinkohlen;
8) Schiefersteinen;
9) gemeiner Topferwaare;10) Terf und Torfkohlen;

11) Vitriol-Steinen oder Vitriol-Erde;
 He droit de navigation sur les bois de char# C. Es wird von Bau= oder Nutzholz der Zoll

pente et de construction se Percchrn au
meire cube. Savolr:

1) Le melre cuhe de bois dechene, orme.
freäuc, Crisicr, Dolrier, pommier el de
cournouiller, pa) era;

— aval autant que quatre quintanx de
marchandiscs, conlormementà la pre-
miere colonne du tarif ci-deseus;
en amont anlant quc deux quintausx ct
demi de- minncbndes. conlermemoent
à la scconde colonne du du taris.

S

2) Le mètre cube de bois de pin, sapin.
meleze. helrc, peuplier. rahle et autres
hois blanes où bois résineux payera
de méeme:
 en aval aulant duc deux uintaur de

marchandlises, conlormemem a la bre.
mierc colonnce du taril ci- dessus:

nach kubischem Maaße entrichtet, und zwar:

1) von Eichen-, Ulmene, Eschen-, Kirschen-,
Birn-, Apfel= und Kornelholz, von
einem Kubikmeter:

a) bei der Fahrt abwärts, so viel wie von
vier Zentnern nach der ersten Geldspalte;

b) bei der Fahrt aufwärts, so viel wie
von zwei und einem halben Zentner nach

der weiten Geldspalte des vorstehen-den Tarifs;
2) von Fichten-, Tannen-, Lerchen-, Buchen-,

Pappeln-, Erlenholz und andern weichen
und harzigen Holzarten, von einem
Kubikmeter:

a) bei der Fahrt abwärts, so viel wie von
zwei Zentnern nach der ersten Geldspalte;



5) en amont autent #an duintal et un
duart de marchendises conformément
ala seconde colonne du dit tarif.

D. Au lieu de tout droit de navigation on ne
Payera due le double droit de reconnais-
sance tarilé, lorsquc le chargement du ba-
teau n’est composé qdue de:

), Beurre frais en pieccs isolces;
2) Engrais el amendemens. tels duc cendres

lessivées, vidanges de labriqucs ct mar-
nes, fumiers;

3) Oeulfs;
4) Terres ordinaires, telles que sable, terre

Grasse eltc.;
5) Fascines à épines;
6) Poissons vivam;
7) Herbes à päture, foin ei roscauz;

8) Herbes potageres et produits de jardin,
tels que des fleurs, des legumes, des
racines comeslibles;

5) Volaille;
10) Lait;
11) Fruits frais;
12) Pierres à batir ct à paver;
13) Paille et chaume;
14) Animaux vivaus.

Lorsqu’une cargaison dec articles ne
depassera pas 50 quintaux, il mien scra rien
paycè; si au contrairc le balcau cst encore
charge d’autres objcls, il en scra payc le droit
fixé par le taris.

Mayence le 31. Mars 1831.

Büchier. de Nau. Engelhard.

Ierdier. de Rössler.

J. Bourcourd. Delius.
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b) bei der Fahrt aufwarts, so viel wie
von einem und einem viertel Zentner
nach der zwei'en Geldspalte des vor-
stehenden Tarifs.

D. Anslatt der Tarifsätze wird bloß die Schiffs-
ebühr, nach dem besondern Tarife für die-Aete, noch einmal, mithin überhaupt doppelt

erhoben, wenn die Ladung des Schiffes
lediglich enthält:

1) Frische Butter in einzelnen Stücken;
2) Dünger aller Art, als: ausgelaugte

Asche, Abfälle von Fabriken zum Düngen,
Mergel, Stallmisi rc.;

3) Eier;
4) gemeine Erden, wie Sand, Leh

5) Faschinen zum Wasserbau;
6) lebende Fische;
7) Futterkräuter, Heu und Schilf;
8) Frische Gartengewächse, als: Blumen,

Gemüse, genießbares Wurzelwerk;

9) Geflügel;
10) Milch;
11) frisches Obst;
12) gebrochene Bau= und Pflastersteine;
13) Stroh und Spreu;
14) lebende Thiere.

Wenn ein Schiff von diesen Artikeln nicht
überhaupt fünfzig Zentner geladen hat, bleiben
sie ganz außer Betracht und frei; wenn da-
gegen das Schiff noch andere Gegenstände
geladen hat: so ist der dafür bestimmte Zoll
noch besonders zu zahlen.

Mainz, den 31sien März 1831.

Bächler. v. Nau. Engelhardt.

Verdier. v. Rößler.

J. Bourcourd. Delius.
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Bemerkung.Lil.D.
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Protocole
joint à la convention et au ráéglement

sur la navigation du Rhin en date du
31. Mars 1831. relatif au 2. alinda de
Tarticle 11. du dit traité.

Fnaer. Le commissaire de France
a honneur de présenter la décla-
ration à laquelle se rélère l’alinda
addirionnel de T’art. 11. du projet,
réglement.
»Le Gouvernement français ne

pouvant, sans compromettre les in-
térèts généraux du commerce natio-
nal, adhérer purement et simplement
aux articles9., 10. et 11. du réglement
ci- annexé et désirant toutesois prou-
ver au Gouvernement des Pays-Bas,
comme aux autres Etats riverains du

Rhin, sondésir sincère de contribuer
avec eux à vivisier la navigation et le
commerce de ce tfleure, consent à
modisier le régime actuel de ses
douanes parles dispositions suivantes,
lesduelles auront la méme sorce er
vitzueur due si elles étaient inserces
au retlement.

„ 1) Les marchandises et denrées
Ccomprises en Uétat ci-joint seront re-
cucs à l’entrepot r&amp;el de Strasbourg,
aux conditions de larticlke 25 de la loi
du 8 lloréal an Xl, de l’article 11 de
la loi du 17 mai 1820 ei des régle-
mens antérieurs dqui ont fondeé le dit
entrepot.

„2) Celles de ces marchandises on
denrées dui Proriennent des pays
d’outre mer, ou qui sont ile produit
des contréecs riveraines du Rhin si-
tuses au-dessous de Mayence devront
avoir été chargées dans ce dernier
Port ou en aval.
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Protokoll
zu der Uebereinkunft und Rheinschiffahrts-Ord-

nung vom Zlsten März 1831. in Betreff des
Lten Alinca des Art. 11. des besagten Trak-
tates gehörig.

Frankreich. Der Bevollmachtigte hat
die Ehre, die Erklärung vorzulegen,
worauf sich der Zusatz zu dem Arri-
kel 11. des Reglements= Entwurfs
bezieht:
„Da die französische Regierung, ohne

die allgemeinen Interessen ihres National=
handels zu benachtheiligen, nicht unbe-
dingt den Artikeln 9., 10. und 11. des hier
beiltegenden Reglements zustimmen kann;demohnerachtet aber doch wünscht, der
Regierung der Niederlande, so wie denübrigen Iemuferstaaren, ihren aufrichti-
gen Wunsch zu erkennen zu geben, mit
ihnen beizutragen, die Schiffahrt und den
Handel dieses Stromes zu beleben: so
willigt sie ein, ihr gegenwärtiges Mauth=
gesetz durch nachstehende Verfügungen,
welche dieselbe Gesetzeskraft haben, als
wenn sie in das Reglement selbst einge-
rückt wären, zu modifzziren.

„1) Die Kaufmannsgüter und Kolo-
nialwaaren, welche auf dem anliegenden
Etate verzeichnet sind, werden in dem
wirklichen Entrepot zu Straßburg aufge-
nommen; nach den Bedingungen des Ar-
tikels 25. des Gesetzes vom Sten Florcal
Jahr XI., des Art. 11. des Gesetzes vom
1ten Mai 1820. und der früheren Ver-
ordnungen, nach welchen dieses Entrepot
gegründet wurde.

„2) Jene dieser Kaufmannsgüter oder
Kolonialwaaren, die aus Ländern jenseits
des Mceres herkommen, oder die das
Produk rheinischer Uferstaaten unterhalb
Mainz sind, mussen entweder in letzterem
Hafen oder zu Thal geladen worden seyn.



„3) Elles pourront étre réexpé-
diées en transit par tous les points,
à l'exception de celles que désigne
l'article 22 de la loi du 28 avril 1816,
lesquelles ne pourront lêtre que par
le Rhin ou par le canal pour ressortir
par Huningue.

„ 4) Elles ne pourront étre assu-
jetties, soit pour ’entrepôt, soit pour
le transit qu’au simple droit de ba-
lance de 15 centimes par cent francs
de valeur, ou 25 centimes par quintal,
Poids de marc, au choix du rede-
vable.

½ 5 ) Celles des dites marchandises
dui se trouvent désignées par l’ar-
tiche 22 de la loi du 28 avril 1816 ne
Pourront en aucun cas, qucique re-
cues &amp; Pentrepéôt de Strasbourg, étre
déclarées pour la consommation in-
técrieure: elles devront tonjours res-
suortir ainsi du’il a é61 dit plus haut.

„ O) Si les batimens dui entreront
dans III„ pour arriver à Pentrepôt
de Strasbourg, ont des magasins ià
Pavois solides et entierement séparés
des chambres et autres endroits ac-

cessibles aux gens de l’équipage, ils
ne seront assujettis à la Wantzenau,
du'’au plombage des &amp;coutilles dont
la douane assurera d'ailleurs la lerme-
trture par des cadenas àclef ouäcom-
binaison, des scellés et tous autres
moyens qu'’elle jugera à Propos dem--
Ployer, ensemble ou séparément,
ainsi que par Pescorte de ses prüpo-
sés qu'il Iui sera toujours loisible de
placer à bord.

„7) Les marchandises qui ne se-
ront pas expédices en droiture de la
Wantzenau alluninguc dans desböüti-
mens, dont les écoutilles soient fer-
mées Ccomme il est dit ci-dessus, se-
ront assujetties au plombage, soit à
la Wantzenau, seit à la sortie de len-
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„J) Sie können auf allen Punkten,
als Transitgut, weiter verführt werden,
mit Ausnahme jener, welche der Art. 22.
des Gesetzes vom 28sten April 1810. be-
zeichnet, indem diese solches nur mittelst
des Rhems oder des Kanals können, um
durch Hüningen wieder auszugehen.

„14) Sie können, sey es durch das
Entrepot, sey es für den Transik, nur
der einfachen Waage-Gebühr von 15 Zen-
timen von 100 Franken Werth, oder von
25 Zentimen per Zentner Markgewichr,
nach der Wahl des Steuerpslichtigen, un-
terworfen werden.

„5) Jene von genannten Waarcn, die
sich in dem Art. 22. des Gesetzes vom
28sten April 1810. verzeichnet simnden,
können in beinem Falle, obgleich in der
Entrepot zu Straßburg aufgenommen,
zum innern Verbrauche erklärt werden: sie
müssen immer wieder ausgeführt werden,
wie dies weiter oben gesagk ist.

„0) Wenn die Fahrzeuge, die in die
Ill schiffen, um in das Entrepot von
Straßburg zu gelangen, mit Magazinen
versehen sind, die solide Scheidewände
haben, und gänzlich von den Zimmern und
andern von der Schiffsmannschaft zu-
gänglichen Orten getrennt sind: so sind
sie auf der Wantzenau nur der Verbleiun
der Luke unterworfen, wovon die Mautß
übrigens dieVerschlichung durch Vorlege-
oder Kombinations-Schlöosser, durch Sie-
gel und andere Mittel, welche sie für gut
smdet, anzuwenden, zusammen oder ge-
trennt, so wie durch Oouanen-Begleitung,
welche ihr ummer freisiehen wird, an Bord
zu geben, sicherstellen wird.

„7) Die Waaren, welche nicht geraden
Weges von der Wantzenau nach Hüningen
in den Fahrzeugen erpedirt werden, deren
Zugänge so verschlossen sind, wie oben
gesagt ist, sind der Verbleiung unrerwor-
sen, entweder auf der Wantzenau, oder
bei dem Ausgange aus dem Emrepot von



trepôt de Strasbourg. Dans le cas
ci-dessus le Plombage sera double,
il F’agit de marchandises fabriquées
dui, à ’état ci-joint, sont mardußes
d'un astérisque (). Celles des mar-
chan dises labriquées qui, à Tétat ci-
joint, sont marquées de deux asté-
riques (7) devront étre Présenteées
dans des caisses en bon état.

vtoS) Tous les bätimenseappartenant
aux HElats riverains du Bhin ou des
conlluents de ce fleuve seront assi-

milés aux bätimens français, par rap-
Port aux droits ei äl’exercice de lana-
vigation sur I’ll jusd’Strasbourg. La
méme faveur est de plus éicndue
auk Dätimens Neerlandais pour le
transil des marchandises admises
u Pentrepöt, depuis Strasburt
jusquä lluninguec par le canal
du Rhöne au Rhin.“

Le Commissaire desPayrs-Bas se ré-#
fre auprotocole des conférences par-
ticulières en dare du 23 mars joint au
512°protocolc du 30 du méme mois.

Le commissairc de France sc r&amp;-
frec à Son lour à la déclaration com-

mune et olliciclle présentee à cet
é6zard à la Commission centralc dans
le méme Protocole susallegué.

Engelhardt. J.Bourcourd.

Buchler. de Nau. Engelhardi.
de Itüssler.

Delius.

Verer.

J. Bo'icourd.
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Straßburg. In obigen Fällen wird die
Verbleiung doppelt seyn, wenn es sich
von fabrizirten Waaren handelt, welche
in dem anliegenden Erate mit einem Stern-
chen (*) bezeichnet sind. Jene fabrizirten
Waaren, welche auf beiliegendem Etake
mit zwei Sternchen (7) bezeichnet sind,
müssen in Kisten, die in gutem Stande
sind, vorgezeigt werden.

„8) Alle Fahrzeuge, welche den Ufer-
staaten des Rheins oder den Nebenflüssen
dieses Stromes angehören, sollen den fran-
zösischen Schiffen hinsichtlich der Gebüh-
ren und der Schiffahrts-Befugniß auf der
Ill bis Straßburg gleichgestellt seyn. Die-
selbe Begünstigung isi ferner auf die Nie-
derländischen Fahrzeuge für den Transit
der Waaren, welche zum Entrepot zuge-
lassen werden, von Straßburg bis
nach Hüningen durch den Rhonekanal
in den Rhein ausgedehnt.“

Der Königlich-Niederländische Bevoll-
mächtigte bezieht sich auf das Separat-
Konferenz-Protokoll vom 23sten März
zum 51 Zten Protokoll vom 3osten des näm-
lichen Monats gehörig.

Der Koniglich-Französische Bevoll-
machtigte bezieht sich seiner Seits auf die
gemeinschaftliche amtliche Erklarung hier-
über, welche in dem besagten Prokokolle
der Zentral-Kommission, angeführt ist.

Engelhardt. J. Bourcourd.

Büchler. v. Nau. Engelhardt.
Verdier. v. Roßler.
J. Bourcourd. Delins.
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Piece jointe à la déclaration de Mr. le commissaire
de Francc, concernant Tarlicle 11. du tran

du 31. Mars 1831.

ETAT.

Liege en planches.
Bois de teinture en buches.
Bois d’ebénisterie.
Cire non ouvrée.

Colle de poisson.
Crins bruts eit frises.
Sucre brut et terré.
Calé.
Cacao.
Canelle, Cassia lignea et scavisson.
Girotle (cClous, grilles ei antolles de)
ANluscadces.
Macis.
Poivre et piment.
Thé.
Riz, sagou et tapioca.
Colon en laine.

romatzes.
Citrons, oranges et leurs variétés.
T’ruits sccs.

lloublon.
Laines en masse.

Denits d’éldphamt.
Lcailles de tortue.

Nacre de perle.
#ornes de bétail préparées ei en

seuillets.
Plomb brut.
Litain brut.
Smalt et azur.

Peaux brutes.
Fanons de baleine bruts.
Pelleteries non ouvrécs.
DPoils en masse.

Soufrc.
(No. 120.)

Commes Tacacia (arabiqdue), caout-
chouc, aloés, opium, camphre,
cachou et tous les sucs vegétau
G'’Europc autres due liquides.

Cochenille, indigo, rocou, orseille er
toules autres teintures ei tannins,

autres due liquides.
Bitumes solides.
Bois odorans.
Bulbes et oignons.
Couleurs, celles liquides exceptées.
Graines d'amome.
Especes médicinales.
Graisses non liquides.
Anlimoine.
Arsenic métallique.
Alercure natif ou vif-argent.
Produits chimiqducs, ceux liquides ex-

cepts.
Subatances ropres à la médecinc ei

ér la pDarlumerie.
Tabacs en feuilles.
Soies Breges et moulines.
Os de Détail.
Dents de loup.
Colle forte.
Oreillons.
Graines oléagineuses.
Pruits à distiller.
Semences forestales.
Chicorée en racine.
Chardons cardiéres.
Bois communs.

Coqucs de coco.
Callebasses vides.



Grains dursàtailler.
Ecorces de tilleul pour cordages.
Plants d'arbres.
Jus de réglisse.
Glu.
Plantes alcalines.
Marc d’olives sec (grignon).
Plomb battu ou laminé.
Zinc autre qu'’ouvré.
Manganese.
Grabphite.
Conlitures seches.
Gingembre.
I'er Platiné ou laminé et fer blanc.
Fer de tréhlerie.
Acier naturel et fondu.
Cuivre ei laiton bruts, batius ou

laminés.
Fil de cuivre.
Cuivre doré en lingots, battu er filé

sur fil.

Cuivre artgenté en masses, batiu et
silé sur lil.

Etain battu et laminé.
Bismuth.

 # Armes, autres qdue celles de calibre.
Bimbeloterie.
Licge oubvré.
CaractèresTimprimerie.

 Cire ouvrce.

Cordages.
Feutres.
Chanvre et lin.

Tournitures d’horlogerie.
llorloges en bois.
Instrumens aratoires, d’optiquc, de

calcul, d'’observation, de chirur-
Bie, de chimie, de musiqdue.

Joncs.
Limes et räpes.
Machines et mécaniques.
Mercerie.
Meubles.
Miroirs.
Outils.
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 Ouvrages en boeis.
Parapluies.
iPierres ouvrées.
Plumes.
Scies.

FPeiznes et billes de billard.
 Vannerie à dénommer.
 Verres à lunettes.
 Vitrifications.
 tParfumerie.

Epices préparées.
Amidon.
Bougies de blanc de baleine ei de

cachalot.
“GChandellesdesuif.
Fanons de baleine apprétés.

de terre Froseierne.
ayence.

de grés Ccommun.
 PPorcelaine.

PPoterie

grands miroirs
éCtamés

verres Acadran.

Ouvrages de poil, autres due les
tissus.

* Carton.

apier.
Hivres.
 Cartes géographiques.
* Gravures ei lithographies.
Musiquegravée.

 % Pelleteries ouvrées.

 Ouvrages en plomb.
Corail taillé non monté.

Bäts non garnis de cuir.
 Elets à usage.
 Objets de collection hors de com-

merce.

Sucres raffinés.

 Verres et cristaux

i.Cuivreallié de zinc filé poli (sauf
cclui pour les cordes d’instru-
mens ei celui propre à la bro-
derie).

Cuivre doré filé sur scie.
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 UCuivre doré filé ouvré. WVerrerie de tonte sorte.
 # Cuivre argenté Hlé sur scoie. Glaces.
*' Cuivre ouvré, autre que pur, allié, Schakos de feutre garnis de cuir.

doré ou argentc. Peaux préparées et ouvrCes.
Etain ouvré. Plaques.

* Zinc ouvré. Coutellerie.

Bismuth ouyvVré. Ouvrages d’horlogerie montés.
Savons. Sellerie.
*Poteriede grés lin. Tabletterie.

Jola. Les marchandises fabriduces non compriscs dans ce#l Clal men jouiront
as moins du transit en passe-debont el sans entreböt dui peut leur etre
accor#lc par les lois genéralcs de Francc.

Buchler. de Nau. Engelhardt. Verdier. de Itössler.
J. Bourcourd. Delius.

(No. 1297.)
 "

Tarif
für die Abgaben beim Waaren-Transporte auf dem Nheinc.

Von 5ten Juli 1831.

 1I.Rhein zoll.
Z'waet der vierten Abtheilung der Erhebungsrolle der Abgaben, welche von
Gegensiänden zu entrichten sind, die entweder aus dem Auslande cingeführt, oder
durchgeführt, oder aus dem Lande ausgeführt werden, d. d. Berlin, den 3oste#n
Oktober 1827., sind Ladungen der Schiffe, welche auf dem Rheine eingehen,
und blos durchgeführt werden sollen, den in der dritten Abtheilung bestimmten
Durchgangsabgaben nicht unterworfen, wenn der Tranfitk entweder ohne Um-
ladung erfolgt, oder besiehende Anordnungen, oder Notbfälle erforderlich machen,
daß die Umladung geschehe, oder die Ladung ans Ufer gebracht werde.

Es ist aber an die Stelle der gedachten Durchgangsabgaben, mit Auf-
hebung der bisherigen Einrichtung wegen der Abgaben beim Waarentranspor#te
auf dem Rbeine, bei welcher es nach litt. C. der vierken Abtheilung bisher sein
Bewenden behalten hat, vom 1Sten Juli an, als mit welchem Tage die neue
Rheinschiffahrts-Ordnung in Vollzug gesetzt wird, an den Empfangsstätten,
bei welchen ein Schiff vorbeigeführt wird, der Rheinzoll von der ganzen Ladung
der Schiffe zu entrichten, die mit Waaren eingehen, welche auf dem Rbeine,
oder auf dem Rheine und der Mosel, un ittelbar, oder über die Freihdfen am

Jabrgang 1831. — (No. 1296—1207) Aa



Rheine zu Coblenz, Coln, Düsseldorf, Duisburg, Wesel und Emmerich durch-
geführt werden sollen, wie dieser Zoll durch die Rheinschiffahrts-Ordnung vom
Zlsten März 1831. bestimmt ist, namlich:

A. Vom Bruttogewicht der Ladung: rur“ knn n
a) abwärts, beim Rheinzollamte zu Coblenz.rammen. Gelde.

Für die Rheinstrecke von Coblenz bis zur Niederlän——
dischen Grenze bei Schenkenschaz 57400 4 8
b) aufwärts, beim Rheinzollamte zu

Emmerich.
Für die Rheinstrecke von der Niederländischen Grenze ,

beiSchenkenschanzbisCoblenz................. 8570 7
beim Rheinzollamte zu Coblenz.

Fur die Rheinstrecke von Coblenz bis Kaub.. ...... 10% 0% ½
Der Rheinzoll für diese Strecke wird nicht blos von den Transito=

Ladungen, sondern auch von Ladungen, die aus dem Innern über Coblenz
ausgehen, erhoben.

Anmerkung.
Geschieht die Durchfuhr auf dem Rheine, oder auf dem Rheine und der

Mosel, vermittelst Umschlags in den Freihäfen am Rheine, so wird der Nheinzoll
von den durchgehenden Waaren nicht beim Eingange, sondern erst beim Aus-
gange, also abwärts bei dem Rheinzollamte in Emmerich, aufwärts bei dem
zu Coblenz erhoben.

B. Für folgende Artikel sind diese Sätze ermäßigt und zwar:
1) auf ein Viertel des Rheinzolls, für:

unausgelaugte Asche;
Gußeisen in Gänsen und Masseln, und Roheisen;
Galmeierz;
Getreide aller Art;
getrocknete Hülsenfrüchte;
Lohrinde;
Mehl und Grütze aller Art;
Pech;
Sämereien aller Art;
behauene Bruchsieine zu Fußböden, Mühlensteine, Schleifsteine;
Theer;
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2) auf ein Zwanzigstel des Rheinzolls, für:
Alaunerde und Alaunsteine;
Brennholz von allen Gattungen und Kohlen daraus;
alle nicht besonders genannte rohe Erze;
Gips;
Kalk;
gebrannte Steine aller Art;
Steinkohlen;
Schiefersteine;
gemeine Töpferwaare;
Torf und Torfkohlen;
Vitriolsteine oder Witriolerde.

C. Von Bau= und Nutzholz wird der Rheinzoll nach
kubischem Maaße erhoben, und zwar:

von einem Kubikmeter oder 32.r Preußischen Kubikfußen:
1) Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Kirsch-, Birn-, Apfel= und Cornelholz,

a) abwärts das Vierfahe......derSatzeunterJ.A. a.
b) aufwärts das Zweiundeinhalbfachn:...b.

2) Fichten-, Tannen-, Lerchen-, Buchen-, Pappeln-, Erlen= und anderes
weiches und harziges Holz,

a) abwärts das Zweifache........derSätzeunterI.A.a.
b) aufwärts das Einundeinviertelfabhe b.

D. Schiffe, welche folgende Gegenstände geladen haben, als:
frische Butter in einzelnen Stücken;
Dünger aller Art, als: ausgelaugte Asche, Abfälle von Fabriken zum Düngen,

Mergel, Stallmist rc.;
Eier;
gemeine Erden, wie Sand, Lehm
Faschinen zum Wasserbau;
lebende Fische;
Futterkräuter, Heu und Schilf;
frische Gartengewächse, als: Blumen, Gemüse, genießbares Wurzelwerk;
Geflügel;

frisches Obst;
gebrochene Bau= und Pflaslersteine;
Stroh und Spreu;
lebende Thiere;

(No. 1297,
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zahlen, wennsie an solchen überhaupt nicht funfzig Zentner geladen haben,
keinen Rheinzoll; wenn sie aber an solchen mehr geladen haben, als Rheinzoll
den Betrag des doppelten Rekognitionsgeldes, welches unter II. bestimmt ist,
und wenn andere Gegenstände beigeladen sind, noch außerdem den dafür
bestimmten Rheinzoll.

11. Rekognitionsgeld.
Dieses soll von allen beladenen und unbeladenen Fahrzeugen emtrichtet

werden, welche über die Rheinzollstellen zu Coblenz und Emmerich ein= und aus-
gehen, nach Maaßgabe ihrer Ladungsfähigkeit, bei jeder in folgenden Sätzen:

Von einem Fahrzeuge Pe,
dessen Ladungsfähigkeit beträgt Gelde, mit

Weglassung
in Zentnern in Preußischen Lasten Pasehenge,

zu 50 Kilogrammen. zu 4000 Pfund. ——

50 und unter 300|15 und unt S8#—i1o3
300 600 8, 10,0 31000—28
600 1000 10,0 26,7 7 32 128

1000 1500207 400712 6
1500 2000 10,% 53,182
2000 2500%6 60,,“
2500 3000 00 80,3300H —
3000 3500 80,“ 93,," 30— 91
3500 400% 1002——Hlt4
4000 4150000% 120,..82
4500 5000 , 7 133,315— H1 f14
5000 und darüber. 133,, und darüber. 600—H 1160—

Zur Ermäßigung des Rekognitionsgeldes in den geeigneten Fällen ist der
Finanz-Minister ermächtigt.

Berlin, den öten Juli 1831.

Friedrich Wilhelm.
v. Schucknann. Maassen.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Stggaten.

No. 11.—

No. 1208.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 2ten Juli 1831., betreffend die den Lehns= und
Fideikommig-Besitzern in sämmtlichen Provinzen der Monarchie zu gestattende
Verpfändung der Gütersubstanz, wegen der Auseinandersetzungskosten und
Absindungen bei gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungen, Gemeinheits-Sepa-
rationen und Ablösungen.A. den gutachtlichen Bericht des Staatsminisicriums vom 21sten Mai d. J.,

erkläre Ich Mich damit einversianden, daß der Antrag: den Lehns= und Fidei-
kommiß-Besitzern die Verpfändung der Gütersubstanz, wegen der Auseinander-
setzungskosten bei gutsherrlich -bauerlichen Regulirungen, Gemeinheits-Separa-
tionen und Ablöôsungen zu gestatten, in Beziehung auf den Lehneherrn, so wie
auf die Lehns= und Fideikommiß-Folger, durch dasselbe Rechtsprinzip begründet
werde, auf welchem die Bestimmungen der Gesetze hinsichtlich der Einrichtungs-
Kosten beruhen. Ich genehmige daher, daß diese Bestimmungen auch auf die
Auseinandersetzungskosten angewendet werden, und setze nach dem Vorschlage
des Staatsministeriums fest: daß den Lehns= und Fideikommiß-Besitzern in
sämmtlichen Provinzen der Monarchie gestattet seyn soll, die Substanz des Lehns
oder Fideikommisses für diejenigen Kosien zu verpfänden, die durch Vermessung
und Bonitirung, so wie durch die kommissarischen Verhandlungen, bei allen
Geschäften entstehen, welche die Ausführung der Gesetze über die gutsherrlich-
bäuerlichen Regulirungen, und in den Landestheilen jenseits der Elbe auch die
durch die Gesetze vom 21sten April 1825. vorgeschriebene Ausgleichung über die
erblichen Besitzrechte und Reallasten außer dem gutsherrlichen Verhältnisse, ferner
die Gemeinheilstheilungen und die Ablösungen zum Gegenstande haben. Ich
setze ferner nach dem Antrage des Staatsministeriums fest: daß die Lehns= und
Fideikommiß-Besitzer die Substanz der Güter auch für den Betrag des Absindungs-=
Kapitals zu verpfänden berechtigt seyn sollen, welches sie bei Gemeinheitsthei-
lungen oder bei Ablôsungsgeschäften zum Besten der Güter verwenden. Die
Höhe, sowohl der Auseinandersetzungskosien als der Absindungen, ist jederzeit
durch ein in beglaubter Form ausgzufertigendes Aktest der Generalkommission für
die gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungen nachzuweisen, und die Hypotheken-
Behörden sind authorisirt und verpflichtet, ohne das Erforderniß der Einwilligung
des Lehnsherrn, oder der Lehns= oder Fideikommiß-Folger, die auf den Grund

Jahrgang 1831. — (Jo. 1298—1299.) Bb des

(Ausgegeben zu en Hten August 1831.)
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des Attestes nachgesuchte Eintragung in das Hypothekenbuch zu veranlassen,
wobei es ubrigens von dem Besitzer abhangt, ob er die erweisliche Summe als
ein Darlehn auf die Gutersubstanz aufnehmen, oder seinem Allodial- und freien
Nachlasse den Anspruch auf Erstattung bei der künftigen Auseinandersetzung mit-
telsi eines Vermerks im Hypothekenbuche vorbehalten will. In beiden Fällen
bleiben die Rechte früher eingetragener Gläubiger ungefährdet. Auf die Kosten
der Prozesse, welche durch das Auseinandersetzumgs-, Theilungs= oder Ablôsungs-
Geschäft verursacht worden, sinden diese Besiummungen keine Anwendung, viel-
mehr bleibt es deshalb bei der allgemeinen gesetzlichen Vorschrift.

Das Staateminisierium hat die Aufnahme dieses Befehls in die Gesetz-
Sammlung zu veranlassen. Berlin, den 2ten Juli 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staateminisierimm.

(Jo. 1299.) Allerhöchsie Kabinetsorder vom 12ten Juli 1831., betrefssend die Förmlichkeiten
der Testaments-Errichtung bei denjenigen Personen, welche sich in den
wegen ansteckender Krankheiten gesperrten Häusern, Strassen oder Gegenden
befinden.

Ar den Bericht des Justizministeriums vom ren d. M. bestimme Ich hierdurch:

1) daß die in dem Allg. Landrechte Th. I. Tit. 12. H. 199., wegen der privile-
girten Testamente enthaltene Vorschrift, auch auf den Fall Anwendung finden
soll, wo einzelne Häuser und Straßen wegen der darin herrschenden ansiecken-
den Krankheiten abgesperrl, und die Bewohner sich des richterlichen Amts
zu bedienen dadurch verbindert sind.

2) Daß in solchen Fällen den bei den angeordneten Schutzdeputationen bestellten
Aerzten, Polizeibeamten, stellvertretenden Offizieren und Schutzkommissions-
Vorsiehern die Aufnahme der Testamente mit rechtlicher Wirkung in eben der
Art nachzulassen, wie solches, unter Beobachtung der im H. 19.I. a. vor-
geschriebenen Förmlichkeiten, dem Prediger oder Kaplan versiattet ist.
Daß zum Nachtheil derjenigen Individuen, welche sich in den wegen ausge-
brochener ansteckender Krankheit abgesperrten Hausern und Straßen befinden
und mit den Gerichtsbehörden solchergestalt außer Kommunikation gesetzt
sind, keine Kontumazial-Bestimmung, auch keinerlei Präklusion wegen ver-
saumter Frisien erlassen werden darf.

Das Justizministerium hat demgemäß sämmtliche Gerichtsbehörden mit der
nöthigen Anweisung zu versehen. Berlin, den 12ten Juli 1831.

Friedrich Wilhelm.

3

An das Justizministerium.

(No. 1300.)



(No. 1300.) Allerhochste Kabinetsorder vom 18ten Juli 1831., wodurch die Vorschriften
der allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 28. 99. 1. und 15., wegen
Zulässigbeit des Erekutiv-Prozesses und der Zunsmandate aus hypothekarischen
Schuld-Instrumenten, die auf zweiseitigen Verträgen beruhen, deblarirt
werden.

U# das Meßversiändniß zu beseitigen, welches nach Anzeige des Jusiizministeriums
bei dem im FN. 15. Titel 28. der Prozeßordnung wegen rückständiger Hypotheken-
zinsen vorgeschriebenen Verfahren durch die Bestimmung im F. 189. des Anhanges
zur Gerichtsordnung hin und wieder veranlaßt worden isi; erkla#e Ich zur Berich-
tigung dieser Besiimmung, nach dem Antrage des Justizministeriums, daß wegen
der im F. 1. Titel 28. der Prozeßordnung bezeichneten Forderungen, wenn sie im
Hypothekenbuche eingetragen oder, in den Fällen der Verordnung vom lten Juni
1820. und des Publikations-Patents für das Herzogthum Wesiphalen vom
21 sten Juni1825. durch die darin bezeichneten Rekognitionen realrechtlich begründet
sind, der Erekutiv-Prozesst statt finden soll, ohne Unterschied, ob die Verpflichtung
des Schuldners aus einem ein= oder aus einem zweiseitigen Vertrage entstanden
sey. Hierdurch erhält der Zweifel einiger Gerichtshöfe bei der Anwendung der
Vorschrift des §. 15. Titel 28. der Prozeßordnung dahin seine Erledigung, daß
die Zahlungsverfügung wegen rückständiger Oypothekenzinsen oder jährlicher Prästa-
tionen, sie mögen aus dem Hypothekenbuche zu ersehen seyn, oder das Hypotheken-
Recht durch die vorerwähnte Rekognition erlangt haben, ohne Beobachtung des
bisherigen Unterschiedes der Schuld-Instrumente aus ein= und aus zweiseitigen
Verträgen, von dem Gerichte zu erlassen ist.

Ich setze hierbei zugleich fest: daß ein dritter Inhaber der Forderung, dessen
Anspruch aus dem Hppothebenbuche oder der Rekognition nicht zu ersehen ist, vor
dem Erlaß der Zahlungsverfügung an den Schuldner gegen das Gericht sich als
rechtmäßiger Inhaber jederzeit zu legitimiren hat. Das Jusiizministerium hat
die Aufnahme dieser Bestimmungen in die Gesetzsammlung zu veranlassen.

Teplitz, den 18ten Juli 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Juslizministerium.

(No. 1301.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 25sten Juli 1831., betreffend die Sistirung der
hinsichtlich solcher Individucn, welche sich in den wegen ansteckender Krank-
heiten gesperrten Hausern, Straßen oder Gegenden befinden, zu crlassenden
Kontumazial-Bestimmungen und Prablusionen.

A. den anderweiten Bericht des Justizminisieriums vom 18ten d. M. —die

Präklusion der in den abgesperrten Hausern, Straßen und Gegenden befindlichen
Interessenten betreffend, — genehmige Ich die zu Meiner Order vom 12ten d. M.
in Antrag gebrachte zusätzliche Bestimmung dahin:

(No. 1300—1303.) 4) daß,
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4) daß, da die sub 3. festgestellte Sistirung der Präklusion nur auf die bekannten,
in den abgesperrten Häusern, Straßen und Gegenden befindlichen Interessenten
sich beziehe, in Hinsicht der unbekannten Interessenten eine solche Präklusion
zwar ferner zulässig seyn, jedoch einem Jeden, welcher sich innerhalb der durch
die Edikral-Citation bestimmten Frisi, auch nur theilweise an einem gesperrten
Ort befunden hat, bis zur Ausschüttung der Masse oder sonstigen Beendigung
des Verfahrens, worin die Präklusion ergangen ist, die Resticurion zustehen,
und auch nachher seine Rechte gegen alle vorbehalten bleiben sollen, welche in
Folge der Präklusion zu seinem Nachtheile eine Zahlung erhalten oder ein
Recht erlangt haben. Jedoch muß ein solcher Anspruch bei Verlust desselben,
binnen 6 Monaten nach Aufhebung der Sperre, geltend gemacht werden.

Das Justizministerium hat demgemäß die Gerichtsbehörden mit Anweisung
zuversehen, auch die von Mir ergangenen legislativen Bestimmungen durch die Gesetz-
Sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. Teplitz, den 25sien Juli 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Justizministerium.

Vo. 1302.) Diesseitige Ministerial-Erklärung,betreffenddieAusdehnungderimJahre1824.
zwischen der Krone Preußen und dem Herzogthume Sachsen-Hildburghausen
abgeschlossenen Uebereinkunft, wegen ntersuchung und Bestrafung der in
den Grenzwaldungenverubten Forstfrevel uuf den gegenwärtigen Länderbestand
von Preussen und Sachsen-Meiningen. Vom 28sten Juli 1831.

D. Koniglich-Preußische und die Herzoglich-Sachsen-Mei ingensche Regierung
sind übereingekommen, die nöthigen Maaßregeln zur Verhütung der Forsifrevel
in den Grenzwaldungen gegenseitig zu treffen und erklären demnach Folgendes:

1. Die zwischen der Königlich-Preußischen und Herzoglich-Sachsen-Hild-
burghausenschen Regierung mittelst der Ministerial-Erklärung (I. (I. Berlin,
den 28sten Oktober und Hildburghausen den 9ten Oktober 1824. abgeschlossene
Uebereinkunft, wegen Untersuchung und Bestrafung der in den Grenzwaldungen
verübten Forstfrevel, wird hiermit auf den gegenwärtigen Länderbestand von Preußen
und Sachsen-Meiningen-Hildburghausen ausgedehnt.

2. Gegenwärtige im Namen Sr. Majestät des Königs von Preußen und
Sr. Ourchlaucht des Herzogs von Sachsen-Meiningen-Hildburghausen zweimal
gleichlautend ausgefertigte Erklärung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechse-
lung, Kraft und Wirksamkeit in den beiderseitigen Landen haben und öffentlich
bekannt gemacht werden. So geschehen Berlin, den 28sten Juli 1831.

Konigl. Preuß. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Eichhorn.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Stgaten.

 NNo. 12.—

(No. 1303.) Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner
Durchlaucht dem Fürsten zu Waldeck und Pyrmont über die Vereinigung
des Furstenthums Waldeck mit den westlichen Preußischen Provinzen zu
einem Zollsysteme. Vom tlten April 1831.

S Majestät der König von Preußen und Seine Durchlaucht der Fürst zu
Waldeck und Pyrmont, haben in der Absicht, die wechselseitigen Vortheile eines
freien Verkehrs, dessen Herstellung den neuerlich zwischen Preußen und andern
deutschen Staaten abgeschlossenen Verträgen zum Grunde liegt, auf das Ver-
hältnit der Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont sowohl zu den Provinzen der
Preußischen Monarchie, als auch in dessen Folge zu den mit dieser durch Joll-
Vereine und Handelsverträge verbundenen deurschen Staaten auszudehnen, Unter-
handlungen einleiten lassen, und hierzu als Bevollmächtigte ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:
Allerhöchstihren Geheimen Legationsrath Ernst Michaelis;

Seine Durchlaucht der Fürst zu Waldeck und Pyrmone:
Höchstihren Geheimen Regierungsrath Ludwig Hagemann,

und
Höchsiihren Landrath Theodor Neumann;

von welchen, in Folge jener Unterhandlungen, mit Vorbehalt der Ratifikation,
nachstehender Vertrag abgeschlossen worden ist.

Artikel 1.

Vom Tage der Publikation gegenwärktiger Uebereinkunft an, soll, unbe-
schadet der landesherrlichen Hoheitsrechte Seiner Durchlaucht des Fursten zu
Waldeck und Pyrmont, ein Verein des Fürstenthums Waldeck mit den wesilichen
Preugischen Provinzen zu einem Jollsysteme Statt finden, wie solches in den gedach-
ten Preußischen Provinzen durch das Gesetz vom 20ten Mai 18 18., dessen Grund-
lagen ohne besondere Uebereinkunft nicht abgendert werden sollen, und durch

Jahrgang 1831. — (No. 1303.) Ce die

(Ausgegeben zu Verlin den 26f9en August 1831.)
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die seitdem erlassenen Bestimmungen und Erhebungs-Rollen festgesetzt ist, oder
künftig noch durch gesetzliche Deklararionen und Erhebungs-Rollen weiter bestimmt
werden wird.

Seine Fürstliche Durchlaucht werden zugleich in Ansehung der Abgaben
von der Fabrikation des Branntweins und vom Braumalze, in Uebereinstummung
mit den deshalb in den westlichen Preußischen Provinzen bestehenden Gesetzen
und Einrichtungen, solche Verfügungen ergehen lassen, als erforderlich sind, um
auch in Ansehung dieser Erzeugnisse eine vollige Gleichstellung zwischen diesen Pro-
rinzen und dem Fürstenthume Waldeck in Ansehung des innern Verkehrs und
der Verhältnisse zu den ösilichen Provinzen der Preußischen Monarchie, desgleichen
zum Auslande, eintreten zu lassen. Um jedoch dem Wunsche, die Branntwein-
Fabrikationssteuer, wie solche im Preußischen Staate besteht, vorerst noch nicht
soforti ihrem ganzen Betrage einzuführen, möglichst zu willfahren, erklärt sich
die Königlich-Preußische Regierung hierdurch damit einverstanden, daß diese Be-
steuerung in den Branntwein-Brennereien des Fürstenthums Waldeck vorldufig
während der nächsien drei Jahre nur zu zwei Driktheilen ihres vollen gesetzlichen
Betrages Statt finde, in Folge dessen der Eingang des in dem Fürstenthume
Waldeck gewonnenen Branntweins in die westlichen und östlichen Provinzen des
Preußischen Staats während desselben Zeitraums mit einer Abgabe belastet bleiben
wird, welche einem Drittheile der Preußischen Fabrikationssteuer von diesem Artikel
gleich kommt.

Sollte in der Folge etwa der Tabacksbau im Fürstenthume Waldeck in
solcher Ausdehnung betrieben werden, daß zum Zwecke des gegenseitigen freien
Verkehrs eine gleich große Besieuerung desselben, wie im Preußischen Staate,
gewünscht werden sollte; so versprechen Seine Fürstliche Durchlaucht, auch in
dieser Beziehung die erforderliche Gleichstellung der Abgaben einereten zu lassen.

Artikbel 2.

Die Art und Weise der Abfassung und Verkündigung der in Gemäßheit
obiger Besiimmungen in dem Fürsienthume Waldeck zu erlassenden Gesetze, die
mit selbigen übereinstimmende Einrichtung der Verwaltung, insbesondere die Bil-
dung des zu bewachenden Grenzbezirks gegen das Ausland, und die Bestimmung,
Errichtung und amtliche Befugniß der erforderlichen Zoll= und Steuerämter, soll.
im gegenseitigen Einvernehmen, mit Hülfe der von beiden Seiten zu diesem Behufe
zu ernennenden Kommissarien, angeordnet werden, wobei man möglichst darauf
Bedacht nehmen wird, den Berkehr im Grenzbezirke, so viel es die Beslimmungen
der Jollordnung zulassen, zu erleichtern.

Die im Furstenthume Waldeck zu errichtenden Haupr= und Nebenzoll-
und Steuerämter sowohl, als auch die bei selbigen anzustellenden Beamten sollen
als gemeinschaftliche angesehen, erstere auch als solche bezeichnet werden.

Arti-
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Artikel 3.
Die Fürstliche Regierung hat für die ordnungsmäßige Besetzung der in

dem Fürstenthume Waldeck zu errichtenden gemeinschaftlichen Zoll= und Steuer-
Aemter, und der erforderlichen Grenzaufseher-Stellen Sorge zu tragen. Die
von derselben hierzu designirten Personen sollen einer von dem Provinzial-
Steuerdirektor zu Münster zu veranlassenden Prüfung unterworfen, und nachdem
sie von demselben als qualifzirt angenommen, und mit Anstellungs-Legitimationen
verschen worden, in der Art angestellt werden, daß sie von der Fürstlich-
Waldeckischen Regierung für beide Landesherren in Eid und Pflicht genommen,
und mit Anstellungspatenten oder Bestallungen versehen werden.

Eine Ausnahme hiervon sindet in Hinsicht des Ober-Inspektors bei dem
zu errichtenden Haupt-Zollamte, und der im Fürstenthume anzustellenden Ober=
Kontrolleurs dahin Statt, daß, vorbehaltlich deren Verpflichtung für beide Lan-
desherren durch die Furstlich-Waldeckische Regierung, ihre Ernennung und
Bestallung lediglich der Königlich -Preußischen Regierung überlassen bleibt.

Die auf diese Weise angestellten Beamten werden gleich den ausschließlich
Preußischen Beamten derselben Kathegorie aus Preußischen Kassen besoldet, die
Grenzaufseher auch uniformirt und bewaffnet. Die Königlich-Preußische Regie-
rung übernimmt in eintretenden Fällen sowohl die Pensionirung des gedachten
Ober-Inspektors und der Ober-Kontrolleurs, als auch, für die Dauer des Ver-
trages, diejenige der von Waldeck angestellten Beamten nach den für die Preußi-
schen Beamten beslehenden Grundsätzen, wogegen sie aber auch den angeordneten
Gehaltsabzügen für den Pensionsfonds der Preußischen Staatsdiener unter-
worfen werden.

Artikel 4.
In allen Dienstangelegenheiten, insbesondere auch in Absicht der Dienst=

Disziplin, siehen die in dem Fürstenthu e Waldeck angestellten Zoll= und Steuer-
Beamten und Grenzaufseher unter denjenigen Preußischen Beamten und Behörden,
welche die Leitung des Zoll= und Steuerdienstes versehen.

Dagegen sind dieselben in allen Privat= und bürgerlichen Angelegenheiten,
ferner bei allen sogenannten gemeinen Vergehen, imgleichen bei Dienstvergehen,
wegen welcher gegen ausschließlich Preußische Beamte derselben Kathegorie eine
förmliche gerichrliche Untersuchung nöthig seyn würde, den Fürsilichen Gerichten
unterworfen.

In dem Falle, daß ein in dem Fürslenthume Waldeck angestellter Zoll-
oder Steuerbeamter, oder Grenzaufseher, aus disziplinarischen Gründen vom
Amte zu suspendiren seyn würde, imgleichen, wenn eine gegen ihn verhängte
gerichtliche Untersuchung die Suspension erforderlich machen sollte, wollen
Seine Fürsiliche Durchlaucht in dieser Hinsicht den Königlich-Preußischen
Provinzial-Steuerdirektor zu Münster, als von Höchstihnen dazu mitbeauftrage,

(No. 1303.) Ce 2 die-
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dieselben Befugnisse, jedoch unter gleichzeitiger Benachrichtigung der Fursilichen
Regierung, ausuben lassen, zu welchen er unter denselben Umstanden gegen
ausschließlich der Preußischen Regierung verpflichtete Beamte gleicher Kathegorie
gesetzmaßig berechtigt ist.

Sollte der gedachte Königlich-Preußische Provinzial-Steuerdirektor sich
veranlaßt sinden, einen Waldeckischer Seits angestellten Beamten auf demselben
Wege, welcher für die außergerichtliche Entlassung Preußischer Beamten vor-
geschrieben ist, zur Entlassung zu bringen, so wird er darüber zuvor mit der
Fürstlichen Regierung in Nücksprache treten.

Da auch nach Grundsätzen der Preußischen Verwaltung öfters der Fall
eintritt, daß Zoll= oder Steuerbeamte im Interesse des Dienstes von einer
Stelle zu einer andern versetzt werden: so ist der Königlich-Preußische Pro-
vinzial-Steuerdirektor befugt, in Fällen, wo er solche Versetzungen entweder
unter den Beamten im Fürstenthume Waldeck, oder aus dem Fürsienthume
Waldeck in das benachbarte Königlich-Preußische Gebiet, und umgekehrt aus
diesem in jenes, für nöthig im Interesse des Dienstes erachten sollte, unter
vorgängiger Rücksprache mit der Fürstlichen Regierung hierzu zu schreiten.
Die auf solche Weise zum Dienste in das Fürstenthum versetzten Beamten
werden alsdann gleich ihren Vorgängern von der Fürstlichen Regierung nach
den Bestimmungen des Artikels 3. für das gemeinschaftliche Interesse ver-
pflichtet, mit einer Ausfertigung des Verpflichlungsprotokolls versehen, und
treten auf so lange, als sie ihren Dienst im Fürstenthume verwalten, gänzlich
in die Kathegorie der dortigen gemeinschaftlichen Beamten.

Sollte die Fürstliche Regierung Ihrerseits aus besondern und perfön-
lichen Rücksichten die Versetzung eines oder des andern Zoll= oder Steuer-
beamten aus dem Fürstenthume Waldeck für wünschenswerth halren; so wird
solche auf diesfälligen Antrag von dem Provinzial-Steuerdirektor veranlaßt
werden.

Artikel 5.
Für die in dem Fürstenthume Waldeck einzurichtenden Joll= und Steuer-

Aemter wird die Fürstliche Regierung die erforderlichen Dienstgelasse auf eigene
Koslten beschaffen und unterhalten, auch mit den nöthigen Utensilien versehen
lassen. Dieselbe verpflichtet sich auch zu jeder erleichternden Mitwirkung, jedoch
ohne Kostenübernahme, damit die zu der gemeinschaftlichen Dienstverwaltung
gehörigen Beamten angemessene Wohnungen erhalten können.

Artikel 6.
Die Fürstliche Regierung verspricht, die Zollstraßen im Fürstenthume

Waldeck in gutem, steks fahrbaren Stande zu unterhalten, auch hinsichtlich
des Chausseegeldes, welches auf den bereits bestehenden oder noch anzulegenden
Chausseen erhoben werden sollte, die in beiden Staaten als ein Maximum

der
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der Chausseegebuhr anzusehenden Satze des dermalen in Preußen bestehenden
allgemeinen Tarifs vom Jahre 1828. nicht zu überschreiten. Die Separat-
Erhebungen von Thorsperr= und Mlastergeldern sollen im Fürsienthume Waldeck
so wie in Preußen, auf chaussirten Straßen da, wo sie noch bestehen, auf-
gehoben, und die Ortspflaster den Chausseestrecken dergestalt eingerechnet wer-
den, daß davon nur die Chausseegelder nach dem allgemeinen Tarif zur Erhe-
bung kommen.

Artikel 7.
Die von den Fürstlichen Unterthanen in dem Fürstenthume Waldeck ver-

übten Zoll= oder Steuervergehen sollen, in sofern gegen die, nach vorgängiger
summarischen Untersuchung erfolgte, administrative Entscheidung des Hauptzoll=
Amtes oder der betreffenden Steuerbehörde auf förmliches gerichtliches Verfah-
ren provozirt wird, von den Fürstlich-Waldeckischen Ober-Justizämtern im Auf-
trage des Fürstlichen Hofgerichts zu Corbach zur Untersuchung und Strafe
gezogen werden. Die gegen die Erkenntnisse dieser Gerichte zulässigen Rechts-
mittel werden bei dem Hofgerichte in Corbach verhandelt, wobei in den gesetz-
lich dazu geeigneten Fällen die Einholung eines weiteren Erkenntnisses bei der
Fürstlichen Regierung in Arolsen vorbehalten bleibt.

Seine Fürstliche Durchlaucht wollen die Anordnung treffen, daß in den
gerichtlichen Untersuchungen das Interesse der gemeinschaftlichen Verwaltung
durch einen fiskalischen Beamten gehörig wahrgenommen werde. Da es für
das beiderseitige Interesse von besonderer Wichtigkeit ist, daß die vorkommen-
den Zoll= und Steuervergehen nach übereinstimmenden Grundsätzen beurtheilr
und bestraft werden, so ist man für den Fall, daß eine Ungleichförmigkeit in
den Erkennknissen der in dieser Hinsicht kompetenten Königlich -Preußischen und
Fürsilich-Waldeckischen Gerichte sich ergeben sollte, übereingekommen, sich über
Maaßregeln zu vereinbaren, wodurch diesem Uebel abgeholfen, und die Gleich-
förmigkeit der Erkenntnisse sicher gestellt wird.

Artikel 8.
Die Königlich-Preußische Regierung verspricht, sich über diejenigen Ein-

nahmen an Zollgefällen und andern Ertragnissen, welche in Folge der in vor-
siehender Art zu bewirkenden Vereinigung des Fürstenthums Waldeck mit den
westlichen Preußischen Provinzen zu einem Sysieme der Zölle und der von der
Fabrikation des Branntweins und vom Braumalze zu erhebenden Abgaben in den
westlichen Preußischen Provinzen und in dem Fürstenthume Waldeck aufkommen
werden, und hinsichtlich welcher die Fürsiliche Regierung einen Mitgenuß in
Anspruch zu nehmen hat, mit letzterer zu berechnen, und derselben diesen An-
theil, welcher nach dem Verhältnisse der Seelenzahl des Fürstenrhums zu der-
jenigen der wesilichen Preußischen Provinzen ermittelt werden wird, baar zu
gewähren. Dieser Antheil wird durch eine besondere Uebereinkunft zwischen

(No. 130.) ein
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dem Königlich-Preußischen Finanzministerium und der Furstlichen Regierung
festgestellt, und, so weit er nicht durch Ueberweisung der bei den Joll= und
Steuerkassen im Fürstenthume aufgekommenen reinen Einnahme gedeckt wird,
in Quartal-Raten aus der Königlichen Provinzialsteuerkasse zu Münster gezahlt
werden.

Artikel 9.

Von allen für Seine Fürstliche Durchlaucht, Hochsidero Familie und
Hofhaltung mit Fürstlichen Hofverwaltungs-Attesten in das Fürstenthum Wal-
deck eingehenden zollpflichtigen Gegenständen werden die Gefälle nicht bei dem
Eingange erhoben, sondern nur notirt, und bei der nächsten Erhebung des
Antheils Seiner Durchlaucht an den Sammt-Einkünften in baarem Gelde
angerechnet werden. Dasselbe soll auch hinsichtlich der für das Gräflich-Wal-
deckische Haus zu Bergheim eingehenden Waaren Statt sinden.

Die abgabenpflichtigen Gegenstände, welche die Fürsiliche Hofhaltung
für den jährlichen Sommer-Aufenthalt in Pyrmont dahin mitzunehmen pflegt,
sollen unter Anwendung der erforderlichen Vorsichtsmaaßregeln abgabenfrei aus
Waldeck nach Pyrmont und zurück geführt werden dürfen.

Artikel 10.

Alle in Folge überwiesener Zoll= und Steuervergehen im Fürstenthume
Waldeck angefallene Geldstrafen und Konfiskate verbleiben, nach Abzug des
Denunzianten-Antheils, dem Furstlichen Fiskus, und bilden keinen Gegenstand
der gemeinschaftlichen Einnahmen, wogegen aber auch die Versorgung der
Wittwen und Waisen der von der Fürstlichen Regierung zum gemeinschaftlichen
Diensie eingestellten Zoll= und Steuerbeamten und Grenzaufseher derfelben über-
lassen bleibt.

Die Ausübung des Begnadigungs= und Strafverwandlungs-Rechts über
die wegen verschulderer Zoll= und Steuervergehen in dem Fürstenthume Waldeck
verurtheilten Personen, ist Seiner Fürstlichen Durchlaucht vorbehalten, jedoch
kann der Straferlaß nicht auf den gesetzlichen Denunzianten-Antheil ausgedehnt
werden.

Artikel 11.

Seine Fürsiliche Durchlaucht beabsichtigen, auch in Ansehung des Salz-
Verkaufs den Einrichtungen der Königlich-Preußischen Regierung Sich völlig
anzuschließen, und werden diesen Anschluß, sobald es die Verhältnisse gesialten,
ins Werk setzen. Seine Kdenigliche Majestät ertheilen Seiner Füurstlichen
Durchlaucht für diesen Fall die Zusicherung vollständiger Theilnahme an dem
Rein-Ertrage des Salzdebits in den wesilichen Preußischen Provinzen und in dem
Fürsientbume Waldeck in dem Verhältnisse der Bevölkerung des letzteren zu der-

jenigen
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jenigen der ersteren. Das Nähere hierüber wird Gegensland künftiger Verein-
barung zwischen den beiderseitigen Regierungen werden.

Artikel 12.
Von dem Tage der Ausführung gegenwärtiger Uebereinkunft an, wird

zwischen den westlichen Preußischen Prooinzen und dem Fürsienthume Waldeck
ein völlig freier Verkehr, unter folgenden Ausnahmen, Statt finden.

A.

[No.

Die Einfuhr des Salzes aus dem Furstenthume Waldeck in die westlichen
Preußischen Provinzen bleibt für jetzt und bis zu der im vorhergehenden
Artikel 11. vorbehaltenen Einführung der Preußischen Salzregie verboten.
Um bis dahin den Einwohnern des Fürstenthums Waldeck ihren Salzbedarf
zu sichern, wird ein, dem zu 10 Pfund Salz für den Kopf der Bevölke-
rung angenommenen jährlichen Bedarfe entsprechendes Quantum, nach
der freien Wahl der Fürstlichen Regierung, entweder aus der Saline zu
Pyrmont nach dem Fürstenthume Waldeck abgabenfrei durch-, oder unter
gehöriger Kontrolle und gegen Emrrichtung der allgemeinen Eingangsabgabe
von einem halben Thaler für den Zentner aus dem Auslande eingelassen,
oder aus den im Preußischen zunächst belegenen Privat-Salinen zu
Westernkotten, Salzkotten und Sassendorf für den nämlichen Preis, den
die Preußische Regierung daselbst bezahlt, verabfolgt werden. Die weiteren
Verabredungen hierüber, so wie wegen der dabei zu nehmenden Kontroll-
Maaßregeln bleiben den un Artikel 2. gedachten beiderseitigen Kommissarien
überlassen.

Hinsichtlich des Eingangs des im Fürstenthume Waldeck gewonnenen
Branntweins in das Preußische Gebiet wird auf die im Artikel 1. deshalb
enthaltene Bestimmung Bezug genommen.

. Das Einbringen der Spielkarten aus dem Fürstenthume Waldeck in das
Preußische Gebiet, und aus diesem in jenes, ist verboten. Da indessen in dem
Fürstenthume Waldeck Spielkarten nicht angefertigt werden, wobei es auch
in Zukunft verbleiben soll, so wird die Königlich-Preußische Regierung eine
dem Bedürfnisse der Einwohner entsprechende Quantität Spielkarten abga-
benfrei in das Fürsienthum eingehen lassen, deren nähere Bestimmung, nebst
der deshalb erforderlichen Kontrolle, besonderer Verabredung vorbehalten
bleibt, und verspricht die Fürsiliche Regierung, diese Spielkarten der bisher
schon im Fürstenthume bestandenen Stempelabgabe auch ferner zu unterwerfen.

. Bei dem Eingange von Mehl, Getreide und Fleisch aus dem Fürstenthume
Waldeck in eine der Preußischen Städte, wo Mahl= und Schlachtsteuer
für Rechnung des Staats erhoben wird, ist diese Abgabe eben so, wie
von den gleichamigen Preußischen Erzeugnissen, zu entrichten, und umge-
kehrt wird ein Gleiches in den Städten im Fürstenthume Waldeck gelten,
wo eine ehnliche Abgabe etwa erhoben werden sollte.
1303.) E. Der-
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E. Dergleichen Abgaben, welche von gewissen inlandischen Erzeugnissen fur
Rechnung einer Stadt bei dem Einbringen in dieselbe erhoben werden,
unterliegen auch Waaren derselben Art, welche aus dem Furstenthume
Waldeck in eine zu jener Erhebung befugte Preußische Stadt, oder umge-
kehrt aus den westlichen Preußischen Provinzen in eine gleichmaßig befugte
Stadt des Furstenthums Waldeck eingebracht werden.
Da die Einfuhrung neuer oder erhoheter Abgaben der Art, wovon vor-

siehend unter D. und I. die Rede ist, den gegenseitigen Verkehr belästigt, so
wird die Fursilich-Waldeckische Regierung nicht ohne das Einverständniß der
Preußischen Regierung dazu schreiten, welche jedoch ihre Zustimmung nicht ver-
sagen wird, wenn die einzuführenden oder zu erhöhenden Abgaben die Sätze der
gleichartigen Preußischen Abgaben nicht übersteigen.

Artikel 13.
Die für die Fürsllichen Unterthanen in dem Fürstenthume Waldeck mit der

Posi ankommenden Waaren sollen gleichen Begünfligungen und Beschränkungen
mit denen unterliegen, welche für die Königlichen Unterthanen bestimmt sind.

Artikel 14.

Da die in den Königlich Preußischen Staaten am höchsten besteuerten aus-
ländischen Waaren, namentlich Kolonial-Waaren aller Art, Weine und Ellen-
waaren in dem Fürstenthume Waldeck bisher mit keiner, oder, wie beim Weine
der Fall ist, theilweise mit einer nur geringen Abgabe belegt gewesen sind, und
frei aus dem Auslande haben bezogen werden können, mithin, wenn die Preußi-
sche Grenzbewachung gegen das Fürstenthum wegfällt, den Königlichen Kassen
ein bedeutender Verlust aus der Einführung unversieuerter Waaren-Bestände
ven dort her in die westlich Preußischen Provinzen erwachsen könnte: so erklärt
sich die Fürstliche Regierung bereit, sobald als möglich, und noch ehe der gegen-
wartige Vertrag in Vollzug gesetzt wird, alle Bestände fremder Waaren in dem
Fürstenthume Waldeck aufzeichnen, und von diesen Vorräthen beim Wollzuge des
Vertrages die Eingangs-Abgabe nach dem allgemeinen Tarif, jedoch nach Abzug
der davon, wie namentlich bei dem Weine, etwa bereits entrichteten Akzzise,
nachzahlen zu lassen, in sofern der Besitzer nicht vorziehr, sie sofort und unter
gehöriger Kontrolle wieder in das Ausland auszuführen.

Einer gleichen Aufnahme sollen auch die in dem Fürstenthume vorhandenen
Salzvorräthe zu dem Zwecke unterworfen werden, um sie entweder auf das nach
Artikel 12. A. abgabenfrei in das Fürstenthum einzulassende Salzquantum in
Anrechnung zu bringen, oder, Falls etwa die im Artikel 11. vorbehaltene Ein-
führung der Salzregie sofort bei Vollziehung des Vertrages zu Stande kommen
sollte, der Nachversienerung eben so, wie hinsichtlich der hochbesteuerten aus-
ländischen Waaren vorsiehend verabredet worden ist, zu unterwerfen.

Ueber
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Ueber die Art und Weise der Aufnahme, und wie weit dabei nach Be-
wandniß der Umstande zu gehen seyn durfte, imgleichen uber die den Waaren-
Inhabern zu bewilligenden Zahlungsfristen, wird cine besondere Vereinbarung
vorbehalten, der Ertrag der Nachversteuerung aber der Königlich-Preußischen
und der Fürsilich-Waldeckischen Regierung zu gleichen Theilen zufallen.

Artikel 15.
Sogleich nach Publikation des gegenwärtigen Vertrages soll von Unter-

thanen des Preußischen Staats und des Fürstenthums Waldeck, welche in dem
Gebiete des andern kontrahirenden Theils Handel und Gewerbe treiben, oder
Arbeit suchen, keine Abgabe entrichtet werden, welcher nicht gleichmäßig die eige-
nen Unterthanen derselben Art unterworfen sind.

Desgleichen sollen Fabrikanten und andere Gewerbkreibende, welche blos
zum Aufkaufe von Gegenständen für ihr eigenes Gewerbe, oder Handlungs-
Reisende, welche nicht Waaren selbst, sondern nur Muster derselben bei sich
zu führen, und Bestellungen zu suchen, berechtigt sind, auch sich als Inländer
diese Berechtigung in dem einen Staate durch Entrichtung der gesetzlichen
Abgaben erworben haben, in dem andern Staate deshalb keine weiteren Ab-
gaben entrichten, vielmehr die etwa erforderlichen Konzessionen oder Gewerb-
scheine unentgeldlich erhalten.

Endlich sollen, außer den in dem vorhergehenden Artikel 12. erwähnten
Beschrankungen, die Unterthanen in den beiderseiligen Landestheilen ihre Waaren
frei von Abgaben auf die Märkte bringen, und hiczu einer besondern Konzession
oder Legitimation, oder eines Gewerbsche ines für diesen Theil des Handels= und
Gewerbeverkehrs, nicht bedürfen.

Artikel 10.
In Hinsicht des Verkehrs zwischen dem Fürsienthume Waldeck und den

östlichen Preufischen Provinzen kommen gegenseitig in allen und jeden Bezie-
hungen, namentlich in Ansehung der aus dem Fursienthume Waldeck in die
gedachten ösilichen Provinzen eingehenden Naturproduke und Fabrikate, völlig
dieselben Grundsätze in Anwendung, welche zwischen diesen und den wesilichen
Preußischen Provinzen gelten.

Die völlige Gleichstellung mit den Preußischen Unterthanen rücksichtlich des
Verkehrs und Gewerbebetriebes, wird den Einwohnern des Fürsienthums Waldeck
auch gegenseitig in Beziehung zu allen mit der Preußischen Monarchie durch Zoll-
oder Handelsverträge verbundenen deutschen Bundesstaaten, in Gemäßheit der
zwischen Preußen und diesen Staaten geschlossenen Zoll= und Handelsverträge,
zu Statten kommen.

Artibkel 17.
Für den Fall, daß in der Folge die Verhalknisse es gestatten sollten,

das von dem Zollverbande der westlichen Preußischen Vrovinzen zur Zeit noch
Fahrgang 1831. — (No. 1303.) aus-
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ausgeschlossene Preußische Amt Lugde in diesen Zollverband zu ziehen, soll
auch das Furstenthum Pyrmont nach Analogie der in dem gegenwartigen
Vertrage angenommenen Grundsatze in diesen Verband aufgenommen werden.
Die naheren Bestimmungen hieruber werden alsdann Gegenstand einer weiteren
Verabredung und Uebereinkunft der beiderseitigen Regierungen seyn.

In Rucksicht auf diesen eventuellen Beitritt sollen dem Furstenthume
Pyrmont einstweilen in seinem Verkehr mit dem Preußischen Staate alle dieje-
nigen Erleichterungen zu Theil werden, deren das Amt Lugde hinsichtlich seines
Verkehrs mit den innerhalb der Preußischen Zolllinie liegenden Provinzen genießt.

Namentlich wird daher den Einwohnern des Furstenthums Pyrmont
gestattet seyn, ihre rohen Naturerzeugnisse des Landes und der Viehzucht, so wie
die erweislich blos aus dort erzeugten Stoffen gefertigten Waaren, ganz abgaben-
frei uber die Zolllinie einzufuhren; auch wird dem Pyrmonter Mineralwasser die
Freiheit von dem tarifmaßigen Eingangszolle fur den Ein- und Durchgang zuge-
standen. Hinsichtlich solcher Eingangserleichterungen, die für Pyrmonter Fabri-
kate, welche ganz oder zum Theil aus fremden Stoffen gefertigt werden, etwa
gewünscht werden möchten, bleibt der Fürsilichen Regierung vorbehalten, mit
dem Koniglichen Provinzial-Steuerdirektor in Münster in Kommunikation
zu treten.

Artikel 18.

Die Dauer des gegenwärtigen Vertrages wird vorldusig bis zum Schlusse
des Jahres 1837. festgesetzt. Erfolgt ein Jahr vor dem Ablaufe dieses Zeit-
raumes von der einen oder der andern Seite keine Aufkündigung, so soll er
als auf fernere sechs Jahre und so fort von sechs zu sechs Jahren verlän-
gert, angesehen werden.

Dieser Vertrag soll unverzüglich zur Allerhöchsten und Höchslen Rati-
fikation vorgelegt, und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden spätestens
binnen acht Wochen bewirkt werden.

Zu Urkund dessen ist dieser Vertrag von den beiderseitigen Bevollmäch-
tigten unterzeichnet und untersiegelt worden.

So geschehen Berlin, den 10ten April 1831.

Ernst Michaelis. Ludwig Hagemann. Thcodor Neumann.
(L. S.) (L. S.)

Der vorsiehende Vertrag ist von Seiner Majesiat dem Könige und von
Seiner Durchlaucht dem Fürsken zu Waldeck und Pyrmont am 10ten Juni c.
ratifizirt und sind die Ratiftkations-Urkunden ausgewechselt worden.

(No. 1304.)
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(No. 1304.) Allerhochste Kablnetsorber vom 1I6ten Juni 18341., wegen Wiederherstellung
der Schlesischen Zehentverfassung, so wie sie nach der Order vom 3ten
März 1758. bis zum Gten Februar 1812. bestanden hatte.

*lrv
In Meiner Order vom öten Februar 1812. (No. 107. Gesetzsammlung) habe

Ich mit Abänderung der Order vom 316en März 1758. bestimmt, daß die zu
damaliger Zeit gangbaren, oder auf spätere Erwerbung eines zur Konfession
der zehentberechtigten Kirchenanstalt gehörigen Eigenthümers gangbar werdenden
Zehentabgaben in Schlesten nie wieder ruhen sollen, wenn auch weiterhin die
zehentpflichtigen Grundsiücke in die Hände eines Nicht -Konfessionsverwandten
der zehentberechtigten Kirchenanstalt zurückgelangen würden. Die Erfahrung hat
ergeben, daß die hierbei beabsschtigten Zwecke nicht ohne Nebenwirkungen, deren
Nachtheile uberwiegend sind, haben erreicht werden können. Ich setze daher auf
Veranlassung einer die Modifikation der gegenwärtigen Einrichtung bevorworten-
den Petition des Schlesischen Provinzial-Landtages und in Berücksichtigung der
Gründe, welche das Staatsministerium im Berichte vom 21sten April d. J.
anderweit entwickelt hat, nach dem Antrage desselben hierdurch fesi: daß die
Schlesische Zehentverfassung ganz so, wie sie nach der Order vom Iten März 1758.
bis zum oöten Febrrar 1812. bestanden hatte, allgemein wiederhergestellt werden
soll. Dabei versieht es sich von selbst, daß diejenigen Kirchenbeamten, die in
Verfolg Meiner Order vom öten Februar 1812. bereits in den Besitz solcher
Zehentabgaben gelangt sind, die ein zur Konfession der berechtigten Kirchenanstalt
nicht gehöriger Grundbesitzer entrichten muß, während der Dauer ihres Amts
dieses Besitzes nicht verlusiig gehen, vielmehr die Verpflichtung des nicht zur
Konfession der berechtigten Kirchenanstalt gehörigen Grundbesitzers zur Entrich-
tung der Zehenten erst mit dem Wechsel der empfangenden Beamten aufhört,
indem nur auf die Nachfolger das Recht zum Genusse nicht übergehen soll. Der-
gleichen Kirchenbeamte müssen jedoch, wenn es rathsam gefunden werden sollte,
ihnen dafür eine nach den Grundsätzen der Ablösungsordnung vom 7ten Juni 1821.
zu ermittelnde Entschädigung anzuweisen, sich gefallen lassen, diese dafür anzu-
nehmen. Das Staatsministerium hat gegemwärtige Anordnung durch die Gesetz-
Sammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 10ten Juni 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsminisierium.

(No. 1304.—1306.) Jo. 1305.)
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(To. 1305.) Allerhöchsie Kabinetsorder vom 14ten Juli 1831., betrefsend die Deklaration
des §. 3. des wegen der Verpflichtung zur Vorspannleistung erlassenen
Regulatws vom 20 sten Mai 1810. hinsichtlich der Luruspferde.

A## den Antrag des Staatsministeri# will Ich die Bestimmung des wegen der
Verpflichtung zur Vorspamnleistung ergangenen Negulativs vom 29len Mai 1816.
g. 3., wornach die Erklarung der Eigenthumer von Luxuspferden: ob sie von
der nachgelassenen Befreiung gegen die angeordnete Zahlung von drei Thalern
jahrlich, fur jedes Pferd, Gebrauch machen, oder zur Theilnahme an der Ge-
stellung des Vorspanns verpflichtet seyn wollen, bleibenden Effekt haben
soll, dahin deklariren: daß den Eigenthümern von Lurnspferden, welche sich
für die Entrichtung der Geldabgabe erklärt haben, gestartet werden kann, statt
derselben die Theilnahme an der Naturalgesiellung des Vorspanns zu wählen.
Die oiesfällige anderweite Erklärung muß aber mindesiens drei Monate vor dem
Anfange des nächsien Jahres abgegeben werden. Denjenigen Eigenthümern von
Luruspferden, welche sich dagegen für die Theilnahme an der Vorspanngestel-
lung erklärt haben, soll zwar ebenfalls nachgegeben werden, von der frühern
Erklárung wieder abzugehen und die Geldabgabe zu übernehmen; diese ander-
weite Erklärung muß aber mindestens ein Jahr vor dem Anfange des nächsten
Jahres erfolgen, in beiden Fällen übrigens bis zum nächsten Jahre die Leisiung
nach der früher abgegebenen Erklärung Stait sinden. Das Sctaatsminisierium
hat diese Deklaration durch die Gesetzsammlung bekannt machen zu lassen.

Berlin, den 1iten Juli 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 1300.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 20'ten Juli 1831. die Stempeklfreiheit der
zur Abwehrung der Cholera nach der Verordnung vom öten April 1831.
auszustellenden Gesundheits-Atteste betressend.

 zD
Jch genehmige auf Ihren Bericht vom 12ten d. M., daß die zur Abwehrung
der Cholcra der Verordnung vom 6ten April d. J. gemäg von den Behör-
den aus zusiellenden Gesundhelrs-Akteste siempelfrei ausgefertigt werden.

Teplitz, den 20sten Juli 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

die Slaatsminister Maassen und Freiherr v. Brenn.

—.#.O————
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

 No. 13.——

(No. 1307.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 1 sten August 1831., die Erhaltung der Landtags-
fähigkeit ritterschaftlicher Güter nach Ablösung der Reallasten betreffend.

D. nach der unterm 13ten Juli 1829. publizirten Ordnung, wegen Ablösung
der Reallasten in denjenigen Landeskheilen, welche vormals zum Koönigreiche
Wesiphalen, zum Großherzogthum Berg und zu den Französischen DOeparte-
menks diesseits des Rheins gehört haben, die Ablösung durch Kapitalzahlung
erfolgen, und dadurch das Einkommen eines landtagsfähigen Ritterguts aus
dem Grundeigenthum und den Realgerechtsamen unter denjenigen Betrag herab-
sinken kann, welcher in der Verordnung vom 17ten Mai 1827., — die im Gesetze
vom 27sien März 1821. wegen Anordnung der Provinzialstände in der Provinz
Sachsen vorbehaltenen Bestimmungen betreffend, — Art. 7., ungleichen in den,
denselben Gegenstand betreffenden Verordnungen für Wesiphalen und die Rhein-
provinz, vom 13ten Juli 1827., resp. Art. 11. und 16., zur Erhaltung der
Landtagsfähigkeit eines Ritterguts bei vorkommenden Zerstückelungen für noth-
wendig erachtet worden ist; gleichwohl, da diese Art von Zerstückelung von
Seiten des Berechtigten oft eine unfreiwillige seyn kann, die Billigkeit erfordert,
dem Gutsbesitzer gesetzliche Mittel zur Erhaltung der Landtagsfähigkeit seines
Guts darzubieten, so finde Ich Mich bewogen, auf den Bericht des Staats-—
ministerii vom 12ten Juli d. J. Folgendes zu verordnen:

1) Wenn in Folge des Ganers vom 13ten Juli 1829. die Ablôsung der

Dienste, Natural= und Geldleistungen durch Kapitalzahlung erfolgt, und
dadurch das Einkommen eines landtagsfähigen Ritterguts unter den Betrag
vermindert wird, welcher nach den oben erwähnten Verordnungen vom
17ten Mai und 13ten Juli 1827., resp. Art. 7., 11. und 16., in den
benannten Provinzen als nothwendig zu Erhaltung der Landtagsfähigkeit
bei eintretender Zerstückelung erachtet worden isi, so soll es dem Besitzer
gestattet seyn, die Qualität seines Gutes zu erhalten, wenn er sich an-

Jahrgang 1831.— (No. 1307.). 2) Diese
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2) Diese Ergänzung kann durch neu anzukaufende Grundstucke erfolgen,

3

4

6

7

#

)

welche so gelegen sind, daß sie mit dem Gute verbunden und mit demselben
bewirthschaftet werden können.

Bei Gütern, welche vor der Ablösung mehr, als Eintausend Thaler
Reinertrag gewährt haben, müssen so viele neue Grundstücke dieser Art
mit dem Gute verbunden werden, daß der Reinertrag desselben wieder bis
auf wenigstens Eintausend Thaler gebracht wird.
Wenn aber ein Gut zeither bereits weniger als Eintausend Thaler Rein-
ertrag gewährt hat, so muß nachgewiesen werden, daß das ganze Ablö-
sungskapital auf den Ankauf solcher, mit dem Gute konsolidirter Grund-
stücke verwandt worden sey.
Zu dem Ankaufe wird denjenigen, welche sich zu solchem bereit erklären,
eine vierjahrige Frist gestattet. Während der ersten zwei Jahre verbleiben
sie ungestört in dem Besitze der zeither ausgeubten ritterschaftlichen Rechte.
Wenn sie nach Ablauf derselben nicht die Ergänzung der Güter in der
oben vorgeschriebenen Art nachweisen, so ruhen diese Rechte während der
beiden nächstfolgenden Jahre, und sind nach Verfluß derselben, wenn die
Ergänzung nicht nachgewiesen wird, als erloschen zu betrachten.
Wenn ein Gutsbesitzer vor Ablauf der ersten zweijährigen Frist dem Land-
rath des Kreises glaubhaft zu bescheinigen vermag, daß es ihm während
derselben an Gelegenheit zum Ankaufe der Behufs der Ergänzung erfor-
derlichen Grundsiücke gefehlt, daß er aber das Ablösungskapital in dem
nach §. Z. und 4. erforderlichen Betrage auf ein fremdes Gut hypothe-
karisch versichert habe, so soll die Landtagsfähigkeit auch im dritten und
vierten Jahre von ihm oder seinem Nachfolger im Besitze ausgeubt werden
dürfen, so lange das Kapital unvermindert in seiner oder seines Nachfol-
gers Hand bleibt. Auch soll dem Gutsbesitzer gestattet seyn, während
dieser zwei Jahre durch ein eigenes, zum Gute nicht gehöriges anderweites
Grundstück für die Sicherheit des Ablösungskapitals Kaution zu siellen.
Nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist erlischt die Landtagsfahigkeit, und der
Landrath willigt in die Löschung der etwa eingetragenen Kaution.
Die Landtagsfähigkeit solcher Güter, welche selbst ohne einen Rittersitz bloß
in Natural= oder Geldrenten bestehen, erlischt durch die Ablösung gegen
Kapital sofort. Sollte der Besitzer das Ablösungskapital zur Erwerbung
und Konsolidirung von Grundstücken verwenden, so werde Ich darüber,
ob einer solchen neu gebildeten Besitzung die Rittergulsqualität zu verleihen
sey, auf Antrag des Besitzers, nach Lage der Umstände, besondere Ent-
schließung fassen.

8) Die
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8) Die Landrathe sind beauftragt, uber die Befolgung dieser Vorschriften zu
wachen; den Oberprasidenten aber steht, mit Vorbehalt des Rekurses, die
Entscheidung und Festsetzung zu.

Hiernach hat das Staatsministerium das Weitere zu veranlassen, auch
die Publikation gegenwärtigen Befehls durch die Gesetzsammlung anzuordnen.

Teplitz, den 1sten August 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 1308.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 17ten August 1831., über Erweiterungen
der nachgelassenen Abfindungen wegen der Braumalzsteucr, und über die
bedingte Zuldssigkeit der Erhebung dieser Steuer im Wege der Mahlsteuer.

Zur Erleichterung und Vereinfachung der Brausteuer-Kontrolle will Ich nach
Ihrem Antrage die durch Meine Order vom 2ten Juni 1827. ertheilte Ermachti-
gung zu Abfindungen wegen der Braumalzsteuer dahin erweitern: daß dergleichen
auf Fixation der Brausteuer zeitweise gerichtete Abfindungen nicht bloß auf dem
Lande den Brauern ohne Unterschied, sondern auch in Stadten der gesammten
Brauerschaft der Stadt, nach dem Antrageder Mehrzahl ihrer Mitglieder, gestattet
werden konnen, in so weit es mit Sicherung der gesetzlichen Steuer-Einnahme
vom verbrauchten Braumalze vereinbar ist. Auch kann die Brausteuer in ihrem
bisherigen Betrage von 20 Silbergroschen für den Zentner Malgschroot als Mahl-
steuer, sowohl bei Abfertigung des Malzes zur Mühle als beim Eingang von
Malzschroot in die Stadt, in denjenigen mahlsteuerpflichtigen Städten erhoben
werden, wo diese Einrichtung nach den örtlichen Verhältnissen und nach Ihrem
Ermessen für zulässig erachtet wird und die Mehrzahl der Brauer sich dafür erklärt.
In diesem Falle bleibt Gersten= und Weitzen-Malzschroot, welches zu andern
Zwecken als zum Brauen besiimmt ist, von der Mahlsteuer für Braumalz nur
dann befreit, wenn entweder das Malz vor der Abfertigung zur Mühle, mit
rohem Getreide, oder das Malzschroot, vor der Einfuhr in die Stadr, mit
Schroot aus rohem Getreide hinlänglich gemengt ist, um nicht zum Bierbrauen
verwendet werden zu können. Malzschroot ohne diese Beimengung kann in solchen
Städten, frei von der Mahlsteuer, nur für diejenigen Brennereien bereitet oder
eingeführt werden, welche lediglich Kartoffeln verarbeiten und die von Ihnen über
den Verbrauch solches reinen Malzschroots anzuordnenden Kontroll-Maaßregeln
befolgen. Wo die Braumalzsteuer hiernach als Mahlsteuer erhoben wird, finden
die gesetzlichen Vorschriften und Strafbestimmungen, welche für die Mahlsteuer

(No. 1307—1300.) besiehen,
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bestehen, auch auf die Bereitung des Brauinalzschroots in kontrollpflichtigen
Muhlen und auf den Eingang des Braumalzschroots Anwendung. Sie haben
diese Bestimmungen durch die Gesetzsammlung bekannt machen zu lassen.

Berlin, den 17ten August 1831.

Friedrich Wilhelm.
An den Staats- und Finanzminister Maassen.

(No. 1309.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 23sten August 1831., wegen der Zahlungen
für Schwedisch-Pommersches Kourant.

D. nach vollständiger Ausführung Meiner Order, wegen der alten Schwedisch=
Pommerschen Munzen, vom 28sten Februar 1830., das alte Schwedisch=
Pommersche Kourant, dem Umlauf entzogen ist, so bedarf es, zur Abwendung
prozessualischer Weiterungen, einer Vorschrift über die Ausgleichung solcher
privatrechtlichen Verpflichtungen, welche nach dem ursprünglichen Rechrsverhält-
nisse durch baare Zahlungen in Schwedisch-Pommerschen Kourant, oder dessen
Stelle vertretenden Zwei-Oritteln zu erfüllen sind. Ich setze deshalb, nach dem
von den Provinzial-Behörden und im Berichte des Staatsministeriums vom
13ten d. M. bevorworteten Antrage des Neu-Vorpommerschen Kommunal=
Landtages, Folgendes fesi:

1) Alle privatrechtliche Verpflichtungen, bei denen die Zahlung in Pommer-
schen Kourant, oder in Zwei-Orittelstücken vorbedungen isi, können von
dem Schuldner in Preußischen Kourant mit einem Aufgelde von 13, Prozent
abgelößt werden.

2) Dieser Normal-Kours findet auch für diejenigen Verbindlichkeiten Statt,
die aus Judikaten und letztwilligen Verordnungen, oder auf den Grund
eines sonstigen Rechtstitels mittelst baarer Zahlung zu erfüllen sind.

Das Staatsministerium hat die Aufnahme dieser Bestimmungen in die
Gesetzsammlung zu veranlassen.

Berlin, den 23sten August 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.
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Gesetz Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

— — No. 14. —

(No. 1310.) Uebereinkunft zwischen Prcußen und Sachsen-Weimar-Eisenach wegen Aus-
führung der Artikel 3. und 7. des Staatsvertrages vom 11ten Februar d. J.
und wegen Erledigung einiger anderweiten vorläufig getroffenen Verab-
redungen. Vom 10ten August 1831.

Zicen Seiner Majesiätidem Könige von Preußen und Seiner Königlichen
Hoheit dem Großherzoge von Sachsen-Weimar ist auf den Grund der Artikel 3.
und 7. des Staatsvertrages vom 11##en Februar dieses Jahres, und zur Erledi-
gung einiger anderweitigen, beim Abschlusse desselben vorlaufig getroffenen Verab-
redungen, wobei die kontrahirenden Theile hauptsächlich eine endliche Ausgleichung
über alle bie jetzt in besonderen Verhandlungen erörterten gegenseitigen Ansprüche
zu bewirken beabsichtigten, durch die unterzeichneten Bevollmächtigten nachsiehende
Uebereinkunft verhandelt und abgeschlossen worden.

Art. 1. Nachdem in Gemäßheit des Artikels 3. des Staatsvertrags vom
1 1ten Februar dieses Jahres der Ausfall an Einkommen, welchen die Großherzog=
liche Weimarische Regierung durch die daselbst siipulirte Verlegung der Erhebung
des rezeßmäßigen Geleites von Erfurt und Gotha hinweg erleiden ird, nach
einem Durchschnitte von Zehn Jahren ermittelt worden; so wird solcher rücksichtlich
der Verlegung der Geleits-Erhebung von Erfurt hinweg auf

Drei Tausend und Acht und Neunzig Thaler 5 Gr. 1 Pf.
und rücksichtlich der Verlegung der Geleits-Erhebung von Gotha hinweg auf

Vier Tausend Sechs Hundert und Vier und Zwanzig Thaler,
im Ganzen aber auf die runde Summe von

Sieben Tausend Sieben Hundert Vier und Zwanzig Thalern
in Konventionsgelde gemeinschaftlich festgestellt.

Art. 2. Gegen die gänzliche Entsagung Abseiten der Großherzoglich
Sachsen-Weimarischen Regierung auf alle sonsiigen, in Bezug auf das Erfurter
Geleit von Derselben erhobenen Ansprüche an Preußen, namentlich:

a) auf den Entschädigungs-Anspruch, welchen Sie von der Möglichkeit her-
leitet, daß im Falle eines etwanigen künftigen Wiederaustretens Sachsen-
Weimar's aus dem Jollverbande mit Preußen, eine Vermehrung des Ver-
kehrs durch Erfurt und Gotha auf denjenigen Straßen, auf denen Preußen
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in die Berechtigung zur rezeßmäßigen Erhebung des Geleites getreten ist,
Statt finden könnte;

b) auf den bis jetzt erhobenen, von Preußen aber bestrittenen, Entschddigungs-
Anspruch wegen der seit dem Jahre 1827. in Erfurt eingeführten Königlich-
Preußischen Joll= und Steuerverfassung,

erklärt die Königlich-Preußische Regierung sich bereit, außer den, mit Beziehung
hierauf, im ten Artikel gemachten Zugeständnissen, die grundherrlichen Einkünfte
von Bischoffroda und Probstei-Zella betreffend, auch anstatt des im Artikel 1.
gedachten Betrages von 7724 Rcthlr. in Konventionsgelde, die höhere runde
Summe von

Acht Tausend Zwei Hundert Thalern in Preußischem Kourant,
als den Gesammtbetrag derjenigen Jahresrente gelten zu lassen, welche unter
Anrechnung ebenbenannter grundherrlicher Einkünfte vom 1sten Januar 1832.
an, wo die Verlegung der Geleits-Erhebung von Erfurt und Gotha hinweg in
Ausführung kommen soll, zur Entschädigung für den dadurchentstehenden Ausfall
an Einkommen, nach Artikel 3. Lit. D. des Staatsvertrages vom 1 #en Februar
dieses Jahres, von Preußen an Sachsen-Weimar gewährt werden wird.

Hiervon sind auf die Entschädigung Sachsen-Weimar's für die Verlegung
des Geleits von Erfurt hinweg

Drei Tausend Drei Hundert und Funfzig Thaler,
und auf die Entschädigung wegen Verlegung der Geleits-Erhebung von Gotha
hinweg

Vier Tausend Acht Hundert und Funfzig Thaler
zu rechnen.

Art. Z. Als jährlicher Betrag der, auf die, Arkikel 2. süipulirte, Entschä-
digung in Anrechnung zu bringenden, grundherrlichen Einkünfte der Ortschaften
Bischoffroda und Probstei-Zella wird für die Zukunft, ndmlich vom üsten
Januar 1832., wo die Verlegung der Geleits-Erhebung vertragsmäßig in Aus-
führung kommen soll, die runde Summe von

Zwei Tausend Fünf Hundert Thalern in Preußischem Kourant
gemeinschaftlich anerkannt, durch deren gedachte Anrechnung die, nach Artikel 2.
mit 8200 Rehlr. Preußisch Kourant zu gewährende Entschädigungs-Rente sich
auf den Betrag von 5700 Thaler Preußisch Kourant vermindert.

Preußen wird demnach die fraglichen
Fünf Tausend und Sieben Hundert Thaler in Preußischem Kourant

vom üsten Januar 1832. an, wenn alsdann die Verlegung der Geleits--Erhebung
von Erfurt und Gorha hinweg in Ausführung kommt, als eine, auf die Ein-
künfte der Stadt Erfurt zu radizirende Rente, so lange solche nicht gegen ein
Kapital in 25 fachem Betrage derselben abgelöset seyn wird, alljahrlich an
Sachsen-Weimar entrichten.

Für
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Fur den Fall aber, daß die Verlegung der Geleits-Erhebung von Erfurt
und Gotha hinweg am isten Januar 1832. noch Anstand finden sollte, zahlt
Sachsen-Weimar bis zu deren Eintrikte und der dadurch erst ausführbar werden-
den Kompensation, den im Eingange dieses Artikels stipulirten jährlichen Betrag
von Zwei Tausend Fünfhundert Thalern Preußisch Kourant für die grundherr=
lichen Einkünfte von Bischoffroda und Probstei-Zella an Preußen.

Art. 4. Mit Rücksicht auf die Großherzoglich-Weimarscher Seits im
Artikel 2. ausgesprochenen Verzichtleistungen und die gemachte Bemerkung, daß
in den ersien Jahren des Zeitraums vom isten Juni 1814. bis zum 1sien Januar
1832. die Verwaltung der Güter Bischoffroda und Probstei-Zella einen größern
Kostenaufwand erfordert habe, soll zum Ersatze der, von Sachsen-Weimar schon
erhobenen grundherrlichen Einkünfte beider Ortschaften aus dem besagten Zeit-
raum für jedes darunter begriffene Jahr nur die Hälfte des, für die Zukunft
auf 2500 Thaler Preußisch Kourant festgesetzten Betrages dieser Einkünfte,
mithin nicht mehr als

Ein Tausend Zwei Hundert und Funfzig Thaler Preußisch Kourant
oder für den ganzen, slebenzehn Jahre und sieben Monate umfassenden Zeitraum
der Vergangenheit überhaupt die Summe von

Ein und Zwanzig Tausend Neun Hundert und Achtzig Thalern Preu-
ßisch Kourant

von Sachsen-Weimar an Preußen vergütel, und zu diesem Ende der fragliche
Vergütungs-Anspruch mit den andern liquiden Aktivforderungen in Verbindung
gesetzt werden, welche Preußen größtentheils in Beziehung auf die an Sachsen-
Weimar abgetretenen Erfurt-Blankenhainschen Gebietstheile, namentlich:

a) wegen eines Beitrages zur Verzinsung der Erfurt-Blankenhainschen Lan-
desschuld während der Jahre 1815. bis 1821. und zu den dezsfallsigen
Verwaltungskosien;

b) wegen der, von 1815. bis 1517. Sachsen-Weimarischer Seits erhobenen
Einkünfte des Erfurter Schul= und Exjesuiten-Fonds;

c) wegen eines Guthabens aus der gegenseitigen Abrechunng rücksichtlich der,
nach Artikel 1. des Staatsvertrages vom 22sten September 1815. gegen
einander ausgetauschten Dörfer Nöda und Ringleben unbestrittener Weise
an die Großherzoglich-Weimarsche Regierung zu machen hat.

Art. 5. Die Vergütung und resp. Berichtigung sämmtlicher, im vor-
stehenden Artikel aufgeführter Preußischer Aktiv-Forderungen, deren Werth
Königlich-Preußischer Seits mindestens auf

Ein und Dreißig Tausend Neun Hundert und Achtzig Thaler Preußisch
Kourant

abgeschätzt wird, geschieht von Seiten der Großherzoglich-Weimarschen Regie-
rung in folgender Art:

(No. 1310.) Ff2
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.Dieselbe bezahlt vom 1sten Januar 1832. an alljährlich und ohne Unterbrechung
in verhaltnißmaßigen Raten von mindestens

Ein Tausend Zwei Hundert und Funfzig Thalern
an Preußen die Summe von

Zwanzig Tausend Thalern
bis zu deren vollstandiger Abtragung.

3z. Sie ubernimmt ausschließlich die Befriedigung folgender bisher von ihr vertre—
tener Anspruche Großherzoglicher Unterthanen an Preußen, als

a) der katholischen Kirchengemeine zu Jena wegen der, auf 965 Rthlr. berech-
neten Pachtgelder von dem, seit 1808. dem Kirchen-Aerario derselben als Oo-
tation gehörenden, vormaligen Blankenhainschen Domainen-Gute Mohren-
thal, deren Beschlagnahme und Einziehung Königlich-Preußischer Seits im
Jahre 181 1. provisorisch verfügt wurde;
der Wittwe des vormaligen Spielkarten-Fabrikanten Dreißig zu Tonndorf
wegen der, von 1810. bis 1822. zu der Summe von 107/1 Rithlr. erwachse-
nen Rückstände einer jährlichen Uncerstützung von 100 Rthlr., welche man
Königlich-Preußischer Seits dem letzteren im Jahre 1815. bei Auflösung seiner
dortigen Spielkarten-Fabrik vorläufig zur Entschädigung bewilligte;
der übrigen Unterthanen und Beamten in den abgetretenen Erfurt-Blanken=
hainschen Landestheilen, binsichtlich ihrer noch unberichtigten Forderungen an
den Fiskus, aus der Zeit vor dem 1slen Ju i oder dem Isten November 1815.,
so weit solche überhaupt gegründet und liquide sind.

— ##

C. Unter dem Vorbehalte besonderer Verhandlungen wegen der, in der Stadt
Erfurt zu milden Zwecken bestehenden Stiftungen aller Art und Unterrichts-
Anstalten, soweit Sachsen-Weimarsche Unterthanen zur Theilnahme davon
stiftungsmäßig berechtigt seyn könnten; verzichtet die Großherzogliche Regierung
auf sämmtliche Anspruche, welche Sie als Besitzerin der von Preußen ab-
getretenen Erfurt-Blankenhainschen Gebietstheile bei den, dem Abschlusse
gegenwärtiger Uebereinkunft vorausgegangenen Verhandlungen gegen Preußen
angemeldet hat, insbesondere auf Ihre Ansprüche:

a) auf die, aus der Zeit vor dem Isten Juni oder vor dem 1 sien November 1815.
herrührenden Abgaben-Reste oder sonstigen siskalischen Einnahme-Rückstände
in den fraglichen Gebietstheilen soweit solche noch in Königlich-Preußische
Kassen geflossen seyn möchten;

b) auf Erstattung der, Ihrerseits schon berichtigten fiskalischen Ausgaben=
Rücksiände, welche bis zu den eben bezeichneten Terminen in den nämlichen
Gebietstheilen erwachsen waren, namentlich:

der zu 1508 Rihlr. 6 Gr. 2 Pf. Konventionsgeld berechneten Rückstände
an Besoldungen dortiger Beamten aus dem Jahre 1813.;

der
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der im Jahre 1811. wegen eines Baues im Kanzlei-Lokale des Schlosses
zu Blankenhain aufgelaufenen Kosten und der, an das dortige Justiz=
Amr im Jahre 1813. gelieferten Schreibmaterialien im Gesammt=
betrage von 50 Rlhlr. 10 Gr. Konventionsgeld;

der, mehreren Gemeinden jener Gebietstheile an Wege-Baulöhnen,
welche im Jahre 1812. verdient worden, ausgezahlten 109 Rrhlr.
14 Gr. 6 Pf. Konventionsgeld;

der den Gemeinden Zimmerninfra und Hopfgarten wegen eines im
Jahre 1814. erlittenen Brand-Unglücks bewilligten und gezahlten
Remissionsgelder mit 352 Rthlr. — Gr. 2 Pf. Konventionsgeld;

) auf die vor, und nach dem 1sien Juli 1814. rücksichtlich gedachter Gebiets-
theile entsiandenen Forderungen für Verpflegung Königlich-Preußischer
Truppen, wovon auf die Zeit nach dem sten Juli 1814. Ihrerseits
1828 Rthlr. — Gr. 11½ Pf. Konventionsgeld gerechnet werden.

() auf ein, zu 298 Rthlr. 20 Gr. 96 Pf. berechnetes Drittheil des Kassen-
besiandes von 887 Rlhlr. 14 Gr. 11 Pf. Konventionsgeld, welcher nach
Sachsen-Weimarscher Behauptung in dem, zur Zahlung der Zinsen von
der Erfurt-Blankenhainschen Landesschuld bestummt gewesenen gemeinschaft-
lichen Fonds am Schlusse des Jahres 1815. verblieben war.

D. Als Besitzerin Alt-Weimarischer Gebietstheile entsagt die Großherzogliche
Regierung den, in dieser Eigenschaft gegen Preußen von Ihr erhobenen
Ansprüchen:

a) wegen eines, vom 1 sien April 1808. bis ult. Mai 1815. mit 2390 Rthlr.
 Gr. 17 P. erwachsenen Rückstandes an Rekognitionsgeldern, welche für
die Gebiete Blankenhain, Nieder-Kranichfeld und Nieder-Gleichen auf den
Grund alterer Rezesse zum Anerkenntnit einiger, dem Hause Sachsen-
Weimar zustehenden Hoheitsrechte jährlich mir 382 Gulden 3 Gr. 1 Pf.
an dasselbe zu zahlen waren;
wegen zehnjähriger seit 1806. auf 400 Rthlr. Konventionsgeld erwachsener
Miethzinsen von dem, in der Stadt Erfurt belegenen sogenannten Georgen-
thaler Hofe, dessen Eigenthum Sachsen-Weimar im Artikel 5. des Staats-
vertrages vom 22sten September 1815. an Preußen abtrat;

c) wegen eines, von der vormaligen Verwaltung dieses Hofes vor alterer
Zeit dem Stadtrathe zu Erfurt geleisteren und später auf die dortige landes-
herrliche Kreiskasse übernommenen Kapitals nebst rückständigen Zinsen im
Gesammtbetrage von 615 Rthlr. Konventionsgeld;
wegen einer, im Jahre 1813. auf französische Requisition erfolgten Lieferung
von Hölzern aus Alt-Weimarischen Forsien zur Befestigung des Erfurker
Waffenplatzes im Gesammtbetrage von 20,158 Rehlr. 22 Gr. 4 Pf. Kon-
ventionsgeld;

(No. 1310.) e) wegen
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e) wegen der, in demselben Jahre aus dem Alt-Weimarischen Tannrodaer
Forst abgegangenen Stangen und Pfähle zur Einfassung des neuen allge-
meinen Begräbnißplatzes zu Erfurt im Betrage von 92 Rthlr. 8 Gr. 8 Pf.
Konventionsgeld;

1) wegen einer, im Jahre 1815. bewirkten Lieferung von 200 Stämmen Na-
delholz aus Alt-Weimarischen Forsten zur Befestigung von Erfurt im Betrage
von 328 Rthlr. 27 Gr. Konventionsgeld.

E. Die Großherzoglich-Weimarische Regierung entsagt zugleich ihrem Anspruche
auf Ersatz der, von 1816 bis 1831. mit 1620 Rthlr. Preußisch Kourant be-
zahlten Pensionsbeträge an einige, in dem Oorfe Nöda wohnhafte, vormals
Königlich=SächsischeMilitairs,undübernimmtderenBefriedigungfürdie
Zukunft.

Art. 6. Mit Rücksicht auf die, in den vorhergehenden Artikeln verabredete
Ausgleichung, übernimmt Preußen Seiner Seits auf den sogenannten französischen
Aversionalfonds die unverweilte Zahlung der, von 1806 bis 1813. rückständig
gebliebenen Zinsen der Erfurt-Blankenhainischen Landesschuld an die dabei bethei-
ligten Großherzoglich-Weimarischen Unterthanen und verzichtet zugleich auf Seine
Ansprüche:

a) wegen der, vor dem 1sten Juni und vor dem isten November 1815. in den
an Sachsen-Weimar abgetretenen Erfurt-Blankenhainischen Gebietstheilen
erwachsenen Abgaben-Reste oder sonstigen siskalischen Einnahmen, so weit
solche in Sachsen-Weimarische Kassen geflossen sind und gegenwärtig etwa
noch als exigibel zu betrachten seyn dürften;

b) wegen der in den fraglichen Gebietstheilen ausstehenden Staats-Aktivka-
pitalien;

c) wegen verhälknißmäßiger passiver Theilnahme Sachsen-Weimars an den
sogenannten Erfurter Zentralpensionen;

) wegen Ersatzes der, nach dem üsten Juni und nach dem isten Novbr. 1815.
fallig gewordenen und aus Preußischen Kassen ausgezahlten Besoldungen und
Pensionen an Beamten und Pensionairs der abgetretenen Gebietstheile.

Art. 7. Zwischen den östlichen Preußischen Provinzen, welche innerhalb
einer geschlossenen Jolllinie liegen und den Großherzoglich= Sachsen-Weimar-
Eisenachschen Landen soll der gegenseitige Berkehr vom 1sten Oktober d. J. an i
folgender Art vorläufig erleichtert werden:
I. Freien Eingang in die östlichen Preußischen Provinzen sollen haben, so-

fern es eigene Erzeugnisse der Großherzoglichen Lande sind:
a) in unbestimmter Quantität außer denjenigen Gegenständen, welche nach

der Preußischen Verordnung wegen Erhebung der Eingangs-, Durchgangs-
und Ausgangs-Abgaben vom Z0sten Oktober 1827. jetzt keiner Abgabe
unterworfen sind:

4

1) Bucher
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1) Bücher und Landcharten (Preußische Erhebungsrolle AbeheilungIIallge-
meiner Satz.)

2) Getraide dito dito JNo. 19. lit. a.
3) Grobe Holzwaaren dito dilo- 12. Anmerkung.
4) Theer und Pech# .. dito dito 37. —
5) Gemeine Topferwaaren. . . dito dito 38. lit. b.
0) Schlachtvieh .. dito dito 39. lit. h—8.

b) in bestimmter Quantitat fur das Jahr:
1) Malerfarben (Preußische Erhebungsrolle No. 5. lit. a.) 400 Zentner;
2) Insirumente (musikalische) (Preußische Erhebungsrolle No. 14.)

50 Zentner;
3) Kurze Waaren Igrobe] (Preußische Erhebungsrolle No. 20. lit. a.)

400 Zentner;
4) Graue Packleinewand und Segeltuch (Preußische Erhebungsrolle No. 22.

lit. c.). 100 Sentner;
5) Steingut und Porzellan (Preußische Erhebungsrolle No. 38. lit. c.)

300 Zentner;
(Preußische Erhebungsrolle No. 38. lit. d. und e.) 150 Zentner;
(Preußische Erhebungsrolle No. 38. lit. l.) 150 Zentner;

6) Wollen Garn lrohes] (Preußische Erhebungsrolle Abtheilung II. Allge-
meiner Satz.) 100 Zentner;

dilo- lgezwirntes und gefärbtes] (Preußische Erhebungsrolle
No. 41. l#l. D.). 200 Zentner;

7) Flanelle und Moltons (Preußische Erhebungsrolle No. 41. litl#e.)
200 Zentner;

II. Gegenstände, welche aus den Weimarischen und Neustadtischen Kreisen mit
der Bestimmung nach dem Eisenachschen Kreise und umgekehrt transportirt
werden, um dort zu verbleiben, sollen beim direkten Durchgange durch Erfurt
auf Bescheinigung Großherzoglicher Behörden frei von Durchgangs-Abgaben
bleiben.

III. Grobe Schuhmacherwaare (Preußische Erhebungsrolle No. 21. Iil. c.),
welche als Fabrikat der Großherzoglichen Lande in die öfsllichen geschlossenen
Preußischen Provinzen zu Jahrmärkten ein= und unverkauft wieder ausgehet,
soll von Durchgangs-Abgaben frei bleiben.

Wenn die Einfuhr der vorstehenden unter No. 1. lit. àa und b. genann-
ten Waaren auch umgekehrt aus den östlichen Preußischen Provinzen in die
Großherzoglich= Sachsen-Weimar-Eisenachschen Lande vorkommen sollte, so
sollen dieselben in gleicher Art, wie oben bestimmt worden ist, frei von Abgaben,
die nicht auch inländische Gegensiände gleichermaaßen treffen, eingelassen werden.

(No. 1310.) Art. 8.
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Art. 8. Soweit es bei dem Inhalte des Artikel 7. zur Erleichterung
des Grenzverkehrs noch einiger Anordnungen bedarf, bleiben diese der besondern
Verabredung der betreffenden Verwaltungs-Behörden, innerhalb der gesetzlich
bestehenden Grundsätze vorbehalten.

Dies gilt auch wegen der Art und Weise der Ausstellung der Ursprungs-
Zeugnisse, von welchen die Waarensendungen begleitet seyn müssen, wenn dafür
die, im vorsiehenden Artikel zugestandenen Begünstigungen in Anspruch genom-
men werden sollen.

Art. 9. Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar=
Eisenach erklären Sich fortwährend bereit, in Gemäßheit der mittelst Separat-
Protokolles c#e dato Berlin den 10ten Februar 1831. ertheilten Zusicherung,
die, im Amte Allsiedt belegene Ortschaft Kalbsrieth gegen ein vollständiges
Aequivalent an Preußen abzutreten. So lange bis zwischen den beiden kontra-
hirenden Regierungen über diesen Austausch eine desinitive Vereinbarung getroffen
seyn wird, überläßt Sachsen-Weimar die durch genannte Ortschaft und deren
Flur aus dem Preußischen Gebiete in das Preußische Gebiet führende Landstraße
unter folgenden Bestimmungen an die Krone Preußen.

I. Die ebengedachte, durch Kalbsrieth und dessen Flur führende Land= und Posi-
straße wird mit der aus dem angrenzenden Preußischen Gebiete nach Kalbsrieth
führenden Preußischen Chaussee als ein wesentlicher Theil und als Fortsetzung
derselben verbunden, und zu diesem Ende von der Königlich-Preußischen Regie-
rung auf deren eigene Kosten chaussirt, auch mit den dazu gehörigen Brücken i
Bau und Besserung erhalten.

II. Es sieht Preußen frei, auf dieser Straße ein Weg= und Brückengeld nach den
Sätzen des, auf die Einwohner von Kalbsrieth binsichtlich der Befreiungen,
ebenfalls anzuwendenden Preußischen Tarif, zu erheben; jedoch soll

a) von Pferden und Maulthieren, welche den Hofhaltungen des Königlichen und
des Großherzoglichen Hauses, umgleichen den beiderseitigen landesherrlichen
Gestüten angehören;

5) von öffentlichen Beamten ohne Unterschied, ob es Militair-, Civil= oder
Kirchliche Beamte sind, wenn sie sich durch Freikarten ihrer vorgesetzten Behör-
den legitimiren, imgleichen von Offtziers zu Pferde und in Dienst-Uniform;

c) von Transporten, welche unmittelbar für Rechnung des Hofes oder der Re-
gierung der kontrahirenden Theile geschehen:

das Chaussee-Geld auf der betreffenden Straße nicht erhoben werden.
III. Die Großherzogliche Regierung verpflichtet sich, den freien Verkehr aller

auf jenen Straßen durchgehenden Personen und Waaren weder durch Abga-
ben, noch sonsi auf irgend eine Weise zu erschweren. Dagegen macht die
Königlich Preußische Regierung sich anheischig:

a) zur
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a) zur Vergutung des Rein-Ertrages, welchen Sachsen-Weimar von dem
Bruckenzoll in Kalbsrieth alljahrlich bezogen hat, so lange das Großher—
zogthum dem Preußischen Zollverbande entweder noch nicht angehort, oder
nach dessen eventuellen Wiederaustritte aus demselben, eine jährliche Rente
von 180 Rthlr. Konventionsgeld an die Großherzogliche Regierung zu
entrichten;
keinen Einspruch dagegen zu thun, daß Oieselbe, so lange das Großher=
zogthum dem Preußischen Zollverbande noch nicht angehört, oder nach
dessen eventuellen Wiederaustritte aus demselben das Thüringische Geleit in
Kalberieth erhebe.

IV Im Uebrigen verbleibt der Großherzoglich-Weimarischen Regierung auf
gedachter Straße die bisherige Jurisdiktion und Staatshoheit, so weit letztere
nicht durch die Natur der zu Gunsten Preußens darauf zugesiandenen Staats=
Servitut beschränkt ist.

Wae die, auf dieser Straße begangenen oder entdeckten Defraudationen
gegen die Wegegeldererhebung oder den Preußischen Zoll betrifft, so werden sie
von den kompetenten Großherzoglich-Weimarischen Gerichtsstellen nach den,
darauf anzuwendenden Königlich-Preußischen gesetzlichen Bestimmungen unter-
sucht und bestraft.

Gegenwärtige Uebereinkunft soll unverzüglich zur Ratifikation vorgelegt und
die Auswechselung der Ratifikationsurkunden spätestens binnen vier Wochen in
Berlin bewirkt werden.

Zu Urkund dessen ist dieselbe von den beiderseitigen Bevollmächtigten unter
Beidrückung ihres Siegels unterzeichnet worden.

Berlin, den 10ten August 1831.

1 #

C(L. S.) (I. S.)
von Bülow, General von L2-Estocg,

Königlich-Preußischer wirklicher Großherzoglich-Weimarscher
Legationsrath. Ministerresident.

C(L. S.) CI. S.)
Windhorn, Ottobar Thon,

Königlich-Preußischer Geheimer Großherzoglich= Sachsen-Weimarscher
Finanzrath. Kammerrath.

Vorsiehende Uebereinkunft ist von Sr. Majeslät dem Könige am 3tsten,
und von Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Sachsen-Weimar-Eisenach
am 1bten August ratifizirt worden.

Jahrgang 1831. — (No. 1310.) Gg [No. 1311.)
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(Xo. 1311.) Erklarung uber die Fortdauer und resp. Modifikation der, am 28sten Sep-
tember 1818. zwischen Preußen und dem Großherzogthume Oldenburg,
in Beziehung auf das Furstenthum Birkenfeld abgeschlossenen, mit dem
isten Oktober 1828. abgelaufenen Durchmarsch- und Etappen-Konvention.
Vom 22sten August 1831.

N die unkerm 28sien September 1818. zwischen Preußen und dem

Großherzogthume Oldenburg, in Beziehung auf das Fursienthum Birkenfeld abge-
schlossene Durchmarsch= und Etappen-Konvention, mit dem tsien Oklober 1828.
abgelaufen ist, das Bedürfniß eines, die diesfälligen gegenseitigen Verhältnisse
regelnden, Uebereinkommens aber noch fortdauert, so sind die beiderseitigen Re-
gierungen dahin übereingekommen, daß die gedachte Konvention auch für fernere
10 Jahre, und zwar vom tsien Oktober d. J. an, ihrem ganzen Inhalte nach,
Kraft und Gültigkeit haben soll, in soweit die nachstehenden, auf die bisherige
Erfahrung sich grundenden, beiderseits genehmigten Modiftkationen nicht eine
Abänderung der Bestümmungen derselben bedingen. Dieselben beschränken sich
auf folgende Punkte:

1) Die im F. 2. der gedachten Konvention enthaltene Bestimmung, daß Detasche-
ments unter 20 Mann nur am isten und 15ten jeden Monats von dem

letzten Preußischen Haupt-GElappenorte abgehen dürfen, wird aufgehoben,
und isi der Abgang dergleichen Detaschements künftig an keine bestimmte Zeit
gebunden.

2) Für den Fall, daß auf dem Marsche ein Pferd dergestalt erkranken sollte,
daß es vorerst nicht weiter zu bringen wäre, wird auf die Dauer der Krank-
heit für den Mann und das Pferd Preußischer Seits dieselbe Vergütung
geleistet, welche für einen auf dem Marsche befindlichen Mann und dessen
Pferd geleistet wird.

3) Die Vergütung der für Arrestaten aufgelaufenen Kosien soll in der Folge
Preußischer Seits nach Maaßgabe dessen bewirkt werden, was seit dem
Jahre 1823. bereits in einzelnen Fällen dafür gewährt worden ist.

1) In Jukunft erhalten die Privatdiener der Offtziere, gleich den übrigen Mili-
tairpersonen, Anweisungen auf Quartier und Verpflegung, wofur die Kosten
in die Liquidation mit aufgenommen und vergütel werden.

3) Wenn wider Erwarten von Seiten der Königlich-Preußischen Behörden die
erforderlichen Anstalten zur Bereithaltung des Fouragebedarfs nicht getroffen
seyn sollten, so soll für diesen Fall die Lieferung der Fourage dem Lieferanten
für die Großherzogliche Gendarmerie zu Birkenfeld, nach den demselben Groß-
herzoglich-Oldenburgischer Seits bewilligten Preisen überlassen werden.

0) Die Ersiattung der durch Fouragelieferung, wie auch der übrigen durch die
Mundverpflegung und Stellung des Vorspannes entstehenden Kosien wird am
Wohnorte der Liquidanten geleisiet, indem die Großherzoglich-Oldenburgischen

Kassen
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Kassen die spezielle Auszahlung der einzelnen liquidirten Betrage gegen den
Ersatz des kostenfrei nach Birkenfeld zu befordernden summarischen Betrages
aus der betreffenden Koniglich-Preußischen Provinzial-Hauptkasse, uber—
nehmen. Die nahere Vereinigung uber die Form des Rechnungswesens wird
den mit der Liquidation beauftragten gegenseitigen Behörden überlassen.

7) Wenn kein Arzt oder Wundarzt sich an Ort und Stelle befindet, um das,
Behufs der Stellung einer Krankenfuhre für einen auf dem Marsche erkrank-
ten Soldaten nöthige Aktest auszusiellen, oder aber wegen Entfernung vom
Haupt-Etappenorte nicht leicht darum angegangen werden kann, so soll die
alleinige Bescheinigung des Oelaschementsführers genügen, um die Noth-
wendigkeit der zu gewährenden Krankenfuhre gehörig zu konstatiren.

S) Die Kosien, welche ärztliche Untersuchungen in Fällen, wo Krankenfuhren ge-
leisiet werden, veranlassen, sind künftig zur Aufnahme in die Liquidation
geeignet.
In Ermanglung der Pferdefuhren können die durchmarschirenden Truppen sich
der Benutzung der Ochsenfuhren nicht entziehen; zugleich wird, um Beschwer-
den wegen übermäßiger oder zu geringer Belasiung der Transportmittel für
die Zukunft vorzubeugen, fesigesetzt, daß als Marimum der Belastung für ein
Pferd 5 Zentner, für einen Ochsen aber nur 3 Zentner gerechnet werden soll.
Sollten sich bei Requirirung der Fußboten und Wegweiser, Seitens des Mili-
tairs, wider Erwarten Mißbräuche ereignen, so werden die Großherzoglich-
Oldenburgischen Behörden dem Koniglich-Preußischen Generalkommando am
Niederrhein in jedem einzelnen Falle zur Veranlassung der Untersuchung und,
nach Befinden der Bestrafung, von dem Vorgefallenen Anzeige machen.

Gegenwärtige im Namen Seiner Majestar des Königs von Preußen und
Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Oldenburg zweimal gleichlautend
ausgefertigte Erklärung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung, durch
öffentliche Bekanntmachung in den beiderseitigen Staaten Kraft und Wirksamkeit
erhalten. Berlin, den 22sien Augusi 1931.

(L. S.)
Koniglich-Preußisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Eichhorn.

9

10

Vorsiehende Erklärung wird, nachdem sie gegen eine übereinsiummende, von
dem Großherzoglich-Oldenburgschen Staats= und Kabinetsministerium zu Olden-
burg unterm dten September d. J. vollzogene Erklärung ausgewechselt worden ist,
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht. Berlin, den 20sten September 1831.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
Eichhorn.

([No. 1312.)
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(Xo. 1312.) Allerhochste Kabinetsorder vom 27sten August 1831., bezuglichaufdasGroß-
herzogthum Posen, den Kulm und Michelauschen Kreis und die Landgebiete
der Stadte Thorn und Danzig, betreffend die Befugniß, mit Uebergehung
der Kreisvermittelungs-Behörden, Provokationen sofort bei der General-
Kommission anzubringen.

Naw Ihrem Antrage und aus den in Ihrem Berichte vom 2sien v. M.

enthaltenen Gründen, setze Ich mittelst Abänderung der Bestimmungen in den
. 13. und 18. des Gesetzes, wegen Regulirung der gutsherrlich -bauerlichen
Verhältnisse im Großherzogthume Posen, in den Kreisen Kulm und Michelau,
und im Landgebiete der Stadt Thorn vom Sten April 1823., so wie der Be-
siimmungen in den W. 10. und 13. des gleichzeitigen Gesetzes, wegen Anwendung
des Edikts vom 14ten September 1811. und der Ablösungs-Ordnung vom vten
Juni 1821., auf das Landgebiet der Stadt Oanzig, hiedurch fest: daß es zwar
den Interessenten nach wie vor freigestellt bleibt, ihre Anträge auf die Aus-
einandersetzung an die Kreisvermittelungs-Behörden zu richten, daß es jedoch
jedem Theile unbenommen ist, seine Provokation mit Vorbeigehung dieser Behörden
sofort bei der General-Kommisston anhängig zu machen, welche die Einleitungen
ihrerseits ohne Weiteres auch in dem Falle zu verfügen hat, wenn ein Theil die
Einwirkung der Kreisvermittelungs-Behörde in Anspruch nimmt, der andere
aber sie ablehnt. Sie haben diesen Befehl durch die Gesetzsammlung bekannt zu
machen und Sorge zu tragen, daß demselben gemäß verfahren werde.

Berlin, den 27sten Augusi 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staatsminister v. Schuckmann.
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Gesetz Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Stgaten.

 FNo. 15.—

(No. 1313.) Erhebungs-Rolle der Abgaben für die Jahre 1832.— 1834. Vom 3osten
Oktober 1831.

Erhebungs Rolle
der

Abgaben, welche von Gegenständen zu entrichten sind, die entweder
aus dem Auslande eingeführt, oder durchgeführt, oder aus dem

Lande ausgeführt werden; für die Jahre 1832, 1833 und 1834.

Erste Abtheilung.
Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind.

Ganz frei bleiben

1) Be, zum Verpflanzen, und Reben;
2) Bienensiöcke mit lebenden Bienen;
3) Blut von geschlachtetem Bieh, sowohl flüßiges als eingetrocknetes;
4) Branntweinspülig;
5) Dünger, thierischer, desgleichen andere Düngungsmittel, als: ausgelaugte

Asche, Kalkäscher, Hornspäne, Knochenschaum oder Zuckererde, Düngesalz;
letzteres nur auf besondere Erlaubnißscheine und unter Kontrolle der Ver-
wendung;
Eier;
Erden und Exze, die nicht mit einem Jollsatze namentlich betroffen sind, als:
Bolus, Bimsstein, Blutstein, Braunsiein, Gips, Lehm, Mergel, Sand,
Schmirgel, Schwerspath (inkrystallisirten Stücken), gewöhnlicher Töpferthon
und Pfeifenerde, Tripel, Walkererde, u. a.
Erzeugnisse des Ackerbaus und der Biehzucht eines einzelnen von der Grenze
durchschnittenen Landguts;

9) Fische, frische, und Krebse;
10) Gras, Futterkrduter und Heu;

Jabrgang 1831. — (No. 1313.) Hh 11) Gar-

IeS

8—

(Ausgegeben zu Berlin den 'ten Nevember 1831.)
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11) Gartengewächse, frische, als: Blumen, Gemüse und Krautarten, Cichorien
(ungetrocknete), Kartoffeln und Rüben, eßbare Wurzeln rbc.;

12) Geflügel und kleines Wildpret aller Art;
13) Glasur= und Hafnererz (Alquilsoux);
14) Gold und Silber, gemünzt, in Barren und Bruch, mit Ausschluß der fremden

silberhaltigen Scheldemünze;
15) Hausgeräthe und Effekten, gebrauchte, getragene Kleider und Wäsche, auch

gebrauchtes Handwerkozeug, von Anziehenden zur eigenen Benutzung;
10) Holz (Brenn= und Nutzholz), welches zu Lande verfahren wird und nicht nach

einer Holzablage zum Verschiffen bestimmt ist, Reisig und Besen daraus,
Flechtweiden;
Kleidungsstücke und Wäsche, welche Reisende, Fuhrleute und Schiffer zu ihrem
Gebrauche mit sich führen, dann die Wagen der Reisenden; ferner: Wagen
und Wasserfahrzeuge der Fuhrleute und Schiffer zum Personen= und Waaren-
Transpork, gebrauchte Inventarienstücke der Schiffe, Reisegeräth, auch Ver-
ehrungsgegensiände zum Reiseverbrauche;18) boheuchen (ausgelaugte Lohe, als Brennmaterial);

19) Milch;
20) Obst, frisches;
21) Papierspaäne (Abfälle) und beschriebenes Papier (Akten, Makulatur);
22) Samen von Waldhölzern;
23) Schachtelhalm, Schilf und Dachrohr;
24) Scheerwolle (Abfälle beim Tuchscheeren), desgleichen Flockwolle (Abfälle von

der Spinnerei) und Tuchtrümmer (Absälle bei der Weberei);
25)) Steine, alle behauenen und unbehauenen, Bruch-, Kalk-, Schiefer-, Jiegel-

und Mauersteine, Mühl= und grobe Schleif= und Wetzsteine (Grabowken),
beim Landtransport, insofern sie nicht nach einer Ablage zum Verschiffen
bestimmt sind;

26) Stroh, Spreu, Häckerling;
27) Thiere, alle lebenden, für welche kein Tarifsatz ausgeworfen ist;
28) Torf und Braunkohlen;
29) Treber und Trester.

Zweite Abtheilung.
Gegenstände, welche bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr einer Abgabe

unterworfen sind.
Funfzehn Silbergroschen oder ein halber Thaler vom Preuß. Zentner

Bruttogewichte wird in der Regel bei dem Eingange, und weiter keine Abgabe beidem Verbrauche un Lande, noch auch dann Shoben, wenn die Waare hiernächst
ausgeführt werden sollte.

Ausnahmen hiervon treten bei allen Gegenständen ein, welche entweder nach dem
Vorhergehenden(ersie Abtheilung) ganz frei, oder nach dem Folgenden namentlich

a) einer geringern oder höhern Eingangsabgabe, als einem halben Thaler vom
Zentner, unterworfen, oder

b) bei der Ausfuhr mit einer Abgabe belegt sind.

17

Es
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Es sind dieses folgende Gegenstände, von welchen die beigesetzten Gefälle erhoden werden?

No.
Benennung der Gegenstände.

Eingang.
Rihl. Gar.

1|Abfälle
von Glashütten, desgleichen Glasscherben und
Bruch; — von Salzsiedercien die Mutterlauge;
— von Seifsiedereien die Unterlauge; — von

Gerbereien das Leimleder. — Ferner: Thier=
flechsen, Hôrner, Hornspitzen, Klauen und Knochen,
letztere mögen ganz oder zerkleinert seyn

Baumwolle und Baumwollenwaaren.
a) Rohe Baumwollelll.
b) Baumwollengarn,

1) weißes ungezwirntes, und Watten.
2) doublirtes, gezwirntes Garn (Zwirn, Strick-

garn); ingleichen alles gefärbte Garnn ..
c) Waumwollcne, desgleichen aus Baumwolle

und Leinen, ohne Beimischung von Seide und
Wolle, gefertigte Zeuge und Strumpfwaaren,
Spitzen (Tüll), Posamentier-, Knopfmacher-,
Sticker= und Putzwaaren; auch Gespinnst und
Tressenwaaren aus Metallfäden (Lahn) und
Baumwolle oder Baumwolle und Leinen,
außer Verbindung mit Seide, Wolle, Eisen,
Glas, Holz, Leder, Messing, Stahl und
andern Materialin

3Blei.
a) Grobe Bleiwaaren, als: Kessel, RöhrenSchrot, Platten u. K. .
b) Feine Bleiwaaren, als: Spielzeug 2c. ens

oder theilweise aus Blei, auchderglechenlackirte WaartrrrnJJ

Bürstenbinder= und Siebmacherwaaren,
a) grobe, in Verbindung mit Holz oder Eiseohne Politur und Laeck
b) feine, in Verbindung mit andern N#u
rialln

8

r*

(No. 4313.)

1

Abgabensätze
beim

Ausgang
Ftbll. Sar.

Für Thara
wird vergütet
vom Zentner

Brutto-
Gewicht:

Pfund.

 i.—

— * in7.ern
— 4% 7 Baler.

5 galern8 un Ballen.

7 in Fassern
und Kisten.

2in Fassern
u. Kisten.

14 in Körben.

lus
Dro-
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Benennung der Gegenstande.
Gewicht

oder

Anzahl.

Droguerie- und Apotheker-- auch Farbe-
Waaren.

a) Chemische Fabrikate fur den Medizinal= und
Gewerbsgebrauch, auch Präparate, dtherische
auch andere Oele, Säuren, Salze, eingedickte
Safte; deögleichen Maler-, Wasch-, Pasiell-
farben und Tusche; Farben= und Tuschkasten,
feine Pinsel, Mundlack (Oblaten), Englisch=
Pflaster, Siegellack u. s. w.; Uberhaupt die
unter Apotheker-, Droguerie= und Farbe-
Waaren gemeiniglich begriffenen Gegenstände,
sofern sie nicht besondcrs ausgenommen sind.
Ausnahmen treten jedoch folgende ein, und

zahlen weniger:
b) Alaun.
c) Bleiweiß (Kremserweiß), rein oder versetzt,
4) Glätte (Blei= und Silber-), Mennige, Schmalte,

gereinigte Soda (Mineral-Alkali), Kupfervi-
kriol, gemischter Kupfer= und Eisen-, und

weißer Bitriooooo.
e) Eisenvitriol (gruner).
1) Gelbe, grüne, rothe Farbenerde, Braunroth,

Kreide, Ocker, Rothstein, Umbra....
6) Eckerdoppern, Knoppern, Krapp, Kreuzbeeren,

Kurkume, Querzitron, Safflor, Sumach, Wanund Wanu.
h) Farbehölzer, in Blöcken oder geraspelt.
i) Korkholz, Pockholz und Buchöbanm
K)Pott-(Waid-) Asche, auch ungereinigte Soda.
I!) Mineralwasser, in Flaschen oder Krügen ..

m) Salpeter, gereinigter und ungereinigter.
Mn) Salzsäure und Schwefelsäurer
o) Absälle von der Fabrikation der Salpetersaure

und Salzsäüree..
Pr Schwefel.d) Terpentin und Terpentinöl (Kienöh0)....

Anmerk. Rohe Erzeugnisse des Mineral-, Thier=
und Pflanzenreichs zum (Gewerbe= und Mcdizinalge=
brauche, die nicht besonders höher oder niedriger be-

EEIEEIErEIII

1 Zentn.

—

.—
2—

 —————

———

Zentn.
1 Zentn.

Sentn.
Zentn.

Zentn.

Zentn.
 SZentn.

Zentn.
1 Zentn.
1 Zentn.
1 Zentn.

Zentn.

Sentn.
Zentn.
Zentn.

ur TharaAbgabensatze roer rh
. vomZentner

beim rutto-

Eingang. [Ausgangeicht:
Nbl Ez - Sr Pfund.

18 in assern312 isten.320— +%40klFken.
7 in Ballen.

1110 — — %„n Fassern.

2— 18;3Fässern.

1 —

1

—7. 1 —

5

— 55

— 5

5– 5
F

 11
–

|10 %%„ gi25 ir isten.
110— 110 in Kirben.

— 5—– —

— 10–

steuert
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Benennung der Gegenstände.
Gewicht

oder

Anzahl.

Abgabensatze

Eingang.
Rthl. Zar.

beim

Ausgang
Rthl. Sar.

Fur Thara
wird vergütet
vom Zentner

Brutto-
Gewicht:

Pfund.

steuert sind; insbesondere auch anderswo nicht ge-
nannte außereuropdische Tischlerhölzer tragen die
allgemeine Eingangsabgabe.

Eisen und Stahl.
a) Roheisen aller Art; altes Brucheisen, Eisenfeile,

Hammerschlag
Anmerk. Roheisen ist in den westlichen Pro-

vinzen auch beim Ausgange frei.
b) Geschmiedetes Eisen, als: Stab= oder Stan-

gen-, Rund-, Reifen-, Schlösser-, Reck-, Kneip-,
Bande, Zain-, Kraus:-, Bolzen, Welleneisen;
desgleichen Roh= und Zememstahl, Guß= und
raffinirter Stoalll.

Ausnahme:
Von Nohstahl, seewärts von der Russischen Grenze
bis zur Weichselmündung einschließlich eingehend,
wird nur die allgemeine Eingangsabgabe erhoben.
) Eisenblech aller Art; desgleichen Eisendraht,

Anker und Ankerketten .....................
d) Eisenwaaren:

1) grobe Gutßwaaren in Oefen, Platten, Git-
tern u. s.

2) grobe, die aus geschmiedetem Gisen, aus
Fisen und Stahl, Eisenblech, Stahl= und

Eisendraht, auch in Verbindung mit Holjz
gefertigt; ingleichen Waaren dieser Ark, die
verzinnt, jedoch nicht polirt sind, als: Aerte,

Degenklingen, Feilen, Hämmer, Hecheln,
Häspen, Holgschrauben, Kaffeetrommeln und
Mühlen, Ketten, Maschinen von Eisen, Nä-
gel, Pfannen, Plätteisen, Schaufeln, Schlös-
ser; grobe Schnallen und Ringe (ohne Politur),
Schraubstöcke, Sensen, Sicheln, Stemmei-
sen, Striegeln, Thurmuhren, Tuchmacher-
und Schnelderscheeren, grobe Waagebalken,
Zangen u. . . .. . . ..

3) feine, sie mogen ganz aus feinem Eisenguß,
feinem polirten Eisen oder Stahl, oder aus

S

(No. 1313.)

1 Zentn frei

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

11 in Ö ernKisten.7 u
4 in Ballen.

i-

11 in dhenKisttn.7 In S#ibtn-
4 in Ballen.

diesen



No.

Gewicht Abgabensatze sa ed iht
Benennung der Gegenstande. oder beim vonZenener

Anzahl. Eingang. JAusgangs Gewicht:
Athl. Sar.Ixtht. Sar Pfund.

——

—

diesen Urstoffen in Verbindung mit Holz,
Horn, Knochen, lohgarem Leder, Kupfer,
Messing, Zinn (letzteres polirt) und andern
unedlen Metallen gefertigt sein, als: seine
Gußwaaren, Messer, Näh= und Strickna-
deln, Scheeren, Streichen, Schwerdtfeger-
arbeit u. s. w.; ingleichen lackirte Eisenwaaren; 2r in Fassern
auch Gewehre aller Art. 1 Zentn..10— — u.. ökserr

Erze, nämlich: Eisen= und Stahlsiein, Stufen, ·
Wassekblci(Rcißblci),Galmei,Kobalt....-... 13entn.fkel——

In Westphalen und Niederrhein, auf der » ·
GrenzlinievonWilnsdorfbiszucnRheimEise-setz—fkcl—ftct—

Flachs,Werg,Hanf,Hccdc........·... 13entn.—
Getreide, Hülsenfrüchte, Sämereien, auch

Beeren.
a) Getreide und Hülsenfrüchte, als: Weizen,

Spelz oder Dinkel, Gerste (auch gemälgte),
Hafer, Heidekorn oder Buchweizen, Roggen,
Bohnen, Erbsen, Hirse, Linsen und Wicken. Schfl.—

b) Sämereien und Beeren:
1) Anis und Kümmel 1 Zenend1—— —
2) Oelsaat, als: Hanfsaat, Leinsaat und Lein-

dotter oder Doder, Mohnsamen, Raps,
Rübesaat........1Zentn.—1

3) Kleesaat, und alle nicht namentlich im Tarif
genannten Sämereien; ingleichen Wachhol-
derbeeren...1Schfl. — 51 — —
Anmerk. Auf einen Scheffel Kleesaat konnen,

mit Einschluß des Sacks, 95 Pfund gerechnet werden.

Glas und Glaswaaren.
a) Grunes Hohlglas (Glasgeschirr) ..... .... ... 1 Zent. [1

Anmerk. Bei loser Verpackung werden 51 Ku-
bikfuß zu einem Zentner veranschlagt.

b) Weißes Hohlglas, ungeschliffenes, oder mit
abgeschliffenem Boden und Hüttenrande; in- 25in Fasern
gleichen Tafelglas ohne Unterschied der Farbe 11 Zentn. 3— E Istnn

c) Ge-

14 in Korben.

O

O . l

cn l l

bl-
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Gewicht Abgabensatze —
Benennung der Gegenstände. oder beim u

Eingang. JAusgang ewicht:
- Anzahl. Nihl. Sar. IRthl. Sar. Pfund.

c) Geschliffenes, geschnittenes, vergoldetes, ge-
maltes, desgleichen alles massive und gegossene
Glas, Behänge zu Kronleuchtern von Glas, 25 in SsernGlasknöpfe, Glasperlen und Glasschmelz.. Zentn. — — 14 urlten

d) Spiegelglas, belegtes oder unbelegtes, ·
1)gegossenes,wenndasStücknichtübeklUFuß

mißt...............·................· 13entn.6———
L)geblasenes,wenndasStücknichtüber2DFuß

mißt, wie Tafelglas; is in Kisten.
3) gegossenes, wenn das Seück über 111 Zoll

bis 288 O Zoll mißt . .................. l Zent;. 8———«H)über288D30lli857öDZoll.lSkü.1———
ZTSVIJIEJF 576 1000 | Stück. 3—
———.— 1100 1 Stüikh–

Unrerlsle) 1400 1900 EEEEE
merschied (s) 1000 1 Stück.33—
)Glaswaaren in Verbindung mit unedlen Me-

tallen und andern, nicht zu den Gespinnsten 2in Fassern
gehörigen Urstoffen; auch Spiegel aller UVrt. Zentn.10— — 144.. W

. in rben.

11/ Häute, Felle und Haare.
a) Rohe grüne und gesalzene Haute und Felle. Zentn. frei —531—
b) Rohe trockne Häute und Felle, ingleichen 12/%k Kalern

rohe Pferdehaare. .. .............. 1 Zentn.freiJ120|
c) Haare von Rindvih........1Zenin.freie——5

12 Holz, Holzwaaren 2c.
a) Brennholz beim Wassertranspoot.... 1 Klftr.—
b) Bau-- und Nutzbolz beim Wassertransport, oder

beim Landtransport zur Verschiffungsablage:
aa) in den östlichen Provinzen:

1) Masten...1 Stück10 1.
2) Bugsprieten oder Spieren 1 Stück11–—
3) Blöcke oder Balken von hartemHoh ....... 6Stück.1———
4)BalkenvonKienen-oderTannenhoz...... 30Stck.1———
5)Bohlen,Brettek,Lakten,Faßholz(Dauben),

Bandsiocke, Stangen, Faschinen, Pfahlholz,
Flechtweiden. 2222.... 1 Schlfslaß.5

(No. 1313.) bb) in



No.
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Benennung der Gegenstande.
Gewicht

oder

Anzahl. Eingang.
Rthl. Sar.
— —

1

#

bh) in den westlichen Provinzen:
1) Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Kirsch-, Birn-,

Apfel= und Kornelholz
2) Fichten-, Tannen-, Lerchen-, Buchen-, Pappeln-,

Erlen= und anderes weiche Holz, ferner: Säg-
waaren, Faßholz (Oauben), Bandsiöcke, Stan-
gen, Faschinen, Pfahlholz, Flechtweiden e... .

c) Holzborke oder Lohe von Eichen und Birken,
desgl. Holzkohlen

d) Holzasche
ee) Hölzerne Hausgerathe (Menbles) und andere

Tischler-, Orechsler= und Böttchenwaaren, welche
gefärbt, gebeizt, lackirk, polirt, oder auch in einzel-
nen Theilen in Verbindung mit Eisen, Messing
oder lohgarem Leder verarbeitet sind; auch seine
Korbflechtenwaaren.

1) Feine Holzwaaren (ausgelegte Arbeit), sogenannte
Nürnberger Waaren aller Art; feine Drechsler-,
Schnitz= und Kammmacherwaaren, auch Meer-
schammarbeit; ferner dergleichen Waaren in Ver-
bindung mit andern Materialien, (jedoch mir
Ausschluß von Gold, Silber, Platina, Semilor
und ächten Steinen und Perlen), ingleichen
Holzbronze, Holzuhren, ganz feine Korbflechter-
Arbeir; auch Blei= und Rothstifte

6) Gepolsierte Menbles, wie grobe Sattlerwaaren.
h) Grobe Böttcherwaaren, gebrauchte, ohne eiserne
Reisfen

Anmerk. Grobe Bättcher= und Drechsler-,
Korbflechter-, Tischler= und alle rohen und bloß geho-
belten Holzwaaren, Wagnerarbeiten und Maschinen
von Holz tragen die allgemeine Eingangsabgabe.

Hopfen
Instrumente, musikalische, mechanische, mathe-

matische, opkische, astronomische, chirurgische
Kalender,
a) die fürs Inland bestimmt sind, werden nach den,

der Scempelabgabe halber gegebenen besondern
Vorschriften behandelt;

.. 2*4

1 Schlslast

Slosen
75 Kudikuß.

1 Schlslast
oder beim

Flotzen90Kudil iuß.
1 Zentn.
1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

frei.
frei.

Abgabensätze
beim

Ausgang
Nebl. Sar.

Für Thara
wird vergütet
vom Zentner

Brutto=
Gewicht:

Pfund.

1,10

20

10

18 in Fässern
u. Kisien.

7 in Ballen.

22 in Fässern
und Kisten.

14 in Kbrben.
10 in Ballen.

23 in Fässern
U. Kisten.

10 in Ballen.

b) die
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16
17
18

S

GewichtUbgabenste rb
Benennung der Gegenstände. oder beim wos nene

6 nzhl. Eingang. läsgang Gewicht:
and-

b) die durchgeführt werden, tragen die allgemeine
Abgabe von 15 Sgr. für den Centner. — Der
Wiederausgang muß nachgewiesen werden.

Kalk und Gips, gebrannter..Schefel—55——
Karden oder Weberdisteln. . . . . . . . . . . . . . 1 Zentn.frei.+—

Kleider, fertige neue, desgleichen getragene Kleider
und getragene Wäsche, beide letztere, wenn sie 2in Kisten
zum Verkauf eingeheen. 1 Pfund—1 in Kdren.

Kupfer und Messing. 10 in Ballen.
a) Roh= (Stück-) Messing, Roh= oder Schwarz-

kupfer, Gar= oder Rosetten-Kupfer, altes Bruch-
kupfer oder Messing, desgleichen Kupfer= und
Messingfeile, Glockengut, Kupfer= und andere
Scheidemünzen zum Ginschmelzen (letztere auf 14 in Füssern
besondere Erlaubnißscheine) .. . . . . . .. . . . .. . . .. 1 Zentn. 2—— — vu. Kilen.

b) geschmiedetes, gewalztes, gegossenes, zu Ge- in Kllben.
schirren; auch Kupferschaalen wie sie vom
Hammer kommen; serner: Blech, Dachplatten,
gewöhnlicher und plattirter Draht, desgleichen
polirte, gewalzte, auch plattirte Tafeln und 14 in Fässern

Bleche gewatz ....... ** .......... f ....... 13cntn.6—— — A u Sen.
c) Waaren: Kessel, Pfannen und dergql., auch alle in Ballen.

sonsiige Waaren aus Kupfer und Messing; Gelb-
und Glockengießer-, Gürtler= und Nadlerwaaren,
außer Verbindung mitedlen Metallen; ingleichen 2m Fugern
lackirte Kupfer= und Messingwaaren 1 Zentn.10— + J R. SIIe.

Kurze Waaren, Quincaillerien 2c., Ain Ballen.
Waaren, gefertigt ganz oder theilweise aus
Gold, Silber, Platina, Semilor oder andern
seinen Metallgemischen, mit Gold= oder Silber-=
Belegung, aus Bronze (um Feuer vergoldet), aus
Perlmutter, echten Perlen und Korallen, und aus
echten Steinen; auch dergleichen Waaren in Ver-
bindung mit Alabaster, Bernstein, Elfenbein, Fisch-
bein, Gips, Glas, Holz, Horn, Knochen, Kork,
Lack, Leder, Marmor, Meerschaum, unedlen
Motallen, Schildpatt und unechten Steinen u. s. wW.;

Jahrgang 1831. — (Jo. 1313.) Ji Par-



Benennung der Gegenstande.
Gewicht

oder

Anzahl. Eingang.
Rthil. Sar.

Abgabensatze
beim

Ausgang
Kchl. Sar.

Fär Tharwird vee
vom Zentner

Brutto-
Gewicht:

Pfund.

—

Parfumerien, Etuis, Taschenuhren, Stutz= und
Pendeluhren, Kronleuchter mit Bronze, Gold-
und Silberblatt; ganz seine lackirten Waaren von
Metall oder Pappmasse ne macheé), Regen-
und Sonnenschirme, Fächer, Blumen, zugerich-
tete Schmuckfedern,Perückenmacherarbeit u. s. w.;
überhaupt alle zur Gattung der Kurzen, Quin-
caillerie= und Galanteriewaaren gehörigen, unter
den Nummern 2. J. 1. 5. 0. 10. 12. 14.19. 21.
22. 27. 30. 31. 33. 35. 38. i0. 41. und 43. der zwei-
ten Abtheilung dieses Tarifs nicht mit inbegriffenen
Gegenstande; ingleichen Waaren aus Gespinnsten
von Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle, welche
mit Eisen, Glasz, Holz, Leder, Messing oder
Stahl verbunden st nd, z. B. Tuch- und Zeug-
mutzen in Verbindung mit Leder, Knopfe auf
Holzformen, Klingelschnurenu.dgl.m. . .......

Leder und daraus gefertigte Waaren.
a) Lohgares Fahlleder, Sohlleder, Kalbleder,

Satilerleder, Stiefelschafte, desgleichen Juchten
5) Sämischgares, weistgares Leder, Erlanger-,

Brusseler= und Dänisches Handschuhleder; auch
Korduan, Marokin, Saffian, Pergament

Ausnahme. Halbgare Ziegen= und Schaaffelle
für inländische Saffian= und Lederlackir-Fabri-
kanten werden unter Kontrole für die allgemeine
Eingangsabgabe eingelassen.
) Grobe Schuhmacher= und Sattlerwaaren, Blase-

balge, auch Wagen, woran Leder= oder Polsler-
Arbeiten .

d) Feine Lederwaaren von Korduan, Saffian, Ma-
robin, Erlanger-, Brusseler= und danischem Leder,
von sämisch= und weißgarem Leder, auch lackir-
tem Leder und Pergament, Sattel= und Reitzeuge
und Geschirre mit Schnallen und Ringen, ganz
oder theilweise von feinen Metallen und Mctall=
gemischen, Handschuhe von Leder, und feine

Schuhe aller V.nt

1 Pfund.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn. 9 1.

inlisesteen
14 in #lena+3inBallen.

6
1. in7h
I in Adkben
7 in Ballen.

nden14 n n.
7 in Ballen.

u. Kisten.
1# in Kérben.
!7 in Ballcn.

18 in Fässern

22 in Fäisseru
u. Kisien.

11 in Körben.
7 in Ballen.

Leinen-
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Gewicht Abgabensätze swird vergütet
Benennung der Gegenstände. oder beim eenr

4 Anzahl.Eingang. [Ausgang Gewicht:
- * S S Pfund.

22 Leinengarn, Leinwand und andere Leinen-
Waaren.

a) Rohes Gen. 1 Zentn.—5 —
b). Gebleichtes, gefärbtes Garn, auch Zwir... 1 Zentn..—
) Graue Packleinwand und Segeltuch..1 Zentn.20 —
d) Rohe (unappretirte) Leinwand, Zwillich und UinKisten

Dkiuick................................... tZenm.2-——i«»B«««»j
Ausnahme. Rohe ungebleichte Leinwand geht auf

der Grenzlinie von Leobschütz bis Reichenbach in
der Oberlausitz nach schlesischen Bleichereien oder
Märkten, auch an der Grenze der Provinz West-
phalen nach Bleichereien in den wesilichen Pro-
vinzen, frei ein.

ee) Gebleichte, gefärbte, gedruckte oder in anderer
Art zugerichtete (appretirte) Leinwand, Iwillich
und Drillich; desgleichen rohes und gebleichtes
Tisch= und Handtücherzeug, leinene Kittel, auch 1in Kisten.
neue Wasche .. . . . . . . . . . . ..... ... . ... . . . .. 1 Zentn. 11 — wingettn

f) Bander, Batist, Borten, Fransen, Gaze, Kam- allen.
mertuch, gewebte Kanten, Schnure, Strumpf—
waaren, Gespinnst und Tressenwaaren aus
Metallfaden und Leinen, jedoch außer Verbin-
dung mit Eisen, Glas, Holz, Leder, Messing coim Lihen.
und Stabl 1 Zentn.2 —— — 1# u Terten

6) Zwirnspigzen...1Pfund15— F%% len,
23|Lichte (Talg-, Wachs-, Wallrath= und Stearin-), entn—— O1in Kieen.
2.1] Lumpen und andere Abfälle zur Papierfabrikation.

a) Leinene, baumwollene und mit Wolle gemischte
Lumdn 1 Zentn.frei-52

b) Wollene Lumpen, alte Fischernetze, altes Tau-
werk und Strike.......1Zentn.frei—4

25|Material= und Spezerei-, auch Konditor-
VWaaren und andere Konsumtibilien.

a) Bier aller Art in Fässern, auch Meth und ge-
ohrne Getränke aus Obst, in Fassern. . . . . .. . 1 Zentn. 2151 — —

b) Branntweine aller Art, auch Arrak, Rum,
Franzbranntwein und versetzte Brannt eine.4 Zentn. 8— – 44 Srn-

(No. 4313) Ji2 c) Essig

Fur Thara
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Benennung der Gegenstände.
Gewicht

oder

Anzahl.

c) Essig aller Art, in Fassen
) Bier und Essig, in Flaschen oder Kruken eingehend
e) Oel in Flaschen oder Kruken

I) Wein und Most

6) Butter....
Anmerk. Einzelne Stücke, wel dc eingehen, sind,

wenn sie zusammen nicht mehr als drei Pfund wiegen,
frei.

h) Fleisch, frisches ausgeschlachtetes, gesalzenes,
erauchertes; auch ungeschmolzenes Fett, Schin-
en, Speck, Würsie; desgleichen großes Wild.

i) Früchte (Südfrüchte und Blätter), frische und
getrocknete, als: Apfelsinen, Citronen, Lümonen,
Pommeranzen und Pommeranzenschalen, Gra-
naten, Datteln, Feigen, italiänische Kastanien,
Korinthen, Mandeln, Pfirsichkerne, Rosinen,
Lorbeeren und Lorbeerblätter....

Verlangt der Steuerpflichtige die Auszahlung
der frischen Südfrüchte, so zahlt er für 100
Stück 1 Thaler.

Verdorbene bleiben unversteuert, wenn sie in
Gegenwart von Beamten weggeworfen werden.

k) Gewürze, namlich: Galgant, Ingber, Karda-
momen, Kubeben, Muskatnüsse und -Blumen
(Macis), Nelken, Pfeffer, Piement, Saffran,
Sternanis, Vanille, Zunmt und Zimmt-Cassia.

1!) Heringe
m) Kaffee und Kaffeesurrogate.
n) Kakao

0) Kase aller Art..
p) Konfituren, Zuckerwerk, Kuchenwerk aller Art,

eingemachte Fruchte und Gewurze mit Zucker und
Essig; desgleichen Chokolade, Kaviar, Oliven,
Pasteten, Sago und Sagosurrogate, zubereiteter
Senf und Tafelbouillon . . . . . . . .. . . ... . ...

9) Kraftmehl, worunter Nudeln, Puder, Stärke
mitbegriffen.

1 Zentn.
1 Zentn.
1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Tonne.

1Zentn
1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

1 Zentn.

ürThara
Abgabensatze wird vergötee

, vom Zentner
beim Brutto-

Eingang. ElusgangGewicht:
Aibl. Ear. Iibl Sa- Pfund.

i

1;10—!—
8—— 1—1 22 in Kisten.
8—— 1 in Korben.

onin h.
8 —— — 14 in Korben.

7 *#
320 — —sis in ölsern.

1

18 in Fassern
4 — u. Kisten.
* — —J 10 in Korben.

7 in Ballen.

" 18 in Fässern
. Kisten.

415— + 14 in Kdrben.
7 in Ballen.

l
I

I

20 in Fässern
u. Kisien.- — + in Körben.

1 7 in Ballen.
18 in Zassern

6 15 — u. ##ten*- 11 in Korben
6 15 7 in Ballen

18 tn Jassern u.
 1r 20— — #sspurbs es.

7 in Vall

l

72 t afern u.
11— — — n Kr

7 in Bauen.
(11 11 „Slleen

2 —— — 1 Klle .

« 7 in Ballen.

r) Muh-



Gewicht Abgabensatze —
Benennung der Gegenstande. oder belm %n eune

. Gewicht:
A l. Eingang. JAusgang

- * Aubl. SarL Sar- Pfund.

r) Muhlenfabrikate aus Getreide und Hulsenfruch-
ten, namlich: geschrotete oder geschalte Korner, 11 in Fäfern
Graupe, Gries, Grütze, Mehl . . .. .. .. . . . . 1 Zenn. 2—— — u. Kilicn.

1 8) Muschel= oder Schalthiere aus der See, als: y in Balle.
Austern, Hummern, Muscheln, Schildkröten.1 Zent.n. 444 — –s in Fässern.

) Retttttt......................————03 Salz (Kochsalz, Steinsalz), ist einzuführen ver- in Balle-
boten; bei gestatteter Ourchfuhr wird die Abgabe
besonders bestimmt. "

v) Srooooooo 1 Zentnh 5—ii SäseeR
W) Tabak: 1in Fass

1) Tabaksblätter, unbearbeitete, und Stengel 1 Zentn.55 — Eou Shrern-
2) Tabaksfabrikate, als: Rauchtabakin Nollen, in Ballen.

abgerollten Blättern, oder geschnitten; Cigar-
ren, Schnupftabak in Karokten oder Stangen ts In Fäffern.
und gerieben, auch Tabaksmehl .. . . . . . . . . 1 Zentn.11— 41½ n gorhen.

7 in Ballen

X) Theeee; 1 Zentna11 in Kisten.
J) Zucker, 18 in eichenen

1) raffinirter, und Kochzucker...1 Zentn...1. **“
2) Rohzucker und Schmelzlumpen für inländische e u.

Siedereien, unter Controle der Versiedung.1 Zenn. 5— eee
20 in Sisten von

20/ Oel, in Fässern eingehenrndd.......1Zentn — nntu
Baumöl zum Fabrikgebrauch wird gegen die all-
gemeine Eingangsabgabe eingelassen, wenn bei
den Zollämtern an der Grenze vorher auf einen

Zentner Oel ein Pfund Terpentinöl zugesetzt
worden.

27|Papier und Pappwaaren.
a) Graues Lösch= und Packpapierr 1 Zentn.—5
b) Ungeleimtes Druckpapier, auch grobes, ißesund gefärbtes, Packpapier und Pappdeckell.. Zentn 1
P)alle andern Papiergattungen 1 Zen5204ie

Anmerk. Papier, welches lithographirt, be in Ballen.
druckt oder linirt ist, um in diesem Zustande zu Rech-
nungen, Etiketten, Frachtbriefen u. s. w. zu dienen,
gehört zu den lill. c. benannten Papiergattungen.

(No. 1313) d) Papier-
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Gewicht Abgabensatze
Benennung der Gegenstande. oder beim v r

Eingang. [Ausgang Gewicht:
5 Anzahl. Xtbi. Cat. Kl. Sar.] Pfund.

18 in Kisten.
d) Papiertapetbttteen. 1 Zentn. 710 — + in SElen-
e#) Buchbinder-Arbeiten aus Papier und Pappe, ½ in Bauen.

auch grobe lackirte Waaren aus diesen Urstoffen! Zentn.10 ——n Kilten
28Pelzwerk, * 7 aher-

#a) halbgares (ungeschlichtetes), auch ganz gare
behaarte Ziegen-, Schaaf= und Lammerfelle
Ceinschließlich der Schmaschen und Baranken),
ingleichen fertige nicht überzogene Schaafpelze Zentn. 6——

b) Andere, zu Kleidungssiücken, Decken und derglei- 1 11 in Fasern
chen nicht verarbeitete Rauchwaaren, auch atail
Pelzfutter und Besatze . . .. .. ........... S3Zentn10—— ·

c)FektigeKürschnekarbeiken,als:überzogene
Pelze, Mutzen, Handschuhe, Decken u. dgl. m.. Zentn.2? — —

29|Schießpulbben...1 ZentlW4 5äern.
30| Seide und Seidenwaaren.

a) Gefärbte, auch weiß gemachte Seide oder Flo-
retseide (gezwirnt oder ungezwirnt), auch Zwirn
aus roher Sede... 1 Zentn.c.d.. —' 4. Stt:

b) Seidene Zeug= und Strumpfwaaren, Tücher n Bauen.
(Shawls), Bander, Blonden, Spitzen, Petinet,
Flor (Gaze), Posamentier-, Knopfmacher-,
Sticker= und Putzwaaren; Gespinnst und Tres-
senwaaren aus Metallfäden und Seide, außer
Verbindung mit Eisen, Glas, Holz, Leder,
Messing und Stahl; Gold= und Silbersloffe;
endlich obige Waaren aus Floretseide (bourre r„
de soic), oder Seide und Floretseide. tPfund —4 en Sisten.

I) Alle obigen Waaren, in welchen außer Seide und
Floretseide auch andere Spinnmaterialien:
Wolle oder andere Thierhaare, Baumwolle,

Leinen, einzeln oder verbunden, enthalten sind. 1fund5Tt
31Seife,

a) grüne und schwazze 1 Jentn 1— h
b) gemeine weife.......1Zentn.)320 — Bahln.
c) feine, in Tafelchen und Kugeln . ............1Zentn.)10,——Itsin Kisten.

32 Spielkarten von jeder Gestalt und Große sind
zum Gebrauche, im Lande, einzuführen verboten.

Werden
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Fur Thara
GewichtAbgabensätze ich vergüret

Benennung der Gegenstände. oder belm dn
Anzahl. Eingang. JAusgang aw t:

- . nzab Sthl. Ear. Iytbt Sar.] Pfund.

Werden dergleichen zum Durchgang angemeldet,
so wird die allgemeine Eingangsabgabe von 15 Sgr.
für den Zentner erhoben.

33|Steine.
a) Bruchsteine und behauene Steine aller Art,

Mühl-, grobe Schleif= und Wetzsteine, Tuff-
steine, Traß, Ziegel= und Backsteine aller Art, 9
beim Transport zu Wasser...1 Shifs- — 151 - -

b) Waaren aus Alabaster, Marmor und Speck-
stein; ferner: unechte Steine in Verbindung mit
unedlen Metallen, auch echte und unechte
Steine, Perlen und Korallen ohne Fassung4 Zenen. 10— 1 Fällern

Anmerk. Grosse Marmorarbeiten (Statuen,
Buüsten u. dergl.), Flintensteine, seine Schleif= und
Wetzsteine, auch Waaren aus Serpentinstein zahlen
die allgemeine Eingangsabgabe.

34Steinkohhlen...EEEIIE
35|Stroh-, Rohr= und Bastwaaren.

a) Matten und Fuß#decken von Bast, Stroh und
Scil. 1 Zentn. ——5

b) Stroh= und Baslgeflechte, grobe Strohhüte
und Decken aus ungespaltenem Stroh; Spahn-
und Rohrhute ohne Garnitur. .. .... .... . ... 1 Zentn..1— 2in Kisten.

c) feine Bast= und Strohhüt 1 Pfund 415— c in Baen.

30| Talg (eingeschmolzenes Thierfett) Zentn.—— I4 4 Püflten
37Theer, Daggert, Pech...........1Zentn——5
38|Lôpferthon und Töpferwaaren.

a) Topferthon für Porzellanfabriken (Porzellan=
erded....1Zentn. frei—–1

b) Gemeine Töpferwaaren, Fliesen, Schmelztiegelll Zentn,—10 —
) Einfarbiges oder weiges Fayence oder Stein- in Kisten

ut, irdene Pfeisen 1 Zeni—4 ben.
d) Bemalkes, bedrucktes, vergoldetes oder versil- in in

bertes Fayence oder Steingnt..... 1 Zentn..10—04.
(No. 1313.) ee) Por-



No.
Benennung der Gegenstande.

Gewicht
oder

Anzahl.

Abgabensatze e Therann
Eing

e) Porzellan, weizßße..........
1) Porzellan, farbiges, und weißes mit farbigen

u. goldenen Streifen oder gröberen Verzierun-
en u. Blumen von einer Farte .. ..

68) Porzellan mit Malerei oder Vergoldung
h) Fayence, Steingut und anderes Erdgeschirr,auch weißes Porzellan und Email in Verdin-

dung mit unedlen Metallen
i) dergleichen in Verbindung mit Gold, Silber,

Platina, Semilor und andern feinen Metall-
emischen, ingleichen alles übrige Porzellan inVerbemoung mit edlen oder unedlen Metallen

Pieh.
a) Pferde, Maulesel, Maulthiere, Esel..#
b) Ochsen und Stirernrnrs.....

Anmerk. Pferde und andere vorgenannte Thiere
sind steuerfrei, wenn aus dem Gebrauche, der von ih-
nen beim Eingange gemacht wird, überzeugend her-
vorgeht, daß sie als Zug= oder Lastthiere zum Ange-
spann eines Reise= oder Frachtwagens gehören, oder
zum Waarentragen dienen, oder die Pferde von Rei-
senden zu ihrem Fortkommen geritten werden müssen.

Fohlen, welche der Mutter folgen, gehen frei ein.
c) Kuhe. . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. .. ..... ... . . ...

d) Rinder (Jungvich)..
e) Schweine (ausgenommen Spanferkel),

1) gemastete . . ... .. ... . . .. .. . .. . .. . . ..

2) magrer
1p) Hammeeemm
8) Anderes Schaafoieh, Ziegen, Kälber und
Spanferklllllnl....

Wachsleinwand, Wachsmousselin, Wachs-
tafft und Wachswaaren.

a) Grobe, schwarze, unbedruckte Wachsleinwand.
b) Alle anderen Gattungen, ingleichen Wachs-

mousselin und Wachstaft
() Feine bossirte Wachswaaren

1 Zentn.

1 Zentn.
1 Zentn.

1 Zenen.

1 Pfund.

1 Stück.
1 Stück.

1 Stück.
1 Stück.

1 Stück.
1 Stück.
1 Stück.

1 Stück.

1 Zentn.

1 Zentn.
1 Zentn.

10

22
33

10

beim

ang.
Rlbl. Sar.

vom Zentner

Ausgang Gewicht:
Rthl. Sar. P fun d.

18 in Kisten.
10 in Krben.

25 in Kisten.
14 in Kirben.

D in Kisten.

l
+

10 in Körben.

18 in Kisten.
10 in Körben.

14 in Kisten.
10 in Kèrben.

— in Ballen.
 222 in Kinin.

41. Wolle



No.

GewichtAbgabensäte#
Benennung der Gegenstände. oder deim etentr

Anzahl. Eingang. JAusgang Gewicht:
—]e —

Golle und Wollenwaaren.
a) Rohe Schaafwolll..1 Zentn.frei.—33—
b) Weißes drei= oder mehrfach hezwirnte wol-

lene und Kamcelgarn; desgleichen alles ge-
färbte Rgn.....1Zentn. 6 — ½

c) Wollene Zeug= und Strumpfwaaren, Tücher
(Shawls), Tuch und Filzwaaren; Posamentier-,
Knopfmacher-, Sticker= und Putzwaaren, außer
Verbindung mit Eisen, Glas, Holz, Leder,
Messing und Stahl; ferner dergleichen Waaren
aus andernThierhaaren, oder aus letztern und
Wolle; endlich Waaren obiger Art in Verbin-

18 in u
10 in Ballen.

dung mitandern nicht seidenen Spinnmaterialien. Zentn.3— ——1 in Sict
d) Teppiche aus Wolle oder andern Thierhaaren, ·

unddergl.mitLeinengemischt..........·... lZentn.22———f1Fi«FZLi-Ite7i.
Anmerk. Oeltücher aus Roßhaaren zahlen ie allge-

meine Eingangsabgabe.

Zink,
a) rohenrnrnrnrnrnrnrnrnr...1 Zent.. .———1 zn suerb) in Blechen 1 Zentn.20— + KAlben.

Zinn und Zinnwaaren.
a) Grobe Zinnwaaren, als: Schüsseln, Teller,

Löffel, Kessel und andere Gefäße, Röhren und 11 in gan
Platten 1 Zentn.2 — ln!R

b) Andere feine, auch lackirte Ziumwaaren, Spiel= u n 9
zeug und dergleichen 1 Zentn..10— — Ainisen

n Korben.Anmerk. Von Zinn in Blocken und altem Zinn wird
die allgemeine Eingangsabgabe erhoben.

abrgang 18381. — (No. 1313,) K! Dritte
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Dritte Abtheilung.
Von den Abgaben, welche zu entrichten sind, wenn Gegenstande zur

Durchfuhr angemeldet werden.
Die in der ersten Abtheilung benannten Gegenstände bleiben auch bei der

Durchfuhr in der Regel abgabenfrei.
Die Abgaben, welche nach der zweiten Abtheilung bei der Einfuhr und Aus-

fuhr von Waaren zu entrichten sind, müssen in der Regel auch für den Durchgang
erlegt werden; folglich der allgemeine Abgabensatz von einem halben Thaler für
den Zentner, oder, statt dessen, die daselbst anders, höher oder niedriger, festge-
stellten Sätze.

Ausnahmen hiervon treten durch Bestimmung einer besondernDurchgangsab-
gabe nur ein, wo theils durch Convention die Abgaben für den Transito abweichend
festgesiellt, theils aus andern Rücksichten, insbesondere auch nach den Straßen,
auf welchen die Waaren verfahren werden, niedrigere Sätze den Umständen gemäß
befunden sind.

Diese Ausnahmen sind folgende:
I. Abschnitk t.

Bei dem Durchgange von Waaren, welche rechts der Oder, seewärts oder
landwärts, von Memel bis Berun (die Straße über Zabrzg bei Berun ausgeschlos-
sen) eingehen; desgleichen durch die Odermündungen ein= und rechts der Oder auf
ebengenannten Wegen, aber mit Einschluß der Straße über Zabrzg bei Berun, aus-
gehen; ferner: anderswo links der Oder zuerst eingehen, und rechts der Oder auf
ebengenannten Wegen, jedoch mit Ausschluß der Straße über Zabrzg bei Berun,
ausgehen, wird erhoben:

Vom
Sentner:

Rehl. Sgr.
————""

1) Von baumwollenen Stuhlwaaren (zweite Abtheilung, Art. 2. c.),
feinen Blei-, Bürstenbinder-, Eisen-, Glas= und Holzwaaren
(3. b.) (4. b.) (6. d. 3.) (10. e.) (12. k.), ferner: von Papp-
waaren, feiner Seife, seinen Steinwaaren, feinen Strohgeflechten,
Porzellamwaaren, Wachs= und feinen Zinnwaaren (27. e.) (31. c.)
(33. b.) (36. b. u. c.) (38. h. i.) (40. c.) (43. b.); neuen Klei-
dern (18.); Kurzen Waaren (20.); gebleichter, gefärbter oder
gedruckter Leinwand und andern leinenen Stuhlwaaren (22. e. f. 6.)
Seide, seidenen und halbseidenen Waaren (30.); wollenen Zeug-
und Strumpf-, Tuch= und Filzwaaren (41. c. und d.).

a) insofern die Ein= oder die Ausfuhr durch die Oslsechäfen geschieht
6) auf anderem Wcegeeeeeeen .

2) Von Baumwollengarn (2. b.) und gefärbtem Wollengarn (41. b.)
3) Von Kupfer und Messing und daraus gefertigten Waaren (19.),

Gewürzen (25. k.), Kaffee (23.m.), Tabaksfabrikaten (25. wW.2.),
raffinirtem Zucker (25. y. 1.), roher Schaafwolle (11. a.) 11—

4) Von rohem Zucker (25. y. .).........

S 111
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5) von Glätte, Schmalte, gereinigter Soda (Mineral-Alkald) (5. q.),
Schwefelsäure (5. n.), Kolophonium, überhaupt Harzen; außereu-
ropäischen Tischlerhölzern (5. Anmerk.), rohen Häuten und Fellen
zur Gerberei, und Haaren (11.); Muschel= oder Schalthieren aus
der See (25.s.), getrockneten, geräucherten, oder gesalzenen Fischen,
Heringe ausgenommen; Hanf und Leinöl (26.), Salmiak, Spieß=
glanz (Antimonium), Thnaaag......

6) Von Zink (12. a. und boh))).....
Ausnahmen:

a) wenn solcher auf der Linie von der Ostsee bei Memel bis zur
Welchsel, diese eingeschlossen, eingeführt, und durch die Häfen von
Danzig, Memel und über Pillau ausgeführt wird, oder umgekehrt,
vom Zennneeernrnrnrnrnrn......10Sgr.

b) wenn solcher uber Danzig mit der Bestimmung nach Rußland
durchgeht, vom Zentner 3 Sgr.

7) Von Blei, Roheisen (6. a.),geschmiedetem Eisen und Stahl (6. b.),
groben. Eisengußwaaren (6. d. 1.), Kraftmehl (25. q.), Mühlenfa-rikaten aus Getreide und Hülsenfrüchten (25. r.); ingleichen

Schiffszwiebcbckkkkk ..... . ... . . .. .

Ausnahmen:
a) fur geschmiedetes Eisen, aus Rußland oder Polen kommend und

seewarts ausgehend, vom Zentner. . .. .... ... . . . ... . ... 3 Sgr

b) fur Mehl, in Tonnen verpackt, auf dem unter 6. a. bezeichneten
Transitozuge, vom Zentner. ..........5Sgr.

8) Von Hornern, Hornspitzen, Klauen und Knochen (1.), Mennige
G. d.), grünem Eisenvitkiol (5. e.), Mineralwasser in Flaschen oder
Krügen (5. I.), von grauer Packleinwand und Segeltuch (22. c.),
rohem Agatstein und großen Marmorarbeiten, als: Statuen, Bu-
sten, Kaminen

9) Von Salz (25. u.) auf dem unter 6. a. erwähnten Transitozuge zum
Bedarf der Königl. Polnischen Salzadministration, unter Controle
der Königl. Preußischen Salzadministration, von der Last 3 Rthlr.

10) Von Steinkohlen (3)............
11) Von Bruch= und behauenen Steinen aller Art, Mühl= und Schleif-

steinen (33. a.)

12) Von Heringen (25. U0 y99...
13) Von Weizen und andern unter No. 14. nicht besonders genannten

Getreidearten; desgleichen von Hülsenfrüchten, als: Bohnen, Erb-
sen, Linsen, Wicken, auf der Weichsel und dem Niemen eingehend,

(No 1313.) KI2

Von
Last

4000 fd
Kthlr. S#r.

Vom
Zentner:

Rthlr. Eat

20

78

5
der
u

15

10
Von

der Tonne:
Athlt. Sart.

10

und
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Von
· · »verTon-u:

und durch die Häfen von Danzig und Memel, auch durch Elbing
und Königsberg über Pillau ausgehend, vom Scheffel.. 2 Sgr.

(Dies ist zugleich die Eingangsabgabe auf dieser Linie, wenn jene
Getreidearten und Hülsenfrüchte nicht weiter auf der Brahe ver-
schifft werden; geschieht dies aber, so wird der Unterschied zwi-
schen dieser Abgabe und der für diese Getreidearten und Hülsen-
früchte in der zweiten Abtheilung allgemein bestimmten Eingangs-
abgabe nacherhoben.)

44) Roggen, Gerste und Hafer, auf denselben Strömen ein= und über
die vorgenannten Häsen ausgehend, vom Scheffkfe.. 7 Sgr. Ven

Stuck:
15) Von Vieh: A#bl Sar.

a) von Ochsen und Stirn.........2—
b) Kuhen und Rindden — 15
c) = Schweiiin.......—10

16) Alle andern Gegenstande werden nach den Bestimmungen der ersten
und zweiten Abtheilung behandelt; insbesondere auch diejenigen, fur
welche die vorstehenden Sätze nur in bestimmten Richtungen gelten
(0. 9. 13. 14.); sofern sie aber dort in der Ein= oder Ausgangs-
abgabe, oder in beiden zusammengenommen, höher als mit 15 Sgr.
belegt sind, wird doch vom Zentner nur 15 Sgr. erhoben.

II. Abschnitt.
Bei dem Durchgange von Waaren, welche durch die Odermündungen oder

auf allen übrigen Wegen links der Oder, einschließlich über Zabrzg bei Berun, indie ösilichen Proomzes eingehen, und auf diesen Wegen (jedoch mit Ausschluß des
Eingangs durch die Odermündungen und des Ausgangs über Jabrzg bei Berun,
Abschnikt I.) oder durch die Odermündungen wieder ausgehen, wird, insofern sie in
der zweiten Abtheilung nicht mit einer geringern Abgabe beim Eingange oder Aus-
gange, oder bei beiden zusammengenommen, als von 15 Sgr. belegt sind, die allge-
meine Eingangsabgabe entrrichtet mit funfzehn Silbergroschen vom Zentner.

eld-Eine geringere Durchgangsabgabe wird in dieser Richtung Geuich unn
erhoben: ———

1) von Alaun, Blei, Bier, Borsten, groben Böttcher= und
Holzwaaren, Cichorienwurzeln, geschmiedetem Eisen, Eisen-
blech, Eisendrahr, Ankern und Ankerkelten, groben Eisen-
gußwaaren, von Glas ohne Unterschied, von Glasgalle
und Glasscherben, Käse, Kienruß, Knochen und Rindshör-
nern, Knoppern, weißem, rothem und schwarzem Kümmel,
Laugenfluß, Mehl, Graupe, Grütze, Gries, Mineral-
wasser, Münzkrätze, gedörrtem Obste, Oelkuchen, feinen
Schleif= und Wetzsteinen, Vitrtl.——

2) von



2) von frischer Butter, und gemeiner Topferwaare ...........
3) von Ochsen und Stirren.
4) von Kühen und Rinden
5) von Schweinen und Hammeln..

III. Abschnitt.
Bei der Durchfuhr von Waaren, welche in die wesllichen

Provinzen eingehen, wird erhoben:
a) Bei dem Eingange landwärts über Cranenburg oder Emme-

rich und dem Ausgange auf der Linie des Preußisch-Hessi-
schen Zollverbandes von Aachen in südlicher Richtung bis
einschließlich Coblenz, und bei dem Eingange landwärkts auf
letzterer Lmie, und dem Ausgange landwärts über Emme-
rich und Cranenburg; ingleichen bei dem Eingange land-
wärts zu den Freihäfen am Rhein, und dem Ausgange
rheinwarks über Emmerich oder Coblenz, oder beim Ein-

ange rheinwärks über Emmerich und Coblenz zu den Frei-bäfer am Rhein und dem Ausgange landwärts:
1) von allen in der zweiten Abtheilung benannten Gegenstän-

den, mit Ausschluß von Leder, wollenen Tuchen und Wolle,
insofern sie dort nicht in der Ein= und Ausgangsabgabe,
oder in beiden zusammengenommen, geringer als mit
7#3 Sgr. vom Zentner belegt sind

2) von wollenen Tuhen
3) von Leder und Wolleeelll....

b) Auf allen andern Straßen:
1) von wollenen Tuchen, und andern unter 41. c. bezeich-

neten Gegenständen.......
2) von baumwollenen Stuhlwaaren (2. c.), neuen Kleidern

(18.), Leder und Lederarbeiten (21.), Wolle, wollenem
gezwirnten und gefärbten Garn (41. a. b.) ...

3) von Blei, Feschmiedetem Eisen (6. b.), groben Eisenguß-Waaren (6. d. 1.), grünem Hohlglase (10. a.t)..
4) von allen andern Gegenständen, welche in der zweiten Ab-

theilung beim Ein= oder Ausgange, oder in beiden Fällen
zusammengenommen, höher als mit 15 Sgr. belegt sind,
aber nur dieser Satz, nämligg......

„P) In den wesllichen Provinzen überhaupt:
1) von Ochsen und Stiren.
2) von Kühen und Rindeen
3) von Schweinen und Hammelen

(No.1313.)

Gewicht Geld-
oder betrag.

Anzabl.Sr.
1 Zentn.—52
1 Stück!—
1 Stück.—45
1 Stück.—1

1 Zentn.—
1 Zentn—
1 Zentn.. 1—

1 Zennnn—

—

1 Zentn.—7

1 Zentn.—3

1 Stück.! 1

1 Stück.—45
1 Stück.—5

IV. Ab-
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IV. Abschnitt.
Bei der Waarendurchfuhr ohne Umladung auf verschiedenen Straßen,

welche das Land auf kurzen Strecken durchschneiden, wo örtliche Verhältnisse eine
weitere Ermäßigung derGesfille erfordern, ist der Finanz-Minister solche anzuord-
nen ermachtigt.

Vierte Abtheilung.
Von den Abgaben, welche beim Waarentransport auf der Elbe, der Weser,

dem Rhein und der Mosel slatt finden.
Von Ladungen der Schiffe, welche auf den vorgenannten Flüssen einge-

hen, um im Lande zu verbleiben oder landwärts wieder ausgeführt zu werden, wird
kein Elb-, Weser-, Rhein= oder Moselzoll erhoben, sondern sie tragen, sofern die
Gegenstände nach der ersten Abtheilung nicht völlig abgabenfrei sind, die in der
zweiten oder dritten Abtheilung vorgeschriebenen Abgaben.

Dasselbe gilt von solchen Ladungen, welche auf der Elbe mittelst Umladung
in Packhofssiaädten durchgeführt werden.

Von Ladungen dagegen, welche auf den vorgenannten Flüssen eingehen, um
unmittelbar auf denselben, oder auf dem Rhein, der Mosel und der Weser mittelst
Umladung in Packhofsstädten (Freihäfen) durchgeführt zu werden, ist an den Em-Pfangssiellen, bei welchen ein Schiff vorbeigeführt wird, zu entrichten.

A. An der Elbe:
1) der Elbzoll von der ganzen Ladung der Schiffe, die mit Waaren eingehen,

welche auf der Elbe unmittelbar durchgeführt werden sollen, wie dieser Zoll
durch die Elbschiffahrts-Akte vom 23sten Juni 1821. und spätere Verabre-
dungen bestimmt und aus der Beilage unter 4. zu ersehen ist;

2) eine Rekognitionsgebühr von jedem Fahrzeuge, welches zu Mühlberg oder zuWittenberge vorbeigeführt wird, nach Maaßgabe der Lasten, welche basselle
tragen kann. Diese Abgabe ist aus der Beilage A. ebenfalls zu ersehen.

B. An der Weser:
der Weserzoll von allen Waaren, die auf der Weser unmittelbar, oder nach

erfolgter Umladung oder Lagerung zu Minden oder Vlotho durchgeführt werden,
wie solcher in der Weserschiffahrts-Akte vom 22sten November 1823. und späteren
Verabredungen bestimmt und aus der Beilage unter B. zu ersehon ist.

C. Am Rhein:
1) der Rheinzoll von der ganzen Ladung der Schiffe, die mit Waaren eingehen,

welche auf dem Rhein und der Mosel, unmittelbar oder über die Packhofs-
stadte (Freihäfen) am Rhein, zu Coblenz, Cöln, Düsseldorf, Duisburg, We-
sel und Emmerich durchgeführt werden sollen, wie dieser Zoll durch die Rhein-
schiffahrts-Ordnung vom 31sten März 1831. bestimmt und aus der Beilage
unter C. zu ersehen ist;

2) ein Rekognitionsgeld von allen beladenen und unbeladenen Fahrzeugen, welche
über die Abeinhofstelln zu Coblenz und Emmerich ein= und ausgehen, nach

Maß-



1) der Moselzoll von der ganzen ho der Schiffe, die mit Waaren gungeben,ei

— 209 —

Maßgabe der Ladungsfahigkeit. Diese Abgabe, zu deren Ermaßigung jedoch
der Finanzminister in geeigneten Fällen ermächtigt ist, geht aus der Bellage C.
ebenfalls hervor.

D. An der Mosel:

welche auf der Mosel und dem in unmittelbar oder über die Packhofs=
siddte (Freihdfen) am Rhein durchgeführt werden sollen, wie dieser Zoll aus
der Beilage D. zu ersehen ist;

2) ein Rekognitionsgeld von allen beladenen und unbeladenen Fahrzeugen, welche
über Trier ein= und ausgehen, wie diese Abgabe, zu deren Ermäßigung jedoch

der iganzminser in den geeigneten Fällen ermachtigt ist, aus der Beilage D.ebenfalls hervorgeht.
Fünfte Abtheilung.

Allgemeine Bestimmungen.
1) Werden Waaren unter Begleitschein-Controle versandt, oder bedarf es zum

3 )

Waarenverschlusse der Anlegung von Bleien, so wird erhoben
für einen Begleitschen. 2 Silbergroschen
für ein angelegtes Blieillll. 1 -

Andere Nebenerhebungen sind unzulassig.
2) Die Abgaben werden vom Bruttogewicht erhoben:

a) von allen verpackt transitirenden Gegenstanden;
b) von den im Lande verbleibenden, wenn die Abgabe einen Thaler vom Cent-

ner nicht ubersteigt; auch
in andern Fällen, wenn nicht eine Vergütung für Thara im Tarif aus-

drücklich festgesetzt ist. Gehen Waaren, bei denen eine Tharavergütung
zugestanden wird, bloß in einfachen Säcken gepackt ein, so kam 4 Pfund
vom Centner für Thara gerechnet werden. In wiefern der Steuerpflich-
tige die Wahl hat, den Tharatarif gelten zu lassen oder Nettoverwiegung
zu verlangen, bestimmt die Zollordnung §. 58. ODie Steuerbehörde ist in
besondern Fällen solche anzuordnen ebenfalls besugt.

d) Wo bei der Waarendurchfuhr auf kurzen Straßenstrecken (dritte Abth.
Abschn. IV.) geringere Jollsätze Statt finden, auch wenn sonst die Abschätzung
des Gewichts nachgelassen wird, kann, mit Vorbehalt der speziellen Ver-
wiegung, im Ganzen berechnet werden:

die Traglast eines Lastthiers zu drei Zentner,
die Ladung eines Schubkarrens zu zwei Zentner,

eines einspännigen Fuhrwerks zu funfzchn Zentner.
-- eines zweispännigen Fuhrwerks zu vier und zwanzig Zentner,

und für jedes weiter vorgespannte Stück Zugvieh zwölf Centner mehr.
Bei den aus gemischten Gespinnsten von Baumwolle, Leinen, Seide und Wolle
gefertigten Waaren muß bei der Deklaration jedes darin vorhandene Material
genannt werden, in sofern dasselbe zu der eigentlichen Waare gehört. Die ge-
wöhnlichen Weberkanten (Anschroten, Saumleisten, Saalband, Lisière) an
den Zeugwaaren, bleiben dabei und bei der Steuerklassifikation außer Betracht.

(No. 1313.) 4) Sind
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Sind in einem und demselben Ballen (Faß, Kiste), Waaren zusammengepackt,
welche nicht gleich belastet sind, so muß bei der Deklaration zugleich die Menge
von einer jeden Waarengattung, welche der Ballen enthält, nach ihrem Netto-
gewicht angemerkt werden, widrigenfalls der Inhaber des Ballens u. s. w.,
entweder beim Grenz-Zollamte Behufs der speziellen Revision auspacken
muß, oder von dem ganzen Gewicht des Ballens rc. der Abgabensatz erhoben
werden soll, welcher von der am höchsten besteuerten Waare, die darin enthal-
ten, zu erlegen ist.

Ausgenommen hiervon sind: Glas, Instrumente und Porzellan, wenn die
Beschaffenheit der Emballage solcher Waaren einen ganz zuverlässigen Verschluß
gestattet. Auch soll die Oeklaration der in der zweiten Abtheilung No. 3b. 4b.
0/13. 10e. 121 19. 27°. Z1. 33b. 35b. und 13b. benannten Waaren als Kurze
Waaren nicht die Versteuerung derselben nach dem höheren Tarifsatze für Kurze
Waare zur Folge haben, sondern die Abgabenerhebung nach dem Reoisionsbe-
funde geschehen, wenn der Steuerpflichtige vor der Revision auf spezielle Ermitte-
lung anträgt.
Von den Waaren, welche zum unmittelbaren Durchgange angemeldet werden,
muß die Transito-Abgabe gleich beim Eingangsamte erlegt werden.

Von den Waaren, welche keine höhere Abgabe beim Eingange tragen, als
einen halben Thaler vom Zentner, und nach der dritten Abtheilung beim Durch-
gange nicht mit einer geringern Abgabe belegt sind, als an Eingangs= oder
Ausgangsabgaben, oder an beiden zusammengenommen, davon zu entrichten
sein würde, müssen die Gefälle gleich beim Eingangsamte erlegt werden.
Waaren dagegen, welche höher belegt, oder nicht unter vorstehender Ausnahme
begriffen, und nach einem Orte, wo sich ein Haupt-Zoll= oder Haupr-Steuer=
amt besindet, adressirt sind, können unter Begleitschein = Controle von den
Grenzämtern dorthin abgelassen, und daselbst die Gefälle davon emrrichtet wer-
den. An solchen Orten, wo Niederlagen befindlich, erfolgt sodann die Ge-
falle-Entrichtung erst, wenn die Waaren aus der Niederlage entnommen wer-
den sollen.
a) Bei den Neben-Zollaämtern erster Klasse (Zollordnung V. 11.) können fortan

alle Gegenstände ein-oder ausgeführt werden, von welchen die Gefälle nicht
über 5 Thaler vom Zentner betragen. Bei höher belegten Gezenständenfindet die Einführung üuber diese Aemter nur statt, wenn die Gefälle von der

anzen Ladung oder den darunter begriffenen höher belegten Artikeln nichtüber 50 Thaler betragen, und brrlcche Verhältnisse das Finanzministerium
nicht bestimmen, erweiterte Befugnisse einer solchen Zollstelle beizulegen.
Bei den Neben-Zollämtern zweiter Klasse kann Getreide in unbeschränkter
Menge eingehen. Waaren, wovon die Gesälle weniger als 6 Thaler vom
Zentner betragen, und Wieh, können in der Regel bei diesen Aemtern nur ein-
und ausgeführt werden, wenn die von der ganzen Ladung oder dem Trans-
port dieser Artikel zu erhebenden Gefälle überhaupt nicht 10 Thaler Aberstei=
gen; auch können an höher belegten Gegenständen nicht mehr als 10 Pfund
innerhalb des vorstehenden Gefällebetrages mit einemmal eingeführt werden.

c) Bei

b
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P) Bei den Neben-Zollämtern müssen die Gesälle in der Regel sogleich erlegtwerden. Ausnahmen finden nur statt bei solchen Nebens Zolllimsterne die
vom Finanzmiakserium zur Ertheilung von Begleitscheinen oder Abfertigungvon Waaren, ohne daß die Gefülle sogleich entrichtet werden, besonders er-
mächtigt sind.

8) Es bleiben bei der Abgaben-Erhebung außer Betracht, und werden nicht ver-
steuert: Quantik#ten, wovon die Abgabe nicht einen vollen Silbergroschen er-
reicht, und welche, wenn sie auch mehr beträgt, doch nicht ein größeres Gewicht
als 4 Loth enthalten. Gefdllebeträge, die einen geringern Groschentheil als
6 Pennige ausmachen, werden überhaupt nicht erhoben.

9) Die Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben (zweite und dritte Ab-theilung), sind in Preußischem Silber-Courant gablbor, Nach der Wahl des
Zahlungspflichtigen kann die Abtragung auch in Preußischen Goldmünzen und
im Dukaten erfolgen. Der Friedrichs= und Friedrich-Wilhelmsd'or wird zu
fünf Thaler zwanzig Silbergroschen, und der Dukaten zu drei Thaler zwei
und einem halben Silbergroschen Silbercourant in Zahlung angenommen.

Die Bestimmungen wegen der Verpflichtung, einen Theil der Zahlung in
Kassen-Anweisungen zu leisten, bleiben unverändert.

Charlottenburg, den Zosten Oktober 1831.

(L.S.)Friedrich Wilhelm.
v. Schuckmann. Maassen.

Jabrgang 1831. — (No. 1313.) LI A.
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A.
I. Elbzoll.

Dieser wird erhoben: Vom Wachvom
A. vom Bruttogewicht der Ladung: Eenburger Centner Preußischen Cenener

4) für die ganze Strecke von der Grenze gegen, Cowemtonsgeld. (Beeuzischem Gelde.
das Königreich Sachsen bis zur Grenze gege. 2 —2
Hannover und Mecklenbutg....13 — 16 21

2) für die Theilstrecken:
wenneineLadung bloß durchgeführt wird

a) von der Scchsischen bis zur Anhaltschen
Grennz...........4— 4 11#

b) von der Anhaltschen Grenze bis zur Grenze
gegen Hannover und Mecklenburg 9 — 11 2

c) aus dem Anhaltschen nach der Saale oder
nach Dornbutrg... 1 8 2

d) von Schnakenburg und Gegend bis zur
Grenze gegen Mecklenburg .. ......... 1 4 1 72#

B. Für folgende Arkikel sind diese Sätze ermaßigt, und zwar:
1) auf ein Viertel des Elbzolls für

Ambosse; afer;
Anker; anfsamen;
Anis; Hirse;
unausgelaugte Asche; Holzkohlen;
Bier, mit Ausnahme des fremden; unverarbeitete Hornspitzen und Horn-
Blei; platten;
Bleierz; Kanonen;
Bohnen; Kienruß;
Bolus; Knoppern;
Bomben; Korn (Roggen);
Bombenmörser; weiße, schwarze und rothe Kreide;
Eisenblech, ohne Unterschied; Küchensalz;

Eisendrath; Kümmel;
Erbsen; eiserne Kugeln;

z; Lafetten;

Frchele Linsen;eflügel; Lohrinde (Borke);
Gerste; rohen Marmor;
Glas, ohne Unterschied; Mehl von allen Getreidearten;
Glasgalle; metallische Mineralerde;
Graupen, Gries und Grütze, von allen Mineralwasser;

Getreidearten; Münzkrätze;
Gußeisen; egossene eisernen Nägel;grobe Gußeisenwaaren; Läer

Oel-



Oelkuchen;
ch;ech;

marmorne und dergleichen Platten;
Rindshorner und Fuße;
Rothstein;
Rubsaat und
Saamen aller Art;
Sauerkraut;
See= und Steinsaalz;
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feine Schleif= und Wetzsteine;
Schweineborsten;
Spelzz

geschmiedetes Stangeneisenheer;
Tripel;
Wachholderbeeren;

eizen;
Wicken;

2) auf ein Fünftel des Elbzolls für
gröbere Böttcher= und andere Holzwaa= gröbere Korbsorten von Baumwurzeln

ren, als: Leitern, Mulden, Schau-
feln, Schwingen und dergleichen
Felogeräth; so wie

Bau= und Nutzholz;
Blut von Schlachtvieh;
frische Butter;

ier;
altes Eisen;
frischen Käse;

Braunkohlen;
Brennholz;
Busch aller Art;
Cichorienwurzeln;
Dach= und Stuhlrohr und Schilf;
Eicheln;
Faschinen;
frische Früchte (Obs.);
frisches Gemüse;
Gras und Heu;

u. s. w. zu Fastagen;
leere Fasser, Kisten und Tonnen;
gedörrte Früchte (Backobst);
gedörrte Hagebutten;

3) auf ein Zehntel des Elbzolles für
Knochen;7
Laugenfluß;
Milch;
Schmelztiegel aller Art;

emeines Steingeschirr;
öpferwaare;e;

4) auf ein Zwanzigstel des Elbzolls für
Gips;
Kalk;
Nüsse aller Art;
Seegras;
Stroh;
Torf;
Weintranben;
Wellen (Brandbusch);
eßbare Wurzeln;

5) auf ein Vierzigstel des Elbzolls für
Alaun= und Vitriolstein;
ausgelaugte Asche;
Dachschiefer;
Drusen (Trester);
Dünger, als: Mist, Mergel, Stop-

peln 2c.
rückgehendes Floßgeräth;
Galmeistein;
Glas= und Topfscherben;
Kalkstein;
Kufen, Rinnen u. Tröge rc. von Stei;
zu Wasser zurückgehende Leinpferde;
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Moörtel von Ziegel u. Tuffslein (Traß);
Muhlsteine;
Peiffenerde;
Pflastersteine;
Sand= und Bruchsteine aller Art;

emeiner Steinkies;
Steinkohlen;
Thon;
Töpfer= und Walkererde;
Tuffstein;

ebrannte und Luftziegel;Jegeltemen.
e12 C. Frei
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C. Frei vom Elbzoll sind:
a) die zum Verdeck eines Fahrzeugs einmal ein= und zugerichteten Bretter, da

sie zum Schiffsgeräth gehören. In Ermangelung solcher sind frei die zur Be-
deckung der Ladung nöthigen losen Bretter, und zwar:

bei Fahrzeugen unter 10 Last Ladungsfahigkeit 1 Schock,
- von 10 bis unter 25 Last 2 -

von 25 bis unter 45 Last 2
- von 45 und mehr Last 3

b) Reisende und deren Reisegepäck;
c) die Reisevictualien der Schiffer, die nicht im Manifeste stehen, und besonders

bestimmte Quantitäten nicht übersleigen.

II. Rekognitionsgebuhr. Zu Muhlberg. Zu Wittenberge.
Diese ist zu entrichten: vaal Preus Geld. K Preln Geld.

1) von einem beladenen Fahrzeuge T r. rSer . G 1r
ster Klasse, oder unter 10 Hamburger Last

4 4000 Hamburger Pfund, oder
10# Preuß. Last Ladungs-
fahigkeit3. -%%

ie#r Klasse, oder von 10 bis unter 25 Ham-
burg., oder 254 Preuß. Last..10 —21222

Zter Klasse, oder von 25 bi nter 45 Ham-
burg., oder 101 Preuß. Lasf—HHH 134 6

Ater Klasse, oder von 45 Hamburg. Last
und mehr 181111—H44P

2) rbeladene Fahrzeuge und wenn die Ladung folgende Zentnerzahl nichtersieigt:
bei der 1sten Klasse 10 Hamburger Zentner oder 10 Zentner 60 Pfund Preußisch,

2ten 20 21 10 -
3ten 30 31 70

-Aten - 40 = 42 20

ahlen ein Viertel der vorstehenden Gebühr.
3) ** Schiffen, welche nur Reisende und deren Reisegepack fuhren, wird

bloß die volle Rekognitionsgebuhr erhoben.
4) Von Schiffen, welche von Schnakenburg und Gegend abwarts oder von

der Mecklenburgischen Grenze aufwarts bis Schnakenburg gehen, ist die
Rekognitionsgebuht nach den Satzen zu entrichten, die zu Muhlberg gelten.

5) Frei von der Rekognitionsgebuhr sind:
a) die das Hauptschiff nur auf kurzen Strecken zur Ueberwindung ort-

licher Hindernisse begleitenden Leichterkahne;
b) kleine Kähne und Anhänge, die zu einem Hauptschiffe gehören, und

nicht zum Waarentransport dienen.

B.
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B.

Weserzoll.
Dieser wird erhoben:

A. vom Bruttogewicht der Ladung, welche
durchgeführt wird

1) in Beverungen, für die Strecke vom Eintritte
der Weser ins Preußische Gebiet, oberhalb
Beverungen, bis zu ihrem Austritte aus
demselben, unterhalb Höxter

2) in Minden, für die Strecke vom Wieder-
eintritte der Weser ins Prenßische Gebiet,
oberhalb Vlotho, bis zuihrem Wiederaustritte
aus demselben, unterhalb Schlusselburg.

Macht vom
Preuß. Zentner

lin
Preußis em eldc.

Sar. Vi.

Vom
BremerSchiffspfund

Konventionsgeld.
Gr. "a Pf.

6
4 4%

127J

B. Von diesem Zoll wird für nachstehende Gegenstande nur erhoben:
1) die Hälfte für

Alaun; ganze und gemahlne Kreide;
Anis; Kümmel;

Blut; Leinsaat;
Eier; Mehl;
Eisenblech; Milch;
Eisenwaaren, bei der Fahrt stromab= trocknes Obst;

wärts. Pech;
rohe Erze, mit Ausschluß von Bleierz, Schmirgel;

Galmei und Jinnober; Stärke;
Farbenerden; Stuhlrohr;
Farbenhölzer; Tbeer;
Feuerschwamm und Zunder; Tripel;
lebendige und grüne Fische; Vitsbohnen;
leinenes Garn;
Gartengewächse, mit Ausnahme von Sä-

mereien, Bohnen und Kartoffeln;
Harz;
Kienruß;

außerdem auch für
Essig aus einem der an dem
Küchensalz Weserzoll theilnehmen-
Leinwand den Staaten.

2) das Viertel fur
Perl-, Waid-

Aschenkalk;
Blei;
Bleierz;
Bohnen, außer Vitsbohnen;
Bolus;
Bomben;
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und Pottasche, auch Borsten;
Braunstein;
ganze und gemahlne Eichenborke;
Stab-Eisen;
Guß-Eisen, in Gänsen und Masseln;
Eisendrahr;
Erbsen;

Ge-



Getreide aller Art;
Glasgalle;
Glatte;
Graupen;
Gries;
Grutze;
Hirse;
Holzkohlen;
Kanonen;
leere Kisten und Fastagen;
Knicker;
eiserne Kugeln;
Linsen;

rohen Marmor;
Mennig;
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Metallerden;
Bombenmorser;
Muschelkalk;
frisches Obst;
Ocker;
Potloth (Reißblei);
Rappsaat und alle Rübölkörner;
Schilf und Dachrohr;
Schmelztiegelz
Seegras;

emeine Töpferwaare;
icken;

außerdem auch für
Glas aller Art, aus einem der an dem

Weserzoll theilnehmen Staaten;

3) das Achtel für

unausgelangte Asche;
Bau= und zugeschnittenes Nutzholz aller

Art, mit Ausschluß des geringer
tarifirten Holzes und der, dem vol-
len Satze unterliegenden ausländi-
schen Holzgattungen für Tischler;

altes Eisen;
Gras;
Heu;
grobe Holzwaaren;
Kalk und Gips;

Kandiskistenbretter;
Kartoffeln;
Oelkuchen;
Packmatten von Schilf und Bast;
Pfeiffenerde;
Soda;

Traß und Cement;
Wachholderbeeren;

4) das Vierundzwanzigstel fur

ausgelaugte Asche;
Ausler= und Muschelschaalen aller Art;
Braun= und Steinkohlen;
Brenn-, Busch= und Faschinen-Holz

aller Art, Bandholz für Böltcher,
und Ruthenholz für Korbmacherar-
beiten, Birkenbesen und Hand-
besen;

Dachschefer
ünger;

gemeine Erde, Sand und Kies;

Flaschenkeller;
Glasscherben;
Mergel;
Mühl-, Schleif-, Solinger-, behauene

und unbehauene Bruch= und Feld-
steine aller Art; desgleichen aus ge-
meinem Material gefertigte steinerne
Tröge, Kümpe, Krippen, Leichen-
sieine u. s. w.;

orf;
gebrannte Ziegel.

C. Von



Konven- oder in
tionsgeld. Preuß. Gelde.
Vfennige. Pfenninue.

————““““"

C. Von lebenden vierfüßigen Thieren, für das Stück 4 51
von lebenden Vögeln, für das Stück .... 1 14

4 51von Baumen zum Verpflanzen, für das Schock
an jeder Empfangstätte.

Leere Schiffe, ingleichen die im Manifeste nicht angegebenen Reisevictualien
der Schiffer in verhältnigmaßigen Quantitäten; die zum Verdeck eines Fahr-
zeugs einmal zugerichteten Bretter, oder, in Ermangelung solcher, die zur
Bedeckung der Ladung nöthigen losen Bretter, und zwar:

1 Schock bei Schiffen unter 10 Last,
2 von 10 bis unter 25 Last, und

2#½ von größere Ladungsfähigkeit,
sind gäanzlich frei.

(Noe. 1313.)
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C.

I. Rhein zoll.

Dieser wird erhoben
A. vom Bruttogewicht der Ladung:

a) abwärts, beim Rheinzollamte zu Coblenz, für die
Rheinstrecke von Coblenz bis zur niederländischen
Grenze bei Schenkenschnz

b) abwärts, ebendaselbst, von Ladungen, welche
über Vallendar nach Nassau gehen

) aufwärts, beim Rheinzollamte zu Emmerich, für
die Rheinstrecke von der niederländischen Grenze
bei Schenkenschanz bis Coblenz . . ...

Beim Rheinzollamte zu Coblenz wird eben
dieser Zollsatz, wofern er nicht schon in Emme-
rich bei der Anmeldung zum direkten Durchgange
entrichtet worden ist, von den über Emmerich
daselbst eingetroffenen Ladungen erhoben, welche
rheinabwärts nach Vallendar und dann land-
wärts nach Nassau, oder welche gleich von
Coblenz landwärts über Aremberg nach Nassau
gehen.

) aufwärts, beim Rheinzollamte zu Coblenz, für
die Rheinsirecke von Coblenz bis Kaubb.

Der Rheinzoll für diese Strecke wird nicht
bloß von den rheinwärts über Emmerich ein-
gegangenen und den landwärts zu den Freihäfen
oder von Vallendar zum Rhein gelangken, über
Coblenz ausgehenden Transitoladungen erhoben,
sondern auch von Ladungen, die aus dem Innern
über Coblenz ausgehen.

Fur
den Zentner

50 Kilogrammen.

Macht
für den Preuß.

entner
in Preuß. Gelde.

Cen!l. Decimill. Sar. Vi.

57% S

85 70 7

4165% o0o0o 4%

Anmerkung. 1) Geschieht die Durchfuhr auf dem Rhein, oder auf dem Rhein und der
Mosel vermittelst Umschlags in den Freihcfen am Rhein, so wird der Rhein-
zoll von den durchgehenden Waaren nicht beim Eingange, sondern erst
beim Ausgange, also abwärts bei dem Rheinzollamte zu Emmerich, auf-
wärts bei dem zu Coblenz erhoben.

2) Ladungen, die rheinabwärts über Coblenz eingeben und moselaufwärts über
Trier ausgehen, oder umgekehrt über Trier ein= und uber Coblenz ausgehen,
sind für die Rheinstrecke vom Rheinzollamte zu Coblenz bis zur Mosel vo
Rheinzolle frei.

B. Für
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B. Fur folgende Artikel sind diese Satze ermaßigt, und zwar:
1) auf ein Viertel des Rheinzolls, fur

unausgelaugte Asche; Mehl und Grutze aller Art;
Gußeisen in Gansen und Masseln, und Pech;

Roheisen; Sarnereien aller Art;
Galmeierz; Salz;
Getreide aller Art; behauene BruchsteinezuFußböden,Mühl-

etrocknete Hülsenfrüchte; steine, Schleifsieine;Voyoenee ; Theer;
2) auf ein Zwanzigstel des Rheinzolls, für

Alaummerde und Alaunsteine; gebrannte Steine aller Art;
Brennholz von allen Gattungen, und Steinkohlen;

Kohlen daraus; Schiefersteine;
alle nicht besonders genannte rohe Erze; gemeine Töpfenvaaren;

Gips; Torf und Torfkohlen;
Kalk; Vitriolsteine oder Vitriolerde.

Von Bau-und Nutzholz wird der Rheinzoll nach kubischem Maaße
erhoben, und zwar vom Kubikmeter oder 32 /406 Preuß. Kubikfuß:

4) Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Kirsch-, Birn-, Apfel= und Kornelholz:
a) abwärts: das Vierfache der Sätze unter A. a. b.;
b) aufwärts: das Zweiundeinhalbfache der Sätze unter A. c. d.;

2) Fichten-, Tannen-, Lerchen-, Buchen-, Pappeln-, Erlen= und anderes weiche
und harzige Holz:

a) abwärts: das Zweifache der Sätze unter A. a. b.;
b) aufwärtö: das Einunddreiviertelfache der Sätze unter A.c. d.

D. Schiffe, welche folgende Gegenflände geladen haben, als:
frische Butter in einzelnen Stücken; frische Gartengewächse, als: Blumen,

Dünger aller Art, als: ausgelaugte Gemüse, genießbares Wurzelwerk;
Asche, Abfälle von Fabriken zum Geflügel;
Dungen, Mergel, Stallmist u. s w.; Milch;

Eier; frisches Obst;
gemeine Erde, wie Sand, Lehm u. s.w.; gebrochene Bau= und Pflaslerstei

aschinen zum Wasserbau; Stroh und Spreu;
lebende Fische; lebende Thiere;
Futterkräuter, Heu und Schilf

zahlen, wenn sie an solchen überhaupt nicht fun fzig Centner geladen haben,
keinen Rheinzoll; wenn sie aber an solchen mehr geladen haben, als Rheingoll
den Betrag des doppelten Rekognitionsgeldes, welches unter II. bestimmtist, und wenn andere Gegenstände beigeliden sind, noch außerdem den dafür be-
stimmten Rheinzoll.
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II. Rekognitionsgeld.
Dieses wird bei den Rheinzollsiellen zu Coblenz und Emmerich, bei jeder

in folgenden Sätzen erhoben.

Von einem Fahrzeuge, dessen Ladungofähigkeit betragt mit in ——
2 6 n Pue Wsstafirs

zZentnern zu 50 Kilogrammen. Preuß. Lasten zu 4000 Pfund. # Cem. tfennigt

50 und unter 300 1# und unrer 8co 4qq0 3
300 - 6000 5,02 „ 10,01 3 60 — 28
000 1000 16,% „ 20,# 7 32 4

1000 1500 20 40,% 12 3 6
1500 2000 10,0 53,8 18— 421
2000 2500 53, 00,/71 21 — 6 12
2500 3000 00/“ 80/18 30 — 3—
3000 3500 80,,“ 93, 36 — 9 18
3500 4000 9.3, 100, 42 — 11 0
4000 4500 100,% 120,% 48 — 122s
4500 5000 120/ * 133, 55— 1112
5000 und darüber. 133, und darnber. 60 — 16—

Anmerkung. Von Fahrzeugen, deren Ladungen auf der Freistraße uber Vallendar zum
Rhein gelangen und dann rheinwarts uber Coblenz transitiren; oder welche
uber Coblenz ein- und deren Ladungen uber Vallendar nach Nassau gehen;
ingleichen von Fabrzeugen, die rheinwarts uber Coblenz ein- und moselwarts
uber Trier ausgehen, oder die umgekehrt uber Trier ein- und uber Coblenz
ausgehen, wird zu Coblenz nur ein Viertel des vorstehenden Rekognitions=
geldes entrichtet.



D.

I. Moselzoll.

. . Für den zentner Macht für den

Dieser wird erhoben 5 Kllconmen. Hrcufischen Zemtner
A. vom Bruttogewicht der Ladung: Sut. . Sar. #r1

a) abwärts, beim Moselzollamte zu Trier. 3 6 3 7½
2 4 2 4½b) aufwärts, beim Moselzollamte zu Coblenz.

B. Für folgende Artikel sind diese Sätze ermäßigt, und zwar:

1) auf ein Viertel des Moselzolls

für diejenigen Artikel, welche nur mit einem Viertel des Rheinzolls be-
legt sind;

2) auf ein Zwanzigstel des Moselzolls

für diejenigen Artikel, welche beim Rheinzoll auch nur mit einem Zwanzigsiel
belegt sind;

3) auf ein Funfzigstel des Moselzolls

für diejenigen Artikel, welche beim Rheinzoll, statt desselben, das doppelte Re-
kognitionsgeld tragen.

Beträgt aber die Ladung an solchen Artikeln überhaupt unter funfzig Zent-
ner à 50 Kilogrammen, so wird dafür kein Moselzoll erhoben.

C. Von Bau= und Nutzholz wird der Moselzoll nach kubischem Maße erhoben,
und zwar vom Kubikmeter oder 32#Preuß. Kubikfuß:

4) Eichen-, Ulmen-, Eschen-, Kirsch-, Birn-, Apfel= und Kornelholz,
das Dreifache der Sätze unter A.

2) Fichten-, Tannen-, Lerchen-, Buchen-, Pappeln-, Erlen= und anderes
weiche und harzige Holz,

das Einundhalbsache der Süätze unter A.

II. Re-(No. 1313.)



II. Rekognitionsgeld.

Dieses wird zu Trier nach folgenden Sätzen erhoben:

Von einem Fahrzeuge, dessen Ladungsfähigkeit beträgt

in in
Zentnern zu 50 Kilogrammen. Preuß. Lasten zu 4000 Pfund. erit Sor.

50 und unter 300 15 und unter 845 — 3
"300 - 600 8,“ „ 16, — 25
600 - 1000 100 „ " 20,7 1 20

1000 - 1500 20, „ " 40% 2 20
1500 und darüber. „ und darnber.

Anmerkung. Beladene Fahrzeuge, die über Trier ein= und über Coblenz ausgehen, oder
umgekehrt über Coblenz ein= und über Trier- ausgehen, sind von diesem
Rekognitionsgelde frei.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.
— Mo. 16. —

(No. 1314.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 17ten September 1831., wegen Gestellung
der Pferde zu den Landwehr-Uebungen.

A. den Bericht des Staatsministerii vom 30sten Juli c. bestimme Ich, daß

wegen der Gestellung der Pferde zu den Landwehr-Uebungen, die nachfolgenden,
schon bisher befolgten Grundsätze künftig allgemein in Anwendung gebracht
werden sollen: «

1)dieSorgefürbieGestellungdchferdezubenuebungenderLandwehr-

2

3

4

Jahrgang 1831. — (No. 1314-1315.)

—

Kavallerie, ist Sache der Landwehr-Bataillons-Bezirke;
die Bevölkerung, nach welcher die Landwehrmannschaften zu gestellen sind,
giebt auch den Maaßstab der Verpflichtung zur Gestellung der Pferde ab;
da jedoch die Perde da zu entnehmen sind, wo sie sich am geeignetesten
finden, so muß die Repartition derselben zwar auf die zu einem Landwehr-
Bataillonsbezirk gehbrigen Kreise, oder Kreistheile, nach dem Pferdestande
angelegt, dagegen aber unter den einzelnen Kreisen eine Ausgleichung
dadurch bewirkt werden, daß diejenigen Kreise, welche mehr Pferde gestellen,
als sie nach dem Verhältnisse der Bevölkerung zu gestellen haben würden,
dafür von den andern Kreisen, die weniger Pferde hergeben, nach billigen
Vergütigungssätzen, welche die Regierungen, mit Rücksicht auf provinzielle
und örtliche Verhältnisse, pro Pferd und Tag zu reguliren haben, ent-
schaddigt werden;
eine Gestellung der Pferde im Wege der Konskription ist zwar nicht zulässig,
und es kann daher auch die Gestellung durch Entrepreneurs in Fällen,
wo solche zur Erreichung des Zwecks unumgänglich erfo erlich ist, z. B.
in großen Städten, oder in Fabrikgegenden, nicht gänzlich ausgeschlossen
werden; die Regierungen und Kreisbehörden sind jedoch verpflichtet, darauf
zu sehen und nach Möglichkeit dahin zu wirken, daß die Pferde, soweit es
nach den Umsianden thunlich ist, nicht durch Entreprencurs, sondern vom
Lande gegen angemessene Vergütigungssätze gestellt werden, welche den
Landwehrkavalleristen, die ihre oder ihrer Angehörigen Pferde zur Uebung
mitbringen, oder den Kreis-Eingesessenen, welche zu diesem Zwecke Perde
hergeben, zu gewähren sind;

Nu 5) die

(Ausgegeben zu Berlin den 19ten ovember 1831.)
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5) die Aufbringung der Kosten, welche die Gestellung der Pferde zu den
Uebungen der Landwehrkavallerie veranlaßt, ist als eine Kreis-Kommunal=
Last zu behandeln, und muß daher in der nämlichen Art erfolgen, wie es
in Hinsicht der übrigen Kreis-Kommunal-Beduürfnisse geschieht.

Ich beauftrage das Staatsministerium, diese Besiimmung durch die
Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 17ten September 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staateminisieriut

(No. 1315.) Allerhöchste Deklaration der 9. 223. und 237. des Anhangs zur Allgemeinen
Gerichtsordnung, bezüglich auf Injurien = Sachen; D. d. den 6ten
Oktober 1831.

Jo habe aus dem Berichte des Justizministeriums vom 21sten v. M. die Zwei-
fel ersehen, die über die Auslegung der W. 223. und 237. des Anhangs zur
Allgemeinen Gerichtsordnung bei den Gerichtshöfen entstanden sind, und setze
zu deren Beseitigung Folgendes fest:

1) In Injuriensachen fallen die Kosten der zweiten Instanz außer den Fällen
des §. 223. ausschließend dem Verklagten zur Last, wenn auch die Strafe
gemildert oder vorlaufige Freisprechung erfolgt ist. Wird er gänzlich frei-
gesprochen, so trägt er zwar jederzeit die Kosten der zweiten Instanz, in
Bezug auf die Kosten der ersten Instanz aber hat der Richter zu beur-
theilen, ob Gründe zu ihrer Niederschlagung vorhanden sind, welche
sodann in dem Erkenntnisse mit auszusprechen ist.
Wenn in den Fällen des §. 223. auf das von dem Kläger eingewendete
Rechtsmittel das Erkenntniß der ersten Instanz abgeändert wird, so finden
in Ansehung des Kostenpunkts die Vorschriften des F. 6. Tit. 23. der
Prozeßordnung mit der Maaßgabe Anwendung, daß die Kosien beider
Instanzen dem Beleidiger aufzuerlegen sind, wenn bereits in erster Instanz
auf Strafe oder nur vorläusige Freisprechung erkannt war und das Urtheil
auf das Rechtsmittel des Beleidigten abgeandert wird.

3) Das Rechtsmittel des §. 223. ist auch dann zulässig, wenn in den Fällen
des §. 210. eine fiskalische Untersuchung wider den Beleidiger eingeleitet ist.

Ich beauftrage das Justizministerium, diese Bestimmungen durch die
Gesetzsammlung bekannt zu machen. Charlottenburg, den bten Oktober 1831.

Friedrich Wilhelm.

2#

An das Jusiizministerium.

(No 1310.)
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(Xo. 1316.) Allerhochste Kabinetsorder vom 8. Oktober 1831., die Nichtanwendbarkeit
des F. 192. Tit. XII. Th. J. des Allgemeinen Landrechts auf die letztwil-
ligen Verfügungen der K. 198. I. a. benannten Personen des Civilstandes
betreffend.

A.. dem Berichte des Justizministerii vom 27sten v. Mts. habe Ich den

Zweifel eines Gerichtshofes über die Anwendung des F§F. 192. Tit. Xll. Th. I.
des Allgemeinen Landrechts ersehen, und erkläre zu dessen Beseitigung die An-
sicht für begründet, daß die Ausnahme von den gesetzlichen Förmlichkeiten der
Testamente für Personen des Civilstandes, denen im P. #198. nachgelassen ist,
militairisch zu testiren, wenn sie durch eine an ihrem Wohnorte ausgebrochene
ansieckende Krankheit oder durch Kriegsgefahr verhindert werden, sich des richter-
lichen Amts zu bedienen, nicht auf die im F. 192. den aktiven Militairpersonen
erlaubte Form einer letztwilligen Verfügung zu erstrecken, vielmehr den Personen
des Civilstandes in den Fällen des §F. 198. nicht gestattet ist, blos mündlich
vor zween Zeugen ihren letzten Willen gültig zu erklären. Das Juslizministerium
hat den anfragenden Gerichtshof hiernach zu belehren und diesen Befehl durch
die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Charlottenburg, den 8. Okrober 1831.

Friedrich Wilhelm.

An das Justizministerium.

(No. 1317.)
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([No. 1317.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 24sten Oktober 1831., die Berichtigung des
begitimationspunktes in Prozessen wider Gewerkschaften betreffend.

ur Beseitigung der Schwierigkeiten, welche bei Klagen wider Gewerkschaften,
in Angelegenheiten, die nicht zur Geschäftsführung des Schichtmeisters gehören,
durch die Insinuation der Vorladung an alle einzelne Gewerke und durch die
Feststellung der Legitimation der Verklagten veranlaßt worden, bestimme Ich,
auf Ihren gemeinschaftlichen Bericht vom 3cen d. Més., daß in den gedachten
Prozessen der Lehnsträger der Repräsentant der Gewerkschaft und als solcher zu
allen prozessualischen Verhandlungen, zu welchen nach den Gesetzen keine Spezial-
Vollmacht erforderlich ist, legitimirt seyn soll. Ich beauftrage Sie, diese
Bestimmung durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Charlottenburg, den 24sten Oktober 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staatsminister von Schuckmann und an das Juslizministerium.



Gesetz Sammlung
für die

Koöniglichen Preußischen Staaten.

 Noo.17.—

(No. 1318.) Joll= und Handels-Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen
und Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen einerseits, und
Seiner Königlichen Hoheit dem Kurfürsten von Hessen andererseits. Vom
25sten August 1831.

(Sde Majesiät der König von Preußen und Seine Königliche Hoheit der
Großherzog von Hessen einerseits, und Seine Königliche Hoheit der Kurfürst
von Hessen andererseits, von dem Wunsche beseelt, Ihren Unterthanen die
Vortheile eines freien Verkehrs in immer gröôßerer Ausdehnung zu Theil werden
zu lassen, haben zur Erreichung dieses Zwecks Verhandlungen eröffnen lassen,
und dazu als Bevollmächtigte ernannt:

einerseits: Seine Majestät der König von Preußen:
Allerhöchst-Ihren Wirklichen Geheimen Legationsrath und Direktor
im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Albrecht Friedrich
Eichhorn, Ritter des Königlich-Preußischen rothen Adler-Ordens
3ter Klasse, Inhaber des eisernen Kreuzes 2ter Klasse am weißen
Bande, Ritter des Kaiserlich-Russischen St. Annen-Ordens 2t#er#
Klasse, Kommandeur des Civil-Verdienst-Ordens der Koöniglich-
Baierischen Krone, und des Königlich-Würtembergischen Civil-Ver-
diensi-Ordens, Kommandeur des Königlich-Hannböverschen Guelphen=
Ordens, des Großherzoglich-Hessischen Haus-Ordens und des Groß-
herzoglich= Sachsen-Weimarschen Ordens vom weißen Falken, und

Allerhöchst-Ihren Geheimen Ober-Finanzrath Ludwig Bogislaus
Samuel Kühne, Ritter des Königlich-Preußischen rothen Adler-
Ordens Zter Klasse;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen:
Höchst-Ihren Wirklichen Geheimen Rath und Präsidenten der Ober-
Finanzkammer, Wilhelm von Kopp, Kommandeur ister Klasse
des Großherzoglich-Hessischen Haus= und Verdienst-Ordens und
Ritter des Königlich-Preußischen rothen Adler-Ordens 2ter Klasse;
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andererseits: Seine Kônigliche Hoheit der Kurfürst von Hessen:
Höchsl-Ihren Geheimen Rath und Vorsiand des Minisieriums des
Innern, Franz Hugo Rieß, Kommandeur 1sier Klasse des Kur-
fürstlich-Hessischen Haus-Ordens vom goldenen Löwen, Ritter des
Großherzoglich-Hessischen Verdiensi-Ordens, und

Hochst-Ihren Finanzkammer-Rath Friedrich Meisterlin, beauf-
tragt mit der Oirektion des indirekten Steuerwesens in Kurhessen,
Ritter des Koniglich-Hannöverschen Guelphen= und des Großherzoglich-
Sachsen-Weimarschen weißen Falken-Ordens,

von welchen auf den Grund der stattgehabten Unterhandlungen nachstehender
Vertrag mit Vorbehalt der Natifikation abgeschlossen worden isi.

Art. 1. Die Kurfürsilich-Hessische Staats-Regierung,vondemAnerkennt-
nisse ausgehend, daß auf solchem Wege die seit längerer Zeit gewünschte und früher
schon durch anderweite Verhandlungen bezweckte freiere und erweiterte Bewegung
des Gewerbfleißes und des Handels in den Kurhessischen Landen am sichersien
zu erreichensey, vereiniget sich mit der Königlich-Preußischen und der Groß-
herzoglich-Hessischen Staats-Regierung zu einem gemeinsamen Joll= und Handels-
Systeme, und wird, da diese Vereinigung eine vollständige Gleichförmigkeit der
Gesetzgebung über Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben noth-
wendig voraussetzt, in Beziehung auf diese Abgaben die erforderlichen gesetzlichen
Vorschriften in der Art erlassen, daß völlige Uebereinstimmung mit der in den
Königlich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Landen beslehenden Gesetz-
gebung Statt finde.

Art. 2. Die Verwaltung der Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-
Abgaben —welche in dieser Uebereinkunft unter dem gemeinschaftlichen Namen
„Joll“ verstanden werden sollen — wird gleichförmig mit der Verwaltung jener
Abgaben im Königlich-Preußisch= und Großherzoglich-Hessischen Zollverbande ein-
gerichret, und es werden die mit dieser Verwaltung und mit der dabei eintretenden
Beaufsichtigung beauftragten Kurfürsilich-Hessischen Beamten gleichförmig mit den
Koniglich= Preußischen und Großherzoglich= HessischenBeamten, und in Ueber-
einsiimmung mit dem Inhalte der gegenwärtigen Uebereinkunft instruirt werden.

Art. 3. Ueber die Vollziehung der im Artikel 1. und 2. enthaltenen
Verabredungen soll zur Erreichung der beabsichtigten Uebereinsiummung die geeignete
Rücksprache mit der Königlich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Regie-
rung genommen werden. Zu gleichem Zwecke wird auch im Einverstandnisse mit
den eben gedachten Regierungen die Abfassung der in dem Kurfürstenthume ein-
zuführenden organischen Bestimmungen und der damit in Verbindung stehenden
reglementairen Verfügungen und Insiruktionen sofort erfolgen und zugleich ein
vollständiger Organisationsplan für die gesammte Zollverwaltung des Kurfür-
stenthums Hessen emworfen werden, welcher mit Berücksichtigung der Lokal-

Ver-
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Verhältnisse insbesondere die Anzahl, Lage und Besetzung der Haupt= und
Nebenzoll-Aemter, auch die Bestimmung der Grenz-Bezirke und Jollstraßen,
imgleichen der Städte, in welchen Packhöfe oder Niederlagen unversieuerter
auslandischer Waaren seyn sollen, nebst den Regulativen für dieselben, so wie
die Anordnung der Grenzbewachung, enthalten wird.

Art. 4. Von den Kurfürstlich-Hessischen Landestheilen bleiben vorläufig
aus dem gemeinsamen Preußisch-Hessischen Zollverbande ausgeschlossen:
a) Der Kurhessische Kreis Schmalkalden bis dahin, wo im Preußischen Kreise

Schleusingen unter Theilnahme der zunächst angrenzenden Gebiete die Joll-
Verfassung regulirt sepn wird;

b) die Grafschaft Schaumburg bis zur Vollendung der bereits im Werke
begriffenen Verbindungsstraße innerhalb des Preußischen und Kurhessischen
Gebietes.

Es soll jedoch schon jetzo den Einwohnern der beiden eben gedachten Kurhessischen
Landestheile zur Erleichterung ihres Verkehrs mit den im gemeinsamen Jollver-
bande liegenden Provinzen gestattet seyn, ihre rohen Produkte, so wie die blos
aus dort erzeugten Stoffen gefertigten Waaren, ganz abgabenfrei über die Zoll-
linie einzuführen.

Hinsichtlich der ihrer Lage wegen noch jetzt vom Jollverbande ausgeschlossen
bleibenden Königlich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Landestheile,
bewendet es bei den Anordnungen, die wegen ihrer erleichterten und begünstigten
Verbindung mit dem Hauptlande bereits besiehen.

Art. 5. Etwaige künftige Abänderungen der die Erbhebung des Zolles
betreffenden gesetzlichen, oder reglementairen Besiimmungen, insbesondere auch des
Tarifs, sollen nur im gegenseitigen Einvernehmen der betheiligten Staats-Regie-
rungen verfügt werden.

Art. 60. Hinsichtlich des, bei den Zoll-Erhebungen in Kurhessen zur Anwen-
dung kommenden Maaßes und Gewichts besteht bereits im Wesentlichen, Ueberein-
stimmung mit dem Preußischen Maaße und Gewichte, und wird die erforderliche
völlige Gleichförmigkeit derselben von Seiten der Kurfürstlich-Hessischen Regierung,
durch angemessene Anordnungen, bewirkt werden. Die hiezu führenden Verglei-
chungen und Berichtigungen werden unverzüglich Staat finden, auch sollen, so weit
solches durch einzelne nicht sofort zu beseitigende Verschiedenheiten, und durch die
Abweichung des Großherzoglich-Hessischen Maaßes und Gewichts nöthig wird,
Reduktionstafeln ausgearbeitet werden, welche bei den vorkommenden Zoll-
Erhebungen zum Grunde zu legen find.

Art. 7. In Absicht des Münzsysiems bedarf es einer Veränderung um
deswillen nicht, weil schon jetzt der Kurfürstlich-Hessische Münzfuß in seiner
Silber-Einheit dem Königlich= Preußischen nach Schrot und Korn gleich steht.
Es wird daher bei allen Jollsiätten des gemeinsamen Jollvereins das Kurhesstsche

(No. 1318.) Oo?2 Silber-
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Silber-Courant bis zu " Thalerstücken herunter gleich dem Preußischen, und
letzteres in seinen durch das Munz-Edikt vom 30sien September 1821. bezeichne-
ten Theilstücken gleich dem Kurhessischen angenommen, auch bei der Vergleichung
des einen wie des andern gegen das Großherzoglich-Hessische Geld die beim
Anschlusse des Großherzogthums bereits kund gemachte Vergleichungs-Tabelle
ebenmäßig angewendet werden, so daß der für die Kurhessischen Jollsiätten aus-
zuarbeitende Tarif nur in den Bruchtheilen des Thalers, wegen der dort gelten-
den Eintheilung des letzteren in 3 Stücke, von dem Preußischen abweichen kann.

Art. 8. Verträge über die Aufnahme anderer Staaten in den JZollver-
band, oder Handelsverträge mit Staaten, welche an Kurhessen grenzen, können
nur unter Zusiimmung sämmrlicher hohen kontrahirenden Theile abgeschlossen
werden. Die Kurfürstlich-Hessische Regierung erklärt es hierbei als ihren eigenen
Absichten und Wünschen entsprechend, daß mit andern deurschen Staaten Zoll-
Vereinigungs-Verträge auf der Grundlage des gegenwärtigen Vertrages abge-
schlossen werden, und wird zu Verträgen dieser Art, vorausgesetzt, daß den ferner
beitretenden Staaten keine größeren Vortheile eingeräumt werden, als die hohen
kontrahirenden Theile Sich durch gegemwärtigen Vertrag gegenseitig zugestanden
haben, gern ihre Zustimmung geben.

Auch ertheilt dieselbe im Voraus ihre Einwilligung zu Zoll= oder Han-
dels-Verträgen mit Staaten, welche Kurhessen nicht angrenzen, unter der Vor-
aussetzung, daß hierbei die Interessen Kurhessens zugleich mit wahrgenommen
werden, und die durch dergleichen Verträge erlangten Vortheile mit auf diesen
Staat übergehen.

Art. 9. Mit dem isten Januar 1832, wo der gegenwärtige Vertrag
in Ausführung gebracht werden soll, tritt rücksichtlich des Handels und Ver-
kehrs zwischen Preußen und dem Großberzogthume Hessen einerseits, und Kur-
hessen andererseits, die Freiheit und rücksichtlich der Einnahme an Zöllen die
Gemeinschaft ein, wie beide in den folgenden Artikeln naher bestimmt werden.

Art. 10. Demgemäß hören von jenem Zeitpunkte ab alle Eingangs-,
Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben an den gemeinschaftlichen Landesgrenzen
des Koniglich-Preußisch-Großhergoglich-Hessischen Zoll-Verbandes und des
Kurfürstenthums Hessen auf, und es können die Erzeugnisse des einen Gebiets
frei und unbeschwert in das andere Gebiet eingeführt und in demselben verbraucht
werden, mit Ausnahme der umn Innern des Landes gegenwärtig mit Abgaben
belasteten Gegenstände.

Art. 11. In Absicht der letztgedachten Gegensiände wird zwar von allen
kontrahirenden Theilen als wünschenswerth anerkannt, auch bierin eine Ueber-
einstuimmung der Gesetzgebung und der Besteuerungssätze in deren Staaten her-
gestellt zu sehen, und es wird daher Ihr Bestreben auf die Herbeiführung einer
solchen Gleichmäßigkeit gerichtet bleiben; bis dahin aber, wo dies Ziel erreicht

worden
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worden, sollen in Absicht der nachbenannten besteuerten Artikel folgende Bestim-
mungen beobachtet werden:

A. Bei dem Uebergänge aus den Königlich-Preußischen Staaten in das Kur-
fürsienthum Hessen und umgekehrt:

1) Die Einfuhr des Kochsalzes aus dem einen in das andere Gebiet ist ver-
boten. Zur Verhütung der Defraudation macht die Kurfürstlich-Hessische
Regierung sich verbindlich, aus den in den Kurfürstlich-Hessischen Landen
belegenen Salinen zum inländischen Oebit nur ein solches OQuantum Koch-
salz abzusetzen, als für den Verbrauch in den Kurfürstlich-Hessischen Lan-
den nach einer auskömmlich zuzulegenden Berechnung erforderlich ist. Der
Absatz des Mehrerzeugnisses dieser Salinen außerhalb des Zollvereins bleibt
unbeschränkt, dagegen aber darf derselbe in andere Staaten innerhalb des
Zollvereins nur unter Zusiimmung der betreffenden Staats-Regierung
Staat sinden.

2) Branntwein,
a) welcher in den Königlich-Preußischen Landen fabrizirt ist, unterliegt bei

dem Uebergange in die Kurfürstlich-Hessischen Lande lediglich einer Kon-
trolgebühr von 4 ggr. (5 sgr.) für die Preußische Ohm zu 120 Quarr,
und hiernächst bei dem weiteren Vertriebe durchaus beinen andern Staats-
und Kommunal-Abgaben, als denjenigen, welche von demselben Fabri-
kate, wenn es im Kurdbessischen gewonnen wäre, neben der dortigen
allgemeinen Steuer gefordert werden würden. Oabei verpflichtet sich
die Königlich-Preußische Regierung auf dergleichen nach Kurhessen aus-
gehenden Branntwein keine Steuervergütung, noch sonstigen unmittel-
baren oder mittelbaren Erlaß an der allgemeinen Fabrikations-Abgabe
zu bewilligen.
Branntwein, welcher aus dem Kurhessischen in das Preußische Gebiet
übergeht, unterliegt an der Preußischen Grenze einer Steuer von 3 Rthlr.
für die Preußische Ohm von 120 Quart.

Die Kurfurstlich= Hessische Regierung verpflichtet sich hiebei ebenmäßig,
für den, aus den Kurhessischen in die Preußischen Lande übergehenden Branntwein
durchaus keine Steuervergütung, noch sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren
Erlaß an den allgemein fesistehenden Verbrauchsabgaben zu bewilligen. Bei
eintretenden wesentlichen Veränderungen in der Besteuerung dieses Artikels in
einem oder dem andern Staate bleibt die solchen Veränderungen entsprechende
Modifikation der vorgedachten Uebergangssteuern vorbehalten.

Hinsichtlich
3) des inländischen Weines und Mosies, und
4) der inlandischen rohen und fabrizirten Tabacksblätter, will bie Kurfürsllich-

Hessische Regierung zur möglichsten Erweiterung des nur bei gleichen Steuer-
(No. 1318.) sätzen
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sätzen zulässigen freien Verkehrs, ganz dieselbe Besteuerung einführen, welche
in dem Königreiche Preußen besteht, und mit dem Eintreten dieser Gleich-
stellung wird der Verkehr mit inländischem Weine, Moste und Tabacksblättern
zwischen den Königlich-Preußischen und Kurfürstlich-Hessischen Landen
völlig frei seyn.

Bis selbige aber bewirkt seyn wird, unterliegen:
a) Der Wein und Most bei dem Uebergange aus dem Preußischen in die

Kurhessischen Lande, keiner, bei dem Uebergange aus den Kurhesstischen
in die Preußischen Lande hingegen, einer Abgabe von 4# Rthlr. von der
Preußischen Ohm, oder 1# Rthlr. für den Centner Brutto, und zwar
soll diese Steuer, — da die Steuereinrichtungen die Fesihaltung eines
Unterschiedes zwischen dem inländischen Erzeugnisse und dem ausländischen,
wenn letzteres bereits in den freien Verkehr getreten ist, nicht zulassen, —
gleichmäßig von allem im freien Verkehr besindlichen Weine beim Ueber-
gange in das Preußische Land erhoben werden;
inländische Tabacksblätter und Fabrikate beim Uebergange aus den Königlich-
Preußischen in die Kurhessischen Lande keiner, beim Uebergange aus den
Kurhesstschen in die Preußischen Lande aber, unter den oben wegen des
Weines gesiellten Bedingungen, einer Steuer von 1 Rlhlr. vom Zentner.

Bei der Einfuhr von Mehl aller Art, Graupen, Gries, Nudeln, Puder
und Stärke, desgleichen Rind-, Schaaf= und Schweinefleisch, es sey frisch,
gesalzen oder gerduchert, in Preußische Städte, wo Mahl= und Schlacht-
sieuer besteht, ist diese Abgabe eben so, wie von inländischen gleichartigen
Erzeugnissen zu entrichten, und soll es gleichmäßig auch bei der Einfuhr
Preußischer Erzeugnisse der eben bezeichneten Art in Kurhessische Städte
gehalten werden, so also, daß diese Artikel ganz den inländischen gleich
behandelt werden mussen.
Dieselbe Gleichmäßigkeit der Behandlung findet hinsichtlich derjenigen
besonderen oder zuschlagsweisen Kommunal= oder Oktroi-Abgaben start,
welche in Preußischen oder Kurhessischen Städten eingeführt sind, derge-
stalt, daß auch hier das Erzeugniß des andern Landes unter keinem Vor-
wande höher belastet werden darf, als das inländische.
Da endlich der Debit der Spielkarten in den Königlich-Preußischen sowohl,
als in den Kurfürstlich-Hessischen Landen zu den Staats-Monopolien gehört:
so bleibt der Uebergang derselben aus einem in das andere Land gänzlich
verboten.

Bei dem Uebergange aus den Großherzoglich= in die Kurhessischen Lande
und umgekehrt.

1 —

1) Kochsalz.
Oie
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Die Einfuhrung des Kochsalzes aus dem Großherzogthume in die Kur—
hessischen Lande ist verboten. Eben so ist die Einfuhrung des Kochsalzes
aus dem Kurstaate in die Großherzoglichen Provinzen Starkenburg und
Rheinhessen untersagt. In die Großherzogliche Provinz Oberhessen aber
ist sie, so lange in dieser keine Salzregie besteht, abgabenfrei erlaubt,
vorbehaltlich jedoch der zur allseitigen Sichersiellung gegen Salz-Ein-
schwärzungen näher zu bestimmenden Maaßregeln.
Branntwein, und zwar:
a) welcher aus dem Großherzogthume in den Kursiaat eingehet, unterliegt

einer Ausgleichungs-Abgabe an die Kurhessische Steuerbehörde von
3 Rthlr. für die Kurhessische Ohm;

b) welcher aus dem Kurfursienthume in das Großherzogthum übergeht,
unterliegt beim Uebergange keiner Abgabe, dagegen bei dem Verbrauche
ün Großherzogthume der gesetzlichen Tranksiener gleich dem inländischen
Fabrikate.

Vorstehende Abgabe-Besiimmungen sind beim Gintritte wesentlicher Verän-
derungen in den Besieuerungs-Grundsätzen des einen oder des andern Landes
dem gemäßen Modifikationen unterworfen, über welche sich die beiderseitigen
Regierungen alsdann verständigen werden.

3) Wein.
Inländischer Wein ist für jetzt und bis dahin, wo die oben zu A. 3. ange-
kündigte Steuerveränderung von Seiten der Kurhessischen Regierung ein-
tritt, beim Uebergange aus dem Großherzogthume in das Kurfürsienthum,
und umgekehrt, einer Abgabe nicht unterworfen, unterliegt jedoch beim Ver-
brauche, den innern Konsumtions-Abgaben, wie das inländische Ergeugniß.
Mit der Einführung einer, der Königlich -Preußischen gleichen Wein-
Produktions-Besteuerung in den Kurhessischen Landen aber ist von dem
aus dem Großherzogthume in das Kurfürstenthum übergehenden Weine eine
Ausgleichungs-Abgabe von 35 Rthlr. für die Preußische Ohm Brutto
zu entrichten.

4) Taback.
Inländischer roher und fabrizirter Taback bleibt ebenfalls bis zu der von
der Kurhessischen Regierung angekündigten Steuerveränderung beim Ueber-
gange aus dem einen in das andere Land sieuerfrei, unterliegt aber mit Ein-
führung jener Veraänderung beim Uebergange aus dem Großherzogthume in
die Kurbessischen Lande einer Ausgleichungssteuer von 1 Rthlr. vom Zentner.

5) Bei der Einfuhr Großherzoglich-Hessischer Produkte in Kurhessische Städte,
und Kurhessischer Produkte in Großherzogliche Städte, worin Oktroi-
Abgaben bestehen, sind diese Abgaben eben so, wie von den gleichnamigen
inländischen Artikeln, zu entrichten.

(Ne. 1318.) 6) Die
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6) Die Einfuhrung von Spielkarten aus dem einen Staate in den andern ist
verboten.

Art. 12. In allen Fällen, wo nach dem unmittelbar vorhergehenden Artikel
eine Uebergangssteuer an den Binnengrenzen zu erheben isi, wird die betheiligte
Regierung die Straßen, auf welchen der Uebergang der besteuerten Artikel bei Ver-
meidung der gesetzlichen Defraudationsstrafen nur Statt finden darf, bestimmen
und bekannt machen. Die sämmtlichen Regierungen verpflichten sich dabei aus-
drücklich zur gegenseitigen bereitwilligsten Unterstützung, Behufs Sicherstellung der
vorhererwähnten ausnahmsweise fortdauernden Erhebungen, wo es alsdann bei
schon hierdurch erschwerten Einschleifungen dem gegenseitigen Interesse um so
mehr entsprechen wird, die steuerliche Behandlung und Aufsicht an den Binnen-
grenzen auf solche Weise zu vereinfachen und zu mildern, auch die Uebergangs-
punkte in der Art zu bestimmen, daß der nachbarliche Grenzverkehr hierdurch
so wenig als möglich belästigt werde.

Art. 13. Ueberhaupt wollen die hohenkontrahirendenTheile zur Aufrecht-
haltung Ihres Handels= und Jollspstems und zur Unterdrückung des gemeinschäd-
lichen SchleichhandelsSichgegenseitigkräftigunterstützen,auchzu diesem Behufe die
erforderlichen Anordnungen durch besondere Uebereinkunft verabreden, und ein
formliches Jollkartel abschließen lassen.

Art. 14. Ueber den Verkehr mittelst der Weser, und wegen der Erhe-
bung des konventionellen Weserzolls wird zwischen der Königlich-Preußischen
und Kurfurstlich-Hessischen Regierung Folgendes verabredet:

a) In Hinsicht aller Waaren, welche auf der Weser sowohl stromab= als
stromaufwärts durch die Gebiete beider kontrahirenden Theile, es sen mit
oder ohne Umladung, durchgeführt werden, verbleibt es lediglich bei der
Erhebung des einer jeden Regierung zusiändigen konvemionellen Wasserzolls.

b) Waaren, welche aus dem Gebiete des einen der kontrahirenden Staaten
in das Gebiet des andern mit der Besiimmung zum Verbleib im Lande
eingeführt werden, bleiben von dem konventionellen Wasserzoll beider
kontrahirenden Staaten frei.
Dieselbe Befreiung tritt ein für Waaren, welche aus Ländern außerhalb
des Zollvereins auf der Weser durch das Gebiet des einen kontrahirenden
Theils hindurch in das Gebiet des andern kontrahirenden Theils einge-
führt werden.

) Eine gleiche Befreiung genießen endlich auch diejenigen Gegensiände, welche
aus dem Gebiete eines der kontrahirenden Staaten durch das Gebiet des
andern hindurch mittelst der Weser nach dem Auslande geführt werden,
wobei es

JP) sich von selbst versieht, daß sowohl für die auf diesem Wasserwege in das
Gebiet des gemeinsamen Zollvereins zum Verbleib eingehenden Waaren

die
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die gesetzlichen Eingangs-Abgaben, als beim weiteren Landtransport in
den geeigneten Fällen die gesetzlichen Ausgangs- und Durchgangs-Abga-
ben zu erheben sind.

Art. 15. Die kontrahirenden Staats-Regierungen verbinden sich gegen-
seitig zu dem Grundsatze, daß Chausseegelder, oder andere statt derselben beste-
hende Entrichtungen, eben so Pflasier-, Damm-, Brücken= und Fährgelder,
oder unter welchen anderen Namen dergleichen Abgaben bestehen, ohne Unter-
schied, ob die Erhebung für Rechnung des Staats oder eines Privatberechtigten,
namentlich einer Gemeine geschieht, nur in dem Betrage beibehalten, oder neu
eingeführt werden können, als sie den gewöhnlichen Herstellungs= und Unterhal-
tungs-Kosten angemessen sind.

Das dermalen in Preußen bestehende Chausseegeld nach dem allgemeinen
Tarif vom Jahre 1828. soll als ein Marimum der Chausseegebühr angesehen,
und wo möglich von dem Zeitpunkte ab, wo der gegenwärtige Vertrag in Wirk-
samkeit tritt, längstens aber vom 1sten Januar 1833. ab, in keinem der kon-
trahirenden Staaten, überschritten werden.

Was insbesondere die Separat-Erhebungen von Thorsperr= und Pfla-
stergeldern betrifft, so sollen sie auf chaussirten Straßen da, wo sie noch beste-
hen, dem vorsiehenden Grundsatze gemäß aufgehoben und die Ortspflaster den
Chausseestrecken dergestalt eingerechnet werden, daß davon nur die Chausseegel-
der nach dem allgemeinen Tarif zur Erhebung kommen.

Art. 10. Kanal-, Schleusen-, Brücken-, Fähr-, Hafen-, Waage-,
Krahnen= und Niederlage-Gebühren und sonstige Leistungen für Anstalten, die
zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind, sollen bei schon bestehenden Ein-
richtungen nicht erhöhet, auch überall von den Unterthanen der andern kontra-
hirenden Theile auf völlig gleiche Weise, wie von den eigenen Unterthanen erhoben
werden.

Art. 17. Die Preußischen Seehäfen sollen dem Handel der Kurfürst-
lich-Hessischen Unterthanen gegen völlig gleiche Abgaben, wie solche die König-
lich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Unterthanen entrichten, offen
stehen; auch sollen die Königlich-Preußischen Consuln in den auswärtigen See-
häfen beauftragt werden, den Kurfürstlich -Hessischen Unterthanen Schutz und
Untersiützung zu gewähren.

Art. 18. Da der Kurfürstlich-Hessischen Staatsregierung wesentlich daran
gelegen ist, den Meß= und größeren Marktverkehr, welcher jetzt in der Stadt
Cassel bestehet, durch die Wirkungen des gegenwärtigen Vertrages nicht geschmä-
lert zu sehen, so wird dieser Gegensiand bei Gelegenheit der im Art. Z. vorbehal-
tenen gemeinsamen Rücksprache näher berathen und erledigt werden.

Jahrgang 1831. — (No. 1318.) Pp Vor-
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Vorlaufig wird hieruber festgesetzt, daß:
a) fur die auf dem Wege von Hannoverisch-Munden nach Cassel zur Messe

ein- und auf demselben Wege zuruckgehenden Guter, unter Beobachtung
der erforderlichen Kontrolmaaßregeln, eine Erhebung von Durchgangszoll
nicht statt finden soll, und daß

5b) Begünstigungen in den Zolleinrichtungen, welche dem Lokalverkehr eines
andern Handelsplatzes der Provinzen Niederrhein und Westphalen und der
zum gemeinsamen Jollverbande mit letzteren vereinigten Bundessiaaten
zugestanden sind oder noch zugestanden werden könnten, in gleichem Maaße
der Stadt Cassel zu Theil werden sollen.

Art. 19. Die hohen kontrahirenden Theile werden gemeinschaftlich dahin
wirken, daß durch Annahme gleichförmiger Grundsätze die Gewerbsamkeit beför-
dert und der Befugniß der Unterthanen des einen Staates, in dem andern ArbeitW
und Erwerb zu suchen, möglichst freier Spielraum gegeben werde.

Vorläufig sind Sie dahin übereingekommen, daß Fabrikanten und andere
Gewerbtreibende, welche blos für das von ihnen betriebene Geschaft Ankaufe
von Waaren machen, oder Handlungsreisende, welche nicht Waaren selbst, son-
dern nur Muster derselben bei sich führen, um Bestellungen zu suchen, wenn sie
als Inländer die Berechtigung zu diesem Gewerbebetriebe in dem einen Staate
durch Entrichtung der gesetzlichen Abgaben erworben haben, in dem andern Staate
keine weitere Abgabe hiefür zu entrichten verpflichtet seyn sollen.

Art. 20. Die als Folge des gegenwärtigen Vertrages eintretende Gemei
schaft der Einnahmen der betheiligten Staatsregierungen bezieht sich vorläufig allein
auf den Ertrag der Eingangs-, Ausgangs= und Landdurchgangs-Abgaben in den
beiden westlichen Preußischen Provinzen Westphalen und Rheinprovinz, dem Groß-
herzogthume Hessen nebst den deren Zollverbande schon beigetretenen Staaten, im-
gleichen in dem Kurfürsienthume Hessen und den elwa ferner noch beitretenden
Staaten.

Es sind daher annoch von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen, und bleiben
dem privativen Genusse eines jeden kontrahirenden Theils vorbehalten:

1) Die Abgaben, welche im Innern eines jeden Staats von inländischen Gegen-
siänden erhoben werden, einschließlich der im 11ten Artikel vorbehaltenen
Uebergangssteuern.

Die an den Preußischen und Kurhessischen Binnengrenzen gegen das Großherzog=
thum Hessen zu erhebende Uebergangssteuer für den Großherzoglich-Hessischen
Wein und Taback wird von dem Zeitpunkte ab, wo diese Erhebung auch auf der
Kurhessischen Binnengrenze statt sindet, als gemeinschaftlich für beide erstgedachte
Staaten betrachtet, und nach dem im nächstfolgenden Artikel festgesetzten Maaß-
stabe zwischen beide vertheilt.

2) Der
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2) Der konventionelle Weserzoll, mit Rucksicht auf die hieruber im 14ten Artikel
enthaltenen Bestimmungen, und der konventionelle Rheinzoll, imgleichen
der Maingoll.

3) Chaussee-Abgaben, Pflaster-, Damm-, Brücken-, Fähr-, Kanal-, Schleusen-,
Hafengelder, Waage-, Krahn= und Niederlage-Gebühren. (Artikel 15.
und 10.)

Art. 21. Die Vertheilung der gemeinschaftlichen Eingangs-, Ausgangs-
und Durchgangs-Abgaben richtet sich nach dem Verhältnisse der Seelenzahl in
den beiden westlichen Preußischen Provinzen und dem Großherzogthume Hessen,
mit Hinzurechnung der Bevölkerung der schon dermalen durch Berträge in den
gemeinsamen Zollverband aufgenommenen oder künftig noch aufzunehmenden
deutschen Bundesstaaten, zu der Seelenzahl im Kurfürstenthume Hessen, aus-
schließlich derjenigen Bestandtheile des letzteren, welche in den Jollverband nicht
aufgenommen werden.

Bei der Verklheilung selbst ist nach Maaßgabe der vertragsmaßigen Be-
stimmungen, auf welchen der Beitritt der partizipirenden Bundesstaaten beruhet,
in der Art zu verfahren, daß
a) die Bevölkerung solcher Staaten, welche sich auf eine averssonelle jährliche

Entschädigung angeschlossen haben, ganz in die Bevölkerungs-Summe des
die Entschadigung leistenden Theils eingerechnet wird, wogegen letzterer dann
auch diese Entschädigung ohne weitere Anrechnung zu leisien hat.

5b) Die Bevolkerung solcher Staaten aber, welche unmittelbar nach der jähr-
lichen wirklichen Einnahme der Zölle partizipiren, muß für sich in Ansatz
kommen, und deren jährliche Theilnahme-Rate gemeinschaftlich berechnet
und anerkannt werden.

Zum Behrfe dieser Vertheilung sollen die von den betreffenden höheren Staats-
behörden als richtig zu autorisirenden Uebersichten von der neuesten Bevölkerung
von 3 zu 3 Jahren gegenseitig mitgekheilt, und wird mit dieser Mittheilung zuerst
unmittelbar nach Ratifikation des gegemwärtigen Vertrags der Anfang gemacht
werden.

Art. 22. Die aus den östlichen in die westlichen Königlich-Preußischen
Provinzen, oder in die mit letzteren zum gemeinsamen Zollverbande vereinigten
Bundesstaaten übergehenden Kolonial= und andern überseeischen Waaren (wohin
zur Vermeidung geringfügiger Annotationen hier nur Arrak und Rum, Gewürze,
Kaffee, Reis, Syrup, Jucker, Thee, amerikanische Tabacksblätter und fabri-
zirter Taback mit ausländischen Etiquetts, imgleichen Weine gerechnet werden
sollen), welche daselbst zur Verzehrung gelangen, aber keine Eingangs-Abgaben
entrichten, weil sie in den östlichen Preußischen Provinzen versteuert worden sind,
sollen angeschrieben werden, und die davon dort schon entrichteten Eingangs-
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Abgaben nach dem im Artikel 21. fesigesetzten Maaßstabe zur gemeinschaftlichen
Vertheilung kommen.

Dagegen sollen auch die Eingangs-Abgaben von dergleichen Gegenständen,
welche in dem gemeinschaftlichen westlichen Zollverbande versieuert worden sind,
und in die ösilichen Preußischen Provinzen ubergehen, um daselbst zur Verzeh-
rung zu gelangen, als ausschließlich für die Königlich-Preußische Staats-Re-
gierung erhoben, berechnet und von der Vertheilung ausgenommen werden.

Art. 23. Die an den Erhebungssiätten eingehenden Abgaben fließen
bis zur Abrechnung und Abtheilung in die Kasse derjenigen Landesherrschaft, in
deren Gebiete die Erhebungssiätte belegen ist. Aus diesen Gefällen werden
vorweg die sämmtlichen Verwaltungskosten bestritten, jedoch mit Ausnahme des
Baues, der Unterhaltung, Herstellung und Miethung der zum gemeinschaft-
lichen Dienste nöthigen Gebäude und Wohnungsradume, imgleichen der erforder-
lichen Waagegeräthe und sonstigen Utensilien, und der Armatur der Grenzauf-
seher, deren Kosten von jeder Regierung für eigene Rechnung getragen werden.

Das hiernach sich heraussiellende Netto-Guthaben des einen oder des
andern Theils, soll gleich nach vollzogener Abrechnung durch Baarzahlung
berichtigt werden.

Ist zu übersehen, daß der eine oder der andere Theil bedeutende Nach-
zahlungen zu empfangen habe, so wird man sich über angemessene, vor der
Hauptabrechnung zu gewährende Abschlagszahlungen vereinigen.

Art. 21. Die Etats über die Zollverwaltungs-Ausgaben im Kurfürstien-
thume Hessen werden wie in Preußen und im Großherzogthume Hessen regulirt,
und der Königlich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Regierung mitgetheilt
werden. Sie umfassen alle Ausgaben, welche durch die Jollverwaltung sowohl
an Lokalverwaltungs= und Erhebungskosten, als durch die Aufsicht an den Grenzen
und im Innern, durch die Jolldirektionen, so wie durch das Zollrechnungswesen
entstehen. Für diejenigen Kosten jedoch, welche in Beziehung auf die Jollver-
waltung bei den Minisierien Statt sinden, wird von keinem Theile eine Auf-
rechnung gemacht werden.

Art. 25. Von der tarifmäßigen Abgabenentrichtung bleiben die für die
Hofhaltungen der hohen Souveraine und Ihrer Regentenhäuser, so wie für die
bei ihren Hofen akkreditirten Gesandten eingehenden Gegensiändenichtausgenommen,
und wenn dafür Rückvergürungen Statt haben, so werden solche der Gemein-
schaft nicht in Rechnung gebracht.

Eben so wenig anrechnungsfahig sind Entschädigungen, welche wegen
Einziehung von Jollrechten oder wegen aufgehobener Befreiungen an Kommunen
oder einzelne Berechtigte gezahlt werden müssen.

Dagegen
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Dagegen bleibt es jedem Staate unbenommen, einzelne Gegenstande auf
Freipässe ohne Abgaben-Entrichtung in seinem Gebiete, ein-, aus= oder durch-
gehen zu lassen.

Dergleichen Gegenstände werden jedoch in Freiregistern, mit denen es wie
mit den übrigen Zollregistern zu halten ist, notirt, und die Abgaben, welche
davon zu erheben gewesen wären, kommen bei der hiernächstigen Ausgleichung
demjenigen Theile, von welchem die Freipässe ausgegangen sind, in Abrechnung.

Art. 20. Die Zollstrafen und Konfiskate verbleiben, vorbehaltlich der
Antheile der Denunzianten, jedem der kontrahirenden Theile in seinem Gebiete,
und bilden kein Objekt der gemeinschaftlichen Theilung.

Das Begnadigungs= und Strafverwandlungsrecht wird ebenfalls von jedem
der kontrahirenden Theile in seinem Gebiete ausgeübt.

Auf Verlangen werden periodische Uebersichten der erfolgten Straferlasse
gegenseitig mirgerheilt werden.

Art. 27. Die auf den Zolleinkunften etwa dermalen schon lastenden,
oder im Laufe der Verwaltung entsiehenden Penstonen, werden von jedem der
kontrahirenden Theile, welchem die pensionirten Beamten angehören, besonders
getragen, und bilden keinen Bestandtheil der von den theilbaren Zolleinkünften
in Abzug zu bringenden Verwaltungs-Ausgaben.

Derjenige Theil, welcher einen Beamten angestellt hat, ist auch berechtigt,
ihn zu entlassen; es wird in Beziehung auf die diesfälligen Befugnisse der
Regierungen an demjenigen, was in den kontrahirenden Staaten dermalen gesetzlich
besieht, nichts geändert; jedoch sollen die Anträge der Zolldirektionen, wenn
diese aus Gründen der Verwaltung die Entfernung eines Beamten vorschlagen,
gegenseitig beachret werden.

Art. 28. Die offiziellen Uebersichten über das Einkommen der zur Ver-
theilung geeigneten Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangs-Abgaben, so wie
der aus denselben bestrittenen gemeinschaftlichen Verwaltungs-Ausgaben, sollen
jahrlich gegenseitig mitgetheilt werden.

Art. 29. Zur Vollziehung der gemeinschaftlichen Zollgesetze und zur
Leitung der Oienstiführung der Lokal-Zollbeamten im Kurfürstenthume Hessen soll
eine, der dortigen höchsten Finanzbehörde untergeordnete Zolldirektion gebildet,
und in Beziehung auf ihren Wirkungskreis und die Geschaftsbehandlung gleich-
förmig mit den Kniglich-Preußischen Provinzial-Steuerdirektionen und der
Großherzoglich-Hesstschen Zolldirektion eingerichtet werden.

Die Königlich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Regierungen sind
befugt, jede einen Rath bei dieser Zoll-Oirektion zu ernennen. Diese Beamten
sollen von allen bei der Zoll-Direktion vorkommenden Verwaltungs-Geschäften,
welche sich auf die durch den gegenwärtigen Vertrag eingegangene Gemeinschaft

(Je. 1318) beziehen
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beziehen, vollstandige Kenntniß erhalten, und an selbigen Antheil zu nehmen
berechtigt seyn. Treten Fälle ein, bei welchen in der Zoll-Direktion abweichende
Meinungen entstehen, oder für welche keine gesetzlichen Besiimmungen vorhanden
sind, so hat die Zoll-Oirektion, wenn die Korrespondenz mit der betheiligten
Königlich-Preußischen oder Großherzoglich-Hessischen Zoll-Oirektion eine Einigung
nicht herbeiführen sollte, an die ihr vorgesetzte Finanzbehörde zu berichten, welche
alsdann zwar eine provisorische Verfügung erlassen, jedoch vor einer definitiven
Entscheidung sich mittelsi Kommunikation zwischen ihren Bevollmächtigten und
den Königlich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Bevollmächtigten, bei
deren jäahrlicher Zusammenkunft in Berlin, wovon im Artikel 36. die Rede ist, mit
den Zentralverwaltungen der andern betheiligten Staaten in Einverständniß setzen
wird. — Dasselbe Verfahren findet Statt bei allen Zweifeln und Beschwerden,
welche über die Auslegung oder Anwendung des Tarifs im Laufe der Verwaltung
hervortreten möchten, sofern die betheiligte Zoll-Oirektion im Einversiändnisse mit
den Kommissarien der kontrahirenden Staaten hierüber eine definitive Entscheidung
zu treffen Bedenken findet.

Art. 30. Oie Kurfürsilich-Hessische Regierung ist dagegen befugt, auch
ihrerseits bei der Provinzial-Steuer-Direktion zu Münster, deren Verwaltungs=
Bezirk das Kurfürstenthum Hessen vorzugsweise berührt, imgleichen zu ODarmstadt,
einen Rath zu gleichem Zwecke zu ernennen.

Das Oienst-Einkommen dieser gegenseitigen Kommissarien soll zu den
Ministerial-Kosien gerechnet werden, und demgemäß nicht zur Aufrechnung
geeignet seyn.

Art. 31. Um ferner bei dem Verfahren der Kurfürsilich-Hessischen Zoll-
Direktion die Gleichförmigkeit in den allgemeinen Grundsätzen möglichst zu sichern,
soll, ohne jedoch die eine von der andern abhängig zu machen, zwischen den Königl.
Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Räthen zu Cassel und den Provinzial-
Steuer-Direktionen zu Munster und Oarmstadt, imgleichen zwischen den Kurfürstlich-
Hessischen Räthen zu Münster und Darmsiadt, und dem Joll-Direktor zu Cassel,
über alle wichtigere Geschäftsgegenstände eine Korrespondenz Statt finden, und
in allen zweifelhaften Fällen, welche die Anwendung des Tarifs und die Verwal-
tungsformen bekreffen, in gegenseitigem Einverständnisse vorgeschritten werden.

Läßt sich ein solches Einversiändniß nicht erzielen, so haben die betreffenden
Joll-Oirektionen an ihre vorgesetzte Behörde zu berichten, und es findet alsdann
das im Artikel 29. vorgezeichnete Verfahren slatt.

Art. 32. Oie Koöniglich= Preußische und die Großherzoglich-Hessische
Regierungen sind berechtigt, den zu organisirenden Kurfürsilich-Hessischen Haupt-
Joll-Aemtern Kontrolleurs beizuordnen, welche von allen Geschäften derselben und
den der Neben-Aemter, sowohl wegen des Abfertigungs-Verfahrens, als auch
wegen der Grenzbewachung, durch Mitkontrolirung Kenntniß nehme, und auf

Erhal-
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Erhaltung eines ubereinsimmenden Verfahrens, und Abstellung etwaiger Mangel
einzuwirken haben, allenfalls auch nach einer näher zu verabredenden Diensi-
ordnung einen gewissen Antheil an den laufenden Geschäften übernehmen können.

Eine gleiche Befugniß wird der Kurfürstlich-Hessischen Regierung bei den
Königlich-Preußischen und Großherzoglich-Hessischen Haupt-Zollcmtern einge-
raumt, wo dieselbe die Anstellung Kurfürsilich-Hessischer Kontroleurs nothwendig
findet. Die Anzahl der von der Kurfürstlich-Hessischen Regierung an Königlich-
Preußische und Großherzoglich-Hessische Haupt-Zollämter anzustellenden Kontro-
leurs soll jedoch die Zahl derer nicht überschreiten, welche Königlich-Preußischer
und Großherzoglich-Hessischer Seits im Kurfürstenthume Hessen angestellt werden.
Auch die Besoldungen und sonstigen Dienst-Einnahmen dieser Kontroleurs
bleiben bei der gegenseitigen Aufrechnung ausgenommen.

Art. 33. Zum Zwecke der Kontrole der Verwaltung räumen die kon-
trahirenden Staats-Regierungen sich gegenseitig ferner auch die Befugniß ein,
den Grenz= und Revisionsdienst auf der vereinigten Joll-Linie visitiren zu lassen,
und die unverzügliche Abstellung der Mängel, welche sich etwa bei diesen Visi-
tationen ergeben könnten, zu begehren und zu veranlassen.

Art. 31. Jeder der kontrahirenden Theile kann die Jollbeamten und
Grenzaufseher zugleich auch zur Erhebung, Kontrolirung und Beaufsichtigung
der übrigen in seinem Gebiete bestehenden indirekten Auflagen verwenden.

Art. 35. Oie kontrahirenden Regierungen verbinden sich, für die Dienst-
treue der bei der Zollverwaltung von ihnen angestellten Beamten, und für die
Sicherheit der Kassenlokale und Geldtransporte in der Art zu haften, daß Aus-
fälle, welche an den Joll-Einnahmen durch Dienst-Untreue eines Beamten
erfolgen, oder aus der Entwendung bereits eingezahlter Gelder entstehen, von
derjenigen Regierung, welche den Beamten angestellt hat, oder welche die ent-
wendeten Bestande erhoben hatte, allein zu vertreten sind, und bei der Revenüen-
Theilung nicht in Absatz kommen können.

Art. 36. Von jedem der kontrahirenden Theile werden Bevollmächtigte
ernannt, welche jährlich einmal in den ersten Tagen des Juni in Berlin zusammen-
kommen, um die Theilung der gemeinschaftlichen Einkünfte zu bewirken, die
erforderlichen Abrechnungen zu vollziehen und die Erledigung der Anstände herbei-
zuführen, welche sich im Laufe der Verwaltung etwa ergeben haben könnten.
Zwischen diesen Bevollmächtigten finden auch die Miltheilungen statt, welche
nach Artikel 29. oder sonst im Laufe des Jahres unter den betheiligten höheren
Behörden nothwendig werden könnten.

Art. 37. Alles dasjenige, was in Beziehung auf Freiheit des Verkehrs
im Verhältnisse Preußens und des Großherzogthums Hessen zu solchen deutschen
Staaten, mit welchen die Königlich-Preußische und Großherzoglich-Hessische

(o. 1318.) Regie-
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Regierungen in Zollvereinigungs- und Handels-Vertragen stehen, namentlich
im Verhaltnisse zu Baiern und Wurtemberg durch den Handelsvertrag vom
27sten Mai 1829. verabredet worden ist, wird auch auf das Verhaltniß von
Kurhessen zu den erwahnten Staaten und umgekehrt, mit den Maaßgaben,
welche der gegenwartige Vertrag enthalt, Anwendung finden.

Art. 38. Die Kurfürstlich-HessischeStaats-Regierung verpflichtet sich
zu allen Maaßregeln, welche erforderlich sind, damit die zur Zeit der Vollziehung
des gegenwärtigen Vertrages im Kurfürsienthume Hessen unversteuert sich vor-
findenden, oder gegen geringere Steuersätze eingeführten Waarenvorräthe nicht
anders, als nach Erlegung der tarifmäßigen Abgaben in den Verkehr kommen.
Die nähere Bestimmung der diesfälligen Maaßregeln bleibt einer weiteren Ver-
abredung der kontrahirenden Theile vorbehalten.

Art. 39. Die Dauer des gegemwärtigen Vertrages wird vorläufig bis
zum 1sten Januar 1842. festgesett. Wird der Vertrag während dieser Zeit
und spätesiens zwei Jahre vor Ablauf derselben nicht gekündigt: so soll derselbe
auf Zwölf Jahre, und sofort von 12 zu 12 Jahren, als verlängert angesehen werden.

Gegenwärtiger Vertrag soll alsbald zur Ratifikation der hohen kontra-
hirenden Theile vorgelegt, und die Auswechselung der Ratistkations-Urkunden
spatestens in 6 Wochen in Berlin bewirkt werden.

So geschehen Berlin, den 25sten August 1831.
I. S.Albrecht s6“ Eichhorn. Franz 5 ½ Rieß.

L.S.) -—mnm–m–
Ludwig u Samuel Kühne. Friedrich Meisterlin.

Wilhelm Gn Wo½
Der vorstehende Vertrag ist von Seiner Majestät dem Könige unter dem

Zten November und von Seiner Hoheit dem Kurprinzen und Mitregenten unter
dem öten desselben Monats ratifizirt, und die Ratifikations-Urkunden sind am
töten desselben Monats zu Berlin ausgewechselt worden.

([o. 1319.)
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(No. 1319.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 1sten Januar 1831., die Anlagen
Gebrauch der Dampfmaschinen betreffend.

1. den Gefahren, welche von dem in neuerer Zeit immer allgemeiner wer-

denden Gebrauche der Dampfmaschinen zu besorgen sind, möglich vorzubeugen;
verordne Ich, nach den Vorschlagen des Staats-Ministeriums, hierdurch Folgendes:

1) Die Aufstellung von Oampfmaschinen zum Gebrauche darf nach Bekannt-
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machung gegenwärtiger Bestimmungen nicht ohne besondere polizeiliche Er-
laubniß geschehen.
Diese Erlaubniß ist zeitig vor der beabsichtigten Aufstellung unter genauer,
mit den erforderlichen Zeichnungen begleiteter Beschreibung des Orts der
Anlage, der Art, des Umfanges und Zweckes der Maschine, des Materials
und der Stärke des Kessels rc., und zwar, in den Städten bei der betref-
fenden Orts-Polizeibehörde, auf dem platten Lande aber, bei dem Kreis-
Landrathe nachzusuchen.
Im Falle der polizeilichen Zulässigkeit hat diese Behörde vor Ertheilung ihrer
Genehmigung das Vorhaben, um etwanige privatrechtliche Einwendungen
dagegen zu vernehmen, öffentlich bekannt zu machen, und
nach erfolgter Aufstellung genau zu untersuchen, ob die Ausführung den
Bestimmungen der dazu ertheilten Erlaubniß entspricht.
Vor dem Empfange der hierüber auszufertigenden Bescheinigung, darf die
aufgestellte Dampfmaschine nicht in Gebrauch gesetzt werden.
Wer entweder ohne Erlaubniß der betreffenden Polizeibehörde eine Dampf-
maschine zum Gebrauche aufstellt, oder bei der genehmigten Aufsiellung
von den ihm vorgeschriebenen Bedingungen abweicht, oder endlich die
Maschine vor Empfang der Bescheinigung über die vorschriftsmäßige Auf-
stellung in Gebrauch setzt, ist mit einer Polizei-Strafe von Zehn bis Funfzig
Thalern zu belegen.
Mit dieser Strafe ist die gänzliche Abtragung der ohne Erlaubniß aufge-
stellten, oder in Gebrauch gesetzten Dampfmaschine in dem Falle zu ver-
binden, wenn dieselbe an einem nicht geeigneten Orte aufgestellt, oder ihre
Einrichtung Besorgniß erregend, fehlerhaft und nicht zu verbessern ist.
Die vorstehend zu 6. angeordnete Strafe trifft außer dem Unternehmer
auch den Werkmeister, welcher die Aufstellung einer Dampfmaschine, ohne
die erforderliche polizeiliche Erlaubniß, oder nicht nach den Vorschriften der
letztern ausführt.

Diese Bestimmungen sind durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen;
gleichzeitig ist aber auch dafür zu sorgen, daß die Behörden, zurWahrnehmungJahrgang 1831.—(No. 1319—1320. Og
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des technisch-polizeilichen Interesses in jedem einzelnen Falle, mit einer allge-
meinen belehrenden Anweisung versehen werden, und daß durch Zögerungen bei
Ertheilung der Erlaubnißscheine und bei den erforderlichen Revisionen das ge-
werbliche Interesse nicht leide.

Berlin, den #sten Januar 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Sctaatsministerium.

(No. 1320.) Instruktion zur Vollziehung derAllerhöchsten Kabinetsorder vom 1. Januar 1831.,
die Anlagen und den Gebrauch der Dampfmaschinen betreffend. D. d. den
13ten Oktober 1831.

Mi Bezug auf die durch die Gesetzsammlung bekannt gemachte Allerhochste
Kabinetsorder vom isten Januar 1831., über die Anlagen und den Gebrauch
der Dampfmaschinen, wird zur Wahrnehmung des k(echnisch-polizeilichen Interesses
nachstehendes Regulativ erlassen:

§. 1. Bevor die Genehmigung zur Aufstellung der Kessel von Dampf-
maschinen oder der zu andern Zwecken anzulegenden Dampfkessel ertheilt wird,
muß die polizeiliche Zulässigkeit derselben, nach Anleitung der nachfolgenden Vor-
schriften, durch einen sachverständigen Beamten geprüft, und die genaue Beob-
achtung derselben von letzterm bescheinigt werden.

§&amp;. 2. Mit alleiniger Ausnahme kleiner Kessel, welche die Dämpfe für
Maschinen von zwei, höchstens vier Perdekräften entwickeln, darf kein Dampf-
kessel zur Entwickelung von niedrig= oder hochgespannten Dämpfen, d. h. solchen,
deren Spannkraft die der dußeren Atmosphäre um ein= oder mehreremale über-
trifft, innerhalb oder unter bewohnten, oder zu einem andern Zwecke benutzten
Räumen, aufgestellt werden.

§. 3. Der also außerhalb bewohnter oder anderweitig benutzter Gebäude
liegende Raum zur Aufnahme von einem oder mehreren Dampfkesseln, mu½ß an
wenigstens zwei freistehenden Seiten mit schwachen Umfassungswänden umgeben,
und mit einem leichten Dache bedeckt seyn. Die an ein anderes Gebäude an-
stoßende Seite dieses Raums, so wie auch die Seite an der Grenze eines benach-
barten Grundstücks, wenn das Kesselgebcude nicht von dem letztern entfernt
werden kann, muß aus einer Mauer bestehen, welche wenigstens um die Hälfte
stärker ist, als die übrigen freistehenden Umfassungsmauern. Der Raum über

em
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dem Kessel selbst darf nicht überwölbt werden; dagegen ist der Raum vor der Ein-
heitzthür, wenn er so groß ist, daß darin eine gefahrbringende Menge Brenn-
materials angehauft werden kann, und sich andere Nachbargebäude in der Nähe
befinden, oder in der Folge eingerichtet werden können, zu überwölben.

K. 4. Zwischen den Umfassungsmauern des Kesselgebäudes und dem
Feuerungs= und Rauchgemäuer des Kessels, muß ein freier Raum von wenigstens
zwei Fuß verbleiben.

§. 5. Oie Feuerung eines Kessels muß so angelegt werden, daß bei mög-
lichst vollkommener Verzehrung des Rauchs, die Züge zur Abführung desselben
und des Feuers durch und um den Kessel an ihrer höchsten Stelle wenigstens noch
vier Zoll unter dem im Kessel festgesetzten Wasserspiegel liegen.

. ö. Der Schornstein für einen oder mehrere Dampfkessel muß, wenn
die Aufstellung in Städten, oder in der Nähe nachbarlicher Grundsiücke geschieht,
wo bereits Gebäude vorhanden sind, oder in der Folge errichtet werden können,
eine Höhe von mindestens sechszig Fuß und jederzeit sein eigenes Fundament haben,
auch von der nachbarlichen Grenze, mit der dußeren Seite seines Mauerwerks,
wenigstens zwei Fuß abstehen.

H. 7. Jeder zur Dampfentwickelung bestimmte Kessel muß mit mehr
als einer der besten bekannten Vorrichtungen zur jederzeitigen zuverlassigen Er-
kennung der oben H. 5. vorgeschriebenen Wasserstandshöhe im Innern desselben,
wie z. B. mit gläsernen Wasserstandsröhren, oder mit Probehähnen oder
Schwimmern u. s. w. versehen seyn.

§. 8. Jeder Dampfkessel muß mit guten und zuverlassigen Vorrichtungen
zu seiner Speisung versehen seyn. Werden hierzu Druckpumpen gebraucht, welche
das Wasser unmittelbar in den Kessel treiben, so muß die untere Fläche des
Druckpumpenkolbens bei seinem höchsten Stande wenigstens einen halben Fuß
unter dem niedrigsten Wasserstande des dazu gehörenden Wasserbehälters liegen.

§. 9. Auf jedem Dampfkessel müssen ein oder zwei zweckmäßige Sicherheits-
ventile angebracht seyn, welche zusammen wenigstens so viel Oeffnung haben, als der
11n55 Theil der Kesselgrundfläche beträgt, und so eingerichtet sind, daß sie zwar
stets gemeinschaftlich geöffnet, aber nie mehr belastet werden können, als es die
angegebene Spannkraft der Dampfe erfordert.

§. 10. An jedem Dampfkessel oder an den Dampfableitungsröhren muß
eine Vorrichtung angebracht seyn, welche den stattsindenden Druck der Dämpfe
zuverlassig angiebt, und die in oben offenen Quecksilber= oder Wasserröhren, oder
Monometern bestehen kann.

§. 11. Durch den Dampfraum eines Kessels darf kein eisernes Rauch-
rohr geführt werden.

(Ne. 1320.) Og2 . 12.
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#. 12. Der Gebrauch der Kessel von Messing ist überhaupt, und derer
von Gußeisen für Dampfschiffe untersagt.

. 13. Um die Dampfkessel gegen das Zerreißen und Zerspringen durch
die Spannung der Dämpfe zu sichern, muß zur Ferkigung derselben nur gutes
Material verwendet werden, und die Stärke desselben an den schwächsien Stellen
bei den anzustellenden Untersuchungen so viel betragen, als die nachstehende
Formel ergiebt, und zwar:

a) wenn das verwendete Material gewalztes oder gehämmertes Eisen ist
e 0,00225. d. a. - 0,1.

Hierbei bezeichnet c. die für die Bleche erforderliche Stärke in Preußischen
Zollen, d. den größten Durchmesser in Preußischen Zollen, und a. die
Anzahl der Atmosphären-Pressungen über unsern Luftdruck.

Diejenigen Bleche, die zu den vom Feuer berührten Kesselböden, zu den
Siederöhren und zu den inneren Feuerröhren, welche den Druck der Dampfe
auf der dußeren Cylinderflache zu ertragen haben, verwendet sind, müssen

1) wenn ihr Durchmesser innerhalb der Grenzen von 10 Zoll liegt 1, 5 mal
2) wenn ihr Durchmesser über 10 Zoll und bis einschließlich 20 Zoll

beträgt......................................... 1,55 mal
3) wenn ihr Durchmesser uber 20 Zoll und bis einschließlich

40 Zoll betragt 1, 6 mal
4) wenn ihr Durchmesser uber 40 Zoll und bis einschließlich

60 Zoll betragt 1,65 mal
5) und wenn ihr Durchmesser uber 60 Zoll betragt. .. . . . . . . .. 1, 7 mal

die nach vorstehender Formel sich ergebende Stärke zu ihrer Stärke haben.
b) Ist das verwendete Material Kupferblech, so bleibt es bei den für Eisen-

bleche gegebenen Bestimmungen.
) Ist das verwendete Material aber Gußeisen, so muß die Stärke desselben

an allen Stellen des Kessels und der Siederöhren gleich groß seyn, und
das Vierfache von derjenigen betragen, welche die obige Formel ergiebt.

Für die Güte des verwendeten Materials und die zweckmäßige Konstruktion sind
außerdem, wegen etwa versteckter Fehler, der Verfertiger und der Inhaber des
Kessels verantwortlich.

§. 14. Ist nach den vorstehenden Bestimmungen die polizeiliche Zuläs-
sigkeit der Aufstellung eines Kessels zur Dampfmaschine, oder eines zu anderm
ZIwecke einzurichtenden Dampfkessels dargethan, so muß das Vorhaben der Anlage
durch einen Anschlag in dem Dienstlokale der Polizeibehörde, so wie durch ein-
malige Insertion in die öffentlichen Blätter, mit einer praklusivischen Frist von

vier Wochen bekannt gemacht werden, binnen welcher ein Jeder, der durch tieeab-
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beabsichtigte Anlage sich in seinen Rechten beeinträchtigt glaubt, seine Einwen-
dungen geltend zu machen und zu bescheinigen hat. Ueber solche Einwendungen
entscheidet die betreffende Polizeibehörde, und bann gegen deren Festsetzung der
Weg Rechtens nicht ergriffen werden, vielmehr findet nur der Rekurs an die
obere Polizeibehörde Statt.

S. 15. Die im vorstehenden §F. vorgeschriebenen Bekanntmachungen der Be-
hörden müssen unverzüglich nach Feststellung der Zulässigkeit einer Anlage erfolgen,
und die unter No. 4. der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 1sten Januar 1831. an-
geordneten Untersuchungen spätestens drei Tage nach geschehener Anzeige von der
wirklich erfolgten Aufstellung eines Oampfkessels angestellt; so wie die hierüber
zu ertheilenden Bescheinigungen spätestens in drei Tagen, nach der veranstalteten
Untersuchung, ausgefertigt werden.

Berlin, den 13ten Oktober 1831.

Der Minister des Innern für Handels= Der Minister des Innern
und Gewerbe-Angelegenheiten. und der Polizei.

v. Schuckmann. Freiherr v. Brenn.

(No. 1321.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 16ten Oktober 1831., betreffend die Bestrafung
des eigenmächtigen Gebrauchs und der Abbildung des Königlichen Wappens
zur Bezeichnung von Waaren auf Aushängeschildern oder Etiquetten.

A# den Antrag der betreffenden Ministerien habe Ich festgesetzt, daß der eigen-
mächtige Gebrauch und die Abbildung des Königlichen Wappens zur Bezeichnung
von Waaren, auf Aushängeschildern oder Etiquetten, mit einer Geldbuße von
5 bis 50 Thalern oder Gefängnißstrafe von acht Tagen bis 6 Wochen belegt
werden soll. Ich weise das Staaksministerium an, diesen Befehl durch die Gesetz-
sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den 161en Oktober 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 1320—1322.) [o. 1322.)
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(No. 1322.) Verordnung, die Einführung gleicher Wagengeleise in denjenigen Theilen des
Pommerschen Provinzial-Verbandes, in welchen die Verordnung vom 14ten
März 180 5. nicht eingeführt ist, betreffend. D. d. den 30sten Oktober 1831.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen rc. 2c.

Nachdem Unsere getreuen Stände des Herzogthums Pommern und des
Fürstenthums Rügen bei ihrer letzten Versammlung die Einführung einer gleichen
Wagenspur auch in denjenigen Theilen des Pommerschen Provinzial-Verbandes,
welche theils in dem F. 6. der Verordnung vom 14ten März 1805. ausge-
nommen worden, theils auch später erst in den Provinzial-Verband getreten
sind, für wünschenswerth erachtet haben; so verordnen Wir für alle die gedachten
Landestheile, in welchen die Verordnung vom 1i#ten März 1805. noch nicht
ausgeführt, oder noch nicht publizirt worden ist, dem Gutachten Unserer getreuen
Stände gemäß, und auf den Antrag Unseres Staatsministerül, Folgendes:

 -
Von der Zeit der Bekanntmachung dieser Verordnung ab, sollen alle

Achsen an neuen Kutschen, Posi-, Fracht-, Bauer= und allen andern Arten
von Wagen dergestalt angefertigt werden, daß die Breite des Wagengeleises
von der Mitte der Felge des einen, bis zur Mitte der Felge des andern Rades,
Vier Fuß Vier Zoll Preuß. beträgt.

9. 2.
Den Stell- und Schirrmachern und andern Handwerkern, welche sich

mit dieser Fabrikation beschaftigen, wird bei Drei Thalern Strafe untersagt,
eine Achse wider die Vorschrift des F. 1. einzurichten, und den Schmieden bei
gleicher Strafe, solche mit Beschlag zu versehen.

Bei wiederholten Kontraventionen wird die Strafe verdoppelt.

g. 3.
Nach Ablauf von Drei Jahren von Bebkanntmachung dieser Verordnung

an, soll im ganzen Provinzial-Verbande des Herzogthums Pommern und des
Fürsienthums Rügen kein Wagen gebraucht werden, welcher nicht die F. 1.
bestimmte Eigenschaft hat.

G. 4.
Wer sich nach Ablauf dieser Frist eines nicht nach obiger Vorschrift ei

gerichteten Wagens bedienr, soll durch die Polizei= und Wege-Beamten, so wie
durch die Gensd 'armerie, angehalten, zur nächsien Ortsobrigkeit gebracht, und
in eine Geldstrafe von Einem bis Fünf Thalern für den ersten, und von Zwei
bis Zehn Thalern für die folgenden Kontraventionsfälle genommen werden.

Diese
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Diese Strafe, welche in die Armenkasse des Orts fließt, wo die Kontravention
entdeckt und bestraft wird, trifft den Eigenthumer des Wagens, soll jedoch von
dem Reisenden, mit Vorbehalt seines Regresses an den Eigenthumer, erlegt
werden.

Für eine und dieselbe Reise bis zum nächsten Bestimmungs-Orte soll nur
einmal Strafe statt sinden, und der Reisende über deren Erlegung mit einer
Bescheinigung versehen werden.

g. 5.
Von diesen Vorschriften sind allein ausgenommen:

a) Sämmtliches Militair-Fuhrwerk, jedoch nicht dasjenige, welches Privat-
Eigenthum einzelner Militairs ist.

b) Das Fuhrwerk fremder Reisenden, oder Reisenden aus solchen Provinzen
des Preußischen Staats, in welchen keine oder eine andere allgemeine Ein-
richtung der Wagen vorgeschrieben ist.

C. 6.
Diejenigen Vorschriften der Verordnung vom 1##en März 1805., welche

von den Vorschriften gegenwärtiger Verordnung abweichen, namentlich die in
den §P. 2. und Z. der erstern enthaltenen, erklären Wir hiermit für aufgehoben,
indem in den geeigneten Fällen in dem ganzen Pommerschen Provinzialverbande
lediglich die gegenwärtige Verordnung in Anwendung kommen soll.

K. 7.
Wir befehlen allen Unsern Polizei= und Gerichtsbehörden, sich nach dieser

Verordnung, welche sogleich und außerdem dreimal während des dreijährigen
Zeitraums durch die Amts= und Intelligenzblätter bebannt gemacht werden soll,
gebührend zu achten.

Gegeben Berlin, den 30sten Oktober 1831.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. v. Schuckmann. Gr. v. Lottum. Gr. v. Bernstorff.
v. Hake. Maassen. Frh. v. Brenn. Für den Justizminister:

v. Kamptz.

([o. 1323.)
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([o. 1323.) Allerhöchste Kabineksorder vom Zten November 1831., betreffend die Moda-
litäkten der Exekution in das Mobiliar der im wirklichen Dienste stehenden
Unteroffiziere und gemeinen Soldaten, so wie der Militair-Beamten jeden
Ranges.

A. Ihren Bericht vom 12ten v. M. bestimme Ich hierdurch, daß die Vor-

schrift im F. 155. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichtsordnung, nach welcher
das Mobiliar dienstthuender Offiziere an ihrem Garnison-Orte keiner Auspfändung
unterworfen werden kann, auch auf das Mobiliar der im wirklichen Oienste
stehenden Unteroffiziere und gemeinen Soldaten an ihrem Garnison-Orte Anwen-
dung finden soll. In Beziehung auf die Militair-Beamten jeden Ranges treten
die Besiimmungen ein, welche im F. 156. für die Civil-Beamten ertheilt worden
sind. Sie haben diesen Erlaß durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Charlottenburg, den 8ten November 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staats= und Kriegsminister General der Infanterie von Hake
und das Juflizministerium.
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Gesetz Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

— No. 18.

(No. 1324.) Allerhöchste Kabinetsorder vom Züsten Oktober 1831., über die Verpflichtung
der Eigenthümer zur Berichtigung des Becsitztitels ihrer Grundstücke.

D. im Allgemeinen Landrecht Th. 1. Tit. 10. . 12. und in der Hypotheken=

Ordnung vom 20sten Dezember 1783. Tit. 2. H. 49., umgleichen in den, wegen
Einrichtung des Hypothekenwesens in mehreren neu= und wiedererworbenen
Landestheilen ergangenen Patenten und Verordnungen, den Besitzern der Grund-
stücke zur Pflicht gemachte Nachweisung ihres Eigenthums, Behufs der Eintragung
in das Hypothekenbuch, erscheint in allen Fällen entbehrlich, in welchen weder
von dem Besitzer, noch von einem Berechtigten die Eintragung nachgesucht wird.
Die damit verbundenen Schwierigkeirten und Kosten siehen, insbesondere bei
kleineren Grundstücken, mit dem dadurch zu erreichenden Vortheile in keinem Ver-
hältnisse. Ich will daher auf den Bericht des Staatsminisieriums vom 12ten d. M.,
die vorgedachte Verpflichtung der Grundeigenthümer in sämmtlichen Provinzen,
in welchen die Hypothekenordnung vom 20sdten Dezember 1783. gilt, hierdurch
suspendiren, und es soll die vorgeschriebene Einwirkung der Gerichte zum Zweck
der Berichtigung des Besitztitels nur dann eintreten, wenn die Eintragung von
dem Besttzer, oder einem hypothekarischen Gläubiger, oder einem sonsiigen Be-
rechtigten nachgesucht wird. Das Staatsministerium hat diese Bestimmung durch
die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Charlottenburg, den Zusten Oktober 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

Jahrgang 1831. — (No. 1324—1325.) Nr (No. 1325.)

(Ausgegeben zu Berlin den 20sten Dczember 1831.)
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(No. 1325.) Allerhochste Kabinetsorder vom bten November 1831., das gerichtliche
Verfahren gegen Gemuthskranke in der Rheinprovinz betreffend.

A. Ihren gemeinsamen Bericht vom 20sten v. M., das gerichtliche Verfahren
gegen Gemüthskranke in der Rheinprovinz betreffend, besiimme Ich hierdurch,
unter Genehmigung der von Ihnen wegen der Aufnahme solcher Personen
in die dasigen Irren-Anstalten getroffenen und durch das Ober-Präsidium am
30sten Juli 1829. den rheinischen Regierungen bekannt gemachten Anordnungen:
daß mit Abänderung der Vorschrift des Artikel 491. des französischen Civil-
Gesetzbuchs, auch wegen solcher Blöd= und Wahnsinnigen, welche Ehegatten
oder bekannte Verwandte haben, die Ober-Prokuratoren auf die Blöd= und
Wahnsinnigkeits-Erklärung provoziren können, wenn jene Familienglieder die
Provokation zum Nachtheile des Gemüthskranken unterlassen. Diese Bestimmung
ist durch die Gesetzsammlung zu publiziren.

Charlottenburg, den bten November 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staatsminister Freiherrn von Altenstein und an das Justizministerium.
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(No. 1326.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 15ten November 1831., wegen Wiederauf-
nahme der associationsfachigen Güter der Altmark in den Kreditverband der
Kur= und Neumark.

Ne Ihrem Antrage in den Berichten vom 2ten Dezember vorigen, Zlsten
Juli und 20sten Oktober dieses Jahres genehmige Ich nunmehr den Beschluß der
General-Versammlung des Kur= und Neumärkschen rirterschaftlichen Kredit-
Instikuts, nach welchem die afssociationsfähigen Güter der Altmark wiederum
in den Kreditverband der Kur= und Neumark aufgenommen sind, und setze
demzufolge fesi: daß dem Kredit-Reglement vom 13ten Juni 1777. nebst den
dasselbe ergänzenden und erlaäuternden Bestimmungen, so wie den Beschlüssen
der General-Versammlungen der engeren Ausschüsse und der Haupt-Ritterschafts-
Direktion, rücksichtlich der in den Kreditverband wieder aufzunehmenden Güter
der Altmark, dieselbe Wirkung beigelegt werde, mit welcher diese Vorschriften
für die ubrigen, im Kreditverein sich befindenden Güter verpflichtend sind. Was
die Einrichtung einer Provinzial-Direktion und eines besondern Ritterschafts-
Kollegiums für die Altmark und überhaupt die innere Organisation der Ver-
waltung betrifft, so überlasse Ich Ihnen, dem Minisier für die Gewerbe-Ange-
legenheiten, auf die deshalb getroffenen, oder noch zu treffenden Verfügungen
der Haupt-Ritterschafts-Oirektion das Erforderliche zu beschließen. Sie haben
übrigens diese Bestimmungen durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß
zu bringen.

Charlottenburg, den 15ten November 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

die Staatsminister v. Schuckmann, Frh. v. Brenn und
an das Justizministerium.

([No. 1326—13 (No. 1327.)
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(No. 1327.) Allerhochste Kabinetsorder vom 21sten November 1834., wonach bei Zahlun-
gen an die Staatskassen in Silbergelde, auch Friedrichsd'or zum Kourse
von 5 Rthlr. angenommen werden sollen.

A-. den in Ihrem Bericht vom öten d. M. angezeigten Gründen genehmige
Ich, daß vom isten Januar 1832. ab bei allen an die Staatskassen in Silber-
gelde zu leistenden Zahlungen auch Friedrichsd'or zu dem festen Kourse von
53 Rthlr. angewendet und angenommen werden dürfen.

Berlin, den 21sten November 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

die Staatsminister: General der Infanterie, Graf v. Lottum
und Maassen.

(Jo. 1328.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 1#ten Dezember 1831., wegen verlängerten
Kapital-Indults für die Ost= und Westpreußische Landschaft.

D6CQ der Indult, der den Kredit-Sypstemen von Osi= und Westpreußen zum

Schutze gegen etwanige Aufkündigungen ihrer Pfandbriefe bewilligt ist, nach der
Verordnung vom iten November 1828. mit Weihnachten d. J. aufhört, und
über die Maaßregeln, welche für die zweckmäßigere Verwaltung der beiden
Systeme, namentlich wegen der Bildung eines Amortisations-Fonds, in Vorschlag
gekommen sind, unter den eingetretenen Verhältnissen eine definitive Beschlußnahme
noch nicht gefaßt werden können; so besiimme Ich vorläufig, daß der Kapital-
Indult bis zu Weihnachten des Jahres 1832. für beide Sysieme fortdauern und
die betreffende Landschafts-Direktion, bei pünktlicher Zahlung der laufenden
Zinsen nicht verpflichtet seyn soll, die Aufkündigung eines Pfandbriefs anzunehmen,
wogegen im Laufe des künftigen Jahres eine fernerweitige Anordnung getroffen
und bekannt gemacht werden soll. Sie haben diesen Erlaß durch die Gesetz-
Sammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 17ten Oezember 1831.

Friedrich Wilhelm.
An den Staatsminister v. Schuckmann.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

— No. 19. —

(No. 1329.) Allerhochste Kabinetsorder vom 23sten November 1831., wegen Bestrafung
der Schiffer, welche Schiffsleute ohne Losschein heuern, oder unwahre
Losscheine ausstellen.

B. den in Ihrem Berichte vom 9#ten d. M. angezeigten Umständen, setze Ich
nach Ihren Anträgen fest: daß, da das Schiffsvolk gegen den Schiffer gesetzlich in
eben den Verhältnissen steht, wie das Gesinde gegen die Dienstherrschaft, die Vor-
schriften über Annahme und Verabschiedung des Gesindes in den W. 9. bis 12. und
171. bis 170. der Gesinde-Ordnung vom 8ten November 1810. auch für die
Schiffer und das Schiffsvolk aller in Preußischen Ostseehäfen ausgerüsteten See-
Schiffe zur Anwendung kommen sollen, mit der Maaßgabe, daß Schiffer, welche
Schiffslente ohne Losschein heuern, oder unwahre Losscheine ausstellen, jederzeit
mit dem hochsten Satze der in W. 12. und 176. angedroheten Geldbußen zu bestrafen
sind. Sie haben diese Bestimmung durch die Gesetzsammlung bekannt zu machen.

Berlin, den 23sten November 1831.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staatsminister v. Schuckmann und das Justizministerium.

(No. 1330.) Allerhöchste Kabinetsorder vom áten Dezember 1831., betreffend die genauere
Beobachtung der renzen zwischen landeshoheitlichen und fiskalischen
Rechtsverhältnissen.

D. Ich die im Berichte des Staatsministeriums vom 10ten v. Mts. für die

Gerichte abgefaßte Belehrung, über den in vorgekommenen einzelnen Fällen nicht
beobachteten Unterschied zwischen landeshoheitlichen und fiskalischen Rechtsverhält-
nissen, den Landesgesetzen und der Landesverfassung überall gemäß finde; so geneh-

Jahrgang 1831. — (No. 1329—1330.) Ss mige

(Ausgegeben zu Berlin den 3#sten Dezember 1831.)
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mige Ich dieselbe, und will, daß sie auf gesetzlichem Wege bekannt gemacht werde.
„Das Staatsministerium hat daher den zuruckerfolgenden Bericht nebst Meinem
gegenw artigen Befehle durch die Gesetzsammlung zur öffentlichen Kenntniß und zur
Befolgung der Gerichte zu bringen.

Berlin, den 4ten Dezember 1831.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

ms

Er. Königlichen Majestat Allergnddigstem Befehle vom 9ten Juni d. J. zufolge,
sind wir über die Belehrung in Berathung getreten, welche den Landesgerichten
in Beziehung auf den Unterschied zwischen landeshoheitlichen und fiskalischen
Rechtsverhältnissen, der in mehrern Fällen mißverstanden worden ist, auf den
Grund der Gesetze und Verfassung des Landes, nach den Allerhöchsien Bestim-
mungen ertheilt werden soll, ohne die Berichtigung solcher Mißverfländnisse von
der Vollendung der Revision des Landrechts abhängig zu machen.

Wir verfehlen nunmehr nicht, unsern Bericht hierüber ehrfurchtsvoll zu
erstatten.

Was zu den Hoheitsrechten des Staats-Oberhaupts gehöre, und was
unter dem Fiskus zu versiehen sey, ist in den Titeln 13. und 11. des 2ten Theils
des Landrechts genau bestimmt, und die Gerichte dürfen nur hierauf hingewiesen
werden, um die hin und wieder vorgefallene Verwechselung des Landesherrn und
des Fiskus zu vermeiden. Auch ist, nach den uns vorliegenden Verhandlungen,
darüber kein Zweifel angeregt, daß ein privatrechtlicher Widerspruch wider den
Akt des Hoheitsrechts selbst nicht Statt sinde, wohl aber ist behauptet worden,
daß ein Anspruch aus den Folgen und Wirkungen dieses Akts nicht wider die
Person des Landesherrn, sondern wider das Sctaatsvermögen, Behufs der
Entschädigung, zulässig sey. Aus dieser irrthümlichen Ansicht ist, beispielsweise,
das Verfahren der Gerichte hervorgegangen, die sich für kompetent bielten, eine
Klage wider den Fiskus auf Ersatz erlittener Kriegsbeschädigungen anzunehmen
und über den Anspruch zu entscheiden. Allein so wenig der Souverain, in
Ausübung seiner Hoheiktsrechte selbst, von der Einwirkung irgend einer Gerichts-
barkeit abhängt, so wenig hat derselbe die Folgen dieses Gebrauchs seiner Rechte
in einem gerichtlichen Verfahren zu verantworten, und die Meinung, als ob in
solchen Fällen der Anspruch nicht wider den Souverain, sondern wider den
Fiskus gerichtet sey, beruhet auf einer gänzlichen Verwechselung der Rechts-
Verhältnisse; denn theils kann eine rechtliche Verbindlichkeit des durch die fiska-
lische Behörde verkretenen Staatsvermögens, die aus einem Akle des Sonverains

abge-
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abgeleitet wird, nicht anders erortert und entschieden werden, als daß das Recht
des Souverains, diesen Akt vermoge seiner Landeshoheit auszuuben, der gericht-
lichen Kognition unterworfen wird, welches als unstatthaft anerkannt ist, und
bei der Unabhangigkeit des Souverains, der, als solcher, keinen Gerichtsstand
vor den Landesgerichten hat, unausfuhrbar seyn wurde, theils ist weder der
Fiskus verpflichtet, weil er die Handlung des Souverains nicht zu verantworten
hat, noch die fiskalische Behorde zur Einlassung auf den Prozeß legiti irt, weil
sie nicht zur Vertretung der Hoheitsrechte des Souverains bestellt ist. Hiernach
sind namentlich die wider den Fiskus, in vermeintlicher Vertretung einer ein-
zelnen Provinzial-Verwaltungsbehorde, angestellten Klagen auf Ersatz eines
Schadens aus den Zufallen des Krieges und aus dem Besteurungsrechte, so
wie solche Ansprüche an den Fiskus der Kompeteng der Gerichte gesetzlich entzogen
worden, deren Verhandlung vor Gericht die Folge gehabt haben würde, über
das Hoheitsrecht des Staats-Oberhauprs zum Abschlusse von Verträgen mit
fremden Staaten und zu Bestimmungen uber die Maaßgaben ihrer Erfüllung
in privatrechtliche Erörkerungen verfassungswidrig einzuschreiren. So viel wir
übrigens aus den uns vorliegenden Verhandlungen ersehen, sind es einige Bestim-
mungen in der Einleitung zum Landrechte, die das Mißverständnit der Gerichte
hauptsächlich veranlaßt haben. Wenn nämlich in den GV. 73—75.verfügt
wird, daß das Privat-Interesse der Einzelnen dem Gemeinwohl aufgeopfert,
der Einzelne dagegen für den erleidenden Verlust vom Staate entschädiget
werden müsse; so hat man dieser Bestimmung hin und wieder den Sinn beigelegt,
als ob der Landesherr sich verpflichtete, diejenigen zu entschädigen, deren Privat-
Interesse durch die Ausübung seiner Hoheitsrechte gefährdet wird. Allein
davon abgesehen, daß eine solche Auslegung des Landrechts, dessen Vorschriften
auf privatrechtliche Verhältnisse beschränkt sind G. 1. der Einl.), über seine
Grenzen hinaus zu einem unfruchtbaren und unausführbaren Resultate führen
würde, wie sich namentlich bei Ausgleichung der Kriegsschäden und bei Vollzie-
hung der Steuergesetze genugend ergiebt, darf man nur nicht außer Achtr lassen, daß
der Landesherr hier, als Gesetzgeber, zu seinen Unterthanen spricht, um in den
erwähnten Besiimmungen den einfachen Grundsatz zu finden: daß, wenn das
Interesse der Gesammtheit der Einwohner des Staaks eine Einrichtung in der Ver-
waltung erfordert, die das Privat-Eigenthum des Einzelnen gefährdet, die Ent-
schädigung des Einzelnen aus dem Gesammt-Vermögen zu leisien sey. Dieser
allgemeine Grundsatz wird an mehreren Stellen des Landrechts auf spezielle Rechts-
verhältnisse angewendek, wie beispielsweise §9. 29—32.Tit.8.p.I.W. 4—11.
Tit. Xl. p. I. Jederzeit dagegen, wenn der Landesherr erforderlich gefunden
hat, eine Maaßregel der innern Verwaltung unmittelbar durch einen Akt der
Gesetzgebung anzuordnen, und wenn hierbei ein Bedürfniß vorhanden gewesen
ist, dem Privat-Interesse vorzusehen, ist die Verpflichtung zum Schadensersatze

(No. 1330.) aus
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aus dem Staatsvermogen besonders festgesetzt worden, wie z. B. im Zollgesetze
vom 26sten Mai 1818. 9. 19. In allen dergleichen Fällen findet daher ent-
weder aus dem allgemeinen Grundsatze §. 75. der Einleitung zum Landrechte,
oder aus speziellen Vorschriften des Gesetzgebers, ein Entschädigungs-Anspruch
an das Staatsvermögen im fiökbalischen Civilprozesse wider die betreffende Ver-
waltungsbehörde Statt.

Auch die Vorschrift #m F. 80. der Einleitung zum Landrechte, nach welcher
Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Oberhaupte des Staaks und seinen Unterthanen
bei den ordentlichen Gerichten erörtert und entschieden werden sollen, ist mißverstan-
den worden. Im vorhergehenden §. 79. wird der Grundsatz aufgestellt: daß die
Entscheidung vorfallender Streitigkeiten denjenigen Gerichten überlassen werden
musse, welche einem jeden Einwohner des Staats durch die Gesetze angewiesen sind.
Im g. 80. wird dieser Grundsatz auf die privatrechtlichen Verhältnisse des Landes-
herrn angewendet, um auszudrücken, daß auch für diese kein spezieller und außer-
ordentlicher Gerichtssiand Statt finden dürfe, daß also Prozesse des Landesherrn
aus fiskalischen Rechten und Nutzungen (W. 11. u. f. Tit. 1.4. p. II. L. R., F. 1.
Tit. 35. Prozeß-Ordnung) und aus Privathandlungen (§. 18. Tit. 13. p. II. L. R.)
den ordentlichen Gerichten zu überweisen sind. Zwischen dem Oberhaupte des
Staats, als solchem, und den Unterthanen giebt es weder Rechtsstreitigkeiten zu
entscheiden, noch ein Landesgericht, welches darüber zu entscheiden hätte.

Ew. Königlichen Majestät unterwerfen wir allergehorsamst, nach diesem auf
den Landesgesetzen und der Landesverfassung gegründeten Belehrungen die Landes-
Gerichte ohne Ausnahme Allerhöchst anzuweisen, daß sie innerhalb der durch die
Gesetze und die Gerichts-Ordnung ihnen vorgezeichneten Grenzen das prozessualische
Verfahren und die richterliche Entscheidung wider siskalische Behörden in Vertre-
tung der Staatsverwaltung auf Gegenstände des Privatrechts beschränken und sich
enthalten, Gegensiände des Majesiätsrechts auf das Gebiet privatrechtlicher Ver-
fügungen zu ziehen.

Berlin, den löten November 1831.

Oas Staatsministerium.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. v. Schuckmann. Gr. v. Lottum. Gr. v. Bernstorff.
v. Hake. Maassen. Frh. v. Brenn. Für den Justizminister: v. Kamptz.

An
Seine Majesiät den König.

—–––—...—....
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	(ad No. 1284.)  Bekanntmachung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten über die Allerhöchst erfolgte Ratifikation  des Zollvertrages  mit dem Großherzogthume Sachsen-Weimar vom 11ten Februar 1831.
	(No. 1285.)  Nachträgliche Erklärung in Betreff der zwischen der Königlich-Preußischen und der Fürstlich-Waldeckschen Regierung im Jahre 1822.  verabredeten Maaßregeln zur Verhütung der Forstfrevel in den Grenzwaldungen.  Vom 12ten März 1831.
	[Bekanntmachung vorstehender Erklärung,  nach Auswechselung solcher gegen eine übereinstimmende,  von der Fürstlich-Waldeckschen Regierung vollzogene Erklärung.  Vom 12ten April 1831.]

	(No. 1286.)  Ministerial-Erklärung vom 1sten Mai 1831.,  über die mit der Kaiserlich-Oesterreichischen Regierung verabredete Aufhebung alles Unterschiedes in der Behandlung der beiderseitigen Schiffe und deren Ladungen in den Preußischen und Oesterreichischen Häfen.
	[Bekanntmachung vorstehender Ministerial-Erklärung, nach Auswechselung solcher gegen eine übereinstimmende, von dem hiesigen Kaiserlich-Oesterreichischen Gesandten vollzogene Erklärung.  Vom 3ten Mai 1831.]


	Stück No. 7.
	(No. 1287.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 28sten April 1831.,  die Einführung der revidirten Städte-Ordnung in die Provinz Sachsen betreffend.
	(No. 1288.)  Vertrag zwischen Preußen und Anhalt-Bernburg,  die Erneuerung der Verträge wegen Anschließung der verschiedenen Anhalt-Bernburgischen Landestheile an das Preußische indirekte Steuersystem betreffend.  Vom 17ten Mai 1831.  [Ratifizirt unter dem 19ten und 20sten Mai 1831.,  und die Ratifikations-Urkunden sind am 30sten desselben Monats ausgewechselt worden.]
	(No. 1289.)  Vertrag zwischen Preußen und Anhalt-Bernburg,  wegen Regulirung der Schiffahrts-Abgaben auf der Saale.  Vom 17ten Mai 1831.  [Ratifizirt am 19ten und 20sten Mai 1831.,  und die Ratifikations-Urkunden sind am 30sten desselben Monats ausgewechselt worden.]
	Tarif,  nach welchem die Schleusengefälle auf der Saale zu Bernburg zu erheben sind.


	Stück No. 8.
	(No. 1290.)  Gesetz wegen Bestrafung derjenigen Vergehungen,  welche die Uebertretung der -- zur Abwendung der Cholera -- erlassenen Verordnungen betreffen.  Vom 15ten Juni 1831.

	Stück No. 9.
	(No. 1291.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 29sten März 1831.,  die Ernennung des Geheimen Regierungsraths von Lamprecht zum vierten Mitgliede der Hauptverwaltung der Staatsschulden betreffend.
	(No. 1292.)  Tarif,  nach welchem das Brückengeld bei der Lübowschen Mühle zu erheben ist.  Vom 6ten Mai 1831.
	(No. 1293.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 25sten Mai 1831.,  das Armenrecht in den Rheinprovinzen betreffend.
	(No. 1294.)  Verordnung,  den Volljährigkeits-Termin in Neu-Vorpommern und Rügen betreffend.  Vom 6ten Juni 1831.
	Beilage zu No. 9.  (No. 1294.)  der Gesetzsammlung. --- Allgemeines Landrecht Theil II. Titel 18.


	Stück No. 10.
	(No. 1295.)  Ratifikation-Urkunde der am 31sten März 1831.  zu Mainz abgeschlossenen Uebereinkunft unter den Uferstaaten des Rheins,  und auf die Schiffahrt dieses Flusses sich beziehenden Ordnung.  Vom 19ten Mai 1831.
	(No. 1296.)  Uebereinkunft unter den Uferstaaten des Rheins und auf die Schiffahrt dieses Flusses sich beziehende Ordnung.  Vom 31sten März 1831.
	Litt A. Nachweisung derjenigen Handels-Artikel,  welche bei ihrem Durchgange durch das Niederländische Gebiet von Krimpen oder Gorkum bis in's offene Meer  an selbstbestimmter Abgabe mehr oder weniger als den, durch den Artikel 4. des Rheinschiffahrts-Vertrages festgestellten Abgabensatz ... zu zahlen haben.
	Litt. B. Tarif der Gebühren,  welche von den Schiffsgefäßen bei der Schiffahrt auf dem Rheine,  nach Verhältniß ihrer Ladungsfähigkeit,  an jeder Zollstelle zu erlegen sind.
	Litt. C. Tarif für den Rheinzoll.
	Litt. D. Manifest des Schiffspatrons oder Führers.
	Protokoll zu der Uebereinkunft und Rheinschiffahrts-Ordnung vom 31sten März 1831.  in Betreff des 2ten Alinea des Art. 11.  des besagten Traktates gehörig.
	Pièce jointe à la déclaration de Mr. le commissaire de France,  concernant l'article 11. du traité du 31. Mars 1831. --- État.


	(No. 1297.)  Tarif für die Abgaben beim Waaren-Transporte auf dem Rheine.  Vom 5ten Juli 1831.

	Stück No. 11.
	(No. 1298.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 2ten Juli 1831.,  betreffend die den Lehns- und Fideikommiß-Besitzern in sämmtlichen Provinzen der Monarchie zu gestattende Verpfändung der Gütersubstanz,  wegen der Auseinandersetzungskosten und Abfindungen bei gutsherrlich-bäuerlichen Regulirungen,  Gemeinheits-Separationen und Ablösungen.
	(No. 1299.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 12ten Juli 1831.,  betreffend die Förmlichkeiten der Testaments-Errichtung bei denjenigen Personen,  welche sich in den wegen ansteckender Krankheiten gesperrten Häusern,  Straßen oder Gegenden befinden.
	(No. 1300.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 18ten Juli 1831.,  wodurch die Vorschriften der allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 28. §§. 1. und 15.,  wegen Zulässigkeit  des Executiv-Prozesses und der Zinsmandate aus hypothekarischen  Schuld-Instrumenten,  die auf zweiseitigen Verträgen beruhen,  deklarirt werden.
	(No. 1301.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 25sten Juli 1831.,  betreffend die Sistirung der hinsichtlich solcher Individuen, welche sich in den wegen ansteckender Krankheiten gesperrten Häusern, Straßen oder Gegenden befinden, zu erlassenden Kontumazial-Bestimmungen und Präklusionen.
	(No. 1302.)  Diesseitige Ministerial-Erklärung,  betreffend die Ausdehnung der im Jahre 1824. zwischen der Krone Preußen und dem Herzogthume Sachsen-Hildburghausen abgeschlossenen Uebereinkunft,  wegen Untersuchung und Bestrafung der in den Grenzwaldungen verübten Forstfrevel auf den gegenwärtigen Länderbestand von Preußen und Sachsen-Meiningen.  Vom 28sten Juli 1831.

	Stück No. 12.
	(No. 1303.)  Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Waldeck und Pyrmont über die Vereinigung des Fürstenthums Waldeck mit den westlichen Preußischen Provinzen zu einem Zollsysteme.  Vom 16ten April 1831.  [Der vorstehende Vertrag ist am 16ten Juni 1831. ratifizirt und sind die Ratifikations-Urkunden ausgewechselt worden.]
	(No. 1304.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 16ten Juni 1831.,  wegen Wiederherstellung der Schlesischen Zehentverfassung,  so wie sie nach der Order vom 3ten März 1758. bis zum 6ten Februar 1812. bestanden hatte.
	(No. 1305.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 14ten Juli 1831.,  betreffend die Deklaration des §. 3. des wegen der Verpflichtung zur Vorspannleistung erlassenen Regulativs vom 29sten Mai 1816. hinsichtlich der Luxuspferde.
	(No. 1306.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 20sten Juli 1831.  die Stempelfreiheit der zur Abwehrung der Cholera nach der Verordnung vom 5ten April 1831. auszustellenden Gesundheits-Atteste betreffend.

	Stück No. 13.
	(No. 1307.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 1ten August 1831.,  die Erhaltung der Landtagsfähigkeit ritterschaftlicher Güter nach Ablösung der Reallasten betreffend.
	(No. 1308.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 17ten August 1831.,  über Erweiterungen der nachgelassenen Abfindungen wegen der Braumalzsteuer,  und über die bedingte Zulässigkeit der Erhebung dieser Steuer im Wege der Mahlsteuer.
	(No. 1309.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 23sten August 1831.,  wegen der Zahlungen für Schwedisch-Pommersches Kourant.

	Stück No. 14.
	(No. 1310.)  Uebereinkunft zwischen Preußen und Sachsen-Weimar-Eisenach wegen Ausführung der Artikel 3. und 7. des Staatsvertrages vom 11ten Februar d. J. und wegen Erledigung einiger anderweiten vorläufig getroffenen Verabredungen.  Vom 10ten August 1831.  [Ratifizirt am 31sten und 16ten August.]
	(No. 1311.)  Erklärung über die Fortdauer und resp. Modifikation der,  am 28sten September 1818. zwischen Preußen und dem Großherzogthume Oldenburg,  in Beziehung auf das Fürstenthum Birkenfeld abgeschlossenen,  mit dem 1sten Oktober 1828. abgelaufenen Durchmarsch- und Etappen-Konvention.  Vom 22sten August 1831.
	[Bekanntmachung vorstehender Erklärung,  nach Auswechselung gegen eine übereinstimmende, von dem Großherzoglich-Oldenburgschen Staats- und Kabinetsministerium vollzogene Erklärung.  Vom 26sten September 1831.]

	(No. 1312.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 27sten August 1831.,  bezüglich auf das Großherzogthum Posen,  den Kulm- und Michelauschen Kreis und die Landgebiete der Städte Thorn und Danzig,  betreffend die Befugniß,  mit Uebergehung der Kreisvermittelungs-Behörden,  Provokationen sofort bei der General-Kommission anzubringen.

	Stück No. 15.
	(No. 1313.)  Erhebungs-Rolle der Abgaben für die Jahre 1832.---1834.  Vom 30sten Oktober 1831.
	A. I.  Elbzoll. II. Rekognitionsgebühr.
	B. Weserzoll.
	C. I.   Rheinzoll. II.  Rekognitionsgeld.
	D. I.   Moselzoll. II.  Rekognitionsgeld.


	Stück No. 16.
	(No. 1314.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 17ten September 1831.,  wegen Gestellung der Pferde zu den Landwehr-Uebungen.
	(No. 1315.)  Allerhöchste Deklaration der §§. 223. und 237. des Anhangs zur Allgemeinen Gerichtsordnung,  bezüglich auf Injurien-Sachen;  D. d. den 6ten Oktober 1831.
	(No. 1316.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 8ten Oktober 1831.,  die Nichtanwendbarkeit des §. 192. Tit. XII. Th. I. des Allgemeinen Landrechts auf die letztwilligen Verfügungen der §. 198. I. a.  benannten Personen des Civilstandes betreffend.
	(No. 1317.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 24sten Oktober 1831.,  die Berichtigung des Legitimationspunktes in Prozessen wider Gewerkschaften betreffend.

	Stück No. 17.
	(No. 1318.)  Zoll- und Handels-Vertrag zwischen Seiner Majestät dem Könige von Preußen und Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen einerseits, und Seiner Königlichen Hoheit dem Kurfürsten von Hessen andererseits.  Vom 25sten August 1831.  [Ratifizirt unter dem 3ten November und 5ten November; die Ratifikations-Urkunden sind am 16ten November ausgewechselt worden.]
	(No. 1319.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 1sten Januar 1831.,  die Anlagen und den Gebrauch der Dampfmaschinen betreffend.
	(No. 1320.)  Instruktion zur Vollziehung der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 1sten Januar 1831.,  die Anlagen und den Gebrauch der Dampfmaschinen betreffend.  D. d. den 13ten Oktober 1831.
	(No. 1321.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 16ten Oktober 1831.,  betreffend die Bestrafung des eigenmächtigen Gebrauchs und der Abbildung des Königlichen Wappens zur Bezeichnung von Waaren auf Aushängeschildern oder Etiquetten.
	(No. 1322.)  Verordnung,  die Einführung gleicher Wagengeleise in denjenigen Theilen des Pommerschen Provinzial-Verbandes,  in welchen die Verordnung vom 14ten März 1805. nicht eingeführt ist,  betreffend.  D. d. den 30sten Oktober 1831.
	(No. 1323.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 8ten November 1831.,  betreffend die Modalitäten der Exekution in das Mobiliar der im wirklichen Dienste stehenden Unteroffiziere und gemeinen Soldaten,  so wie der Militair-Beamten jeden Ranges.

	Stück No. 18.
	(No. 1324.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 31sten Oktober 1831.,  über die Verpflichtung der Eigenthümer zur Berichtigung des Besitztitels ihrer Grundstücke.
	(No. 1325.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 6ten November 1831.,  das gerichtliche Verfahren gegen Gemüthskranke in der Rheinprovinz betreffend.
	(No. 1326.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 15ten November 1831.,  wegen Wiederaufnahme der associationsfähigen Güter der Altmark in den Kreditverband der Kur- und Neumark.
	(No. 1327.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 21sten November 1831.,  wonach bei Zahlungen an die Staatskassen in Silbergelde,  auch Friedrichsd'or zum Kourse von 5 2/3  Rthlr. angenommen werden sollen.
	(No. 1328.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 17ten Dezember 1831.,  wegen verlängerten Kapital-Indults für die Ost- und Westpreußische Landschaft.

	Stück No. 19.
	(No. 1329.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 23sten November 1831.,  wegen Bestrafung der Schiffer,  welche Schiffsleute ohne Losschein heuern,  oder unwahre Losscheine ausstellen.
	(No. 1330.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 4ten Dezember 1831.,  betreffend die genauere Beobachtung der Grenzen zwischen landeshoheitlichen und fiskalischen Rechtsverhältnissen.
	Immediat-Bericht des Staats-Ministeriums über die genauere Beobachtung der Grenzen zwischen landeshoheitlichen und fiskalischen Rechtsverhältnissen.  Vom 16ten November 1831.




